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Auf Antrag der DB InfraGO AG (Vorhabenträgerin) erlässt das Eisenbahn-

Bundesamt nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. 

§ 74 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) folgenden 

Planfeststellungsbeschluss 

A. Verfügender Teil 

A.1 Feststellung des Plans 

Der Plan für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“ 

in der Gemeinde Fehmarn, im Landkreis Ostholstein, Bahn-km 74,049 bis 

85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, wird mit den in diesem Be-

schluss aufgeführten Ergänzungen, Änderungen, Nebenbestimmungen und 

Schutzauflagen festgestellt. 

Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen: 

● Ausbau der Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von der nördli-

chen Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 175,139 der Strecke 

1100) bis zu dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung auf 

der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km: 

184,160 der Strecke 1100) von einem auf zwei Gleise, 

● Neubau des Betriebsbahnhofs Fehmarn (West) an der Eisenbahnstre-

cke 1100 mit zwei Strecken- und zwei Überholungsgleisen im Bereich 

Burg auf Fehmarn, 

● Rückbau des Bahnhofs Strukkamp und des Betriebsbahnhofs Burg 

(Fehmarn) West an der Eisenbahnstrecke 1100, 

● Umbau der Eisenbahnstrecke 1103 (von Bau-km 17,460 bis Bau-km 

17,980 der Strecke 1103) und der Eisenbahnstrecke 1104 (von Bau-km 

20,000 bis Bau-km 20,756 der Strecke 1104) im Bereich Burg auf 

Fehmarn, 
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● Anschluss der Eisenbahnstrecken 1103 und 1104 an den Betriebs-

bahnhof Fehmarn (West) an der Eisenbahnstrecke 1100, 

● Neubau einer Abstellanlage mit vier Gleisen an der Eisenbahnstrecke 

1103 im Bereich Burg auf Fehmarn, 

● Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von der 

südlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 172,713) bis zu 

dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung der Festen 

Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km: 184,160) ein-

schließlich der Überholungsgleise auf dem Betriebsbahnhof Fehmarn 

(West), der Eisenbahnstrecke 1103, der Eisenbahnstrecke 1104, der 

Abstellanlage an der Eisenbahnstrecke 1103 und der Station Fehmarn-

Burg der AKN Eisenbahn AG, mit Oberleitungsanlagen einschließlich 

der Verlegung von Speiseleitungen und des Baus von Schaltanlagen, 

● Ausrüstung der Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von der nörd-

lichen Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 175,139 der Strecke 

1100) bis zu dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung auf 

der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km: 

184,160 der Strecke 1100) einschließlich der Überholungsgleise auf 

dem Betriebsbahnhof Fehmarn (West), der Eisenbahnstrecke 1103, der 

Eisenbahnstrecke 1104 und der Abstellanlage an der Eisenbahnstrecke 

1103 mit Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, 

● Neubau eines Stellwerks bei Bau-km 180,759, 

● Neubau von Anlagen für die Elektrizitätsversorgung von Gebäuden und 

ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln, 

● Verlegung und Umbau eines privaten Bahnübergangs zu einem Be-

triebsüberweg in Bau km 20,252 der Strecke 1104, 

● Umbau der Straßenüberführungen: 

 Landesstraße 217 bei Bau-km 176,725 der Strecke 1100 und 

 Landesstraße 209 bei Bau-km 179,950 der Strecke 1100, 

● Neubau von Lärmschutzwänden, 
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● Neubau von 7 Regenrückhaltebecken bei: Bau-km 175,625, Bau-km 

177,160, Bau-km 178,322, Bau-km 178,450, Bau-km 180,887, Bau-km 

182,934 sowie bei Bau-km 184,038 der Strecke 1100 

● Neubau von Instandhaltungswegen zu Regenrückhaltebecken von Bau-

km 175,422 bis Bau-km 175,670, von Bau-km 177,145 bis Bau-km 

177,681, von Bau-km 180,781 bis Bau-km 180,918, von Bau-km 

182,883 bis 183,251 und von Bau-km 184,034 bis Bau-km 184,527 der 

Strecke 1100 

● Folgemaßnahmen: 

 Änderung des Wirtschaftsweges Fehmarnsund von Bau-km 

175,066 bis Bau-km 175,384 der Strecke 1100, 

 Neubau des Wirtschaftsweges Blieschdorf von Bau-km 177,220 

bis Bau-km 178,368 der Strecke 1100, 

 teilweise Neubau und Änderung des Wirtschaftsweges Burg auf 

Fehmarn von Bau-km 179,330 bis Bau-km 180,100 der Strecke 

1100, 

 Änderung der Zufahrt zum Gleisdreieck zwischen den Strecke 

1100, 1103 und 1104 von Bau-km 17,900 bis 18,443 der Strecke 

1104 

 Umverlegung fremder Leitungen 

● trassennahe Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und 

Landschaft und trassenferne Kompensationsmaßnahmen durch Inan-

spruchnahme von anerkannten Ökokonten auf dem Gebiet der Ge-

meinden Gremersdorf und Grube im Kreis Ostholstein 

sowie weitere aus den Planunterlagen ersichtliche Maßnahmen. 
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A.2 Planunterlagen 

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen: 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

1 Erläuterungsbericht 
Deckblatt und Seite 1-209 
Stand: 28.02.2023 (2. Änderung im Verfahren) 

festgestellt 

1 Erläuterungsbericht Anlage I 
Stellungnahme zu Prognose 2030 Deutschlandtakt 
Umweltauswirkungen, Seite1-6, Stand: 22.12.2022 

nur zur 
Information 

1 Erläuterungsbericht Anlage II 
Differenzierung von Umweltauswirkungen durch 
den Bundestagsbeschluss 19/20624 vom 
02.07.2020, Seite 1-7, Stand: 10.09.2021 

nur zur 
Information 

2 Übersichtskarte und -pläne 
2.1 Übersichtskarte 

2.1.004 Übersichtskarte Strecke 1100, Bau-km 172,7+13 
bis Bau-km 184,1+60 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.UP.000.004.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 25.000 

nur zur 
Information 

2.2 Übersichtspläne Strecke 1100, Bau-km 172,7+13 bis Bau-km 
184,1+60 

2.2.017 Übersichtsplan, Pl-Nr. 4.6.0.VA.UP.000.017.A1  
Stand: 26.04.2021 (1. Änderung im Verfahren), 
Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

2.2.018 Übersichtsplan, Pl-Nr. 4.6.0.VA.UP.000.018.A1  
Stand: 26.04.2021 (1. Änderung im Verfahren), 
Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

2.2.019 Übersichtsplan, Pl-Nr. 4.6.0.VA.UP.000.019.A1  
Stand: 26.04.2021 (1. Änderung im Verfahren), 
Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

2.2.020 Übersichtsplan, Pl-Nr. 4.6.0.VA.UP.000.020.A1  
Stand: 26.04.2021 (1. Änderung im Verfahren), 
Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

2.3 Rettungswegekonzept 
2.3.014 Rettungswegekonzept Strecke 1100, Bau-km 

172,7+13 bis Bau-km 184,1+60 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.UP.000.014.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 25.000 

festgestellt 

3 Lagepläne 
3.0 Legende Lagepläne, Stand: 28.02.2023 (2. Ände- nur zur 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

rung im Verfahren) Information 
3.094 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 171,9+50 bis 

Bau-km 172,8+53 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.094.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.095 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 172,8+53 bis 
Bau-km 173,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.095.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.096 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 173,7+56 bis 
Bau-km 174,6+59 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.096.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.097 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 174,6+59 bis 
Bau-km 175,1+65 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.097.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.098 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 175,1+65 bis 
Bau-km 176,0+54 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.098.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.099 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 176,0+54 bis 
Bau-km 176,9+41 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.099.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.100 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 176,9+41 bis 
Bau-km 177,8+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.100.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.101 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 177,8+22 bis 
Bau-km 178,7+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.101.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.102 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 178,7+22 bis 
Bau-km 179,6+25 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.102.A3 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.103 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 179,6+25 bis 
Bau-km 180,5+28; Strecke 1103, Bau-km 18,6+11 
bis Bau-km 19,1+42 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.103.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

3.104 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 180,5+28 bis 
Bau-km 181,4+08; Strecke 1103, Bau-km 18,6+11 
bis Bau-km 18,3+67; Strecke 1104, Bau-km 
20,3+31 bis Bau-km 20,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.104.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.105 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 181,4+08 bis 
Bau-km 182,2+83 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.105.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.106 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 182,2+83 bis 
Bau-km 183,1+77 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.106.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.107 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 183,1+77 bis 
Bau-km 184,0+80 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.107.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.108 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 184,0+80 bis 
Bau-km 86,319 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.108.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.113 Lageplan Strecke 1103, Bau-km 17,4+58 bis 
Bau-km 18,3+67; Strecke 1104, Bau-km 20,0+00 
bis Bau-km 20,3+31 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.113.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.500 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 177,4+06 bis 
Bau-km 177,8+88 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.500.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

3.507 Lageplan Strecke 1100, Bau-km 182,8+55 bis 
Bau-km 183,2+93 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LP.000.507.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

4 Bauwerksverzeichnis 
Deckblatt, Gliederung und Seite 1-96, Stand: 
28.02.2023 (2. Änderung im Verfahren) 

festgestellt 

5 Grunderwerbspläne 
5.0 Legende Grunderwerbspläne, Stand: 28.02.2023 

(2. Änderung im Verfahren) 
nur zur 
Information 

5.094 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km festgestellt 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

171,9+50 bis Bau-km 172,8+53 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.094.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

5.095 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
172,8+53 bis Bau-km 173,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.095.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.096 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
173,7+56 bis Bau-km 174,6+59 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.096.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.097 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
174,6+59 bis Bau-km 175,1+65 
Pl-Nr. 4.6.0.VA. GE.000.097.A5 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.098 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
175,1+65 bis Bau-km 176,0+54 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.098.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.099 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
176,0+54 bis Bau-km 176,9+41 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.099.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.100 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
176,9+41 bis Bau-km 177,8+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.100.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.101 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
177,8+22 bis Bau-km 178,7+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.101.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.102 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
178,7+22 bis Bau-km 179,6+25 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.102.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.103 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
179,6+25 bis Bau-km 180,5+28; Strecke 1103, 
Bau-km 18,6+11 bis Bau-km 19,1+42 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.103.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.104 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
180,5+28 bis Bau-km 181,4+08; Strecke 1103, 

festgestellt 
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Bau-km 18,6+11 bis Bau-km 18,3+67; Strecke 
1104, Bau-km 20,3+31 bis Bau-km 20,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.104.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

5.105 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
181,4+08 bis Bau-km 182,2+83 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.105.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.106 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
182,2+83 bis Bau-km 183,1+77 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.106.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.107 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
183,1+77 bis Bau-km 184,0+80 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.107.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.108 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
184,0+80 bis Bau-km 86,319 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.108.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.113 Grunderwerbsplan Strecke 1103, Bau-km 
17,4+58 bis Bau-km 18,3+67; Strecke 1104, Bau-
km 20,0+00 bis Bau-km 20,3+31 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.113.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.500 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
177,4+06 bis Bau-km 177,8+88 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.500.A3 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.507 Grunderwerbsplan Strecke 1100, Bau-km 
182,8+55 bis Bau-km 183,2+93 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.507.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

5.600 Grunderwerbsplan Trassenferne Kompensati-
onsmaßnahme „Gruber Seekoog 2“ 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.600.A3 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 2.500 

festgestellt 

5.601 Grunderwerbsplan Trassenferne Kompensati-
onsmaßnahme „Johannistal 1“ 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.601.A3 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 2.500 

festgestellt 

5.602 Grunderwerbsplan Trassenferne Kompensati- festgestellt 
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onsmaßnahme „Altenkrempe II - Lachsbach“ 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.602.A3 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 2.500 

5.603 Grunderwerbsplan Trassenferne Kompensati-
onsmaßnahme „Kembs Altes Moor/Kiebitzhörn“ 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.GE.000.603.A1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 2.500 

festgestellt 

6 Grunderwerbsverzeichnis 
Deckblatt und Seite 1-37, Abkürzungsverzeich-
nis Seite 38, Stand: 28.02.2023 (2. Änderung im 
Verfahren) 

festgestellt 

7 Regelquerprofile 
7.0 Legende Regelquerprofile, Stand: 26.04.2021 

(1. Änderung im Verfahren) 
nur zur 
Information 

7.1 Regelquerprofile Bahn 
7.1.001 Regelquerprofil Querprofil eingleisige Bahnstrecke 

Pl-Nr. 4.6.0.VA.RQ.000.001.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

7.1.002 Regelquerprofil Querprofil zweigleisige Bahnstrecke 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.RQ.000.002.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

7.1.003 Regelquerprofil Querprofil fünfgleisige Bahnstrecke 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.RQ.000.003.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

7.1.004 Regelquerprofil Querprofil eingleisige Bahnstrecke, 
Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.RQ.000.004.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

7.2 Regelquerprofile Straße 
7.2.011 Regelquerprofil Querprofil Baustraße 

Pl-Nr. 4.6.0.VA.RQ.000.011.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

 Regelquerprofil Querprofil Wirtschaftsweg 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.RQ.000.012.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

8 Bauwerkspläne 
8.0 Legende Bauwerkspläne, Stand: 28.02.2023 

(2. Änderung im Verfahren) 
nur zur 
Information 

8.1 Eisenbahnüberführung 
8.1.001 Bauwerksplan Vorderansicht und Draufsicht nur zur 
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Fehmarnsundbrücke, Pl-Nr. 4.6.0.OL.BW.001.001.0 
Stand: 14.03.2018, Maßstab 1 : 1.000 

Information 

8.1.002 Bauwerksplan Querschnitte/Details Fehmarnsund-
brücke, Pl-Nr. 4.6.0.OL.BW.001.002.0 Stand: 
14.03.2018, Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

8.2 Straßenüberführung 
8.2.003 Bauwerksplan SÜ "L 217", Bau-km 176,7+31, Stre-

cke 1100, Pl-Nr. 4.6.0.IB.BW.003.001.0 Stand: 
14.03.2018, Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

8.2.004 Bauwerksplan SÜ "L 209", Bau-km 179,9+51, Stre-
cke 1100, Pl-Nr. 4.6.0.IB.BW.004.001.A2 Stand: 
26.04.2021 (1. Änderung im Verfahren) 
Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

8.3 Lärmschutzwände 
8.3.001 Bauwerksplan Regelausführung LSW, Strecke 

1100: Bau-km 175,260 bis Bau-km 181,244 
Pl-Nr. 4.6.0.IB.RA.L00.001.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

8.3.002 Bauwerksplan Sonderkonstruktion im Bereich der 
LSW 01 – Strukkamp, Strecke 1100: Bau-km 
175,250 bis Bau-km 175,501 
Pl-Nr. 4.6.0.IB.SC.001.A1 Stand: 26.04.2021 (1. 
Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 200, 1 : 500 

nur zur 
Information 

8.3.003 Bauwerksplan Sonderkonstruktion im Bereich der 
LSW 05 – Landkirchen, Strecke 1100: Bau-km 
179,318 bis Bau-km 179,511 
Pl-Nr. 4.6.0.IB.SC.L05.001.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 200, 
1 : 500 

nur zur 
Information 

8.4 Durchlässe 
8.4.001 Bauwerksplan Rahmendurchlass, Bau-km 

175,6+42, Strecke 1100 
Pl-Nr. 4.6.0.IB.BW.D01.001.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

8.4.002 Bauwerksplan Durchlass, Bau-km 176,1+65, Bau-
km 177,2+15, Bau-km 177,9+22, Bau-km 
178,4+50, Bau-km 179,4+59, Bau-km 181,3+38, 
Bau-km 182,9+61, Strecke 1100 
Pl-Nr. 4.6.0.IB.BW.D02.001.B2 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

8.4.003 Bauwerksplan Durchlass, Bau-km 184,0+59, Stre-
cke 1100 

nur zur 
Information 
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Pl-Nr. 4.6.0.IB.BW.D03.001.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 100 

8.4.004 Bauwerksplan Durchlass, Bau-km 177,2+00, Bau-
km 18,9+95, Bau-km 181,3+38 
Pl-Nr. 4.6.0.IB.BW.D04.001.B2 Stand 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

8.5 Bauwerksplan ESTW-Modulgebäude, Industriestr. 
Bau-km 180,7+59 
Pl-Nr. 4.6.0.BD.GR.000.001.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 100 

nur zur 
Information 

8.6 Bauwerksplan Sichtflächenplan, Betriebsüberweg 
„Gleisdreieck“ - Bau-km 20,2+53, Strecke 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.BD._B.FP_.001.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

9 Baustelleneinrichtungs- und Erschließungspläne 
9.0 Legende Baustelleneinrichtungs- und Erschlie-

ßungspläne, Stand: 28.02.2023 (2. Änderung im 
Verfahren) 

nur zur 
Information 

9.094 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 171,9+50 bis Bau-km 
172,8+53 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.094.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.095 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 172,8+53 bis Bau-km 
173,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.095.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.096 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 173,7+56 bis Bau-km 
174,6+59 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.096.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.097 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 174,6+59 bis Bau-km 
175,1+65 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.097.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.098 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 175,1+65 bis Bau-km 
176,0+54 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.098.A1 Stand: 26.04.2021 

festgestellt 
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(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 
9.099 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 

Strecke 1100, Bau-km 176,0+54 bis Bau-km 
176,9+41 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.099.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.100 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 176,9+41 bis Bau-km 
177,8+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.100.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.101 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 177,8+22 bis Bau-km 
178,7+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.101.0 Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.102 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 178,7+22 bis Bau-km 
179,6+25 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.102.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.103 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 179,6+25 bis Bau-km 
180,5+28; Strecke 1103, Bau-km 18,6+11 bis 
Bau-km 19,1+42 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.103.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.104 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 180,5+28 bis Bau-km 
181,4+08; Strecke 1103, Bau-km 18,6+11 bis 
Bau-km 18,3+67; Strecke 1104, Bau-km 20,3+31 
bis Bau-km 20,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.104.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.105 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 181,4+08 bis Bau-km 
182,2+83 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.105.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.106 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 182,2+83 bis Bau-km 
183,1+77 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.106.A1 Stand: 26.04.2021 

festgestellt 
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(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 
9.107 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 

Strecke 1100, Bau-km 183,1+77 bis Bau-km 
184,0+80 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.107.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.108 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1100, Bau-km 184,0+80 bis Bau-km 
86,319 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.108.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.113 Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan 
Strecke 1103, Bau-km 17,4+58 bis Bau-km 
18,3+67; Strecke 1104, Bau-km 20,0+00 bis Bau-
km 20,3+31 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.BS.000.113.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

9.500 entfällt 
9.507 entfällt 

10 Kabel- und Leitungslagepläne 
10.0 Legende Kabel- und Leitungslagepläne, Stand: 

28.02.2023 (2. Änderung im Verfahren) 
nur zur 
Information 

10.094 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
171,9+50 bis Bau-km 172,8+53 
Pl-Nr. 4.6.0.BD._V.LT_.094.0 Stand: 26.04.2021 (1. 
Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.095 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
172,8+53 bis Bau-km 173,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.095.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.096 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
173,7+56 bis Bau-km 174,6+59 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.096.B1 Stand: 30.09.2022 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.097 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
174,6+59 bis Bau-km 175,1+65 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.097.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.098 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
175,1+65 bis Bau-km 176,0+54 
Pl-Nr. 4.6.0.VA LT.000.098.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 
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10.099 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
176,0+54 bis Bau-km 176,9+41 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.099.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.100 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
176,9+41 bis Bau-km 177,8+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA LT.000.100.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.101 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
177,8+22 bis Bau-km 178,7+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.101.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.102 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
178,7+22 bis Bau-km 179,6+25 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.102.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.103 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
179,6+25 bis Bau-km 180,5+28; Strecke 1103, 
Bau-km 18,6+11 bis Bau-km 19,1+42 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.103.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.104 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
180,5+28 bis Bau-km 181,4+08; Strecke 1103, 
Bau-km 18,6+11 bis Bau-km 18,3+67; Strecke 
1104, Bau-km 20,3+31 bis Bau-km 20,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.104.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.105 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
181,4+08 bis Bau-km 182,2+83 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.105.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.106 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
182,2+83 bis Bau-km 183,1+77 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.106.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.107 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
183,1+77 bis Bau-km 184,0+80 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.107.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.108 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
184,0+80 bis Bau-km 86,319 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.108.B2 Stand: 28.02.2023 

nur zur 
Information 
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(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 
10.113 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1103, Bau-km 

17,4+58 bis Bau-km 18,3+67, Strecke 1104, Bau-
km 20,0+00 bis Bau-km 20,3+31 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.113.B1 Stand: 28.02.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.500 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
177,4+06 bis Bau-km 177,8+88 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.500.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

10.507 Kabel- und Leitungslageplan Strecke 1100, Bau-km 
182,8+55 bis Bau-km 183,2+93 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.LT.000.507.A2 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

11 Spurenplanskizze 
Strecke 1100, Bau-km 172,7+13 bis Bau-km 
184,1+60; Strecke 1103, Bau-km 17,9+80 bis Bau-
km 19,1+43; Strecke 1104, Bau-km 20,0+00 bis 
Bau-km 20,7+57 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.SY.000.001.0 Stand: 14.03.2018 

nur zur 
Information 

12 Unterlagen zur Regelung wasserwirtschaftlicher Sachverhalte 
12.0 Legende zur Regelung wasserwirtschaftlicher 

Sachverhalte, Stand: 28.02.2023 (2. Änderung im 
Verfahren) 

nur zur 
Information 

12.1 Erläuterungsbericht zu den Unterlagen zur Rege-
lung wasserwirtschaftlicher Sachverhalte 
Seite 1-12, Stand: 28.02.2023 (2. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

12.2 Übersichtspläne Entwässerungskonzept 
12.2.017 Übersichtsplan Strecke 1100, Bau-km 172,7+13 bis 

Bau-km 174,3+79 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.EW.000.017.A1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

12.2.018 Übersichtsplan Strecke 1100, Bau-km 174,3+79 bis 
Bau-km 179,0+54 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.EW.000.018.B1 Stand: 26.04.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

12.2.019 Übersichtsplan Strecke 1100, Bau-km 179,0+54 bis 
Bau-km 183,5+08 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.EW.000.019.B1 Stand: 30.09.2022 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

12.2.020 Übersichtsplan Strecke 1100, Bau-km 183,5+08 bis nur zur 
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Bau-km 184,1+60 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.EW.000.020.B1 Stand: 30.09.2022 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

Information 

12.3 Rasterdatenblatt KOSTRA DWD 2020 
Niederschlagshöhen und -spenden, Rasterfeld: 
Spalte: 159, Zeile: 63, 2 Seiten, ohne Datum 
Vergleich KOSTRA DWD2020 mit KOSTRA DWD 
2010R, 1 Seite, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4 Hydraulische Berechnungen, Seite 1-146, Stand: 
22.02.2019 

nur zur 
Information 

13 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
13.0 Legende Landschaftspflegerischer Begleitplan, 2 

Seiten, Stand: 28.02.2023 (2. Änderung im Verfah-
ren) 

nur zur 
Information 

13.1 LBP-Erläuterungsbericht 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite I-XII und 
LBP-Erläuterungsbericht Seite 1-236, Stand: 
22.05.2023 (2. Änderung im Verfahren) 

festgestellt 

13.1 LBP-Erläuterungsbericht Anlage I: 
- Detaillierte Eingriffsbilanzierung Biotope, 

9 Seiten, Stand: 22.05.2023 
- Maßnahmenblätter, 84 Seiten, Stand: 

26.05.2023 

festgestellt 

13.2 Bestands- und Konfliktpläne 
13.2.1 Tiere und Pflanzen 

13.2.1.1 Bestands- und Konfliktplan "Tiere und Pflanzen" 
Blatt 017 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.TP.000.017.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.1.2 Bestands- und Konfliktplan "Tiere und Pflanzen" 
Blatt 018 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.TP.000.018.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.1.3 Bestands- und Konfliktplan "Tiere und Pflanzen" 
Blatt 019 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.TP.000.019.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.1.4 Bestands- und Konfliktplan "Tiere und Pflanzen" 
Blatt 020 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.TP.000.020.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 20 von 338 
 
 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

13.2.2 Boden, Wasser und Klima/Luft 
13.2.2.1 Bestands- und Konfliktplan "Boden, Wasser und 

Klima/Luft" Blatt 017 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.BK.000.017.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.2.2 Bestands- und Konfliktplan "Boden, Wasser und 
Klima/Luft" Blatt 018 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.BK.000.018.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.2.3 Bestands- und Konfliktplan "Boden, Wasser und 
Klima/Luft" Blatt 019 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.BK.000.019.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.2.4 Bestands- und Konfliktplan "Boden, Wasser und 
Klima/Luft" Blatt 020 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.BK.000.020.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.3 Landschaft 
13.2.3.1 Bestands- und Konfliktplan " Landschaft" Blatt 017 

Pl-Nr. 4.6.0.LF.LA.000.017.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.3.2 Bestands- und Konfliktplan " Landschaft" Blatt 018 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.LA.000.018.A1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.3.3 Bestands- und Konfliktplan " Landschaft" Blatt 019 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.LA.000.019.A1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.2.3.4 Bestands- und Konfliktplan " Landschaft" Blatt 020 
Pl-Nr. 4.6.0.LF.LA.000.020.A1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

13.3 Maßnahmenübersichtspläne 
13.3.1 Maßnahmenübersichtsplan Blatt 017, Strecke 

1100, Bau-km 172,7+13 bis Bau-km 174,3+79 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.UP.000.017.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

festgestellt 

13.3.2 Maßnahmenübersichtsplan Blatt 018, Strecke 
1100, Bau-km 174,3+79 bis Bau-km 179,0+54 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.UP.000.118.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

festgestellt 

13.3.3 Maßnahmenübersichtsplan Blatt 019, Strecke 
1100, Bau-km 179,0+54 bis Bau-km 183,5+08 

festgestellt 
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Pl-Nr. 4.6.0.MP.UP.000.119.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

13.3.4 Maßnahmenübersichtsplan Blatt 020, Strecke 
1100, Bau-km 183,5+08 bis Bau-km 184,1+60 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.UP.000.120.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

festgestellt 

13.4 Maßnahmenlagepläne (trassennah) 
13.4.1 Maßnahmenlageplan Blatt 094, Trassennahe 

Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 171,9+50 bis 
Bau-km 172,8+53 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.094.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.2 Maßnahmenlageplan Blatt 095, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 172,8+53 bis 
Bau-km 173,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.095.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.3 Maßnahmenlageplan Blatt 096, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 173,7+56 bis 
Bau-km 174,6+59 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.096.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.4 Maßnahmenlageplan Blatt 097, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 174,6+59 bis 
Bau-km 175,1+65 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.797.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.5 Maßnahmenlageplan Blatt 098, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 175,1+65 bis 
Bau-km 176,0+54 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.798.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.6 Maßnahmenlageplan Blatt 099, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 176,0+54 bis 
Bau-km 176,9+41 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.799.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.7 Maßnahmenlageplan Blatt 100, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 176,9+41 bis 
Bau-km 177,8+22 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.800.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.8 Maßnahmenlageplan Blatt 101, Trassennahe festgestellt 
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Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 177,8+22 bis 
Bau-km 178,7+22 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.801.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

13.4.9 Maßnahmenlageplan Blatt 102, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 178,7+22 bis 
Bau-km 179,6+25 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.802.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.10 Maßnahmenlageplan Blatt 103, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 179,6+25 bis 
Bau-km 180,5+28 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.803.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.11 Maßnahmenlageplan Blatt 104, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 180,5+28 bis 
Bau-km 181,4+08 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.804.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.12 Maßnahmenlageplan Blatt 105, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 181,4+08 bis 
Bau-km 182,2+83 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.805.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.13 Maßnahmenlageplan Blatt 106, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 182,2+83 bis 
Bau-km 183,1+77 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.806.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.14 Maßnahmenlageplan Blatt 107, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 183,1+77 bis 
Bau-km 184,0+80 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.807.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.15 Maßnahmenlageplan Blatt 108, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1100, Bau-km 184,0+80 bis 
Bau-km 86,319 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.808.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.16 Maßnahmenlageplan Blatt 113, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1103 – Bf. Fehmarn Burg 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.813.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.4.17 Maßnahmenlageplan Blatt 500, Trassennahe festgestellt 
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Maßnahme, Strecke 1103 – Bf. Fehmarn Burg 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.500.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

13.4.18 Maßnahmenlageplan Blatt 507, Trassennahe 
Maßnahme, Strecke 1103 – Bf. Fehmarn Burg 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LP.000.507.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

festgestellt 

13.5 Maßnahmenlagepläne (trassenfern) 
13.5.1 Maßnahmenlageplan Maßnahmen „Ökokonto 

Gruber-Seekoog 2“, Trassenferne Maßnahme 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LX.000.001.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 2.500 

festgestellt 

13.5.2 Maßnahmenlageplan Maßnahmen „Ökokonto 
Johannistal I“, Trassenferne Maßnahme 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LX.000.002.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 2.500 

festgestellt 

13.5.3 Maßnahmenlageplan Maßnahmen „Knicköko-
konto Altenkrempe II – Lachsbach“, Trassenfer-
ne Maßnahme 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LX.000.003.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 2.500 

festgestellt 

13.5.4 Maßnahmenlageplan Ausgleichsmaßnahmen 
Gammendorf (Feldlerche/Rebhuhn), Trassen-
ferne Maßnahme 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LX.000.004.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 2.500 

festgestellt 

13.5.5 Maßnahmenlageplan Maßnahmen „Knicköko-
konto Kembs Altes Moor/Kiebitzhörn“, Trassen-
ferne Maßnahme 
Pl-Nr. 4.6.0.MP.LX.000.005.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 2.500 

festgestellt 

13.6 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite i-iv und AFB-
Erläuterungsbericht Seite 1-248, Stand: 
22.05.2023 (2. Änderung im Verfahren) 

festgestellt 

14 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
14.0 Legende Umweltverträglichkeitsstudie, Stand: 

28.02.2023 (2. Änderung im Verfahren) 
nur zur 
Information 

14.1 UVS-Erläuterungsbericht 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite I-VIII und 
UVS-Erläuterungsbericht Seite 1-130, Stand: 
22.05.2023 (2. Änderung im Verfahren) 

festgestellt 
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14.2 Pläne UVS 
14.2.1 Karte "Schutzgut Menschen, einschließlich der 

menschlichen Gesundheit", Bestand und Bewer-
tung 
Pl-Nr. 4.6.0.SM.U1.000.001.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 10.000 

nur zur 
Information 

14.2.2 Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
14.2.2.1 Karte "Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt", Bestand und Bewertung, Blatt 006 
Pl-Nr. 4.6.0.ST.UP.000.017.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

14.2.2.2 Karte "Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt", Bestand und Bewertung, Blatt 007 
Pl-Nr. 4.6.0.ST.UP.000.018.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

14.2.2.3 Karte "Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt", Bestand und Bewertung, Blatt 008 
Pl-Nr. 4.6.0.ST.UP.000.019.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

14.2.2.4 Karte "Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt", Bestand und Bewertung, Blatt 009 
Pl-Nr. 4.6.0.ST.UP.000.020.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

14.2.3 Karte "Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft", 
Bestand und Bewertung 
Pl-Nr. 4.6.0.SK.U1.000.001.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 10.000 

nur zur 
Information 

14.2.4 Karte "Schutzgüter Landschaft, Kultur- und sonstige 
Sachgüter", Bestand und Bewertung 
Pl-Nr. 4.6.0.LA.U1.000.001.A1 Stand: 15.07.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 10.000 

nur zur 
Information 

14.2.5 Auswirkungsprognose 
14.2.5.1 Karte Auswirkungsprognose Blatt 006 

Pl-Nr. 4.6.0.UV.UP.000.017.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

14.2.5.2 Karte Auswirkungsprognose Blatt 007 
Pl-Nr. 4.6.0.UV.UP.000.018.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

14.2.5.3 Karte Auswirkungsprognose Blatt 008 
Pl-Nr. 4.6.0.UV.UP.000.019.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 
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14.2.5.4 Karte Auswirkungsprognose Blatt 009 
Pl-Nr. 4.6.0.UV.UP.000.020.B1 Stand: 22.05.2023 
(2. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

15 Schalltechnische Untersuchung 
15.0 Legende Schalltechnische Untersuchung,4 Seiten, 

Stand: 28.02.2023 (2. Änderung im Verfahren) 
nur zur 
Information 

15.1 Stellungnahme zu den Betriebslärmgutachten aus 
der 2. Auslegung (Unterlagen 15.1a, 15.1) 
Seite 1-8, Stand: 17.05.2023 (2. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

15.1a Schalltechnische Untersuchung, Teil 1: Betriebsbe-
dingte Schallimmissionen – Schutz gemäß Bundes-
tags-Beschluss 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite III-VIII und Be-
richt Seite 1-62, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im 
Verfahren) 

nur zur 
Information 

15.2a Berechnungsergebnisse schalltechnische Untersuchung (Be-
triebslärm – Schutz gemäß Bundestags-Beschluss 

15.2a.1 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm und Ansprüche auf 
Lärmschutz (Pegellisten) 
 

15.2a.1.1 Gebäude im zweigleisigen Ausbauabschnitt 
Seite 1-117, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im 
Verfahren) 

nur zur 
Information 

15.2a.1.2 Gebäude der eingleisigen Anschlussstrecke inkl. 
Fehmarnsundbrücke 
Seite 1-33, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

15.2a.2 Restansprüche auf passiven Lärmschutz aus 
Schienenverkehrslärm, 1 Seite, Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren) 

nur zur 
Information 

15.3a Lagepläne schalltechnische Untersuchung, Lärmschutzkonzept 
gemäß Bundestags-Beschluss 

15.3a.1 Übersichtspläne, Maßstab 1 : 5.000 
15.3a.1.1 Übersichtsplan: Teilbereiche West 3, Ost 3, Süd-

west, Südost und Süd 
Strecke 1100, Bau-km 172,712 bis Bau-km 177,270 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.UP.000.201.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

15.3a.1.2 Übersichtsplan: Teilbereiche West 2 und Ost 2 
Strecke 1100, Bau-km 176,290 bis Bau-km 

nur zur 
Information 
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181,250, Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.UP.000.202.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

15.3a.1.3 Übersichtsplan: Teilbereiche West 1 und Ost 1 
Strecke 1100, Bau-km 180,120 bis Bau-km 
184,160; Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.UP.000.203.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2 Lagepläne, Maßstab 1 : 1.000 
15.3a.2.1 Lageplan: Strukkamp, Strecke 1100, Bau-km 

175,150 bis Bau-km 176,080 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.201.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.2 Lageplan: Avendorf, Strecke 1100, Bau-km 175,240 
bis Bau-km 176,170 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.202.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.2
a 

Lageplan: Avendorf Nord, Strecke 1100, Bau-km 
175,900 bis Bau-km 176,900 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.203.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.3 Lageplan: Blieschendorf, Strecke 1100, Bau-km 
176,140 bis Bau-km 177,190 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.204.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.4 Lageplan: Hochfelder Mühle und Straße "Alberts-
dorf 1", Strecke 1100, Bau-km 176,640 bis Bau-km 
177,760 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.205.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.5 Lageplan: Landkirchen, Strecke 1100, Bau-km 
179,690 bis Bau-km 180,960 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.206.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.5
a 

Lageplan: Burg Krankenhaus, Strecke 1100, Bau-
km 179,300 bis Bau-km 180,200 und Strecke 1103 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.207.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.6 Lageplan: Burg (Krankenhaus bis Industriestraße), 
Strecke 1100, Bau-km 179,070 bis Bau-km 
180,340; Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.208.A1 Stand: 14.05.2021 

nur zur 
Information 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 27 von 338 
 
 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 
15.3a.2.7 Lageplan: Burg (Industriestraße bis Klaus-Groth-

Straße), Strecke 1100, Bau-km 179,300 bis Bau-km 
180,570; Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.209.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.7
a 

Lageplan: Burg (Severitenkamp, Am Steinkamp) 
Strecke 1100, Bau-km 180,600 bis Bau-km 
181,350; Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.210.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.8 Lageplan: Campingplatz Strukkamphuk, Strecke 
1100, Bau-km 174,460 bis Bau-km 175,340 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.211.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.9 Lageplan: Straße "Strukkamp", Strecke 1100, Bau-
km 173,800 bis Bau-km 174,660 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.212.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.1
0 

Lageplan: Fehmarnsund West, Strecke 1100, Bau-
km 173,560 bis Bau-km 174,420 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.213.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.1
1 

Lageplan: Fehmarnsund Ost, Strecke 1100, Bau-
km 173,510 bis Bau-km 174,370 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.214.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3a.2.1
2 

Lageplan: Großenbroderfähre, Strecke 1100, Bau-
km 172,712 bis Bau-km 173,010 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.215.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.1 Schalltechnische Untersuchung, Teil 1: Betriebsbe-
dingte Schallimmissionen – Gesetzlicher Schutz 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite III-VIII und Be-
richt Seite 1-66, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im 
Verfahren) 

nur zur 
Information 

15.2 Berechnungsergebnisse schalltechnische Untersuchung (Be-
triebslärm – Gesetzlicher Schutz 

15.2.1 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm und Ansprüche auf 
Lärmschutz (Pegellisten) 

15.2.1.1 Gebäude im zweigleisigen Ausbauabschnitt 
Seite 1-160, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im 

nur zur 
Information 
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Verfahren) 
15.2.1.2 Gebäude der eingleisigen Anschlussstrecke inkl. 

Fehmarnsundbrücke 
Seite 1-33, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

15.2.2 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm und Minderung der 
geprüften Lärmschutzvarianten (Pegellisten) 
 

15.2.2.1 Beurteilungspegel (tags) im zweigleisigen Ausbau-
abschnitt 
Seite 1-20, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

15.2.2.2 Beurteilungspegel (nachts) im zweigleisigen Aus-
bauabschnitt 
Seite 1-20, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

15.2.2.3 Beurteilungspegel (tags) der eingleisigen An-
schlussstrecke inkl. Fehmarnsundbrücke 
Seite 1-5, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

15.2.2.4 Beurteilungspegel (nachts) der eingleisigen An-
schlussstrecke inkl. Fehmarnsundbrücke 
Seite 1-5, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

15.2.3 Restansprüche auf passiven Lärmschutz aus 
Schienenverkehrslärm, 1 Seite, Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren) 

nur zur 
Information 

15.3 Lagepläne schalltechnische Untersuchung, gesetzliches Lärm-
schutzkonzept 

15.3.1 Übersichtspläne, Maßstab 1 : 5.000 
15.3.1.1 Übersichtsplan: Teilbereiche West 3, Ost 3, Süd-

west, Südost und Süd 
Strecke 1100, Bau-km 172,712 bis Bau-km 177,270 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.UP.000.101.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

15.3.1.2 Übersichtsplan: Teilbereiche West 2 und Ost 2 
Strecke 1100, Bau-km 176,290 bis Bau-km 
181,250; Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.UP.000.102.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

15.3.1.3 Übersichtsplan: Teilbereiche West 1 und Ost 1 
Strecke 1100, Bau-km 180,120 bis Bau-km 

nur zur 
Information 
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184,160; Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.UP.000.103.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

15.3.2 Lagepläne, Maßstab 1 : 1.000 
15.3.2.1 Lageplan: Strukkamp, Strecke 1100, Bau-km 

175,150 bis Bau-km 176,080 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.101.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.2 Lageplan: Avendorf, Strecke 1100, Bau-km 175,240 
bis Bau-km 176,170 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.102.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.2a Lageplan: Avendorf Nord, Strecke 1100, Bau-km 
175,900 bis Bau-km 176,900 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.103.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.3 Lageplan: Blieschendorf, Strecke 1100, Bau-km 
176,140 bis Bau-km 177,190 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.104.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.4 Lageplan: Hochfelder Mühle und Straße "Alberts-
dorf 1", Strecke 1100, Bau-km 176,640 bis Bau-km 
177,760 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.105.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.5 Lageplan: Landkirchen, Strecke 1100, Bau-km 
179,690 bis Bau-km 180,960 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.106.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.5a Lageplan: Burg Krankenhaus, Strecke 1100, Bau-
km 179,300 bis Bau-km 180,200 und Strecke 1103 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.107.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.6 Lageplan: Burg (Krankenhaus bis Industriestraße), 
Strecke 1100, Bau-km 179,070 bis Bau-km 
180,340; Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.108.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.7 Lageplan: Burg (Industriestraße bis Klaus-Groth-
Straße), Strecke 1100, Bau-km 179,300 bis Bau-km 
180,570; Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.109.A1 Stand: 14.05.2021 

nur zur 
Information 
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(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 
15.3.2.7a Lageplan: Burg (Severitenkamp, Am Steinkamp) 

Strecke 1100, Bau-km 180,600 bis Bau-km 
181,350; Strecke 1103 und 1104 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.110.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.8 Lageplan: Campingplatz Strukkamphuk, Strecke 
1100, Bau-km 174,460 bis Bau-km 175,340 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.111.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.9 Lageplan: Straße "Strukkamp", Strecke 1100, Bau-
km 173,800 bis Bau-km 174,660 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.112.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.10 Lageplan: Fehmarnsund West, Strecke 1100, Bau-
km 173,560 bis Bau-km 174,420 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.113.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.11 Lageplan: Fehmarnsund Ost, Strecke 1100, Bau-
km 173,510 bis Bau-km 174,370 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.114.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.3.2.12 Lageplan: Großenbroderfähre, Strecke 1100, Bau-
km 172,712 bis Bau-km 173,010 
Pl-Nr. 4.6.0.SU.LP.000.115.A1 Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

15.4 Schalltechnische Untersuchung, Teil 2: Verkehrs-
lärm-Beitrag zur UVS 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite III-V und Bericht 
Seite 1-97, Stand: 30.08.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

15.5 Schalltechnische Untersuchung, Teil 3: Baulärm 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite III-IV und Bericht 
Seite 1-91, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

15.6a Schalltechnische Untersuchung, Teil 4: Beurteilung 
der Anlagengeräusche 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite III-IV und Bericht 
Seite 1-14, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

16 Erschütterungstechnische Untersuchung 
16.1a Erschütterungstechnische Untersuchung des Be- nur zur 
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triebs: Schutz gemäß Bundestagsbeschluss (Pla-
nungsgrundlage) 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-5 und Bericht 
Seite 6-34, Stand: 30.07.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren), Aktenzeichen: 20198246-805-VVE-1 

- Anhang 1: Emissionen, 22 Seiten, Stand: 
30.07.2021 

- Anhang 2: Transferfunktionen, 4 Seiten, 
Stand: 30.07.2021 

- Anhang 3: Betriebsprogramm, 2 Seiten, 
Stand: 30.07.2021 

- Anhang 4.1: Prognose-Nullfall, 1 Seite, 
Stand: 30.07.2021 

- Anhang 4.2: Prognose-Planfall, 1 Seite, 
Stand: 30.07.2021 

- Anhang 4.3: Wesentliche Erhöhung, 1 Seite, 
Stand: 30.07.2021 

- Anhang 5: Regressionsanalyse, 2 Seiten, 
Stand: 30.07.2021 

- Anhang 6: Lageplanausschnitte, 2 Pläne, 
Stand: 30.07.2021, Maßstab: 1 : 5.000 

Information 

16.2 Schwingungsmessungen 
16.2.1 Messergebnisse Messobjekt 6.1 

Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Bericht 
Seite 4-55, Stand: 26.07.2017 
Projekt-Nr. (baudyn GmbH): 2015302 

nur zur 
Information 

16.2.2 Vergleichsmessung Müssen 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-4 und Bericht 
Seite 4-95, Stand: 26.07.2017 
Projekt-Nr. (baudyn GmbH): 2015302 

nur zur 
Information 

16.2a Erschütterungstechnische Untersuchung des Be-
triebs: Auf Grundlage allgemein anerkannter Re-
geln der Technik 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-5 und Bericht 
Seite 6-31, Stand: 30.07.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren), Aktenzeichen: 20198246-805-VVE-2 

- Anhang 1: Emissionen, 22 Seiten, Stand: 
30.07.2021 

- Anhang 2: Transferfunktionen, 4 Seiten, 
Stand: 30.07.2021 

- Anhang 3: Betriebsprogramm, 2 Seiten, 

nur zur 
Information 
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Stand: 30.07.2021 
- Anhang 4.1: Prognose-Nullfall, 1 Seite, 

Stand: 30.07.2021 
- Anhang 4.2: Prognose-Planfall, 1 Seite, 

Stand: 30.07.2021 
- Anhang 4.3: Wesentliche Erhöhung, 1 Seite, 

Stand: 30.07.2021 
- Anhang 5: Regressionsanalyse, 2 Seiten, 

Stand: 30.07.2021 
- Anhang 6: Lageplanausschnitte, 2 Pläne, 

Stand: 30.07.2021, Maßstab: 1 : 5.000 
16.3a Erschütterungstechnische Untersuchung des Be-

triebs 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-4 und Bericht 
Seite 5-28, Stand: 02.07.2021, Aktenzeichen: 
20198246-808-ABE-1 

- Anhang 1: Übersichtlageplan, Stand: 
02.07.2021, Maßstab: 1 : 10.000 

- Anhang 2: Emissionsspektren und Transfer-
funktionen, 4 Seiten, Stand: 01.07.2021 

- Anhang 3: Beurteilung der Erschütterungs-
immissionen gemäß DIN 4150-2, 8 Seiten, 
Stand: 01.07.2021 

- Anhang 4: Beurteilung der Erschütterungs-
immissionen gemäß DIN 4150-3, 2 Seiten, 
Stand: 01.07.2021 

- Anhang 5: Lageplanausschnitte, 8 Pläne, 
Stand: 30.07.2021, Maßstab: 1 : 10.000 

nur zur 
Information 

16.4a Messtechnische Untersuchungen 
16.4a.1 Messtechnische Untersuchungen von Krebs+Kiefer 

Ingenieure GmbH: 
- Messtechnische Erhebung der erschütterungs-

technischen Eigenschaften von Gebäuden 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-11, Stand: 08.06.2021, Aktenzei-
chen: 20198240-805-VME-2 

- Anhang 1-12: Messprotokolle der Er-
schütterungsmessungen an Gebäuden, 
70 Seiten, Stand: 26.01.2021 

- Messtechnische Erhebung der Ausbreitungsbe-

nur zur 
Information 
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dingungen im Boden 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-13, Stand: 07.06.2021, Aktenzei-
chen: 20198240-805-VME-2 

- Anhang 1: Messprotokoll, 6 Seiten, 
Stand: 07.06.2021 

- Anhang 2: Regressionsanalyse, 3 Seiten, 
Stand: 07.06.2021 

- Anhang 1: Emissionsspektren, 6 Seiten, 
Stand: 07.06.2021 

16.4a.2 Messtechnische Untersuchungen von Baudynamik 
Heiland & Mistler GmbH: 
- Messtechnische Ermittlung standortspezifischer 

Boden-Übertragungsadmittanzen an Gebäuden 
im Untersuchungsgebiet 
Deckblatt 2 Seiten, Inhaltsverzeichnis Seite 3-5 
und Bericht Seite 6-155, Stand: 09.11.2018, Be-
richt-Nr. 10-10192-02-D3 (RevC) 

- Ergänzende Messungen standortspezifischer 
Boden-Übertragungsadmittanzen an Gebäuden 
im Untersuchungsgebiet 
Deckblatt 2 Seiten, Inhaltsverzeichnis Seite 3 
und Bericht Seite 4-53, Stand: 27.03.2019, Be-
richt-Nr. 10-10192-04-D1 Rev.A 

- Schienenanbindung FBQ – Bad Schwartau, Ge-
bäude-Übertragungsfunktionen, 4 Seiten, Stand: 
25.05.2020, Bericht-Nr. 10-10192-05 

nur zur 
Information 

16.4a.3 Messtechnische Untersuchungen von Baudyn 
GmbH: 
Untersuchung zu betriebsbedingten Erschütte-
rungsimmissionen: 
- Messergebnisse Messobjekt 1.1: Hauptstraße 1, 

23669 Timmendorfer Strand 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-86, Stand: 09.10.2018, Dokument-
Nr. 19.2.1 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 1.2: Sereetzer Weg 
17, 23626 Ratekau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-74, Stand: 09.10.2018, Dokument-

nur zur 
Information 
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Nr. 19.2.2 2018-10-09-2015302-N1-3-ME 
- Messergebnisse Messobjekt 1.3: Breitenkamp 

74, 23683 Scharbeutz 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-77, Stand: 09.10.2018, Dokument-
Nr. 19.2.3 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 1.4: Blüchereiche 
43, 23626 Ratekau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-53, Stand: 09.10.2018, Dokument-
Nr. 19.2.4 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 1.4: Blüchereiche 
43, 23626 Ratekau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-53, Stand: 09.10.2018, Dokument-
Nr. 19.2.4 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 1.5: Bahnhofstr. 
16, 23626 Ratekau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-77, Stand: 04.06.2018, Dokument-
Nr. 19.2.5 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 1.6: Preußenweg 
28, 23626 Ratekau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-76, Stand: 04.06.2018, Dokument-
Nr. 19.2.6 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 1.7: Siedenkamp 5, 
23683 Scharbeutz 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-79, Stand: 09.10.2018, Dokument-
Nr. 19.2.7 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 1.8: Elisabethstra-
ße 25, 23611 Bad Schwartau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-73, Stand: 09.10.2018, Dokument-
Nr. 19.2.8 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 1.9: Stettiner Str. 
13, 23611 Bad Schwartau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-83, Stand: 09.10.2018, Dokument-
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Nr. 19.2.9 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 
- Messergebnisse Messobjekt 1.10: Elisabeth-

straße 22, 23611 Bad Schwartau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-81, Stand: 09.10.2018, Dokument-
Nr. 19.2.10 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 1.12: Stettiner Str. 
37, 23611 Bad Schwartau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-77, Stand: 09.10.2018, Dokument-
Nr. 19.2.12 2018-10-09-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 2.1: Zuckerdamm 
15, 23730 Neustadt i. H. 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-65, Stand: 13.02.2019, Dokument-
Nr. 18.2.1 2018-02-13-2015302-N1-2-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 2.2: Vossberg 11, 
23730 Sierksdorf 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-76, Stand: 13.02.2019, Dokument-
Nr. 18.2.2 2019-02-13-2015302-N1-2-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 2.3: Vossberg 7a, 
23730 Sierksdorf 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-42, Stand: 13.02.2019, Dokument-
Nr. 18.2.3 2019-02-13-2015302-N1-2-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 2.4: Sibstiner Weg 
2, 23730 Altenkrempe 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-82, Stand: 13.02.2019, Dokument-
Nr. 18.2.4 2019-02-13-2015302-N1-2-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 2.5: Sibstiner Weg 
2a, 23730 Altenkrempe 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-82, Stand: 13.02.2019, Dokument-
Nr. 18.2.5 2019-02-13-2015302-N1-2-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 2.6: Sibstiner Weg 
4, 23730 Altenkrempe 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-79, Stand: 13.02.2019, Dokument-
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Nr. 18.2.6 2019-02-18-2015302-N1-2-ME 
- Messergebnisse Messobjekt 1.5: Bahnhofstr. 

16, 23626 Ratekau 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-77, Stand: 18.03.2019, Dokument-
Nr. 18.2.7 2019-03-18-2015302-N1-6-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 3.1: Postweg 18, 
23730 Schashagen 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-79, Stand: 03.04.2019, Dokument-
Nr. 3.1 2019-04-03-2015302-N1-2-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 3.2: Bahnhofstr. 1, 
23730 Schashagen 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-68, Stand: 03.04.2019, Dokument-
Nr. 3.2 2019-04-03-2015302-N1-2-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 3.3: Gruener 
Hirsch 8, 23738 Lensahn 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-78, Stand: 03.04.2019, Dokument-
Nr. 3.3 2019-04-03-2015302-N1-2-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 4.1: Meiereiweg 3, 
23758 Oldenburg i. H. 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-80, Stand: 25.01.2019, Dokument-
Nr. 19.2.1 2019-01-25-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 4.2: Schulgarten 5, 
23758 Göhl 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-90, Stand: 25.01.2019, Dokument-
Nr. 19.2.2 2019-01-25-2015302-N1-5-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 4.3: Göhler Str. 
36a, 23758 Oldenburg i. H. 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-73, Stand: 25.01.2019, Dokument-
Nr. 19.2.3 2019-01-25-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 4.4: Lankenstr. 25, 
23758 Oldenburg i. H. 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-65, Stand: 25.01.2019, Dokument-
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Nr. 19.2.4 2019-01-25-2015302-N1-4-ME 
- Messergebnisse Messobjekt 4.5: Edisonstraße 

4b, 23758 Göhl 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-32, Stand: 25.01.2019, Dokument-
Nr. 19.2.5 2019-01-25-2015302-N1-5-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 4.6: Edisonstraße 
4d, 23758 Göhl 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-30, Stand: 25.01.2019, Dokument-
Nr. 19.2.6 2019-01-25-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 5.1: Hinter den Hö-
fen 38, 23775 Großenbrode 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-73, Stand: 12.04.2019, Dokument-
Nr. 19.2.1 2019-04-12-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 5.2: Hinter den Hö-
fen 42, 23775 Großenbrode 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-79, Stand: 12.04.2019, Dokument-
Nr. 19.2.2 2019-04-12-2015302-N1-4-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 5.3: Am Keller-
kamp 5, 23777 Heringsdorf 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-72, Stand: 28.09.2018, Dokument-
Nr. 5.3 2018-09-28-2015302-N1-3-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 5.4: Am Keller-
kamp 6, 23777 Heringsdorf 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-71, Stand: 28.09.2018, Dokument-
Nr. 5.4 2018-09-28-2015302-N1-3-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 5.5: Von-Herwarth-
Str. 17, 23775 Großenbrode 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-78, Stand: 28.09.2018, Dokument-
Nr. 5.5 2018-09-28-2015302-N1-1-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 5.6: Von-Herwarth-
Str. 19 A, 23775 Großenbrode 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-78, Stand: 28.09.2018, Dokument-
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Nr. 5.6 2018-09-28-2015302-N1-1-ME 
- Messergebnisse Messobjekt 5.7: Lübsche Str. 

60, 23777 Heringsdorf 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-82, Stand: 28.09.2018, Dokument-
Nr. 5.7 2018-09-28-2015302-N1-3-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 5.8: Lübsche Str. 
62, 23777 Heringsdorf 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-82, Stand: 28.09.2018, Dokument-
Nr. 5.8 2018-09-28-2015302-N1-3-ME 

- Messergebnisse Messobjekt 5.9: Rellin 1, 23777 
Heringsdorf 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2-3 und Be-
richt Seite 4-75, Stand: 28.09.2018, Dokument-
Nr. 5.9 2018-09-28-2015302-N1-3-ME 

17 FFH-Verträglichkeitsprüfung 
17.0 Legende FFH-Verträglichkeitsprüfung, 2 Seiten, 

Stand: 22.05.2023 (2. Änderung im Verfahren) 
nur zur 
Information 

17.1 FFH-Verträglichkeitsprüfung FFH-Gebiet DE 1532-321 „Sund-
wiesen Fehmarn“, Planfeststellungsabschnitt 6 

17.1.1 Bericht – FFH-Gebiet DE 1532-321 „Sundwiesen 
Fehmarn“ 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite i-iii und Bericht 
Seite 1-60, Stand: 22.05.2023 (2. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

17.1.2 Übersichtsplan: Detailkarte FFH-
Verträglichkeitsprüfung GGB 1532-321 
Pl-Nr. 4.6.0.FV.UP.000.201.A1 Stand: 11.06.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

17.2 FFH-Verträglichkeitsprüfung FFH-Gebiet DE 1631-392 „Meeres-
gebiet der östlichen Kieler Bucht“, Planfeststellungsabschnitt 6 

17.2.1 Bericht – FFH-Gebiet DE 1631-392 „Meeresgebiet 
der östlichen Kieler Bucht“ 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite i-iii und Bericht 
Seite 1-62, Stand: 22.05.2023 (2. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

17.2.2 Übersichtsplan: Detailkarte FFH-
Verträglichkeitsprüfung GGB 1631-392 
Pl-Nr. 4.6.0.FV.U1.000.201.A1 Stand: 11.06.2021 

nur zur 
Information 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 39 von 338 
 
 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 
17.3 FFH-Verträglichkeitsprüfung FFH-Gebiet DE 1632-392 „Küsten-

landschaft vor Großbrode und vorgelagerte Meeresbereiche“, 
Planfeststellungsabschnitt 6 

17.3.1 Bericht – FFH-Gebiet DE 1632-392 „Küstenland-
schaft vor Großbrode und vorgelagerte Meeresbe-
reiche“ 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite i-iv und Bericht 
Seite 1-67, Stand: 22.05.2023 (2. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

17.3.2 Übersichtsplan: Detailkarte FFH-
Verträglichkeitsprüfung GGB 1632-392 
Pl-Nr. 4.6.0.FV.UP.000.102.A1 Stand: 11.06.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

17.4 FFH-Verträglichkeitsprüfung FFH-Gebiet DE 1631-393 „Küsten-
landschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“, Planfeststel-
lungsabschnitt 6 

17.4.1 Bericht – FFH-Gebiet DE 1631-393 „Küstenland-
schaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“, 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite i-iii und Bericht 
Seite 1-65, Stand: 11.06.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

17.4.2 Übersichtsplan: Detailkarte FFH-
Verträglichkeitsprüfung GGB 1631-393 
Pl-Nr. 4.6.0.FV.U1.000.102.A1 Stand: 11.06.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

17.5 FFH-Verträglichkeitsprüfung FFH-Gebiet DE 1530-491 „Östliche 
Kieler Bucht“, Planfeststellungsabschnitt 6 

17.5.1 Bericht – FFH-Gebiet DE 1530-491 „Östliche Kieler 
Bucht“ 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite i-iv und Bericht 
Seite 1-89, Stand: 11.06.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

17.5.2 Übersichtsplan: Detailkarte FFH-
Verträglichkeitsprüfung BSG 1530-491 
Pl-Nr. 4.6.0.FV.UP.000.103.A1 Stand: 11.06.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

17.6 FFH-Verträglichkeitsprüfung FFH-Gebiet DE 1633-491 „Ostsee 
östlich Wagrien“, Planfeststellungsabschnitt 6 

17.6.1 Bericht – FFH-Gebiet DE 1633-491 „Ostsee östlich nur zur 
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Wagrien“ 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite i-iv und Bericht 
Seite 1-72, Stand: 11.06.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

Information 

17.6.2 Übersichtsplan: Detailkarte FFH-
Verträglichkeitsprüfung BSG 1633-491 
Pl-Nr. 4.6.0.FV.U1.000.103.A1 Stand: 11.06.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

18 Geotechnische Gutachten 
18.0 Legende Geotechnische Gutachten nur zur 

Information 
18.1 Geotechnisches Gutachten – Gleiserweiterung auf 

der Insel Fehmarn (PFA 6), Revision 2 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite I-II, Gutachten 
Seite 1-53 und Anlage 1-12, Stand: 29.09.2016 

nur zur 
Information 

18.2 Geotechnischer Bericht – PFA 6 Bauwerk 3, SÜ 
„L217“, Insel Fehmarn 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite I-II, Bericht Seite 
1-13 und Anlage 1-6, Stand: 19.02.2016 

nur zur 
Information 

18.3 Geotechnischer Bericht – PFA 6 Bauwerk 4, SÜ 
„L209“, Insel Fehmarn 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis 1 Seite, Bericht Seite 
1-11 und Anlage 1-6, Stand: 12.02.2016 

nur zur 
Information 

18.4 Gründungstechnische Stellungnahme – PFA 6 
Lärmschutzwand Strukkamp 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis 1 Seite, Stellungnah-
me Seite 1-8 und Anlage 1-2, Stand: 07.03.2017 

nur zur 
Information 

18.5 Geotechnischer Bericht – Gleiserweiterung auf der 
Insel Fehmarn (PFA 6), Ergänzungsbericht für eine 
Entwurfsgeschwindigkeit 200 km/h 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite I-III, Bericht Sei-
te 4-23 und Anlage 1-4, Stand: 04.10.2016 

nur zur 
Information 

19 Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept 
19.0 Legende Bodenverwertungs- und Entsorgungskon-

zept 
nur zur 
Information 

19.1 BoVEK – Feinkonzept 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite II-III und Bericht 
Seite 4-43, Stand: 03.04.2018 

nur zur 
Information 

19.2 Umwelttechnischer Bericht 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 2, Bericht Seite 
3-24 und Anlage 1-5, Stand: 03.07.2017 

nur zur 
Information 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 41 von 338 
 
 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

- Anlage 1: Ergebnisdarstellung und Zuord-
nung in Einbauklassen (Schotter), 42 Seiten, 
Aktenzeichen: 1602054 

- Anlage 2: Ergebnisdarstellung und Zuord-
nung in Einbauklassen (Boden Unterbau), 43 
Seiten, Aktenzeichen: 1602054 

- Anlage 3: Prüfbericht I.TPU 1 Nr. 17B00453 
vom 24.02.2017, 19 Seiten 

- Anlage 4: Probenahmeprotokolle 
- Anlage 5: DC-Fotodokumentation 

19.3 Geotechnisches Gutachten – Gleiserweiterung auf 
der Insel Fehmarn (PFA 6), Revision 2 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite I-II, Gutachten 
Seite 1-53 und Anlage 1-11, Stand: 29.09.2016 

nur zur 
Information 

20 Sonstige Gutachten 
20.0 Legende Sonstige Gutachten, 2 Seiten, Stand: 

22.05.2023 (2. Änderung im Verfahren) 
nur zur 
Information 

20.1 Trassierungsentwurf 
20.1.094 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 

171,9+50 bis Bau-km 172,8+53 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.094.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.095 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
172,8+53 bis Bau-km 173,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.095.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.096 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
173,7+56 bis Bau-km 174,6+59 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.096.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.097 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
174,6+59 bis Bau-km 175,1+65 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.097.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.098 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
175,1+65 bis Bau-km 176,0+54 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.098.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.099 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
176,0+54 bis Bau-km 176,9+41 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.099.0 Stand: 14.03.2018, 

nur zur 
Information 
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Maßstab 1 : 1.000 
20.1.100 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 

176,9+41 bis Bau-km 177,8+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.100.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.101 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
177,8+22 bis Bau-km 178,7+22 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.101.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.102 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
178,7+22 bis Bau-km 179,6+25 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.102.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.103 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
179,6+25 bis Bau-km 180,5+28; Strecke 1103, 
Bau-km 18,6+11 bis Bau-km 19,1+42 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.103.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.104 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
180,5+28 bis Bau-km 181,4+08; Strecke 1103, 
Bau-km 18,6+11 bis Bau-km 18,3+67; Strecke 
1104, Bau-km 20,3+31 bis Bau-km 20,7+56 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.104.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.105 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
181,4+08 bis Bau-km 182,2+83 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.105.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.106 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
182,2+83 bis Bau-km 183,1+77 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.106.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.107 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
183,1+77 bis Bau-km 184,0+80 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.107.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.108 Trassierungsentwurf Strecke 1100, Bau-km 
184,0+80 bis Bau-km 86,319 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.108.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

nur zur 
Information 

20.1.113 Trassierungsentwurf Strecke 1103, Bau-km 
17,4+58 bis Bau-km 18,3+67; Strecke 1104, Bau-

nur zur 
Information 
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km 20,0+00 bis Bau-km 20,3+31 
Pl-Nr. 4.6.0.VA.TR.000.113.0 Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 1.000 

20.2 Kampfmittelfreiheitsbescheinigung 
20.2.1 Abfrage Kampfmittelfreiheit 2017 

- Schreiben zur Kampfmitteluntersuchung 
(Luftbildauswertung), Verfasser: „Deutsche 
Bahn AG – DB Immobilien – Kundenteam 
Altlasten-/Entsorgungsmanagement“, 3 Sei-
ten, Stand: 15.10.2018 

- Schreiben zur Überprüfung – Infrastruktur-
maßnahmen der DB AG, Hinterlandanbin-
dung Fehmarnbeltquerung (3 PFAs im Be-
reich Großenbrode und Lübeck) – auf 
Kriegsaltlasten, Verfasser: „Landeskriminal-
amt Schleswig-Holstein“, 5 Seiten, Stand: 
05.06.2018; Kampfmittelinformationskarte: 
1:58.440, Stand: 20.09.2018, Kampfmittelin-
formationskarte: 1:3.517, Stand: 05.06.2018, 
Kampfmittelinformationskarte: 1:9.831, 
Stand: 11.06.2018 

nur zur 
Information 

20.3 Elektromagnetische Felder, Fachtechnische Stel-
lungnahme zur Umsetzung der 26. BImSchV 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Stellungnahme 
Seite 5-20, Stand: 02.03.2018 
Dokument-Nr. 16-51222-I.T-IVP24(5)-BE-1901V3 

- Anlage 1: Übersicht über alle maßgeblichen 
Immissionsorte und maßgeblichen Minimie-
rungsorte im PFA 6 der Schienenanbindung 
der festen Fehmarnbeltquerung, 5 Seiten 

- Anlage 2: Dokumentation zur Kategorisie-
rung der Orte in Anhang 1 anhand von Kar-
tenausschnitten der Planunterlagen, 14 Sei-
ten 

nur zur 
Information 

20.4 Fachbeitrag Flora & Fauna 
20.4.1 Bericht Fachbeitrag Flora & Fauna 

Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite I-XIII, Bericht 
Seite 1-303 und Anhang Seite 1-499, Stand: 
28.09.2018 

nur zur 
Information 

20.4.2 Pläne (62 Blätter) 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 44 von 338 
 
 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

20.4.2.1 Darstellung der Biotoptypen: 
- Übersichtsplan Blatt 1 (Ausschnitte 1 und 2), 

Pl-Nr. 4.0.0.FF.UP.000.001.0, Stand: 
28.09.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 2 (Ausschnitt 3), Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UP.000.002.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 3 (Ausschnitt 4), Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UP.000.003.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 4 (Ausschnitte 5 und 8), 
Pl-Nr. 4.0.0.FF.UP.000.004.0, Stand: 
28.09.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 5 (Ausschnitt 6), Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UP.000.005.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 6 (Ausschnitt 7), Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UP.000.006.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 7 (Ausschnitt 9), Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UP.000.007.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 8 (Ausschnitte 10 und 
11), Pl-Nr. 4.0.0.FF.UP.000.008.0, Stand: 
28.09.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 9 (Ausschnitte 12 und 
13), Pl-Nr. 4.0.0.FF.UP.000.009.0, Stand: 
28.09.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 10 (Ausschnitte 14 und 
15), Pl-Nr. 4.0.0.FF.UP.000.010.0, Stand: 
28.09.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 11 (Ausschnitte 16 und 
17), Pl-Nr. 4.0.0.FF.UP.000.011.0, Stand: 
28.09.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Übersichtsplan Blatt 12 (Ausschnitte 18 und 
19), Pl-Nr. 4.0.0.FF.UP.000.012.0, Stand: 
28.09.2018, Maßstab 1 : 5.000 

nur zur 
Information 

20.4.2.2 Probeflächen Pflanzen der Roten Listen: 
- Übersicht Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.UE.000.001.0, Stand: 28.09.2018, 

nur zur 
Information 
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Maßstab 1 : 50.000, 1 : 10.000 
- Übersicht Blatt 2, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.UE.000.002.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 50.000, 1 : 10.000 

20.4.2.3 Darstellung Libellenfundorte: 
- Übersicht Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.UE.000.003.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 50.000, 1 : 10.000 

- Übersicht Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UE.000.004.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 50.000, 1 : 10.000 

nur zur 
Information 

20.4.2.4 Darstellung Heuschrecken-, Reptilien- und Tagfalt-
erprobeflächen: 

- Übersicht Blatt 1, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UE.000.005.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 50.000, 1 : 10.000 

- Übersicht Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UE.000.006.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 50.000, 1 : 10.000 

nur zur 
Information 

20.4.2.5 Darstellung Fische und Rundmäuler: 
- Übersicht Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.UE.000.007.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 50.000, 1 : 10.000 

- Übersicht Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UE.000.008.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 50.000 

nur zur 
Information 

20.4.2.6.1 Darstellung Amphibiengewässer und –
aktionsräume: 

- Übersichtsplan Blatt 1, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.001.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.002.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 3, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.003.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 4, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.004.0, Stand: 28.09.2018, 

nur zur 
Information 
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Maßstab 1 : 10.000 
- Übersichtsplan Blatt 5, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.U1.000.005.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 6, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.006.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 7, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.127.A0, Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 
1 : 10.000 

20.4.2.6.2 Darstellung Amphibienwanderung: 
- Übersichtsplan Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.U1.000.008.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.009.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 3, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.010.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 4, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.011.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 5, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.012.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 6, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.013.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

nur zur 
Information 

20.4.2.7 Darstellung ausgewählter Brutvogelarten und 
Fundortbewegungen: 

- Übersichtsplan Blatt 1, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.014.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.0015.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 3, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.016.0, Stand: 28.09.2018, 

nur zur 
Information 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 47 von 338 
 
 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

Maßstab 1 : 10.000 
- Übersichtsplan Blatt 4, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.U1.000.017.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 5, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.018.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 6, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.019.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 7, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.020.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

20.4.2.8 Darstellung Zug- und Rastvögel: 
- Übersichtsplan Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.UE.000.009.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 50.000 

- Übersichtsplan Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.UE.000.010.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 50.000 

nur zur 
Information 

20.4.2.9 Darstellung Flugbewegung Avifauna: 
- Übersichtsplan Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.U1.000.021.0, Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.022.0, Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 3, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.023.0, Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 4, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.024.0, Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 5, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.025.0, Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 6, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.026.0, Stand: 14.03.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 7, Pl-Nr. 

nur zur 
Information 
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4.0.1.FF.U1.000.027.A2, Stand: 14.05.2021 
(1. Änderung im Verfahren), Maßstab 
1 : 10.000 

20.4.2.10 Darstellung Fledermausfunde 
- Übersichtsplan Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.U1.000.028.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 2.000, 1 : 5.000, 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.029.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 3, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.030.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 4, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.031.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 5, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.032.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 6, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.033.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 7, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.034.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

nur zur 
Information 

20.4.2.11 Erfassung Haselmaus: 
- Übersichtsplan Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.U1.000.035.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.036.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 3, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.037.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 4, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.038.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 5, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.039.0, Stand: 28.09.2018, 

nur zur 
Information 
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Maßstab 1 : 10.000 
- Übersichtsplan Blatt 6, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.U1.000.040.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

20.4.3 Sondergutachten Eremit, planungsrelevante Mol-
lusken, Nachtkerzenschwärmer – Bericht: 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis 1 Seite und Bericht 
Seite 1-22, Stand: 28.09.2018 

nur zur 
Information 

20.4.4 Sondergutachten Eremit, planungsrelevante Mollusken, Nacht-
kerzenschwärmer – Karten 

20.4.4.1 Erfassung des Eremits: 
- Übersichtsplan Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.U1.000.041.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.042.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 3, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.043.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 4, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.044.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 5, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.045.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 6, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.046.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

nur zur 
Information 

20.4.4.2 Erfassung planungsrelevanter Mollusken: 
- Übersichtsplan Blatt 1, Pl-Nr. 

4.0.0.FF.U1.000.047.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 2, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.048.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 3, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.049.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 4, Pl-Nr. 

nur zur 
Information 
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4.0.0.FF.U1.000.050.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 5, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.051.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

- Übersichtsplan Blatt 6, Pl-Nr. 
4.0.0.FF.U1.000.052.0, Stand: 28.09.2018, 
Maßstab 1 : 10.000 

20.4.5 Fachbeitrag Flora und Fauna zum Ersatzneubau Fehmarnsund-
querung 

20.4.5.1 Fachbeitrag Flora und Fauna zum Ersatzneubau 
Fehmarnsundquerung – Fachbeitrag: 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis 9 Seiten, Bericht Seite 
1-168 und Anhang Seite 1-139, Stand: 28.09.2018 

nur zur 
Information 

20.4.5.2 Fachbeitrag Flora und Fauna zum Ersatzneubau 
Fehmarnsundquerung – Karten: 

- Biotypen Bestand, Pl-Nr. 1, Blatt 1, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Biotypen Wertigkeit, Pl-Nr. 2, Blatt 1, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Biotypen Mollusken, Nachtfalter und Eremit, 
Pl-Nr. 3, Blatt 1, Stand: 04.06.2018, Maßstab 
1 : 20.000 

- Amphibien- und Libellengewässer, Amphi-
biennachweise, artspezifische Puffer und 
Wertigkeiten, Pl-Nr. 4, Blatt 1, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 20.000 

- Reptilienfunde und Wertigkeiten, Pl-Nr. 5, 
Blatt 1, Stand: 04.06.2018, Maßstab 
1 : 20.000 

- Darstellung ausgewählter Brutvogelarten und 
Fundortbewertung, Pl-Nr. 6, Blatt 1, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Biotypen Bestand, Pl-Nr. 1, Blatt 1, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Rastvögel Wertigkeit, Pl-Nr. 7, Blatt 1, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 20.000 

- Darstellung Flugbewegungen Möwen, Pl-Nr. 
8, Blatt 1, Stand: 04.06.2018, Maßstab 
1 : 5.000 

nur zur 
Information 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

- Fledermäuse Wertigkeit, Pl-Nr. 9, Blatt 1, 
Stand: 04.06.2018, Maßstab 1 : 20.000 

- Biotypen Bestand, Pl-Nr. 1, Blatt 2, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Biotypen Wertigkeit, Pl-Nr. 2, Blatt 2, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Darstellung ausgewählter Brutvogelarten und 
Fundortbewertung, Pl-Nr. 6, Blatt 2, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Darstellung Flugbewegungen Wasservögel 
(Enten, Gänse, Säger, Schwäne), Pl-Nr. 8, 
Blatt 2, Stand: 04.06.2018, Maßstab 
1 : 5.000 

- Biotoptypen Bestand, Pl-Nr. , Blatt 3, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Biotoptypen Wertigkeit, Pl-Nr. 2, Blatt 3, 
Stand: 04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Darstellung ausgewählter Brutvogelarten und 
Fundortbewertung, Pl-Nr. 6, Blatt 3, Stand: 
04.06.2018, Maßstab 1 : 5.000 

- Darstellung Flugbewegungen – Sonstige 
(Limikolen, Krähen, Greifvögel, Seeschwal-
ben, Reiher, Taucher, Kormoran), Pl-Nr. 8, 
Blatt 3, Stand: 04.06.2018, Maßstab 1 : 
5.000 

20.5 Archäologische Voruntersuchungen im Planfeststel-
lungsabschnitt 6 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 3 und Gutachten 
Seite 4-38, Stand: 07.03.2018 

nur zur 
Information 

20.6 Luftschadstoffuntersuchung 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite III-VI und Bericht 
Seite 1-81, Stand: 14.05.2021 (1. Änderung im Ver-
fahren) 

nur zur 
Information 

20.7 Wasserrechtlicher Fachbeitrag 
20.7.1 Wasserrechtlicher Fachbeitrag – Erläuterungsbe-

richt 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite I-VI und Bericht 
Seite 1-119, Stand: 22.05.2023 (2. Änderung im 
Verfahren) 

nur zur 
Information 

20.7.2 Wasserrechtlicher Fachbeitrag – Anhang 1: nur zur 
Information 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
 

Bemer-
kung 

Übersichtsplan, Stand: 15.05.2023 (2. Änderung im 
Verfahren), Maßstab 1 : 30.000 

20.7.3 Wasserrechtlicher Fachbeitrag – Anhang 2: 
Wasserkörper-Steckbriefe 
Stand: 22.05.2023 (2. Änderung im Verfahren) 

nur zur 
Information 

20.8 Verkehrstechnische Untersuchung 
Deckblätter 3 Seiten, Dokumentinformation, In-
haltsverzeichnis Seite 4-5, Bericht Seite 6-34 und 
Anhang 1-6, Stand: 19.06.2020 

nur zur 
Information 

20.9 Untersuchung der Verschattungssituation durch die 
geplanten Lärmschutzwände 
Deckblätter 2 Seiten, Dokumentinformation, In-
haltsverzeichnis Seite III, Abkürzungsverzeichnis 
IV, Bericht und Seite 1-32, Stand: 14.05.2021 (1. 
Änderung im Verfahren) 

nur zur 
Information 

 Antrag zur Entwässerung der Baustraße vom 
12.01.2024, 2 Seiten 

nur zur In-
formation 

 Anlage 1 zum Antrag Entwässerung der 
Baustraße vom 12.01.2024, 5 Seiten  

genehmigt 

 

Änderungen, die sich während des Planfeststellungsverfahrens ergeben ha-

ben, sind farbig gemäß Legende kenntlich gemacht. 

A.3 Besondere Entscheidungen 

A.3.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen 

Der Vorhabenträgerin werden die wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilli-

gungen für die Benutzung von Gewässern nach Maßgabe der nachfolgend 

aufgeführten Einzelbestimmungen erteilt. 

A.3.1.1 Wasserrechtliche Genehmigung 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 52 des Wassergesetzes des Landes 

Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz –LWG) in Verbindung mit § 60 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die wasserrechtliche Genehmigung zum 

Bau und Betrieb nachstehend aufgeführter Regenrückhaltebecken erteilt: 
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Bezeichnung Station an Stre-

cke 1100 

Bw-

nummer  

Speichervolumen 

in m³ 

Regenrückhaltebecken 1 Bau-km 175,625 147 1.306,20 

Regenrückhaltebecken 2 Bau-km 177,160 149 339,46  

Regenrückhaltegraben Bau-km 177,920 106 200,39 

Regenrückhaltebecken 3 Bau-km 178,322 151 505,20 

Regenrückhaltebecken 3a Bau-km 178,450 153 1.231,31 

Regenrückhaltebecken 4 Bau-km 180,887 155 1874,64 

Regenrückhaltebecken 5 Bau-km 182,909 157 454,27 

Regenrückhaltebecken 6 Bau-km 184,038 159 494,68 

 

I. Nebenbestimmungen zum Bau der Abwasseranlagen 

 

1. Alle Bauwerke der Entwässerung müssen unter Beachtung der aner-

kannten Regeln der Technik errichtet werden. Als solche gelten insbesondere 

die einschlägigen DIN-Vorschriften, die Arbeitsblätter des DWA und sonstigen 

technische Bauvorschriften. 

2. Wenn im Zuge der Erdarbeiten zur Herstellung der Versickerungsanla-

gen und der Regenrückhaltebecken und –gräben Abweichungen von den an-

genommenen Baugrundverhältnissen festgestellt werden, ist die Planung die-

sen Verhältnissen anzupassen. Das Eisenbahn-Bundesamt ist hierüber un-

verzüglich zu unterrichten. 

3. Bei den Ausschachtungen ist darauf zu achten, dass Böschungen zeit-

nah gegen Erosion und Ausspülung geschützt werden. 

4. Während der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass der Untergrund im 

Versickerungsbereich nicht durch dynamische Belastungen oder schwere Auf-

lasten (Überfahren oder Nutzung als Lagerfläche) verdichtet wird. 
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5. Um zu verhindern, dass die Versickerungsfläche kolmatiert wird, ist ge-

gebenenfalls eine geeignete Baustellenentwässerung vorzusehen. Dies gilt so 

lange, wie aus dem Entwässerungsgebiet erhöhte Sedimentfrachten (z.B. aus 

nicht begrünten Flächen) zu erwarten sind. 

6. Soweit zur Verfüllung baubedingter Arbeitsräume Fremdmaterial ver-

wendet wird, darf nur unbelastetes Erdmaterial gemäß den Vorsorgewerten 

der Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall – LAGA TR 

Boden - (Z0-Material) oder Erdmaterial entsprechend der örtlichen geogenen 

Vorbelastung verwendet werden. 

7. Unwesentliche Abweichungen von der Genehmigungsplanung sind 

durch Vorlage von Bestandsplänen zu dokumentieren. 

 

II. Allgemeine Nebenbestimmungen 

 

1. Beabsichtigte Änderungen der erlaubten Art, des erlaubten Zwecks o-

der Maßes der Benutzung, wesentliche Änderungen der baulichen An-

lagen sowie Änderungen der Betriebs- und Verfahrensweise bei der 

Abwasserbeseitigung, sind dem Eisenbahn-Bundesamt rechtzeitig vor 

Beginn anzuzeigen. Wesentliche Änderungen bedürfen einer ergän-

zenden oder geänderten Erlaubnis. 

2. Der Betreiber ist verpflichtet, eine behördliche Überwachung der Anlage 

zu dulden und etwa erforderliche Unterlagen, Arbeitskräfte und Werk-

zeuge zur Verfügung zu stellen sowie technische Ermittlungen und Prü-

fungen zu gestatten und zu unterstützen. 

3. Der Genehmigungsinhaber ist verpflichtet, die Entwässerungsanlagen 

jederzeit in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand zu 

unterhalten. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Anlagen gemäß den 

Betriebsvorschriften bedient und gemäß den Vorgaben der DB-

Richtlinien (insbes. Richtlinien 836.8001 und 821.2003) inspiziert bzw. 

gewartet werden. Auch an Wochenenden und Feiertagen ist für den 

ordnungsgemäßen Betrieb der Abwasseranlagen zu sorgen. Mit der 
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Bedienung und Wartung der Abwasseranlagen muss ausreichendes 

Personal mit geeigneter Ausbildung beauftragt sein, das für den ord-

nungsgemäßen Betrieb der Anlagen verantwortlich ist. Eine Vertretung 

muss jederzeit sichergestellt sein. Den für den Betrieb und die Unter-

haltung verantwortlichen Personen sind Pläne und Beschreibungen der 

Abwasseranlagen zur Verfügung zu stellen. Die im Erlaubnisbescheid 

festgesetzten Anforderungen sind dem Personal bekannt zu geben. 

4. Die Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, 

der Änderung bzw. der Ergänzung von Inhalts- und Nebenbestimmun-

gen, damit nachteilige Wirkungen auf Gewässer, Grundstücke oder An-

lagen, die bei Erteilung der wasserrechtlichen Zulassung nicht voraus-

zusehen waren, verhütet oder ausgeglichen werden können. 

5. Der jederzeitige Widerruf dieses Bescheides bleibt vorbehalten, soweit 

sachliche Gründe dies rechtfertigen. Sachliche Gründe könnten z.B. da-

rin liegen, dass die Abwasseranlage - z.B. aufgrund mangelnder War-

tung/Unterhaltung - nicht mehr sicher entsprechend der Zweckbestim-

mung genutzt werden kann oder sich nachteilig auf das Gewässer, die 

Ufer oder angrenzende Grundstücke auswirken könnte. 

 

III. Hinweise 

 

1. Die Erlaubnis berührt nicht Rechte Dritter und ersetzt nicht Zulassun-

gen, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind. 

2. Für Schäden, die durch den Bau oder den Betrieb der Anlage (ein-

schließlich Nebenanlagen) entstehen, haftet die Antragstellerin nach den all-

gemeinen wasser- und zivilrechtlichen Vorschriften. 

3. Vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen, die gegen die wasserrechtli-

chen Bestimmungen – insbesondere gegen die Bestimmungen des WHG – 

verstoßen, sowie die Nichtbeachtung der Nebenbestimmungen dieses Be-

scheids gelten gemäß § 103 Abs. 1 WHG als Ordnungswidrigkeit und können 

mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,- € geahndet werden. 
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4. Nachbarschaftliche Belange sind im Hinblick auf die Ausführung der 

Versickerungsanlagen bauseits zu prüfen. Schadensersatzansprüche für nicht 

auszuschließende Vernässungen/Überschwemmungen von unterhalb gelege-

nen Grundstücken – insbesondere bei Überlastung der Anlage – können aus 

der Zulassung des Vorhabens nicht hergeleitet werden. 

5. Dieser Bescheid, einschließlich der vor genannten Nebenbestimmun-

gen, gilt auch für einen etwaigen Rechtsnachfolger. 

A.3.1.2 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer 

Der Vorhabenträgerin wird die Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlags-

wasser in Gewässer erteilt. 

 

A.3.1.2.1 Zweck, Art und Maß der Benutzung 

Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der gedrosselten Beseitigung von an-

fallendem Niederschlagswasser aus den Bahnanlagen über Regenrückhalte-

becken und Regenrückhaltegräben in nachfolgend aufgeführte Gewässer. 

Zu diesem Zweck ist die Vorhabenträgerin befugt, aus dem in den Lagepläne 

12.2.017 bis 12.2.020 (Planungsstand und Maßstab wie unter A.2 aufgeführt) 

dargestellten Entwässerungsgebiet Niederschlagswasser wie folgt einzuleiten: 

Entwässe-

rungsbereich 

Strecke Lage Beginn 

Bau-km 

Ende 

Bau-km 

RRB Vorflut 

I 1100 westlich 

östlich 

175,450 

174,846 

176,470 

176,899 

1 1 

II 1100 westlich 

östlich 

176,470 

176,899 

177,150 

177,510 

2 2 

III 1100 westlich 177,510 178,190 RRG 3 

IV 

1100 

östlich 177,510 178,340 3 

4 westlich 

östlich 

178,190 

178,340 

179,996 

179,950 
3a 
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V 1100 

1103 

1104 

westlich 

östlich 

179,996 

179,950 

181,032 

181,714 

4 5 

VI 1100 westlich 

östlich 

181,032 

181,714 

182,962 

183,058 

5 6 

VII 1100 westlich 

östlich 

182,962 

183,058 

184,160 

184,160 

6 7 

 

Einleitstellen und Einleitmenge: 

Vor-
flut 

Einleit-
menge 

Einleitstelle Entwäs-
serte Flä-
che 

Ge-
wässer 

Gemarkung 
Rechts-
wert 

Hochwert 

1 183 l/s 4443278,9 6032336,9 8,82 ha 7 Landkirchen, 
1757, Flur 1, 
Flurstück 36/3 

2 165 l/s 4444323,7 6033652,6 3,90 ha 5.3 Landkirchen 

1308, Flur 4, 

Flurstück 16/4 

3 2 l/s 4444751,7 6034048,7 0,90 ha 5 Landkirchen 

1308, Flur 4, 

Flurstück 11/5 

4 128 l/s 4445127,7 6034339,5 7,43 ha 5.2 Landkirchen 

1755, Flur 4, 

Flurstück 37/2 

5 173 l/s 4447557,9 6036469,7 9,1 ha 3 und 

3.11 

Burg a.F. 1450, 

Flur 1, Flurstück 

161/1 

6 190 l/s 4448229,8 6037619,4 4,08 ha 3.3 Bannesdorf a.F. 

282, Flur 1, 

Flurstück 33/6 
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7 143 l/s 4448737,4 6038608,9 3,58 ha 3.2 Bannesdorf a.F. 

64, Flur 1, Flur-

stück 24/7 

 

A.3.1.2.2 Widerrufsvorbehalt 

Die Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 WHG). 

 

A.3.1.2.3 Nebenbestimmungen und Hinweise zur Gewässerbenutzung 

1. Die Ableitung von Grundwasser, von Wasser aus Bächen, Gräben, Brun-

nen und dgl. zur schmutzwasserführenden Ortskanalisation ist unzulässig. 

2. Die Verwendung wassergefährdender Stoffe im Entwässerungsgebiet so-

wie im Bereich der Einleitstellen, die ausschließlich der Sicherstellung des 

Bahnbetriebs und der Verkehrs- und Betriebssicherheit dienen (z.B. Be-

triebsstoffe, Schmierstoffe an Fahrzeugen und Eisenbahninfrastrukturanla-

gen, etc.) hat mit größtmöglicher Sorgfalt zu erfolgen. Eine darüberhinaus-

gehende Verwendung von wassergefährdenden Stoffen sowie die Lage-

rung derartiger Stoffe sind im Entwässerungsgebiet sowie im Bereich der 

Einleitstelle nicht zulässig. 

3. Die Einleitung des Niederschlagswassers in die angegebenen Gewässer 

hat so zu erfolgen, dass weder eine Einengung des Abflussprofils des Ge-

wässers noch eine sonstige Beeinträchtigung des Gewässerbettes und 

dessen Unterhaltung erfolgt. Das Gewässerbett ist -falls erforderlich- an 

der Einleitungsstelle in Abstimmung mit dem Gewässerunterhaltungspflich-

tigen in ausreichender Länge und Breite, z.B. mittels Wasserbausteinen 

gegen Auskolkungen, Uferabbrüche usw. zu sichern. Auf eine naturnahe 

Ausführung ist zu achten. 

4. Auf eine wasserbehördliche Bauüberwachung und Bauabnahme wird ver-

zichtet. Eine formlose Begehung der Anlage bleibt ausdrücklich vorbehal-

ten. 
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A.3.1.3 Genehmigung von Gewässerbau 

Der in den Unterlagen enthaltene Plan zur Erneuerung, Neuerrichtung oder 

zur Verlängerung von Durchlässen sowie zur Verlegung von Gewässerteil-

strecken wird gemäß §§ 67 bis 71 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und 

des § 23 Wassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein (Landeswasserge-

setz –LwG) unbeschadet der Rechte Dritter festgestellt. 

Dies umfasst:  

Gewäs-

ser 

Maßnahme Bau-Km 

Strecke 1100 

Durchlass 

7.9 Parallele Verlegung aufgrund 

Verbreiterung Bahndamm 

175,459-

175,642 

BW-Nr. 51, Bau-Km 

175,642, Verlängerung 

7 Verrohrung aufgrund unter-

schiedlicher Höhenlage Bahn-

seitengraben 

175,642-

175,980 

BW-Nr. 51, Bau-Km 

175,642, Verlängerung 

5.3 Verschiebung DL und parallele 

Verlegung aufgrund Verbreite-

rung Bahndamm 

177,200-

177,330 

BW-Nr. 53, Bau-Km 

177,200, Änderung 

5 Änderung DL und neuer An-

schluss an Vorfluter 3 aufgrund 

Verbreiterung Bahndamm 

177,922 BW-Nr. 54, Bau-Km 

177,922, Änderung 

5.2 Änderung vorhandener Vorfluter 

(Kürzung), parallele Verlegung 

und Änderung DL aufgrund Ver-

breiterung Bahndamm 

178,417-

178,450 

BW-Nr. 65, Bau-Km 

178,417, Änderung 

BW-Nr. 55, Bau-Km 

178,450, Änderung 

3.11 Neue Gewässerführung , Bau 

eines DL, Verrohrung des Gra-

ben 

Strecke 1103 

Bau-km 

18,068 – 

18,100 

Strecke 1104 

Verrohrung im Bereich 

Strecke 1100  

Bau-km 181,088 – 

181,244 
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Bau-km 

20,077 

Strecke 1100 

Bau-km 

181,363 – 

181,630 

3.3 Änderung DL und Anschluss an 

Vorfluter 6 aufgrund Verbreite-

rung Bahndamm 

182,961 BW-Nr. 58, Bau-Km 

182,961, Änderung 

zweigeteilter Durchlass 

3.2 Änderung DL und Anschluss an 

Vorfluter 7 aufgrund Verbreite-

rung Bahndamm 

184,059-

184,064 

BW-Nr. 59, Bau-Km 

184,059, Änderung 

BW-Nr. 66, Bau-Km 

184,064, Änderung 

(BW-Nr. = Nummer des Bauwerks im Bauwerksverzeichnis, Unterlage 04) 

Die Ausbaustationierungen sind den Stationierungen im Gewässerverzeichnis 

des Wasser- und Bodenverbands anzupassen. Wenn sich die Gewässerlänge 

durch Umlegung des Wasserlaufs verändert, ist zusätzlich zur neuen Statio-

nierung die alte Gewässerstationierung im Bereich der Anbindung an den al-

ten Verlauf (Beginn und Ende) einzutragen. Bauwerke wie Durchlässe oder 

Brücken, Sohlschwellen usw. sind einzuzeichnen, ihre Abmessungen sind an-

zugeben und die Lage zu stationieren. Die Lage der Regel- und Querprofile 

sowie wichtige Gewässermerkmale wie Gefällebrechpunkte sind in die Statio-

nierung einzubeziehen. 

Alle vorhandenen Drainagen, sonstige Anschlüsse bzw. Einleitungen in das 

vorhandene Gewässersystem sind an den neuen Gewässerverlauf ordnungs-

gemäß anzuschließen.  

A.3.1.4 Genehmigung zur bauzeitlichen Verrohrung von Gräben 

Für die Dauer der Bauarbeiten wird die Genehmigung zur Verrohrung der 

Gräben „Nordburger Koppelgraben“ (Bau-km 181,65 der Strecke 1100) und 
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des „Bannesdorfer Graben“ (Bau-km 182,95 der Strecke 1100) unterhalb der 

Baustraße erteilt.  

Nach Beendigung der Bauarbeiten ist die Verrohrung vollständig zurückzu-

bauen und die ursprüngliche Sohlhöhe der Gräben sowie das vormalige Profil 

wiederherzustellen. Der Einsatz einer Grabenfräse ist dabei nicht gestattet. 

Für den Einbau der Rohre dürfen ausschließlich Materialien verwendet wer-

den, bei denen eine Gefährdung des Grund- und/oder des Oberflächenwas-

sers ausgeschlossen werden kann. 

Das Abflussprofil der Gewässer darf durch die Anlagen nicht eingeengt wer-

den. 

Im Bereich der Verrohrung ist der Mutter- und Oberboden abzutragen und 

fachgerecht zu lagern. Nach Rückbau der Verrohrung ist dieser wieder einzu-

bauen.  

A.3.1.5 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser während der Bauzeit 

Der Vorhabenträgerin wird die einfache Erlaubnis zur Einleitung von Nieder-

schlagswasser in das Gewässer 7.9 am Punkt GPS-Koordinate N 54.417232, 

O 11.123941 mit einer Einleitmenge von 4,914 l/s während der Bauzeit erteilt. 

Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der Beseitigung von anfallendem Nie-

derschlagswasser auf der Baustelleneinrichtungsfläche bei Bau-km 175,6  der 

Strecke 1100, welche im Bauwerksverzeichnis unter Nr. 823 aufgeführt ist. Zu 

diesem Zwecke ist die Vorhabenträgerin befugt, aus dem in Anlage 1 zum An-

trag auf Erteilung einer bauzeitlichen Einleitgenehmigung vom 12.01.2024 

dargestellten Entwässerungsgebiet Niederschlagswasser eizuleiten. Die Ent-

wässerungsfläche hat eine Größe von 2.489,131 m² und ist im Baustellenein-

richtungs- und erschließungsplan Unterlage 9.098 verzeichnet. Sie befindet 

sich in der Gemarkung Avendorf, Flur 1, Flurstück 18/4. 

Die Einleitung des Niederschlagswassers in das Gewässer 7.9 hat so zu er-

folgen, dass weder eine Einengung des Abflussprofils des Gewässers noch 

eine sonstige Beeinträchtigung des Gewässerbettes und dessen Unterhaltung 

erfolgt. Das Gewässerbett ist -falls erforderlich- an der Einleitungsstelle in Ab-

stimmung mit dem Gewässerunterhaltungspflichtigen in ausreichender Länge 
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und Breite, z.B. mittels Wasserbausteinen gegen Auskolkungen, Uferabbrüche 

usw. zu sichern. Auf eine naturnahe Ausführung ist zu achten. 

Die Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, der 

Änderung bzw. der Ergänzung von Inhalts- und Nebenbestimmungen, damit 

nachteilige Wirkungen auf Gewässer, Grundstücke oder Anlagen, die bei Er-

teilung der wasserrechtlichen Zulassung nicht vorauszusehen waren, verhütet 

oder ausgeglichen werden können. 

Hinweise: 

1. Die Erlaubnis berührt nicht Rechte Dritter und ersetzt nicht Zulassun-

gen, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind. 

 

2. Für Schäden, die durch den Bau oder den Betrieb der Anlage (ein-

schließlich Nebenanlagen) entstehen, haftet der Antragsteller nach den allge-

meinen wasser- und zivilrechtlichen Vorschriften. 

 

3. Vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen, die gegen die wasserrechtli-

chen Bestimmungen – insbesondere gegen die Bestimmungen des WHG – 

verstoßen, sowie die Nichtbeachtung der Nebenbestimmungen dieses Be-

scheids gelten gemäß § 103 Abs. 1 WHG als Ordnungswidrigkeit und können 

mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,- € geahndet werden. 

 

4. Nachbarschaftliche Belange sind im Hinblick auf die Ausführung der 

Abwassereinleitung bauseits zu prüfen. Schadensersatzansprüche für nicht 

auszuschließende Vernässungen/Überschwemmungen von unterhalb gelege-

nen Grundstücken – insbesondere bei Überlastung der Anlage – können aus 

der Zulassung des Vorhabens nicht hergeleitet werden. 
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A.3.2 Konzentrationswirkung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich 

der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle 

von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststel-

lung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-

rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zu-

stimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 18 Abs. 1 AEG 

i. V. m. § 75 Abs. 1 VwVfG). 

Soweit im Folgenden Entscheidungen erlassen sind, wird darauf hingewiesen, 

dass die Aufzählung nicht vollständig ist oder sein soll. Auch hier nicht er-

wähnte behördliche Entscheidungen, die für die Umsetzung der vorgelegten 

Planung erforderlich sind, werden von dieser Planfeststellung mit eingeschlos-

sen. Dass es hinsichtlich der eingeschlossenen Entscheidungen ihrer geson-

derten Erwähnung im Planfeststellungsbeschluss nicht bedarf, entspricht dem 

Regelungsgehalt des § 75 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

A.4 Nebenbestimmungen 

A.4.1 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Beim Bau der Durchlässe als auch bei der Herstellung etwa notwendiger bau-

zeitlicher Behelfsüberfahrten dürfen ausschließlich unbedenkliche Materialien 

eingebaut werden. 

Bei allen Arbeiten im Bereich von Gewässern sind Vorkehrungen dafür zu tref-

fen, dass kein Fremdmaterial (Bauschutt, Schadstoffe, Müll etc.) in den Ge-

wässerraum gelangt oder verbleibt. So sind beispielsweise Betonierungsarbei-

ten im Grabenbereich so auszuführen, dass keine Zementmilch in das Wasser 

gelangt und es dürfen keine Materialien eingebaut werden, die gewässerge-

fährdende Anhaftungen haben. 

Es dürfen keine wassergefährdenden Stoffe (Schmier-, Treibstoffe etc.) in 

Gewässer gelangen. Die Maschinen sind regelmäßig auf Dichtheit der Hyd-

raulik- und Kraftstoffleitungen zu überprüfen. 
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Eingetragenes Baumaterial oder Sediment ist aus dem Gewässerlauf zu ent-

fernen. 

Alle Arbeiten sind so schonend auszuführen, dass übermäßige Trübungen des 

Wassers in den Gewässern verhindert wird. 

Im Umfeld von Gewässern ist eine Lagerung von Baustoffen und Abfällen 

möglichst zu vermeiden. Sollte eine Lagerung unvermeidbar sein, hat diese so 

zu erfolgen, dass in die Gewässer diese nicht eingeschwemmt oder durch 

Wind eingetragen werden. 

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen während der Baumaßnahmen 

hat unter Beachtung der wasserrechtlichen Sorgfaltspflichten und einschlägi-

gen Schutzvorschriften (§§ 5 und 36 WHG) zu erfolgen, damit schädliche Ver-

unreinigungen der Gewässer oder sonstige nachteilige Veränderungen ihrer 

Eigenschaften vermieden werden. 

Die Baustelleneinrichtungen einschließlich der technologischen Flächen sind 

so zu sichern, dass eine Gefährdung des Grundwassers, des Oberflächen-

wassers und oberirdischer Gewässer ausgeschlossen ist. 

Die Bauarbeiten und der Einsatz von Maschinen und Geräten sind so durch-

zuführen, dass schädliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf das 

Grundwasser und oberirdische Gewässer ausgeschlossen sind. 

Havarien sind unverzüglich der Unteren Wasserbehörde des Kreises Osthol-

stein und der Planfeststellungsbehörde anzuzeigen. 

Im Havariefall sind umgehend Sofortmaßnahmen einzuleiten. 

Die Unterhaltungspflichten für die jeweiligen Gewässerabschnitte während der 

mehrjährigen Bauzeit sind zwischen den zuständigen Wasser- und Bodenver-

bänden und der Vorhabenträgerin abzustimmen. Unabhängig von einer bau-

zeitlichen Regelung gehen nach der Bauphase die Gewässerabschnitte zu-

rück in die ursprüngliche Unterhaltungspflicht. 
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A.4.2 Naturschutz und Landschaftspflege 

A.4.2.1 Maßnahmen vor Baubeginn 

Im Rahmen der Bauphase beginnend mit der Baufeldfreimachung sowie ein-

schließlich der Nachbereitung sind die natur- und artenschutzfachlichen Ver-

meidungs- und Schutzmaßnahmen gemäß der Landschaftspflegerischen Be-

gleitplanung im LBP sowie in den Maßnahmenblättern (Unterlage 13.1) umzu-

setzen und durch eine generelle umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

gemäß den Angaben (insb. Qualifikationen und Tätigkeiten) im Umwelt-

Leitfaden Teil VII „Umweltfachliche Bauüberwachung“ des Eisenbahn-

Bundesamtes zu begleiten. 

Die Umweltfachliche Bauüberwachung hat während der Baufeldfreimachung 

täglich eine Begehung auf der Baustelle, sowie während der Bauphase und 

den Rückbauarbeiten entsprechend den Erfordernissen, jedoch mindestens 

alle 2 Wochen, Begehungen durchzuführen sowie diese zu protokollieren. 

Die Protokolle der umweltfachlichen Bauüberwachung sind an die Fachbehör-

den sowie an das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hamburg/Schwerin zu 

übersenden. 

Die bereits definierten Standorte des Biotopschutzzaunes sowie die weiteren 

Biotopschutzmaßnahmen sind vor Ort durch die Umweltfachliche Bauüberwa-

chung zu definieren und während der gesamten Bauphase regelmäßig auf ih-

re Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Im Weiteren ist durch die Umweltfach-

liche Bauüberwachung fortlaufend zu (über-)prüfen, ob weitere Vegetations-

bestände, insbesondere angrenzende gesetzlich geschützte Biotope gem. 

§ 30 BNatSchG, mit einem Biotopschutz zu versehen bzw. sie als Bautabuzo-

ne auszuweisen sind. Die Biotop- bzw. Gehölzschutzzäune sind nach Mög-

lichkeit als feste Zäune, keine Bauzäune, aufzustellen (Ergänzung zu 004_V). 

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des cha-

rakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Be-

einträchtigung führen können, sind unzulässig. Die Vorschriften der DIN 18920 

und die Regelungen der RAS-LP 4 sind einzuhalten. 
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Der Nachweis über die erfolgte Abbuchung aus den vier Ökokonten sind zeit-

nah nachzuweisen und dem Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Ham-

burg/Schwerin vorzulegen. 

Im Zuge der bereits umgesetzten Maßnahme 017_Acef (vorläufige Anordnung 

gem. § 18 Abs. 2 AEG) sind insbesondere die Areale für die Feldlerche jähr-

lich zu pflegen. Es ist eine extensive Beweidung vom 01.07. bis 31.10. mit ei-

ner an den Standort angepassten Besatzdichte (max. 2,5 Großvieheinheiten 

pro Hektar) durchzuführen. Falls im Hinblick auf die Entwicklung der Fläche 

nicht der gewünschte Zustand eines Habitatmosaiks für die Feldlerche ent-

steht, ist die Bewirtschaftungsdichte und auch der Zeitraum anzupassen.  

Für die ebenfalls bereits umgesetzte 024_Acef ist der zu entwickelnde 5m 

breite und 350 m lange Streifen entgegen dem Maßnahmenblatt nicht durch 

natürliche Sukzession, sondern durch eine spezielle Saatgutmischung zu ent-

wickeln. Der Bereich ist von der extensiven Beweidung durch Auszäunung 

auszuschließen und aufkommender Gehölzaufwuchs ist zu beseitigen. Es ist 

zudem eine Staffelmahd vorzusehen, die die Brutzeit des Rebhuhns entspre-

chend berücksichtigt. 

Die Bereitstellung der Flächen zu 017_Acef und 024_Acef sind zeitlich so lan-

ge rechtlich zu sichern, wie der Eingriff wirkt (§ 15 Abs. 4 BNatSchG). Zusätz-

lich sind die Flächen dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten, mindestens je-

doch die dargestellten Pflegemaßnahmen aus dem Maßnahmenblatt umzu-

setzen. 

A.4.2.2 Maßnahmen während des Baubetriebs 

Die Umweltfachliche Bauüberwachung hat während der Baufeldfreimachung 

täglich eine Begehung auf der Baustelle, sowie während der Bauphase und 

den Rückbauarbeiten entsprechend den Erfordernissen, jedoch mindestens 

alle 2 Wochen, Begehungen durchzuführen sowie diese zu protokollieren. 

Die Protokolle der umweltfachlichen Bauüberwachung sind an die Fachbehör-

den sowie an das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Schwerin zu übersen-

den. 
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Es sind regelmäßige Kontrollen des Baufeldes, insbesondere der bauzeitli-

chen Baugruben, durchzuführen, um Tötungen von Tieren (z.B. Klein- und Mit-

telsäuger, Amphibien) nach einem eventuellen unbeabsichtigten Hereinfallen 

in diese (Fallenwirkung) zu vermeiden. 

Zum Schutz des Bodens ist die Baustellenumgebung vor Befahren durch Bau-

fahrzeuge zu sichern. 

Zum Schutz von Klima und Luft sind zur Reduzierung von Verwehungen in der 

Bauphase im gesamten Baufeld nach Bedarf die Baustraßen, das Baufeld und 

BE-Flächen mit Wasser zu benetzen, um die Staubentwicklung einzuschrän-

ken. Im Weiteren ist zu prüfen, ob Räderwaschanlagen für Baustellenfahrzeu-

ge eingesetzt werden sollten (Ergänzung zu 020_V). 

Im Umfeld von Wasserhaltungen ist bei Bedarf zur Vermeidung von Trocken-

schäden an der Vegetation eine ergänzende Bewässerung vorzusehen. 

Sollten im Zuge der Vermeidungsmaßnahme 009_VA Fortpflanzungs- bzw. 

insbesondere Ruhestätten (bspw. Wochenstuben) gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG vorgefunden werden, ist eine Kompensation dieser mit der Fach-

behörde abzustimmen. 

Im Zuge der Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen (015_A) ist 

beim Rückbau der Baustraßen und BE-Flächen das Belassen von Fremdstof-

fen auf den Flächen (14,86 ha) nicht zulässig. Die als Wiederherstellung be-

schriebene Maßnahme umfasst Flächen wie Ackerflächen, Gräben, Ruderal-

fluren sowie Siedlungs- und Verkehrsbiotope. Die Maßnahme hat entgegen 

der Bezeichnung als Ausgleichsmaßnahme den Charakter einer Vermei-

dungsmaßnahme. Aus diesem Grund wird von § 15 Abs. 4 BNatSchG abge-

wichen. Eine rechtliche Sicherung ist nicht erforderlich. 

A.4.2.3 Maßnahmen nach Abschluss der Bauarbeiten 

Im Zuge der Bauarbeiten, spätestens jedoch nach Abschluss der Bauarbeiten, 

sind die natur- und artenschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen gemäß der 

Landschaftspflegerischen Begleitplanung im LBP sowie die in den Maßnah-

menblättern (Unterlage 13.1) umzusetzen und durch eine Bauüberwachung 

Umweltschutz zu begleiten. 
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Beim Rückbau der Baustraßen und BE-Flächen ist das Belassen von Fremd-

stoffen auf den Flächen (14,86 ha) nicht zulässig (015_A). 

Die Bereitstellung der Flächen folgender Maßnahmen aus der Landschafts-

pflegerischen Begleitplanung ist zeitlich so lange rechtlich zu sichern, wie der 

Eingriff wirkt (§ 15 Abs. 4 BNatSchG). Zusätzlich sind die Flächen dauerhaft 

zu pflegen und zu unterhalten, mindestens jedoch die dargestellten Pflege-

maßnahmen aus dem Maßnahmenblatt umzusetzen.  

011_A (Landschaftsrasen und Gehölzen nach Entsiegelung) 9.628 m² 

012_A (Landschaftsrasen) 13,67 ha 

013_A (ruderale Gras- und Staudenflur) 3.050 m²  

014_A (Sträucher und Gehölze) 3,12 ha + 15 Einzelbäume 

016_A (dauerhafte Winterverstecke Kammmolch) mind. 64 Stück 

Da im Maßnahmenblatt die einzelnen Flächen der jeweiligen Maßnahmen 

(011_A, 012_A, 014_A, 015_A, 016_A) nicht differenziert dargestellt sind (nur 

eine exemplarische Flächendarstellung), sind diese im Weiteren tabellarisch, 

unter Angabe der Eigentumsverhältnisse, aufzulisten und im Rahmen der Aus-

führungsplanung dem Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hamburg/ Schwe-

rin vorzulegen. 

Sollten die Flächen nicht im Eigentum der VHT stehen, muss eine rechtliche 

Sicherung gem. § 15 Abs. 4 BNatSchG vorgenommen werden. Für die sich im 

Eigentum der Vorhabenträgerin befindlichen Flächen ist in das bahninterne 

System Flimas o.ä. eine entsprechende Eintragung zu übernehmen. 

Im Weiteren ist die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen durch eine Land-

schaftspflegerische Ausführungsplanung zu konkretisieren. Die Ausführungs-

planung ist von einem qualifizierten Büro zu erstellen und mit den Fachbehör-

den, insbesondere dem Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt 

und Natur (MEKUN), abzustimmen. Die Ausführungsplanung ist rechtzeitig vor 

Beginn der Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahmen vorzulegen. 
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Die Maßnahmen 011_A bis 016_A sind nach Möglichkeit abschnittsweise 

nach jedem Baufortschritt zu realisieren. Dies hat unverzüglich zu erfolgen 

und nicht erst nach Realisierung der Gesamtmaßnahme des PFA 6. 

A.4.3 Artenschutz 

Zum Schutze der Insekten und Vögel sind die Maßnahmen zur Minderung von 

schädlichen Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen, Anhang 1 der LAI 

(Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz) – „Hinweise zur 

Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ in der aktuell gül-

tigen Fassung zu beachten und umzusetzen: 

1. Vermeidung heller, weitreichender künstlicher Lichtquellen in der freien 

Landschaft 

2. Lichtlenkung ausschließlich in die Bereiche, die künstlich beleuchtet 

werden müssen (u.a. auch Vermeidung der Beleuchtung von Schlaf- 

und Brutplätzen von Vögeln oder schwache Beleuchtung von Struktu-

ren (z. B. an Rammen oder Baukräne), damit diese zur Vermeidung 

von Kollisionen für Vögel sichtbar werden) 

3. Wahl von Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum 

4. Verwendung von vollständig geschlossenen staubdichten Leuchten 

5. Begrenzung der Betriebsdauer auf die notwendige Zeit. 

Der Arbeitsschutz sowie die Verkehrssicherungspflicht haben Vorrang vor der 

Umsetzung vorbenannter Maßnahmen. 

Die genaue Lage des Amphibienschutzzauns ist durch die Umweltfachliche 

Bauüberwachung vor Ort zu überprüfen/ ggf. anzupassen und während der 

Bauphase regelmäßig auf die Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Die Zäune 

sind nach Bedarf freizuschneiden. Die Umweltfachliche Bauüberwachung hat 

im Zuge ihrer Begehungen, insbesondere während der Wanderungszeit, ein 

Augenmerk auf Individuen im Baufeld zu legen, diese zu protokollieren, einzu-

fangen und in die artgerechten Habitate im näheren Umfeld außerhalb des 

Baufeldes umzusetzen (Ergänzung zu 005_VA). 
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Treten während der Baumaßnahme streng geschützte Artengruppen unvor-

hergesehen auf, hat die Vorhabenträgerin Maßnahmen zum Schutz dieser Ar-

ten mit den Fachbehörden abzustimmen. 

Die Vorhabenträgerin hat im Falle einer Errichtung eines Wildschutzzaunes 

durch die Straße (5 Jahre nach Inbetriebnahme der Straße) ebenfalls den 

Sachverhalt neu zu prüfen, zu analysieren und zu evaluieren. Ggf. ist an die-

ser Stelle über eine gemeinsame Planung nachzudenken. Sollte es zu Ände-

rungen des Plans kommen, ist beim Eisenbahn-Bundesamt der dafür erforder-

liche Antrag auf Planänderung gem. § 18 AEG zu stellen. 

Hinweise zum Artenschutz nach dem Umweltschadensgesetz:  

Verantwortliche haben kraft Gesetz die erforderlichen Vermeidungs-, Scha-

densbegrenzungs- und Sanierungsarbeiten zu ergreifen. Sie haben daher 

grundsätzlich selbst einzuschätzen, ob eine unmittelbare Gefahr einer Um-

weltschädigung besteht und ggf. welche erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-

fen sind. Der Verzicht auf Vermeidungsmaßnahmen verpflichtet bei Eintritt ei-

nes Umweltschadens zur Sanierung. Insofern tragen Verantwortliche das Risi-

ko einer Fehleinschätzung der Gefahrenlage und des Umfangs erforderlicher 

Vermeidungsmaßnahmen. 

A.4.4 Immissionsschutz 

A.4.4.1 Baubedingte Lärmimmissionen 

A.4.4.1.1 Allgemeine Regelungen 

Während der Bauzeit hat die Vorhabenträgerin zu gewährleisten, dass die 

„Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräu-

schimmissionen“ (nachfolgend AVV Baulärm genannt) vom 19.08.1970 (Bei-

lage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970) umgesetzt wird. Nach 

dem Stand der Technik vermeidbare Beeinträchtigungen der Nachbarschaft 

durch Baulärm sind zu unterlassen. 

Arbeiten zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr (Nachtarbeiten) sind auf das un-

bedingt erforderliche Maß zu begrenzen. 
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A.4.4.1.2 Lärmprognose entsprechend des Bauablaufs 

Die Vorhabenträgerin hat zur Ermittlung der in der Nachbarschaft zu erwar-

tenden baubedingten Lärmimmissionen rechtzeitig vor dem Beginn der Bau-

arbeiten und nachfolgend jeweils im Abstand von drei Monaten unter Kenntnis 

der genauen Bauabläufe und der einzusetzenden Maschinen schalltechnische 

Prognosen zu erstellen. Bei erkennbaren Immissionskonflikten ist zu prüfen, 

ob durch die Anwendung weniger geräuschintensiver Bauverfahren, Verlage-

rung von Maschinenaufstellorten oder temporärer Abschirmmaßnahmen eine 

Konfliktreduzierung erreicht werden kann, soweit dies technisch möglich sowie 

wirtschaftlich vertretbar ist. 

Im Rahmen dieser Prognosen sind für alle Gebäudefassaden etagengenau 

(nachfolgend Immissionsorte genannt) die Tage gesondert auszuweisen, an 

denen der Beurteilungspegel den jeweils heranzuziehenden Immissionsricht-

wert nach Nr. 3.1.1 der AVV Baulärm überschreitet. Dabei ist der jeweils ermit-

telte zugehörige Beurteilungspegel mit anzugeben. 

Ein Exemplar dieser Prognosen ist jeweils bei dem Baulärmverantwortlichen 

zu hinterlegen und möglicherweise Betroffenen Einsicht zu gewähren. 

A.4.4.1.3 Schallschutzmaßnahmen 

Gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG sind die Baustellen und BE-Flächen als nicht 

genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der 

Technik vermeidbar sind, und unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen 

auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Die Vorhabenträgerin hat Lärmbelästigungen für Anwohner durch Ausschöp-

fung aller geeigneten und zumutbaren organisatorischen und technischen 

Maßnahmen zu mindern. 

Vor Beginn der Bauarbeiten hat die Vorhabenträgerin einen Baulärmverant-

wortlichen zu benennen. Name und Kontaktdaten sind im Umfeld der Bautä-

tigkeiten öffentlich bekannt zu machen. Dazu hat die Vorhabenträgerin neben 

den Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation (Internetseite, Social-
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Media-Auftritte u.ä.) auch Aushänge und örtliche Bekanntmachungen zu nut-

zen. 

- Der Baulärmverantwortliche hat die Einhaltung der Lärmschutzmaßnahme 

(insbesondere die Beschränkung der Einsatzzeiten der lärmintensiven und 

besonders lärmintensiven Maschinen und Geräte) zu überwachen. 

- Der Baulärmverantwortliche hat regelmäßig die tatsächlich zum Einsatz 

gelangenden Maschinen und Geräte zu kontrollieren (Maschinenliste; 

Umweltzeichen bzw. Nachweise der Schallleistungspegel).  

- Der Baulärmverantwortliche muss jederzeit in der Lage sein, gegenüber 

der Planfeststellungsbehörde erschöpfende Auskünfte über die erfolgten 

bzw. bevorstehenden lärmintensiven Bauarbeiten zu erteilen. 

 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor Baulärm werden folgende Maßnahmen 

festgesetzt: 

 Es sind geräuscharme Bauverfahren und Baumaschinen zu verwen-

den. Dabei muss der Schallleistungspegel der eingesetzten Maschinen 

und Geräte dem Stand der Technik genügen, der sich an den Umwelt-

kriterien der EU-Richtlinien und der 32.BImSchV orientiert. 

 Motoren von Baufahrzeugen und -maschinen sind nicht länger als er-

forderlich zu betreiben. Maschinen sind regelmäßig zur warten und in-

stand zu setzen. 

 Bei besonders lärmintensiven Arbeiten sind alternative Bauverfahren zu 

prüfen. So sind beispielweise in Abhängigkeit von den konkreten Bau-

grundverhältnissen anstatt der Rammarbeiten Pressverfahren anzu-

wenden. 

 Zur Minimierung der Dauer der Belästigungen sind lärmintensive Tätig-

keiten zeitlich zusammenzulegen. 

 Sofern die für die einzelnen Baumaßnahmen prognostizierten hohen 

Pegel nach der detaillierten Prognose nicht durch andere Maßnahmen 

signifikant gesenkt werden können, ist eine Beschränkung der Einsatz-
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zeiten von lärmintensiven Baumaschinen auf und die Begrenzung des 

gleichzeitigen Einsatzes mehrerer Baumaschinen zu prüfen. 

 Mit dem Ziel, die mit diesem Planfeststellungsbeschluss dem Grunde 

nach festgesetzten Ansprüche auf passiven Schallschutz zum Schutz 

gegen Betriebslärm möglichst schon für den Schutz gegen Baulärm 

nutzbar machen zu können, soll die Vorhabenträgerin die anspruchsbe-

rechtigten Eigentümer zeitnah über die Modalitäten der Antragstellung 

informieren. Die Anträge für besonders stark betroffene Anwohner sol-

len vorrangig bearbeitet werden. 

 Auf gegenläufiges Anschlagen der Bohrgeräte sowie Anschlagen der 

Schaufeln von Baggern zwecks Abklopfens der anhaftenden Erde ist zu 

verzichten.  

 Der Einsatz von Automatischen Warnsystemen (AWS) ohne automati-

sche Pegelanpassung ist unzulässig. Ist der alleinige Einsatz einer fes-

ten Absperrung etwa aus Arbeitsschutzgründen und / oder bauplaneri-

scher Sicht nicht ausreichend bzw. nicht möglich, sind Warnsysteme zu 

verwenden, deren akustische Warnsignalgeber über eine Automatische 

Pegelanpassung (APA) verfügen. 

A.4.4.1.4 Information der Anlieger 

Die Vorhabenträgerin hat die Bauablaufdaten, insbesondere den geplanten 

Beginn und die Dauer der Bauarbeiten unter Angabe besonders lärm- und er-

schütterungsintensiver Bautätigkeiten den Anliegern in geeigneter Weise mit-

zuteilen.  

In dieser Mitteilung ist der Baulärmverantwortliche unter Angabe der Kontakt-

möglichkeiten ebenfalls zu benennen.  

Die Mitteilung soll unverzüglich nach Festlegung der Bauablaufdaten mitgeteilt 

werden und soweit möglich nochmals mindestens zwei Wochen vor dem vor-

gesehenen Beginn. Absehbare relevante Abweichung von dem Zeitplan sind 

ebenfalls mitzuteilen. 
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A.4.4.1.5 Entschädigungsregelungen 

a) Bereitstellen von Ersatzwohnraum: 

Den betroffenen Anwohnern steht gegen die Vorhabenträgerin ein Anspruch 

auf Bereitstellung von Ersatzwohnraum wegen unzumutbare baubedingter 

Lärmbeeinträchtigung zu für Immissionsorte nach vorstehender Ziffer 

A.4.4.1.2 für Tage mit einem Beurteilungspegel tags von mehr als 70 dB(A) 

bezogen auf Wohnräume.  

 

b) Entschädigung 

Den betroffenen Eigentümern steht gegen die Vorhabenträgerin ein Anspruch 

auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung in Geld wegen unzumutba-

rer baubedingter Lärmbeeinträchtigungen in folgenden Fällen zu: 

1. für Immissionsorte nach A.4.4.1.2 für die Anzahl der Tage mit einem 

Beurteilungspegel tags von mehr als 67 dB(A) bis zu 70 dB(A) be-

zogen auf Wohnräume  

2. für Immissionsorte nach A.4.4.1.2für die Anzahl der Tage mit einem 

Beurteilungspegel tags von mehr als 67 dB(A) bezogen auf Behand-

lungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen sowie Unterrichts-

räume  

3. für Immissionsorte nach A.4.4.1.2 für die Anzahl der Tage mit einem 

Beurteilungspegel tags von mehr als 72 dB(A) bezogen auf Büro- 

und Gewerberäume ohne Eigenlärm 

4. für Immissionsorte nach A.4.4.1.2 für die Anzahl der Nächte mit ei-

nem Beurteilungspegel von mehr als 57 dB(A) bis zu 60 dB(A) be-

zogen auf Räume, die überwiegend zum Schlafen benutzt werden 

5. für Immissionsorte nach A.4.4.1.2 für die Anzahl der Tage in den 

Monaten April bis September, an denen der Beurteilungspegel den 

jeweils nach Nr. 3.1.1 der AVV Baulärm heranzuziehenden Immissi-

onsrichtwert tagsüber für Außenwohnbereiche überschreitet. Der 

Anspruch entfällt jedoch für Tage und Nächte, an denen Ersatz-

wohnraum bereitgestellt wurde. 
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Bei der Bemessung der Entschädigungshöhe sind zu berücksichtigen: 

- die Höhe der Überschreitung der gemäß vorstehender Ziffer 7b Nr. 1 

bis 4 jeweils zutreffenden Werte durch den Baulärmpegel als energie-

äquivalenter Mittelwert der nach Ziffer 6 ermittelten Baulärmpegel. In 

diese Mittelung einzubeziehen sind ausschließlich die Pegel, die die un-

ter Ziffer 6b Nr. 1 bis 4 genannten Werte überschreiten 

- die Anzahl der Tage und Nächte, die in diese Mittelung eingeflossen 

sind. Tage und Nächte, an denen Ersatzwohnraum nach Ziffer 6a be-

reitgestellt wird, sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Tage, an denen 

die Immissionsrichtwerte nach Nr. 3.1.1 der AVV Baulärm auch außer-

halb der regulären Bauzeiten überschritten werden, sind bei der Be-

messung der Entschädigung besonders zu berücksichtigen. 

- für die Höhe der Entschädigung der Außenwohnbereiche nach 

A.4.4.1.5b) Nr. 5. ist das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 

26/1997 vom 02.06.1997, Verkehrsblatt (VkBl.) 1997, S. 434, entspre-

chend anzuwenden. 

Die Höhe der Entschädigung ist mit dem Eigentümer zu vereinbaren. So-

weit der Anspruchsberechtigte und die Vorhabenträgerin über die Höhe der 

Entschädigung keine Einigung erzielen, erfolgt eine Entscheidung in einem 

gesonderten Entschädigungsverfahren durch die nach Landesrecht zu-

ständige Behörde. 

A.4.4.2 Betriebsbedingte Lärmimmissionen 

A.4.4.2.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Besonders überwachtes Gleis 

Gemäß den Ergebnissen der Schalltechnischen Untersuchung zu betriebsbe-

dingten Schallimmissionen einschließlich der Ergänzungen unter Berücksich-

tigung der Zugzahlen D-Takt 2030 ist auf folgenden Streckenabschnitten das 

„Besonders überwachte Gleis (BüG)“ als Schallschutzmaßnahme anzuwen-

den: 
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Strecke Bereich Länge 

1100 (eingleisig) Bau-km 173,058 – 175,450 2.392 m 

1100 Richtungsgleis Bau-km 175,550 – 175,850 300 m 

1100 Gegengleis Bau-km 175,550 – 178,850 300 m 

 

Für die Maßnahme „BüG“ gelten die in Punkt 4.5 der Schall03 bestimmten 

Festlegungen sowie die Nebenbestimmungen aus der Verfügung des Eisen-

bahn-Bundesamt Pr.1110/Rap/Rau 98 vom 16.03.1998 („BüG-Verfügung“, 

Verkehrsblatt 1998, Heft 7, S. 262 lfd.- Nr. 74) in der jeweils geltenden Fas-

sung. 

Soweit die Nebenbestimmung der BüG-Verfügung in der jeweils geltenden 

Fassung über die Festlegungen der Schall 03 hinausgehen, sind die weiterge-

henden Forderungen der BüG-Verfügung umzusetzen. Nach aktueller Verfü-

gungslage sind erstmalig sechs Monate nach Inbetriebnahme (Neubau) bzw. 

nach Abschluss der Bauarbeiten (wesentliche Änderung) und danach folgend 

jeweils in einem Abstand von sechs Monaten mit dem Schallmesswagen 

Schallmessungen durchzuführen. 

 

Unterschottermatten 

In folgendem Abschnitt sind Unterschottermatten einzubauen: 

Eisenbahnüberführung Strukkamp der Strecke 1100, Bau-km 175,400 

 

Lärmschutzwände 

Ungeachtet der mit dem Bauwerksverzeichnis genehmigten Lärmschutzwände 

sind vor Inbetriebnahme der Strecke folgende Lärmschutzwände zu errichten: 

 

Strecke Bereich Länge Höhe 

1100, Nord-/Westseite (bahnlinks), Bau-km  256m 2m 
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Teilbereich West 3 175,250 – 175,501 

1100, Nord-/Westseite (bahnlinks), 

Teilbereich West 3 

Bau-km  

176,524 – 176,697 

176m 2m 

1100, Nord-/Westseite (bahnlinks), 

Teilbereich West 3 

Bau-km  

176,987 – 177,082 

99m 2m 

1100, Nord-/Westseite (bahnlinks), 

Teilbereich West 2 

Bau-km  

179,318 – 179,511 

200m 2m 

1100, Süd-/Ostseite (bahnrechts), 

Teilbereich Ost 3 

Bau-km  

175,801 – 176,357 

565m 2m 

1100, Süd-/Ostseite (bahnrechts), 

Teilbereich Ost 2 

Bau-km  

179,544 – 179,878 

341m 3m 

1100, Süd-/Ostseite (bahnrechts), 

Teilbereich Ost 2 

Bau-km  

181,088 – 181,244 

161m 4m 

 

Die Lärmschutzwand im Bereich Bau-km 175,250 bis 175,501 ist beidseitig 

hochabsorbierend auszuführen. Die übrigen Lärmschutzwände können einsei-

tig bahnseitig hochabsorbierend ausgeführt werden. 

A.4.4.2.2 Passiver Schallschutz 

Den Eigentümern der Gebäude gemäß nachstehender Tabelle (alle belegen in 

der Gemeinde Fehmarn (Stadt)) steht gemäß § 42 BImSchG gegen die Vor-

habenträgerin ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für passive Schall-

schutzmaßnahmen dem Grunde nach zu: 

Adresse 
(Straße / 
Haus-Nr.) 

IO-
Nr. 

Geschoss Gebäude- 
front 

Nutzung Immissionsgrenzwert 
(16. BImSchV) 

(dB(A)) 

Lärmschutz gemäß Bundetags-
Beschluss (Variante Vmax_üg) 
Beurteilungspegel (dB(A)) im 
Prognose-Planfall 

tags nachts tags nachts 
Am Steinkamp 

52 
3 1.OG N WA 59 49 48 50 

Fehmarnsund 
1 

1 EG W MI 64 54 56 57 
4 EG S MI 64 54 55 56 
5 EG S MI 64 54 54 55 
1 1.OG W MI 64 54 55 56 
4 1.OG S MI 64 54 54 55 
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5 1.OG S MI 64 54 54 55 

Fehmarnsund 
2 

3 EG S MI 64 54 55 57 
3 1.OG S MI 64 54 54 55 
4 1.OG W MI 64 54 55 56 

Fehmarnsund 
3 

4 EG W MI 64 54 54 55 

Fehmarnsund 
4 

2 1.OG W MI 64 54 54 55 

Fehmarnsund 
5 

5 EG S MI 64 54 57 58 
6 EG S MI 64 54 57 58 
7 EG S MI 64 54 58 59 
8 EG W MI 64 54 58 59 

Fehmarnsund 
6 

4 EG SW MI 64 54 56 57 
5 EG NW MI 64 54 57 58 
6 EG NW MI 64 54 58 59 
7 EG NW MI 64 54 58 59 

4 1.OG SW MI 64 54 56 57 
5 1.OG NW MI 64 54 57 58 
6 1.OG NW MI 64 54 57 58 
7 1.OG NW MI 64 54 58 59 
4 2.OG SW MI 64 54 56 57 
5 2.OG NW MI 64 54 56 57 
6 2.OG NW MI 64 54 56 57 
7 2.OG NW MI 64 54 56 57 

Fehmarnsund 
6a, Geb. 1 

1 EG SW MI 64 54 56 58 
2 EG SW MI 64 54 57 58 
3 EG SW MI 64 54 58 59 
4 EG NW MI 64 54 57 58 
5 EG NW MI 64 54 57 58 
6 EG NO MI 64 54 55 56 
1 1.OG SW MI 64 54 56 58 
2 1.OG SW MI 64 54 57 58 
3 1.OG SW MI 64 54 58 59 
4 1.OG NW MI 64 54 57 58 
5 1.OG NW MI 64 54 57 58 
6 1.OG NO MI 64 54 55 56 
1 2.OG SW MI 64 54 57 58 
2 2.OG SW MI 64 54 57 58 
3 2.OG SW MI 64 54 58 59 
4 2.OG NW MI 64 54 57 58 
5 2.OG NW MI 64 54 57 58 

Fehmarnsund 
6a, Geb. 2 

1 EG SW MI 64 54 54 55 
2 EG NW MI 64 54 54 56 
3 EG NW MI 64 54 54 55 

Fehmarnsund 
7 

1 EG SW MI 64 54 54 55 
1 1.OG SW MI 64 54 55 56 
2 1.OG NW MI 64 54 55 56 

Fehmarnsund 
8 

1 1.OG SW MI 64 54 53 55 

Fehmarnsund 
11c 

1 1.OG NW MI 64 54 55 56 
2 1.OG SW MI 64 54 54 55 

Fehmarnsund 
12, Geb. 3 

2 EG N MI 64 54 53 55 

Fehmarnsund 
13, Geb. 1 

6 EG SW MI 64 54 54 56 
1 1.OG NW MI 64 54 55 56 
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2 1.OG NW MI 64 54 54 55 
6 1.OG SW MI 64 54 55 56 

Fehmarnsund 
13, Geb. 2 

7 EG NW MI 64 54 54 55 
8 EG SW MI 64 54 54 55 

Fehmarnsund 
13, Geb. 3 

3 EG SW MI 64 54 55 56 
4 EG NW MI 64 54 55 56 
5 EG NW MI 64 54 55 56 

Fehmarnsund 
14 

1 1.OG SW MI 64 54 55 56 
2 1.OG NW MI 64 54 54 55 

Fehmarnsund 
15 

1 EG SW MI 64 54 55 56 
6 EG SW MI 64 54 54 55 
1 1.OG SW MI 64 54 56 57 
6 1.OG SW MI 64 54 54 56 

Fehmarnsund 
16 

7 EG SW MI 64 54 54 55 
8 EG NW MI 64 54 54 55 
9 EG NW MI 64 54 54 55 
7 1.OG SW MI 64 54 54 55 
8 1.OG NW MI 64 54 54 55 
9 1.OG NW MI 64 54 54 55 

Fehmarnsund 
18b 

1 1.OG W MI 64 54 53 55 

Fehmarnsund 
19 

1 EG W WA 59 49 52 53 
2 EG N WA 59 49 50 51 
4 EG S WA 59 49 51 52 

Fehmarnsund 
20 

2 EG O WA 59 49 49 51 
3 EG S WA 59 49 50 51 
4 EG S WA 59 49 50 51 
5 EG W WA 59 49 51 52 

Fehmarnsund 
21 

1 EG S WA 59 49 49 51 
2 EG S WA 59 49 49 51 
3 EG W WA 59 49 49 50 
1 1.OG S WA 59 49 50 51 
2 1.OG S WA 59 49 50 51 
3 1.OG W WA 59 49 51 52 
4 1.OG N WA 59 49 49 50 
5 1.OG N WA 59 49 49 50 

Fehmarnsund 
22 

3 EG N WA 59 49 49 50 
7 EG S WA 59 49 49 51 
8 EG S WA 59 49 51 52 

Fehmarnsund 
23 

2 EG S WA 59 49 49 50 
3 EG S WA 59 49 49 50 
4 EG W WA 59 49 49 50 
5 EG N WA 59 49 48 50 
6 EG N WA 59 49 49 50 
7 EG W WA 59 49 50 51 
8 EG W WA 59 49 50 51 

Fehmarnsund 
24 

8 EG S WA 59 49 49 50 

Fehmarnsund 
25a 

1 EG S WA 59 49 48 50 
2 EG W WA 59 49 49 51 
1 1.OG S WA 59 49 49 50 
2 1.OG W WA 59 49 50 51 

Fehmarnsund 
25b 

1 EG S WA 59 49 49 50 
1 1.OG S WA 59 49 49 50 

Fehmarnsund 1 1.OG W WA 59 49 50 51 
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26 2 1.OG W WA 59 49 50 51 
6 1.OG S WA 59 49 49 50 

Fehmarnsund 
28 

1 1.OG W WA 59 49 49 50 

Fehmarnsund 
29a 

4 1.OG W WA 59 49 48 50 
4 2.OG W WA 59 49 49 50 

Hochfelder 
Mühle 2, Geb. 

2 

1 1.OG O MI 64 54 54 55 
2 1.OG O MI 64 54 54 55 

Mummendorfer 
Weg 12, Geb. 

2 

6 EG N KH 57 47 47 48 
7 EG N KH 57 47 47 48 

Mummendorfer 
Weg 12, Geb. 

5 

4 EG N KH 57 47 47 48 

Strukkamp 76 

1 EG S MI 64 54 54 55 
6 EG O MI 64 54 54 55 
1 1.OG S MI 64 54 54 55 
6 1.OG O MI 64 54 54 55 

Strukkamp 80 4 1.OG O MI 64 54 53 55 
 

Art und Umfang der Schallschutzmaßnahmen hat die Vorhabenträgerin nach 

der Verkehrswege-Schallschutzverordnung (24. BImSchV) zu bestimmen. 

Die passiven Schallschutzmaßnahmen dürfen nicht zur Verschlechterung der 

vorhandenen Situation in Bezug auf die Anforderungen des Gebäudeenergie-

gesetzes (GEG) führen. 

Über die Erstattung der Aufwendungen für erforderliche Schallschutzmaß-

nahmen an baulichen Anlagen ist eine Vereinbarung mit dem Eigentümer der 

baulichen Anlage zu schließen. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, ist 

eine Entscheidung der zuständigen Behörde gemäß § 42 Abs. 3 BImSchG zu 

beantragen. 

A.4.4.3 Baubedingte Erschütterungsimmissionen 

Zum Schutz von Menschen in Gebäuden durch bauzeitliche Erschütterungen 

hat die Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass folgende Anhaltswerte der DIN 

4150-2 (Ausgabe Juni 1999) eingehalten werden: 

 bei Erschütterungen bis zu 78 Tage: 

im Tageszeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr) Stufe II der Tabelle 2 der DIN 

4150-2 

im Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr) Tabelle 1 der DIN 4150-2 
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 Bei Erschütterungseinwirkungen über 78 Tage entsprechend der Ziffer 5.2 

der Hinweise der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

zur Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschütterungsimmissio-

nen Tabelle 1 der DIN 4150-2 

Zur Ermittlung der Dauer der Erschütterungseinwirkungen wird auf Nr. 6.5.4.2 

der DIN 4150-2 verwiesen. 

 

Bei erschütterungsintensiven Arbeiten, wie z.B. Gründung von Oberleitungs-

masten und der Lärmschutzwände, aber auch Einbringung von Spundwänden, 

Abbrucharbeiten und/oder Bodenverdichtungen, sind erschütterungsarme Ver-

fahren anzuwenden. 

Der Einsatz von Schlagrammen oder Vibrationswalzen sind nur in begründe-

ten Ausnahmefällen zulässig und im Nachtzeitraum auf das absolute notwen-

dige Maß zu beschränken. Im Falle des Einsatzes dieser Geräte sind Anwoh-

ner und Nutzer in Gebäuden, die 470m oder weniger vom Einsatzort entfernt 

liegen, durch Postwurfsendungen mindestens sieben Tage vor dem geplanten 

Einsatz unter Angabe des geplanten Einsatzzeitpunkts und der voraussichtli-

chen Dauer zu informieren. 

Im Bereich der Stadt Burg auf Fehmarn ist für die Gründung der Oberlei-

tungsmasten ein alternatives Verfahren zur Verwendung einer Schlagramme 

anzuwenden. Soweit ein solches in gesondert zu begründenden Ausnahmefäl-

len nicht möglich sein sollte, ist bei Nichteinhaltung der unteren Anhaltswerte 

eine zeitliche Beschränkung der Arbeiten vorzunehmen und eine gebäudege-

naue Ermittlung der zu erwartenden Erschütterungsimmissionen vorzuneh-

men. Werden nach dieser Ermittlung die Anhaltswerte der DIN 4150-2 Tabelle 

2 Stufe II überschritten, sind die Nutzer der ermittelten Gebäude über die zu 

erwartenden Erschütterungen und ihre voraussichtliche Dauer zu informieren 

und ihnen Ersatzwohnraum anzubieten. 

Für Anfragen im Zusammenhang mit bauzeitlichen Erschütterungen hat die 

Vorhabenträgerin eine konkrete Person/konkrete Personen als Ansprechpart-

ner zu benennen, diese in den Informationen der Anlieger unter Angabe von 
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Kontaktdaten mitzuteilen und diese Angaben der Planfeststellungsbehörde 

und der örtlich zuständigen Immissionsschutzbehörde in geeigneter Form mit-

zuteilen. Als Ansprechpartner kann der Baulärmverantwortliche fungieren. 

 

A.4.4.4 Betriebsbedingte Erschütterungsimmissionen 

Die Vorhabenträgerin hat sechs Monate nach Inbetriebnahme der Gesamt-

maßnahme „Hinterlandanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung“ für die im 

Bereich zwischen Bau-km 175,4 und Bau-km 175,5 liegenden Wassertank des 

Wasserbeschaffungsverband Fehmarn befindlichen Wassertank Erschütte-

rungsmessungen durchzuführen und die hier auftretenden Erschütterungs-

immissionen auf der Grundlage der in den „Erschütterungstechnische Unter-

suchung des Betriebs“ (Unterlage 16.01a und 16.02a) berücksichtigten Ver-

kehrsdaten (Zugmengen, Zugarten, erschütterungstechnisch relevante Be-

triebsparameter) zu ermitteln. 

Die Ergebnisse der Überprüfung sind unverzüglich der Planfeststellungsbe-

hörde mitzuteilen. Dabei ist auch zu prüfen, ob durch die ermittelten Erschütte-

rungen langfristig Auswirkungen auf die Standsicherheit und Integrität der 

Wassertanks zu erwarten sind. 

Sollten wider Erwarten zusätzliche Erschütterungsschutzansprüche zutage 

treten, ist gutachterlich zu prüfen, ob die Ergebnisse der Nachmessungen Er-

schütterungsansprüche an weiteren nicht messtechnisch erfassten Gebäuden 

indizieren könnten. Sobald sich derartige Ansprüche nicht mit hinreichender 

Sicherheit ausschließen lassen, sind an den betreffenden Gebäuden Erschüt-

terungsmessungen durchzuführen und die Erschütterungsimmissionen zu er-

mitteln. Sollten sich die Erschütterungsschutzansprüche an den weiteren Ge-

bäuden bestätigen, ist der Planfeststellungsbehörde hierfür unverzüglich ein 

Plan für geeignete Erschütterungsschutzmaßnahme am Ausbreitungsweg 

und/oder Gebäude vorzulegen, bzw. die Gründe, weshalb die infrage kom-

menden Schutzmaßnahmen nicht geeignet sein sollen, darzulegen. 

Die Planfeststellungsbehörde behält sich vor, nach der Beteiligung der Be-

troffenen eine ergänzende Entscheidung zu diesem Planfeststellungsbe-
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schluss zu erlassen, in der über die notwendigen Erschütterungsschutzmaß-

nahmen oder die Festsetzung einer Entschädigung dem Grunde nach gemäß 

§ 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG i.V.m. § 22a AEG abschließend entschieden wird. 

A.4.4.5 Immissionen durch elektromagnetische Felder 

Zur Minimierung der Immissionen aus elektromagnetischen Feldern ist die 

Oberleitungsanlage entlang der Strecke 1103 vom Bahnhof Burg auf Fehmarn 

bis Strecken-km 8,7 mit Rückleitungsseilen zu versehen.  

Im Bereich von Strecken-km 7,85 bis 8,7 der Strecke 1103 ist das Rücklei-

tungsseil bahnlinks anzubringen. 

Zur Minimierung der Immissionen aus elektromagnetischen Feldern ist die 

Oberleitungsanlage entlang der Strecke 1100 von Bau-km 175,36 bis Bau-km 

175,86 mit Rückleitungsseilen zu versehen. 

A.4.4.6 Stoffliche Immissionen 

Die Vorhabenträgerin hat bei den Luftqualitätsstandards und Immissions-

höchstmengen die Immissionswerte der TA Luft für Staubniederschlag gemäß 

Nr. 4.3.1 Tabelle 2 sowie für Schwebstaub (PM10) und Stickstoffdioxid gemäß 

Nr. 4.2.1 Tabelle 1 einzuhalten. 

Die Vorhabenträgerin hat die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entste-

henden Immissionen in Form von Staub und Abgasen durch geeignete Maß-

nahmen nach dem Stand der Technik auf ein Minimum zu begrenzen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten hat die Vorhabenträgerin der Planfeststellungs-

behörde sowie dem Landkreis Ostholstein ein Staubschutzkonzept vorzulegen 

und eine für den Immissionsschutz beauftragte Person zu benennen, welche 

u.a. die Einhaltung dieses Konzept überwacht. 

Soweit die Planfeststellungsbehörde bzw. der Landkreis Ostholstein dies auf-

grund von Beschwerden über Staub- und Abgasimmissionen verlangt, hat die 

Vorhabenträgerin die Einhaltung der oben genannten Immissionswerte der TA 

Luft messtechnisch zu überwachen und ggf. die erforderlichen Abhilfemaß-

nahmen zu ergreifen. 
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A.4.4.7 Lichtimmissionen 

Während der Bauphase sind die Immissionsrichtwerte (Tabelle 1) der „Hinwei-

se zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) zu beachten. 

Mobile Beleuchtungsmasten sind nur einzusetzen, wenn dies für die Arbeitssi-

cherheit erforderlich sind. Sie sind dabei so aufzustellen, dass Beeinträchti-

gungen der Nachbarschaft minimiert werden. Die Einsatzzeit ist auf das unbe-

dingt notwendige Maß auch im Hinblick auf Beleuchtungsstärke und Masthöhe 

zu begrenzen. 

Ebenso sind beim Bau der neuen Gleisfeldbeleuchtung im Bereich der Abstel-

lanlage des Gleisdreiecks (Burg a.F.), sowie des neuen Betriebsbahnhofs 

Fehmarn West ebenfalls die Immissionsrichtwerte und Maßnahmen bei der 

Planung der neuen Beleuchtungsanlagen zu beachten.  

A.4.5 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz 

1. Der Bodenaushub ist getrennt nach Bodenarten (Substratzusammenset-

zung) zu erfassen, zwischenzulagern, auf seine Verwertungseignung zu 

überprüfen und einer Wiederverwendung zuzuführen.  

2. Anfallender Mutterboden ist zu Beginn der Baumaßnahme im Bereich der 

Baustellen, Baustraßen, Nebeneinrichtungen und Lagerflächen zu sichern 

und getrennt vom übrigen Bodenaushub zu gewinnen und zu lagern. Der 

am Standort selbst nicht wieder einsetzbare Bodenaushub (Mutterboden, 

Unterboden) ist einer geeigneten Verwertung zuzuführen. Eine Beseitigung 

von unbelastetem Erdaushub sowie ein Überschütten von Mutterboden mit 

Aushub - und Baumaterial sind nicht zulässig. Verunreinigungen der Böden 

bzw. Bodenmieten mit Abfällen und Schadstoffen sind zu vermeiden. In 

Absprache mit der bodenkundlichen Baubegleitung und der umweltfachli-

chen Bauüberwachung ist zu prüfen, ob eine Bepflanzung des Bodenaus-

hubs zu erfolgen hat. Die Vorgaben der Maßnahme 001_V des Land-

schaftspflegerischen Begleitplans sind zu beachten. Das Ergebnis ist zu 

dokumentieren. 
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3. Oberbodenlager sind gegen Erosion durch Ansaat oder Oberflächenbenet-

zung in Trockenphasen in Absprache mit der bodenkundlichen Bauüber-

wachung zu schützen. 

4. Eine Lagerung von Abfällen am Anfallort darf lediglich zur Sammlung und 

Bereitstellung der Abfälle erfolgen. Diese Bereitstellung hat sachgemäß zu 

erfolgen, insbesondere müssen geeignete Maßnahmen (Lagerung auf 

Schwarzdecke; Abdecken und Unterlegen mit feuchtigkeitsundurchlässiger 

Folie) ergriffen werden um Vermischung, Einwirkung von äußeren Einflüs-

sen auf sowie schädliche Auswirkungen von den Abfällen zu verhindern. 

Sollte sich im Rahmen der Ausführung wider Erwarten ergeben, dass eine 

Lagerung von Abfällen über den in der 4. BImSchV angegebenen Mengen 

und Zeiträumen erfolgt, ist unverzüglich ein Genehmigungsverfahren nach 

der 9. BImSchV nachzuholen. 

5. Während der Bauausführung sind Einwirkungen auf den Boden auf das 

Mindestmaß zu beschränken. Hierbei sollen insbesondere Verdichtungen, 

Vernässungen und sonstige nachteilige Bodenveränderungen vermieden 

werden. Baubetriebsbedingte schädliche Bodenveränderungen (z. B. Ver-

dichtungen, Erosion, Verschlämmung, Durchmischung mit Fremdstoffen) 

sind, soweit sie im Einzelfall ausnahmsweise nicht vermieden werden 

konnten, nach Beendigung der Baumaßnahme ordnungsgemäß zu besei-

tigen. 

6. Während der Durchführung der Baumaßnahme bekannt gewordene oder 

verursachte schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten bzw. Über-

schreitungen der Prüfwerte gemäß Anhang 2 der BBodSchV sind der unte-

ren Bodenschutzbehörde des Landkreises Ostholstein unverzüglich mitzu-

teilen. Entsprechendes gilt beim Auftreten organoleptischer Auffälligkeiten. 

Mit der zuständigen Bodenschutzbehörde sind vor Fortsetzung der Bauar-

beiten die Untersuchungen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob eine 

schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt bzw. welchen Umfang 

diese aufweist, und die weiteren Maßnahmen abzustimmen. Belastetes 

Aushubmaterial ist sachkundig und nachweislich in Abstimmung mit der 

unteren Abfall - und Bodenschutzbehörde zu entsorgen. 
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7. Für die Maßnahmen, bei denen Gefährdungen der Schutzgüter Boden und 

Grundwasser durch Freilegung kontaminierter Bausubstanz bzw. Boden 

nicht auszuschließen sind, ist eine ingenieurtechnische Begleitung der 

Maßnahmen durch einen zugelassenen Fachgutachter zu gewährleisten. 

8. Für die Maßnahme wird die Beauftragung einer bodenkundlichen Baube-

gleitung nach DIN 19639 angeordnet. Diese hat unabhängig tätig zu sein 

und ist nicht von Weisungen der Vorhabenträgerin abhängig. 

9. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist ein Bodenschutzkonzept nach 

Maßgabe der DIN 19639 in Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbe-

hörde des Landkreises Ostholstein zu erstellen. Das Bodenschutzkonzept 

ist der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. 

10. Verwertbare Stoffe sind bei ihrem Anfall durch Abriss- oder Aushubarbei-

ten getrennt zu erfassen. 

11. Abbruchmaterialien sind entsprechend den Vorgaben der Ersatzbau-

stoffverordnung zu untersuchen und zu klassifizieren. Soweit möglich ist im 

Rahmen der Ausführungsplanung eine Aufbereitung und ein Wiedereinbau 

vor Ort vorzunehmen. Die Ergebnisse der Klassifizierung sind zu protokol-

lieren. 

12. Zur Ermittlung der Schadstoffe in Baumaterialien (primäre Belastungen) 

und nutzungsbedingter Kontaminationen sind für die zum Abriss vorgese-

henen Gebäude Schad-/Gefahrstoffkataster zu erstellen. 

Die Gefahrstoffermittlungen sind von einem qualifizierten Gutachter (Sach-

kunde für Asbest nach TRGS 519 und für kontaminierte Bereiche nach 

BGR 128) durchführen zu lassen. 

Ergibt die Ermittlung, dass asbesthaltige Materialien in den abzubrechen-

den Gebäudeteilen vorhanden sind, so sind vor Anwendung von Abbruch-

techniken alle asbesthaltigen Materialien zu entfernen. 

Werden gefahrstoffhaltige Materialien ausgebaut, so sind diese Arbeiten 

von fachlich geeigneten Firmen auszuführen, die eine entsprechende si-

cherheitstechnische und personelle Ausstattung haben. 

Arbeiten mit asbesthaltigen und/oder teerölhaltigen Abfällen sind in der 

Regel in Anwesenheit einer sachkundigen Person unter Einhaltung der Ge-
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fahrstoffverordnung und der TRGS 519 und/oder der TRGS 551 durchfüh-

ren zu lassen. 

13. Soweit Bodenaushub, Abfall oder aufbereitete Stoffe auf den Baueinrich-

tungsflächen bei Bau-km 175,6 der Strecke 1100 (im Bauwerksverzeichnis 

mit der Nummer 823 gekennzeichnet) und/oder bei Bau-km 184,0 der 

Strecke 1100 (im Bauwerksverzeichnis mit der Nummer 837 gekennzeich-

net) gelagert werden, sind diese Stoffe gegen Hochwasser zu sichern. Ins-

besondere ist ein Eintrag von Stoffen in das Wasser auch bei Hochwasser 

zu verhindern. Die untere Abfallbehörde sowie die untere Wasserbehörde 

des Landkreises Ostholstein ist über die Lagerung von Stoffen zu informie-

ren, die potentiell wassergefährdend sein können. 

14. Bei Erdaushubarbeiten ist der Bodenaushub unter gutachterlicher Beglei-

tung auf Schadstoffgehalte zu beproben. Bei einer Überschreitung der 

nach den zum Zeitpunkt der Beprobung geltenden abfallrechtlichen Richt-

werte ist der Bodenaushub entsprechend zu verbringen.  

15. Es ist ein Fachbauüberwacher Abfall zu bestimmen. Die benannte Person 

und die Kontaktdaten sind der unteren Abfallbehörde des Landkreises 

Ostholstein sowie dem Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Ham-

burg/Schwerin vor der Bestimmung mitzuteilen und die Qualifikation nach-

zuweisen. 

16. Abfälle zur Beseitigung sind dem nach § 3 Absatz 2 der Abfallwirtschafts-

satzung des Zweckverband Ostholstein zu überlassen oder in Absprache 

mit diesem durch einen Dritten entsorgen zu lassen.  

17. Mindestens quartalsweise sind Begehungsprotokolle der bodenkundlichen 

Baubegleitung vorzulegen. Die Vorlage der Begehungsprotokolle hat spä-

testens zwei Wochen nach der Begehung beim Eisenbahn-Bundesamt 

Außenstelle Hamburg/Schwerin und bei der unteren Bodenschutzbehörde 

einschließlich Angabe der ergriffenen Maßnahmen bei festgestellten Män-

geln oder Beeinträchtigungen zu erfolgen. 

Hinweis: 
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Diese Entscheidung entbindet die Vorhabenträgerin nicht von ihren Pflichten, 

die ihr hinsichtlich Verwertung bzw. Beseitigung anfallenden Abfalls nach dem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und im Rahmen des Nachweisverfahrens 

nach der Nachweisverordnung (NachwV) in Verbindung mit den entsprechen-

den landesgesetzlichen Regelungen obliegen.  

Insbesondere sind alle im Zuge der Baumaßnahme anfallenden Abfälle ge-

trennt zu erfassen und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder schadlosen 

Entsorgung zuzuführen. Abfälle sind gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 KrWG vorrangig 

zu verwerten. Abfälle, die nicht einer Verwertung zugeführt werden können, 

sind nach § 15 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 28 KrWG gemeinwohlverträglich zu be-

seitigen. 

Die Entscheidung entbindet die Vorhabenträgerin außerdem nicht von ihren 

boden- und altlastenbezogenen Pflichten zur Abwehr von Gefahren durch 

schädliche Boden-veränderungen und Vorsorge gegen deren Entstehen nach 

§§ 4, 6 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) in Verbindung 

mit der Bundesbodenschutz- und Altlasten-verordnung (BBodSchV). Die Vor-

schriften der Ersatzbaustoffverordnung sind daneben zu beachten. 

A.4.6 Land- und Forstwirtschaft 

Im Rahmen der Ausführungsplanungen sind alle gebotenen Möglichkeiten zu 

prüfen und umzusetzen, die eine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flä-

chen, auch bauzeitlich, minimiert. 

Die Erreichbarkeit von landwirtschaftlichen Flächen ist auch während der Bau-

zeit zu gewähren. Beeinträchtigungen von Feldfrüchten durch Staubentwick-

lung oder ähnliches sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Benetzung von 

Baustraßen bei Trockenheit) zu minimieren. 

Bauzeitlich in Anspruch genommene landwirtschaftliche Flächen sind frei von 

Verunreinigungen und unter Verwendung des abgetragenen Mutter- und 

Oberboden wieder herzustellen. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 89 von 338 
 
 

A.4.7 Denkmalschutz 

1. Die Verankerung der 8 m hohen Oberleitungsmasten am denkmalge-

schützten Brückenkörper der Fehmarnsundbrücke ist im Detail mit der un-

teren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Die Maßnahme ist schadfrei 

für die Bausubstanz des Brückenkörpers, in reversibler und bauphysika-

lisch unbedenklicher Art und Weise auszuführen. 

2. Der Kabeltrog für die Umgehungsleitung an der Fehmarnsundbrücke ist im 

Detail mit der unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Die Maß-

nahme ist schadfrei für die Bausubstanz des Brückenkörpers, in reversibler 

und bauphysikalisch unbedenklicher Art und Weise auszuführen. 

3. Die abschließende Farbigkeit der Oberleitungsmasten ist rechtzeitig vor 

Ausführung mit der unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 

4. Die Verankerung der geplanten Lärmschutzwand im Bereich des Denk-

mals „Reichsautobahnbrücke“ (Eisenbahnüberführung Strukkamp) ist so 

vorzunehmen, dass kein statischer Eingriff in das Brückenbauwerk erfolgt 

und keine Lasten der Lärmschutzwand über das Brückenbauwerk in den 

Baugrund abgetragen werden. 

5. Die abschließende Farbigkeit der Lärmschutzwand ist rechtzeitig vor Aus-

führung mit der unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 

6. Durch Einweisung der beteiligten Firmen ist sicherzustellen, dass keine 

Schäden oder Beschädigungen an den Denkmalen „Fehmarnsundbrücke“ 

und „Reichsautobahnbrücke“ durch die Arbeiten im Rahmen dieses Vorha-

bens entstehen und der besondere Schutz der Denkmale verdeutlicht wird. 

Etwaige Beschädigungen sind der unteren Denkmalbehörde und dem Ei-

senbahn-Bundesamt, Außenstelle Hamburg/Schwerin, unverzüglich anzu-

zeigen und die fachgerechte Beseitigung abzustimmen. 

7. Der Zustand der „Reichsautobahnbrücke“ ist unmittelbar vor Baubeginn 

festzustellen und festzuhalten (Beweissicherungsmaßnahmen im Wege 

der Bauzustandsfeststellung). Es sind Markierungen zur Beobachtung 

möglicher Veränderungen an der Brücke anzubringen, die rückstandsfrei 

wieder entfernt werden können (Rissmonitoring). 
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8. Der Beginn der Bauarbeiten an den Denkmalen ist der unteren Denkmal-

schutzbehörde mindestens zwei Wochen vorher anzuzeigen. Ebenso ist 

der Abschluss der Arbeiten der unteren Denkmalschutzbehörde mitzutei-

len. 

A.4.8 Brand- und Katastrophenschutz 

Vor Baubeginn sind der Feuerwehr Fehmarn und der Feuerwehr Großenbrode 

(jeweils dem Wehrführer) nachweislich Ansprechpartner mit Kontaktdaten zu 

benennen. 

Während der Bauarbeiten hat die Vorhabenträgerin die ununterbrochene Zu-

gänglichkeit des Baubereichs, als auch die Zufahrten zu Grundstücken Dritter 

im Umfeld der Baustelle, für die Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie den Ka-

tastrophenschutz sicherzustellen. Kurzzeitige Beeinträchtigungen sind vorab 

mit der Feuerwehr abzustimmen. 

Die im Umfeld der Baustelle vorgehaltene öffentliche Wasserversorgung (Hyd-

ranten) ist für Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr freizuhalten. 

Gem. § 5 Abs. 2 Landesbauordnung Schleswig-Holstein sind die Zu- und 

Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen für die Feuerwehrfahr-

zeuge ständig freizuhalten. Beim Einrichten von Baustellen sind die notwendi-

gen Bewegungsflächen für die Feuerwehr mit der zuständigen Feuer- und 

Rettungswache abzustimmen. 

Zudem wird auf die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr“ in der aktuellen 

Fassung hingewiesen. 

Die Vorhabenträgerin hat die Ausführungsplanung entsprechend der Richtlinie 

„Anforderung des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Be-

trieb von Schienenwegen nach AEG“ auszuführen. 

Die Gestaltung und Kennzeichnungen von Aus- und Zugängen oder Durch-

gängen von Rettungswegen insbesondere in Lärmschutzwänden hat nach der 

vorgenannten Richtlinie zu erfolgen. 
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Im Rahmen der Ausführungsplanung hat die Vorhabenträgerin für die Abstell-

anlage Burg ein Brandschutzkonzept zu erstellen und mit der Feuerwehr 

Fehmarn abzustimmen. 

A.4.9 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen 

Vor Beginn von Gleis-, Abbruch-, Tief- und Erdbauarbeiten sind die Lage, Art 

und der Zustand vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen oder Kabeltras-

sen im Baufeldbereich unter Einbeziehung aktueller Leitungsbestandspläne 

festzustellen. Notwendige Verlegungen oder Sicherungen von Kabeln und Lei-

tungen sind in Abstimmung mit betroffenen Kabel- und Leitungsträgern auszu-

führen. Die Vorhabenträgerin hat sich hierzu mit den im Anhörungsverfahren 

benannten Kontaktpersonen der Leitungsbetreiber und –eigentümer abzu-

stimmen. 

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen der Ausführungsplanung die genaue 

Lage der Hauptversorgungsleitung des Wasserbeschaffungsverbandes 

Fehmarn einzumessen soweit diese in einer Entfernung von weniger als fünf 

Meter zum Baufeld oder der Baustraße vermutet wird. 

Diese Entscheidung entbindet nicht von der Notwendigkeit, sich vor Baube-

ginn genauestens über die Lage von Kabeln und Leitungen im Baubereich zu 

informieren, mit den Kabel- und Leitungsträgern die erforderlichen Abstim-

mungsmaßnahmen zu treffen, die von den Kabel- und Leitungsträgern formu-

larmäßig verwendeten Handreichungen in technischer Hinsicht zu beachten 

und durch entsprechende Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die Kabel 

und Leitungen nicht beschädigt werden. 

Im Baubereich befindliche Kabel und Leitungen dürfen, soweit die festgestell-

ten Planunterlagen eine Veränderung nicht ausdrücklich zulassen, ohne vor-

herige Abstimmung mit dem jeweiligen Kabel- und Leitungsträger nicht verän-

dert oder überbaut werden. 

Vor der Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich gefährdeter erdverleg-

ter Kabel und Leitungen sind diese in Abstimmung mit dem jeweiligen Lei-

tungsträger zu sichern. Auf geäußertes Verlangen eines Leitungsträgers, an-

sonsten bei Bedarf, ist zu Beginn der Bauarbeiten eine Einweisung der den 
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Bau durchführenden Firma durch den jeweiligen Kabel- und Leitungsträger zu 

veranlassen. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist zudem die Überdeckung 

und die genaue Lage der Leitungen mit den Leitungsträgern abzustimmen. 

Verdichtungsarbeiten über Leitungen und Kabel der Ver- und Entsorgung bzw. 

in deren unmittelbarer Nähe des Zweckverbandes Ostholstein dürfen grund-

sätzlich nur unter Verwendung leichter Verdichtungsgeräte gemäß den Anga-

ben ZTVA neueste Fassung durchgeführt werden. 

Beim Verlegen von Kabeln in den Trassen anderen Versorgungsträger ist bei 

Parallelverlauf und Kreuzung jeweils mindestens ein lichter Abstand von 0,30 

Meter zwischen den Kabeln und Leitungen verschiedener Ver- und Entsor-

gungsträger einzuhalten. Soweit in technischen Normen, Regeln oder sonsti-

gen Vorschriften (z.B. DIN, DVGW, etc.) je nach Funktion größere Abstände 

einzuhalten sind, entbindet die angeordnete Einhaltung des Mindestabstandes 

nicht von der Einhaltung dieser Abstände. 

Bei unvermutet auftretenden Kabeln und Leitungen sind entsprechende Siche-

rungsmaßnahmen zu treffen und der betroffene Leitungsträger ist unverzüg-

lich zu verständigen. 

Den Leitungsträgern ist jederzeit der ungehinderte Zugang zu ihren Anlagen 

für notwendige Montage- und Wartungsarbeiten zu gewähren. 

Die entsprechenden Dienstbarkeiten auf Privatgrund sind für die Leitungsträ-

ger in den jeweiligen Grundbüchern zu sichern. 

Beginn und Fertigstellung der Baumaßnahmen sind den betroffenen Leitungs-

trägern nachweislich anzuzeigen. 

Hinweis: 

Die Vorhabenträgerin wird auf die Verpflichtungen nach §§ 77a ff TKG, insbe-

sondere auf die Verpflichtung in § 77i Abs. 7 TKG, hingewiesen. Sie sollte die 

dafür notwendigen Abstimmungen mit den für den Ausbau der digitalen Infra-

struktur zuständigen Behörden und Leitungsbetreibern vor Beginn der Tief-

bauarbeiten vornehmen. 
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A.4.10 Straßen, Wege und Zufahrten 

Für die Verkehrsbeschilderung und Markierung im Bereich der An- und Ein-

bindung an öffentliche Straßen und Wege hat die Vorhabenträgerin eine ver-

kehrsrechtliche Anordnung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des 

Landkreises Ostholstein zu erwirken. Diese ist dem Eisenbahn-Bundesamt 

nachrichtlich mitzuteilen. 

Die Vorhabenträgerin hat unter Einbeziehung der Stadt Fehmarn im Rahmen 

der Ausführungsplanung die Benutzung der Straßen und Wege mit der DE-

GES Deutsche Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH, dem Landesbetrieb 

Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein und dem Landkreis Ostholstein 

abzustimmen und zu optimieren, um die Belastung anderer Verkehrsteilneh-

mer durch Baustellenverkehre zu minimieren. 

Für die Straßenüberführung L 217 und die Straßenüberführung L 209 ist vor 

Baubeginn eine Feststellung hinsichtlich des Zustands der Straßenüberfüh-

rungen und ihrer Gründungen vorzunehmen. Die genaue Lage und Ausmaß 

der Gründungen sind zu überprüfen und bei der Ausführungsplanung zu be-

rücksichtigen.  

Der Vorhabenträgerin wird nach Maßgabe der nachstehenden allgemeinen 

und technischen Bestimmungen die Erlaubnis erteilt, zu folgenden Straßen 

Baustellenzufahrten oder dauerhafte Zufahrten zu errichten und zu nutzen: 

 K 43, Blieschendorf, Abschnitt 023, Station ca. 0,675: Nutzung und Ausbau 

vorhandener Weg (DB Bau-km ca. 177,6) 

 L 209, Landkirchener Weg, Abschnitt 042, Station ca. 0,365: Nutzung und 

Ausbau vorhandener Weg, parallel zur L 209 (DB Bau-km ca. 180,1) 

 K 49, Bannesdorf (Höhe Meisterstraße), Abschnitt 010, Station ca. 3,100: 

Nutzung und Ausbau vorhandener Weg (DB Bau-km ca. 183,2) 

 K 49, nördlich von Bannesdorf, Abschnitt 010, Station ca. 3,900: Wege-

neubau Höhe „Nielandsgraben“ (DB Bau-km ca. 184,1) 

 Straßen „Sietgrund“, „Strukkamp“ „Fehmarnsund“ Anbindung, Nutzung und 

Ausbau an bzw. von vorhandenen Wegen und Straßen (DB Bau-km ca. 

175,4) 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 94 von 338 
 
 

 

Planänderungen bzw. anzufertigende Ausführungsplanungen sind mit dem 

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr-SH, Standort Lübeck vor Ausführung 

abzustimmen. 

Der Baubeginn ist der zuständigen Straßenmeisterei Oldenburg i.H. und der 

Straßenbauverwaltung rechtzeitig (14 Tage vor Beginn) anzuzeigen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der Vorhabenträger insbesondere zu 

erkundigen, ob im Bereich der Zufahrt Kabel, Versorgungsleitungen und dergl. 

verlegt sind. 

Die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Sicherheit nicht und die Leichtig-

keit des Verkehrs möglichst wenig beeinträchtigt wird. Der Vorhabenträger hat 

alle zum Schutz der Straße und des Straßenverkehrs erforderlichen Vorkeh-

rungen zu treffen. Baustellen sind abzusperren und zu kennzeichnen. Hierzu 

wird auf § 45 Abs. 6 StVO verwiesen. Alle Verkehrszeichen, die für die durch-

zuführende Maßnahme anzuordnen sind, sind in vollreflektierender Ausfüh-

rung aufzustellen. 

Die Beendigung der Bauarbeiten ist der Straßenbauverwaltung anzuzeigen. 

Auf Verlangen der Straßenbauverwaltung findet eine Abnahme statt. Hierbei 

festgestellte oder nach Abnahme, bzw. Fertigstellung auftretende Mängel sind 

unverzüglich zu beseitigen. Alle Zufahrten sind nach Abschluss der Arbeiten 

vollständig zurückzubauen. 

Die Zufahrten sind stets bis zum befestigten Fahrbahnrand der klassifizierten 

Straßen ordnungsgemäß zu unterhalten und auf Verlangen der Straßenbau-

verwaltung auf Kosten des Vorhabenträgers zu ändern, soweit dies aus Grün-

den des Straßenbaues oder Straßenverkehrs erforderlich ist. Muss eine Zu-

fahrt im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen geändert werden, so 

kann die Änderung durch die Straßenbauverwaltung erfolgen; die Vorhaben-

trägerin ist zur Kostenerstattung verpflichtet. 

Der Vorhabenträger ist verpflichtet, Verunreinigungen der Straße, die im Zu-

fahrtsbereich durch die Benutzung verursacht werden, unverzüglich auf seine 

Kosten zu beseitigen. 
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Vor jeder Änderung der Zufahrt, z. B. Verbreiterung, muss sich die Vorhaben-

trägerin mit der Straßenbauverwaltung ins Benehmen setzen. 

Die Zufahrten sind auf Straßengebiet sowie vom Außenrand der befestigten 

Fahrbahn bis zur Grundstücksgrenze wie folgt zu befestigen:  

Aufbau: In Asphaltbauweise mit 40 cm Frostschutzschicht gern. ZTV 

SoB - StB 04; 20 cm Asphalttragschicht AC 32 TS gern. ZTV Asphalt - 

StB 07; 4,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS gern. ZTV Asphalt - StB 

07. 

Der Anschluss an die Fahrbahnbefestigung ist als Fuge gemäß ZTV 

Asphalt - StB 07/13 Pkt. 3.3.3 auszubilden. 

Die Zufahrten sind im Einmündungsbereich trapezförmig aufzuweiten. 

Beim Umbau bzw. Rückbau von Schutzplanken ist die Richtlinie für den 

passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme anzuwenden. 

Die Zufahrten sind in einem verkehrssicheren Zustand so anzulegen und zu 

erhalten, dass von dem Grundstück über die Zufahrten kein Oberflächenwas-

ser auf die befestigten Verkehrsflächen der Straße gelangen kann. 

Zur Schaffung einwandfreier Sichtverhältnisse von den Zufahrten ist ein ent-

sprechendes Sichtdreieck auf dem Grundstück dauernd freizuhalten. Die Vor-

habenträgerin hat dafür Sorge zu tragen, dass jede Bebauung und Bepflan-

zung des Grundstückes über 70 cm Höhe über Fahrbahnoberkante der Stra-

ße, sowie jede andere Handlung unterbleibt, die die Sicht an der Einmündung 

der Zufahrten behindert. 

Durch die Zufahrt dürfen die vorhandenen Wasserableitungseinrichtungen 

sowie der Wasserabfluss von der Straße und den straßeneigenen Grund-

stücksteilen nicht beeinträchtigt werden. 

Der vorhandenen Straßengräben oder die Entwässerungsmulden sind im Be-

reich der Zufahrten mit Betonmuffenrohren, entsprechend den statischen Er-

fordernissen (Tragfähigkeit und Leistungsfähigkeit) zu verrohren. Die Häupter 

des Durchlasses sind mit Rasenziegeln oder Klinkern zu verkleiden. Eine über 

den Bereich der Grundstückszuwegung hinausgehende Verrohrung des Stra-

ßengrabens der Straße ist nicht zulässig.  
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Der Tiefpunkt der Zufahrten muss in Grabenmitte liegen. Die Vorflut darf durch 

die Verrohrung nicht gestört werden. Die Verrohrung ist daher bei Bedarf zu 

reinigen. 

Vorhandene Straßenbäume dürfen nicht beschädigt werden, soweit ihre Ent-

fernung oder Rückschnitt nicht nach diesem Beschluss genehmigt wurde. Die 

Straßenbepflanzung ist zu schonen. Die "Richtlinien für die Anlage von Stra-

ßen" (RAS) Teil: Landschaftspflege (RAS-LP) Abschnitt 4: Schutz von Bäu-

men, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen (RAS-LP 4) i. V. 

m. der DIN 18920 sind zu beachten. 

Während der Ausführung von Bauarbeiten ist die Straße, soweit erforderlich, 

zu reinigen. Insbesondere sind die durch die Bauarbeiten verursachten Verun-

reinigungen unverzüglich zu beseitigen. Ein Ablagern von Baustoffen, Bauge-

räten und dergleichen auf Straßengebiet ist nicht zulässig. 

Um Schäden an der Deckschicht der Straße zu vermeiden, dürfen bei den 

Bauarbeiten im befestigten Bereich der Straße nur gummibereifte Fahrzeuge 

und Geräte eingesetzt werden. Bodenaushubmassen und Material darf nicht 

auf dem unbefestigten Seitenstreifen (Bankett, Trennstreifen), den Mehr-

zweckstreifen und in den Straßenseitengräben ab- bzw. zwischengelagert 

werden. 

Die Leiteinrichtungen und Verkehrszeichen sind bei Verschmutzung unverzüg-

lich zu säubern. Schnee und Eis im Bereich der Aushub- und Ablagerungsstel-

len sind zu entfernen, soweit dies aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs 

erforderlich ist. 

Alle Arbeiten auf dem Straßengrundstück und am Straßenzubehör sind von 

einer Fachfirma durchführen zu lassen. Diese haben sich hinsichtlich der Ört-

lichkeiten, deren Besonderheiten und technischen Notwendigkeiten mit der 

zuständigen Straßenmeisterei ins Benehmen zu setzen. 

Fahrtrouten von Groß- und Schwerlasttransporten sind mit dem Landesbetrieb 

Straßenbau und Verkehr im Vorfeld abzustimmen. Der Zustand der Straßen 

ist vor der Durchführung der Transporte unter Einbeziehung des Straßenbau-

lastträgers zu dokumentieren (Zustandsfeststellung). Soweit Schäden an den 
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Straßen entstehen, die auf eine über den zulässigen Gemeingebrauch hin-

ausgehende Nutzung zurückzuführen sind, hat die Vorhabenträgerin diese zu 

beseitigen. 

 

A.4.11 Kampfmittel 

Hinweis: 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in für den Munitionsbergungs-

dienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftre-

ten können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender 

Vorsicht durchzuführen. Sollten bei den Arbeiten kampfmittelverdächtige Ge-

genstände oder Munition aufgefunden werden, sind aus Sicherheitsgründen 

die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren Umgebung sofort ein-

zustellen, so ist der Fundort zu räumen und abzusperren. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffent-

liche Sicherheit durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung) Schleswig-

Holstein ist die Fundstelle der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde unverzüg-

lich anzuzeigen. Ebenso kann die Meldung über die nächste Polizeidienststel-

le erfolgen. Von hieraus erfolgt die Information des Munitionsbergungsdiens-

tes. 

A.4.12 Kataster- und Vermessungswesen 

Die nach § 8 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-

schaftskataster Schleswig-Holstein (VermKatG SH) geschützten Vermes-

sungsmarken  

 dürfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändert oder entfernt 

werden. 

 Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken 

des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmige 

Schutzfläche von zwei Metern Durchmesser weder überbaut noch ab-

getragen oder auf sonstige Weise verändert werden. Um die mit dem 

Boden verbundenen Vermessungsmarken von Lagefestpunkte der Hie-
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rachiestufe C und D auch zukünftig für satellitengestützte Messverfah-

ren (z.B. GPS) nutzen zu können, sollten im Umkreis von 30 Metern um 

die Vermessungsmarken Anpflanzungen von Bäumen oder hohen 

Sträuchern vermieden werden. Dies gilt nicht für Lagefestpunkte (TP) 

1.-3. Ordnung. 

 Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Ver-

messungsmarken dürfen nicht gefährdet werden, es sei denn, notwen-

dige Maßnahmen rechtfertige eine Gefährdung der Vermessungsmar-

ken. 

 Sollte die Vorhabenträgerin oder ein von ihr beauftragtes Unternehmen 

oder sonstiger Dritte notwendige Maßnahmen nach dem vorgenannten 

Punkt treffen wollen, durch die geodätische Festpunkte gefährdet wer-

den können, hat sie dies unverzüglich dem Landesamt für Vermessung 

und Geoinformation Schleswig-Holstein mitzuteilen. 

 Soweit bereits vor Baubeginn erkennbar ist, dass ein oder mehrere 

Festpunkte durch das Bauvorhaben gefährdet sind, hat die Vorhaben-

trägerin mindestens vier Wochen vor Beginn der Bauarbeiten einen An-

trag auf Verlegung des betroffenen Festpunktes beim Landesamt für 

Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zu stellen. 

A.4.13 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter 

Vor Inanspruchnahme der laut Grunderwerbsverzeichnis und -plan für die 

Baumaßnahme notwendigen Flächen sind, soweit nicht bereits geschehen 

und soweit möglich, rechtzeitig Vereinbarungen zwischen der Vorhabenträge-

rin und dem jeweiligen Eigentümer zu schließen. 

Auf den für die Bauausführung vorübergehend benötigten Grundstücken hat 

die Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass die durch das Vorhaben verursach-

ten Eingriffe so gering wie möglich gehalten werden und ihr ursprünglicher Zu-

stand so bald wie möglich, spätestens jedoch mit Fertigstellung der Baumaß-

nahme funktional wiederhergestellt wird. Hierzu ist vor Baubeginn die Beweis-

sicherung durchzuführen. 
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Falls eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands eines zur Bauaus-

führung benötigten Grundstückes nicht möglich ist, hat die Vorhabenträgerin in 

Absprache mit dem Grundeigentümer die erforderlichen Anpassungsmaß-

nahmen vorzunehmen und den Grundeigentümer angemessen zu entschädi-

gen. 

Für die Entziehung bzw. Belastung von Eigentumsrechten (Grundeigentum) 

besteht gemäß Art. 14 Abs. 3 Sätze 2 und 3 GG ein Anspruch auf eine ange-

messene Entschädigung. 

A.4.14 Unterrichtungspflichten 

Die Zeitpunkte des Baubeginns und der Fertigstellung sind dem Eisenbahn-

Bundesamt, Außenstelle Hamburg/Schwerin, möglichst frühzeitig schriftlich 

bekannt zu geben. Unterrichtspflichten anderer Stellen sind in den übrigen 

Nebenbestimmungen benannt und unabhängig von der hier bestimmten Un-

terrichtungspflicht. 

A.5 Zusagen der Vorhabenträgerin 

Soweit die Vorhabenträgerin im Laufe des Verfahrens Zusagen gemacht oder 

Absprachen getroffen hat und damit Forderungen und Einwendungen Rech-

nung getragen hat, sind diese nur insoweit Gegenstand dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses, als sie ihren Niederschlag in den festgestellten Planunter-

lagen gefunden haben oder im Planfeststellungsbeschluss nachfolgend do-

kumentiert sind. 

A.5.1 Zusage gegenüber Stadt Fehmarn und Gemeinde Großenbrode 

Die Vorhabenträgerin hat im Zuge des Anhörungsverfahrens zugesagt, Mit-

glieder der Feuerwehren der Stadt Fehmarn und der Gemeinde Großenbrode 

zum Thema „Bahnerdung“ zu schulen und die notwendigen Ausrüstungen wie 

Spannungsprüfer und Erdungsgarnituren den Feuerwehren zur Verfügung zu 

stellen. Die erforderliche Wartung und Instandhaltung dieses Equipments hat 

die Vorhabenträgerin ebenfalls zugesagt. 
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A.6 Entscheidung über Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Anträge 

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die 

von Behörden und Stellen geäußerten Forderungen, Hinweise und Anträge 

werden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich 

nicht auf andere Weise erledigt haben. 

A.7 Aufhebung von vorläufigen Anordnungen 

Die vorläufige Anordnung zu Gunsten der Vorhabenträgerin vom 07.09.2022 

(Az.: 571ppw/013-2022#002) wird aufgehoben 

 

Die vorläufige Anordnung zu Gunsten der Vorhabenträgerin vom 01.03.2023 

(Az. 571ppw/016-2023#001) wird aufgehoben. 

 

Die vorläufige Anordnung zu Gunsten der Vorhabenträgerin vom 26.09.2023 

(Az. 571ppw/016-2023#003) wird aufgehoben. 

A.8 Sofortige Vollziehung 

Der Planfeststellungsbeschluss ist kraft Gesetzes gegenüber Dritten sofort 

vollziehbar. 

A.9 Gebühr und Auslagen 

Die Gebühr und die Auslagen für das Verfahren trägt die Vorhabenträgerin. 

Die Höhe der Gebühr und der Auslagen werden in gesonderten Bescheiden 

festgesetzt. 
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B. Begründung 

B.1 Sachverhalt 

B.1.1 Gegenstand des Vorhabens 

Das Bauvorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“ hat den 

Aus- und teilweisen Neubau der Strecke 1100 von Lübeck nach Puttgarden  

auf Fehmarn einschließlich des Anschlusses an die Schienenverbindung der 

Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden zum Gegenstand. Im 

Rahmen des Aus- und Neubaus der Strecke 1100 wird der Abzweig 

Schwartau Waldhalle mit Anpassung der Gleise und Weichen an den Strecken 

1100 und 1113 ausgebaut. Ferner wird die Strecke 1100 Abzweig zwischen 

dem Bahnhof Haffkrug und dem Haltepunkt Neustadt (Holstein) um- und aus-

gebaut. Die Strecken 1103 und 1104 werden zwischen dem geplanten Be-

triebsbahnhof Fehmarn (West) und dem Anschluss an die Station Fehmarn 

Burg der AKN Eisenbahn GmbH umgebaut. Ferner ist Gegenstand des Ge-

samtvorhabens der Umbau von Gleisanlagen der Vorhabenträgerin in Lübeck 

Hauptbahnhof und Lübeck Hauptgüterbahnhof. Im Rahmen des Vorhabens ist 

ein Schaltposten Bad Schwartau neu zu errichten, der über eine Verbindungs-

leitung der DB Energie mit dem Umrichterwerk Lübeck-Genin verbunden wird. 

Für die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sind 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

für die Beeinträchtigung von Lebensstätten bestimmter besonders geschützter 

Tier- und Pflanzenarten Gegenstand des Vorhabens. 

Im Einzelnen sind im Rahmen des Gesamtvorhabens folgende Maßnahmen 

Gegenstand des Plans: 

B.1.1.1  Eisenbahnstrecke 1100 

Der Aus- und der Neubau der Eisenbahnstrecke 1100 umfasst insbesondere: 

 die Elektrifizierung zwischen dem Abzweig Schwartau Waldhalle (Stre-

cken-km: 4,699) und dem geplanten Anschluss an die Schienenverbin-

dung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden 

(Bau-km: 184,160) einschließlich des Neubaus des Umrichterwerks 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 102 von 338 
 
 

Göhl, des Neubaus des Schaltpostens Bad Schwartau, des Neubaus 

von Schaltanlagen und der Verlegung von Speise-, Verbindungs-, Ver-

stärkungs- und Umgehungsleitungen, 

 die Verlegung des Anschlusses der Eisenbahnstrecke 1110 der DB 

Netz AG von Eutin nach Bad Schwartau an die Eisenbahnstrecke 1100 

von dem Haltepunkt Bad Schwartau nach Bad Schwartau Abzweig und 

die Zuordnung des bisherigen Streckengleises der Eisenbahnstrecke 

1110 zwischen Bad Schwartau Abzweig und dem Haltepunkt Bad 

Schwartau zu der Eisenbahnstrecke 1100, 

 den Ausbau der Abschnitte von 

o Abzweig Schwartau Waldhalle (Bau-km: 104,200) bis südlich 

von Ratekau (Bau-km: 107,505), 

o östlich von Altenkrempe (Bau-km: 132,900) bis südwestlich von 

Groß Schlamin (Bau-km: 136,700) einschließlich von Verbesse-

rungen der Linienführung,  

o westlich von Göhl (Bau-km: 155,100) bis südlich von Lütjenbro-

de (Bau-km: 166,200) einschließlich von Verbesserungen der 

Linienführung und 

o von dem Anschluss an die nördliche Rampe der Fehmarnsund-

brücke (Bau-km: 175,139) bis zu dem geplanten Anschluss an 

die Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung 

südlich von Puttgarden (Baukm: 184,160) 

auf zwei Gleise. 

 den Neubau der Abschnitte 

o südlich von Ratekau (Bau-km: 107,650505) bis östlich von Alten-

krempe (Bau-km: 132,900),  

o südwestlich von Groß Schlamin (Bau-km: 136,700) bis westlich von 

Göhl (Bau-km: 155,100) und 

o südlich von Lütjenbrode (Bau-km: 166,200) bis an den Anschluss an 

die südliche Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 172,713) 
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mit zwei Gleisen, 

 den Neubau der Betriebsbahnhöfe Ratekau, Altenkrempe, Oldenburg 

(Holst), Großenbrode und Fehmarn (West) 

 den Neubau des Bahnhofs Haffkrug 

 die Anpassung der Verkehrsstation Bad Schwartau und dessen Umwand-

lung von einem Haltepunkt in einen Bahnhof, 

 den Neubau der Haltepunkte Timmendorfer Strand / Ratekau, Scharbeutz, 

Lensahn, Oldenburg (Holst) und Großenbrode/Heiligenhafen, 

 die Aufhebung und den Rückbau der im Personenzugverkehr nicht mehr 

bedienten Bahnhöfe Ratekau, Hasselburg, Schlamin, Beschendorf, Grüner 

Hirsch, Göhl, Neukirchen und Strukkamp, 

 den Rückbau der Bahnhöfe Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, 

Lensahn und Großenbrode, 

 den Umbau von Neustadt (Holst) Gbf, 

 den Rückbau des Betriebsbahnhofs Burg (Fehmarn) West, 

 den Rückbau der bestehenden Gleisanlagen in dem Abschnitt südlich von 

Ratekau bis südlich des Bahnhofs Sierksdorf, in dem Abschnitt von dem 

nördlichen Kopf von Neustadt (Holst) Güterbahnhof bis östlich von Alten-

krempe und in dem Abschnitt südlich von Lütjenbrode bis an den An-

schluss an die südliche Rampe der Fehmarnsundbrücke, 

 die Ausrüstung mit Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, 

 den Neubau von Anlagen für die Elektrizitätsversorgung von Gebäuden 

und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln, 

 den Umbau und die Aufhebung von Bahnübergängen, 

 den Neubau, den Umbau und den Rückbau von Eisenbahn- und Straßen-

überführungen, 

 den Neubau, den Umbau und den Rückbau von Stützbauwerken, 

 den Neubau von Schallschutzwänden, 
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 den Neubau, den Umbau und den Rückbau von sonstigen Betriebsanlagen 

sowie damit im Zusammenhang stehende Folgemaßnahmen wie  

o den Umbau der Anschlussstellen Pansdorf, Scharbeutz, Eutin und 

Lensahn der Bundesautobahn A 1,  

o die Umverlegung von Abschnitten sonstiger Straßen und Wege, 

o die Umverlegung fremder Leitungen, 

o die Änderung der Planungen der DEGES Deutsche Einheit Fern-

straßenplanungs- und -bau GmbH (vormals Landesbetrieb Straßen-

bau und Verkehr Schleswig-Holstein) für 

 den Umbau der Anschlussstelle Großenbrode der Bun-

desstraße B 207, 

 die Verlagerung des Schöpfwerks des Gewässer- und 

Landschaftsverbandes Wagrien-Fehmarn an der Großen-

broder Aue, 

 den Neubau eines Regenrückhaltebeckens an der Bun-

desstraße B 207 und 

 die Einrichtung einer Bodenumlagerungsfläche im Plan-

feststellungsabschnitt 5.2 für Mudden und Torf an der 

Bundesstraße B-207. 

In dem Abschnitt ab Lübeck Hauptbahnhof (Strecken-km 0,000) bis zum Ab-

zweig Schwartau Waldhalle (Bau-km 104,200) bleibt die Streckengeschwin-

digkeit unverändert. Die anschließenden Abschnitte werden auf folgende Ent-

wurfsgeschwindigkeiten ausgelegt: 

 Abzweig Schwartau Waldhalle (Bau-km 104,200) bis Bad Schwartau 

(Bau-km 105,200): 130 km/h, 

 von Bau-km: 105,200 bis zum neuen Abzweig Bad Schwartau (Bau-km 

107,505): 160 km/h, 
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 vom neuen Abzweig Bad Schwartau (Bau-km 107,505) bis nördlich des 

Betriebsbahnhofs Oldenburg (Holst) (Bau-km: 150,442): 200- km/h so-

wie 

 von nördlich des Betriebsbahnhofs Oldenburg (Holst) (Bau-km: 

150,442) bis an die südliche Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 

172,713): 160 km/h, 

 von der südlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 172,713) 

bis zur nördlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km 175,139): 

140 km/h, 

 von der nördlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 175,139) 

bis zu der offenen Strecke östlich der Ortslage Strukkamp (Bau-km: 

175,936): bis zu 160 km/h sowie 

 von der offenen Strecke östlich der Ortslage Strukkamp (Bau-km: 

175,936) bis zu dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung 

auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km: 

184,160): 200 km/h. 

Der bestehende Haltepunkt Bad Schwartau wird angepasst und künftig zum 

Bahnhof Bad Schwartau ausgebaut inklusive der Erweiterung eines dritten 

Gleises sowie einer dritten Bahnsteigkante. Der bestehende Bahnhof Haffkrug 

wird durch den Neubau des Bahnhofs Haffkrug ersetzt. Der bestehende 

Bahnhof Oldenburg (Holst) wird durch den Neubau des Betriebsbahnhofs 

Oldenburg (Holst) und den Neubau des Haltepunktes Oldenburg (Holst) er-

setzt. Die bestehenden Bahnhöfe Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Len-

sahn werden durch den Neubau der Haltepunkte Timmendorfer Strand / Rate-

kau, Scharbeutz und Lensahn ersetzt. Der bestehende Bahnhof Großenbrode 

wird durch den Neubau des Betriebsbahnhofs Großenbrode und den Neubau 

des Haltepunktes Großenbrode/Heiligenhafen ersetzt. Der Rückbau der 

Gleisanlagen auf der Eisenbahnstrecke 1100 einschließlich der Bahnhöfe 

Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug und Großenbrode umfasst die 

Aufnahme der Schienen und der Schwellen sowie den Abbau der Anlagen der 

Leit- und Sicherungstechnik. Der Rückbau der Bahnhöfe Timmendorfer 

Strand, Scharbeutz, Haffkrug und Großenbrode umfasst zusätzlich den Ab-
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bruch der Bahnsteigkanten. Der Bahnhof Puttgarden wird künftig an die 

Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung angeschlossen sein 

sowie von den Eisenbahnverkehrsunternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 (1. 

Alt.) AEG unverändert mit Personen- und Güterzügen in und aus der Richtung 

Lübeck Hauptbahnhof bedient werden können. Die Vorhabenträgerin plant 

einstweilen keine Baumaßnahmen auf dem Bahnhof Puttgarden. 

B.1.1.2 Eisenbahnstrecke 1113 

Der Umbau der Strecke 1113 umfasst die Anpassung des Abzweig Schwartau 

Waldhalle mit dem Einbau von insgesamt 8 neuen Weichen an den Strecken 

1100 und 1113 sowie der damit verbundenen Erhöhung der Abzweigge-

schwindigkeit auf 100 km/h. Im Bereich des Abzweig Schwartau Waldhalle 

wird die bestehende Oberleitungsanlage an die neue Gleislage angepasst. 

Vom Abzweig Schwartau Waldhalle bis zum neu geplanten Schaltposten Bad 

Schwartau wird die neue Verbindungsleitung vom Umrichterwerk Genin an der 

Oberleitung geführt. 

B.1.1.3 Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig und Eisenbahnstrecke 1023 

Der Um- und der Neubau der Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig und der Eisen-

bahnstrecke 1023 zwischen Strecken-km 61,622 und Strecken-km 63,346 um-

fasst 

 den Neubau des Abzweigs von dem Bahnhof Haffkrug (Bau-km: 

123,000) zu dem bestehenden Streckengleis der Eisenbahnstrecke 

1100 in und aus der Richtung des Haltepunktes Neustadt (Holst) (Stre-

ckenBau-km: 207,340), 

 den Umbau des Bahnhofs Sierksdorf zu dem Haltepunkt Sierksdorf, 

 den Umbau von Neustadt (Holst) Güterbahnhof, 

 die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig und der Eisen-

bahnstrecke 1023 sowie 

 die Ausrüstung mit Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik. 
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Der Abzweig von dem Bahnhof Haffkrug zu dem bestehenden Streckengleis 

der Eisenbahnstrecke 1100 in und aus der Richtung des Haltepunktes Sierks-

dorf ist auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 100 km/h ausgelegt. In den Ab-

schnitten von dem Anschluss an den Abzweig bis zu Neustadt (Holst) Güter-

bahnhof sowie von Neustadt (Holst) Güterbahnhof bis zu dem Haltepunkt 

Neustadt (Holst) werden die zulässigen Geschwindigkeiten unverändert blei-

ben. 

Der Haltepunkt Sierksdorf und Neustadt (Holst) Güterbahnhof werden künftig 

an der Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig liegen. Der Haltepunkt Sierksdorf und 

der Haltepunkt Neustadt (Holst) werden künftig über den Bahnhof Haffkrug an 

die Eisenbahnstrecke 1100 angeschlossen sein sowie von den Eisenbahnver-

kehrsunternehmen unverändert mit Personenzügen in und aus der Richtung 

Lübeck Hauptbahnhof bedient werden können. 

B.1.1.4 Eisenbahnstrecke 1103 und Eisenbahnstrecke 1104 

Der Umbau der Eisenbahnstrecke 1103 und der Eisenbahnstrecke 1104 um-

fasst insbesondere 

 den Anschluss der Eisenbahnstrecke 1103 und der Eisenbahnstrecke 

1104 an den geplanten Betriebsbahnhof Fehmarn West, 

 den Neubau einer Abstellanlage an der Eisenbahnstrecke 1103, 

 die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 1103, der Eisenbahnstrecke 

1104 und der Abstellanlage an der Eisenbahnstrecke 1103, 

 die Elektrifizierung der Station Fehmarn-Burg der AKN Eisenbahn 

GmbH, 

 die Ausrüstung mit Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, 

 den Neubau einer elektrischen Zugvorheizanlage, 

 den Umbau eines Betriebsüberwegs über die Eisenbahnstrecke 1104 

sowie 

 den Neubau, den Umbau und den Rückbau von sonstigen Betriebsan-

lagen 
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Die Eisenbahnstrecke 1103 wird auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 80 

km/h, die Eisenbahnstrecke 1104 wird auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 

60 km/h ausgelegt. 

Die Station Fehmarn-Burg der AKN Eisenbahn GmbH wird unverändert an die 

Eisenbahnstrecke 1103 und über die Eisenbahnstrecke 1103 an die Eisen-

bahnstrecke 1104 angeschlossen bleiben. 

B.1.1.5 Gleisanlagen in Lübeck Hauptbahnhof und in Lübeck Hauptgüterbahn-
hof 

Der Umbau von Gleisanlagen in Lübeck Hauptbahnhof und Hauptgüterbahn-

hof umfasst die Verlegung von zwei neuen Weichen. 

Der Umbau von Gleisanlagen in Lübeck Hauptgüterbahnhof umfasst insbe-

sondere 

 den Neubau von drei Gleisen, 

 die Verlegung von neuen Weichen, 

 die Ausrüstung mit Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie 

 den Neubau von Schallschutzwänden. 

Die beiden Bahnhöfe (Hauptbahnhof und Hauptgüterbahnhof) werden zu-

sammengelegt. Aus diesem Grund erfolgt die Anpassung der bestehenden 

Gleise dahingehend, dass der Hauptgüterbahnhof zukünftig Bahnhofsteil von 

Lübeck Hbf ist. 

B.1.1.6 Weitere Maßnahmen 

Gegenstand des Plans ist ferner die Verlegung einer Verbindungsleitung zwi-

schen dem Umrichterwerk Lübeck-Genin und dem Schaltposten Bad 

Schwartau. Der Umbau des Umrichterwerks Lübeck-Genin ist ein eigenstän-

diges Vorhaben und nicht Gegenstand des Plans.  

Das Vorhaben umfasst Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Na-

tur und Landschaft sowie CEF-Maßnahmen. Zudem sind im Rahmen des Vor-

habens auch Folgemaßnahmen an Anlagen Dritter Gegenstand des Plans. 
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B.1.1.7 Abgrenzung zu sonstigen Vorhaben 

Der Neubau der Festen Fehmarnbeltquerung und der Ausbau der Bundes-

straße B 207 sind eigenständige Verfahren, die keiner gemeinsamen Ent-

scheidung mit den Maßnahmen dieses Plans bedürfen.  

Soweit in diesem Planfeststellungsabschnitt auch der Rück- und Neubau des 

Betriebsbahnhofs in Burg a. Fehmarn sowie der Rückbau des Bahnhofs 

Strukkamp vorgesehen sind, bedarf es hierfür keiner nach § 11 AEG erforder-

lichen Genehmigung der Stilllegung. Mit diesen Maßnahmen sind die tatbe-

standlichen Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 AEG nicht verwirklicht. Eine 

solche Genehmigung wäre zudem auch nicht von der Konzentrationswirkung 

des Planfeststellungsbeschlusses mitumfasst.  

Ebenso ist auch eine Freistellung von Grundstücken von Bahnbetriebszwe-

cken gemäß § 23 AEG nicht Gegenstand des Vorhabens und damit der Plan-

feststellung. 

B.1.2 Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 

Die DB InfraGO AG  (nunmehr DB InfraGO AG) (Vorhabenträgerin) hat mit 

Schreiben vom 10.04.2018, Az. I.NG-N-F,P-Nr. G0161 24900, eine Entschei-

dung nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG für das Vorhaben 

„ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6" beantragt. Der Antrag ist 

am 10.04.2018 beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hamburg/Schwerin, 

eingegangen. 

Auf Antrag der Vorhabenträgerin vom 28.11.2014 hat ein Verfahren zur Unter-

richtung über voraussichtlich beizubringende Unterlagen (Scoping) nach § 5 

Abs. 1 UVPG in der bis zum 15. Mai 2017 geltenden Fassung stattgefunden. 

Ein Scoping-Termin ist am 19.02.2015 durchgeführt worden. Damit ist gemäß 

§ 74 Abs. 2 Nr. 1 UVPG dieses Verfahren nach der Fassung des UVPG, die 

vor dem 16. Mai 2017 galt, zu Ende zu führen. Somit finden auch auf das An-

hörungsverfahren die verfahrensrechtlichen Regelungen in Abschnitt 2 des 

UVPG in der bis zum 15. Mai 2017 geltenden Fassung Anwendung.  

Mit Schreiben vom 26.03.2019 hat das Eisenbahn-Bundesamt das Ministerium 

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes 
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Schleswig-Holstein - Amt für Planfeststellung Verkehr - als zuständige Anhö-

rungsbehörde um Durchführung des Anhörungsverfahrens gebeten. 

Die Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technolo-

gie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein – Amt für Planfeststellung 

Verkehr – ergibt sich aus § 10 Abs. 3 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsver-

waltung des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz - BEVVG) 

in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung Schleswig-Holstein über die zu-

ständige Behörde für das Anhörungsverfahren nach dem Gesetz über die Ei-

senbahnverkehrsverwaltung des Bundes. 

B.1.3 Anhörungsverfahren 

B.1.3.1 Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

Das Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

des Landes Schleswig-Holstein – Amt für Planfeststellung Verkehr – (Anhö-

rungsbehörde) hat die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange um Stellungnahme gebeten: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

2. Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der 
Bundeswehr - Referat Infra I 3 - 

3. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit 

4. Bundesamt für Naturschutz 

5. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Facility Management - 

6. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lübeck 

7. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

8. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnwesen Außenstelle Berlin 

9. Bundeseisenbahnvermögen Dienststelle Nord 

10. Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 

11. Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt 

12. Hauptzollamt Kiel 

13. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Lan-
des Schleswig-Holstein 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

14. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein 

15. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tou-
rismus des Landes Schleswig-Holstein 

16. Archäologisches Landesamt 

17. Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 

18. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein 

19. Landeskriminalamt Schleswig-Holstein - Sachgebiet 323 - Kampf-
mittelräumdienst - 

20. Polizeidirektion Lübeck 

21. GMSH - Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 

22. Staatliche Arbeitsschutzbehörde der Unfallkasse Nord 

23. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein - 
Standort Lübeck - FB 464 -  

24. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein - Dez. 
15 - Luftfahrt und Eisenbahnwesen 

25. Landeseisenbahnverwaltung Schleswig-Holstein beim Eisenbahn-
bundesamt 

26. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 
Schleswig-Holstein  

27. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein - Untere Forstbehörde - 

28. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Lan-
des Schleswig-Holstein, Polizeiabteilung - IV 426 - 

29. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein 

30. Kreis Ostholstein 

31. Gemeinde Gremersdorf über Amt Oldenburg/Land 
 

32. Gemeinde Grube über Verwaltungsgemeinschaft Grömitz - Rat-
haus Grömitz - 

33. Tourismus-Service Fehmarn Burgtiefe 

34. Jagdgenossenschaft des Gemeinschaftl. Jagdbezirks Avendorf 

35. Jagdgenossenschaft des Gemeinschaftl. Jagdbezirks Burg 

36. Jagdgenossenschaft des Gemeinschaftl. Jagdbezirks Bannesdorf 

37. Sana Kliniken Ostholstein - Inselklinik Fehmarn -  

38. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 

39. Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung Schleswig-
Holsteinischer Landtag 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

40. DEGES Zentrale Berlin 

41. Zweckverband Ostholstein 

42. Deutsche Telekom Technik GmbH 

43. GasLINE Telekommunikationsnetzges. deutscher Gasversor-
gungsunternehmen mbH & Co. KG 

44. Schleswig-Holstein Netz AG - Netzcenter Pönitz - 

45. Schleswig-Holstein Netz AG  

46. Windpark Presen GmbH & Co. KG - Geschäftsführung - 

47. Windpark Klingenberg GmbH & Co. KG - Geschäftsführung - 

48. Wasserbeschaffungsverband Fehmarn 

49. Gewässer- und Landschaftsverband Wagrien-Fehmarn 

50. Wasser- und Bodenverband Ostholstein 

51. Wasser- und Bodenverband Avendorf auf Fehmarn 

52. Wasser- und Bodenverband Fehmarn Nord-Ost 

53. Wasser- und Bodenverband Großenbrode 

54. Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn 

55. AKN Eisenbahn GmbH 

56. Femern a/S 

57. Autokraft GmbH 

58. NAH SH GmbH 

59. Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 

60. Handwerkskammer Lübeck 

61. Stadt Fehmarn - Der Bürgermeister - Fachbereich Bauen und Hä-
fen - Burg auf Fehmarn 

62. Amt Oldenburg-Land - Der Amtsvorsteher -  

 

Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder Emp-

fehlungen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Polizeidirektion Lübeck 
Stellungnahme vom 04.08.2020 

2. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein,  
Stellungnahme vom 26.06.2020. AZ.: TöB Nr 178 (2020) TöB 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

Ordner (2020) Bd. 1 
3. GMSH - Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 

Stellungnahme vom 30.06.2020, Org.-Z: 2713.22 
4.  Bundesamt für Naturschutz 

Stellungnahme vom 18.06.2020, AZ.: II42.-6.4.1/FBQ/15f 
5. Bundeanstalt für Immobilienaufgaben 

Stellungnahme vom 26.06.2020, Az.: ROFM.TÖB lfd.Nr. 
220/20.1218 

6. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Stellungnahme vom 05.06.2020, AZ.: E21/519.4/301 

7. Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der 
Bundeswehr - Referat Infra I 3- 
Stellungnahme vom 04.06.2020, Az.: 45-60-00/K-I-354-20 

8. Bundeseisenbahnvermögen Dienststelle Nord 
Stellungnahme vom15.06.2020, AZ.: 2501 La Fehmarn 

9. Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt 
Stellungnahme vom 09.07.2020, AZ.: SB 3 4 - 14 00 04/TOB 

10. Bundesnetzagentur 
Stellungnahme vom 11.08.2020, AZ.: 10.030-F-20-874 

11. Polizeiabteilung IV 426 beim Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 14.07.2020, AZ.: MILIG SH - IV 4 2 6 - 

12. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 19.06.2020, AZ.: 74112/7424.5 

13. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig-
Holstein 
Stellungnahme vom 15.06.2020, AZ.: III 104 

14. Gemeinde Gremersdorf über Amt Oldenburg-Land 
Stellungnahme vom 05.06.2020 

15. Gemeinde Grube 
Stellungnahme vom 15.06.2020 

16. Jagdgenossenschaft Avendorf 
Stellungnahme vom 25.06.2020 

17. Wasser- und Bodenverband Ostholstein KdöR 
Stellungnahme vom 12.05.2020, AZ.: IlI.00.r086 

18.  NAH.SH GmbH 
Stellungnahme vom 01.09.2020 

19. IHK zu Lübeck 
Stellungnahme vom 09.07.2020, AZ.: ohne 

20. Handwerkskammer Lübeck 
Stellungnahme vom 22.07.2020, AZ.: se/mü 

21. PLEdoc GmbH 
Stellungnahme vom 29.05.2020, AZ.: 20200503824 
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Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfeh-

lungen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 25.06.2020, AZ.: Schienenanbindung Feste 
Fehmarnbeltquerung-PFA6/ 

2. Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 01.07.2020, AZ.: - 

3. Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleich-
stellung Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 16.06.2020, AZ.: IV 634 - 39467/2020 

4. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 28.07.2020, AZ.: V 537 - 38651/2020 

5. Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 22.07.2020, AZ.: 2020-B-122 

6. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lübeck 
Stellungnahme vom 29.06.2020, AZ.: 3111SB3-213.2-936-
OSLM/70 - Planfeststellung Feste Fehmarnbeltquerung 

7. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein – 
Landeseisenbahnverwaltung 
Stellungnahme vom 08.06.2020, AZ.: 57271 Isp 9121/0/140-1357-
20 

8. Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord 
Stellungnahme vom 30.06.2020, AZ.: HL 000097602 / Ec/Ln 

9. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalparks und Meeresschutz 
Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 07.07.2020, AZ.: 4021/5121.89 

10. Sana Kliniken Ostholstein GmbH 
Stellungnahme vom 07.08.2020, AZ.: pu/gi 

11. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 25.06.2020, AZ.: FB 34 Eb 

12. Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung Schleswig-
Holstein 
Stellungnahme vom 10.07.2020, AZ.: LB 8 

13. Zweckverband Ostholstein 
Stellungnahme vom 26.05.2020, AZ.: ohne 

14. Telekom Deutschland GmbH 
Stellungnahme vom 04.06.2020, AZ.: Vorgangsnr.:! 70513 021 

15. Schleswig-Holstein Netz AG 
Stellungnahme vom 23.06.2020, AZ.: Reg.-Nr.: 389187 

16. Wasserbeschaffungsverband Fehmarn KdöR 
Stellungnahme vom 19.05.2020, AZ.: ohne 

17. Gewässer- und Landschaftsverband Wagrien-Fehmarn KdöR 
Stellungnahme vom 12.08.2020, AZ.: ohne 

18. Femern A/S 
Stellungnahme vom 11.08.2020, AZ.: ohne 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

19. Kreis Ostholstein 
Stellungnahme vom 12.08.2020, AZ.: 6.61.1-TÖB 0065 und 
6.630.4-2.04 

20. Gemeinde Großenbrode 
Stellungnahme vom 17.08.2020, AZ.: 00621/17/J/J 

21. Stadt Fehmarn 
Stellungnahme vom 17.08.2020, AZ.: 00621/17/J/J 

22. Windpark Klingenberg GmbH & Co. KG 
Stellungnahme vom 26.06.2020, AZ.: .5022 O 15 

23. Windpark Presen GmbH & Co. KG 
Stellungnahme vom 26.06.2020, AZ.: .5022 O 15 

24. DEGES GmbH 
Stellungnahme vom 14.08.2020, AZ.: ohne 

25. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 13.08.2020, AZ.: ohne 

26. Ministerium Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Touris-
mus Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 17.08.2020, AZ.: VII 414-553.152 

27. Jagdgenossenschaft Burg 
Stellungnahme vom 11.10.2020, AZ.: ohne 

28. AKN Eisenbahn GmbH 
Stellungnahme vom 15.06.2020, Az.: ohne 

29. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Bünde-
lungsstelle Maritime Verkehrstechnik 
Stellungnahme vom 08.06.2020, AZ.: MVt 511 

30. Fehmarn-Netz GmbH & Co. KG 
Stellungnahme vom 14.10.2020, AZ.: 1948 0 11 

B.1.3.2 Öffentliche Planauslegung 

Der Planfeststellungsabschnitt befindet sich auf dem Gebiet der Stadt 

Fehmarn. Weil aufgrund der schalltechnischen Untersuchung Beeinträchti-

gungen auf dem Gebiet der Gemeinde Großenbrode nicht ausgeschlossen 

werden können, wurden die Planunterlagen daher nicht nur an die Stadt 

Fehmarn, sondern auch an das für die ehrenamtlich verwaltete Gemeinde 

Großenbrode zuständige Amt Oldenburg-Land gem. § 73 Abs. 2 VwVfG und 

§ 9 UVPG a. F. zur Planauslegung und zur örtlichen Bekanntmachung der 

Planauslegung weitergeleitet. 
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Die öffentliche Planauslegung fiel in die Anfangsphase der Corona-Pandemie. 

Zumindest eine Auslegungsstelle konnte nur einen eingeschränkten Zugang 

zu den öffentlich ausliegenden Planunterlagen gewährleisten.  

 

Da die physische Auslegung aufgrund der weiterhin andauernden Pandemie 

nicht uneingeschränkt erfolgen konnte, wurde die Auslegung nach dem Pla-

nungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vorgenommen. Um ein rechtssicheres 

Verfahren zu gewährleisten, war es für dieses Auslegungsverfahren erforder-

lich, von den verfahrensrechtlichen Bestimmungen des PlanSiG Gebrauch zu 

machen. Aus Sicht des APV war es verhältnismäßig, wenn alle betroffenen 

Auslegungsstellen das PlanSiG anwenden. Insbesondere die unterschiedliche 

Auslegungspraxis in den Bekanntmachungen im Internet hätten zu Rechtsun-

sicherheiten bei den Betroffenen beigetragen. Deshalb wurde das PlanSiG 

grundsätzlich einheitlich für alle Auslegungsstellen angewendet. 

De Auslegung erfolgte unter Anwendung des § 1 i.V.m. § 3 PlanSiG. Für das 

Anhörungsverfahren war nach § 1 Nr. 1, 19 PlanSiG die Anwendung möglich, 

da es sich um ein Verfahren nach dem UVPG sowie nach dem AEG handelt. 

Dementsprechend wurde die physische Auslegung durch eine Veröffentli-

chung im Internet ersetzt, § 3 Absatz 1 PlanSiG. 

Die Planunterlagen wurden gemäß § 3 Absatz 1 PlanSiG in der Zeit vom 

31.08.2020 bis einschließlich 30.09.2020 auf der Internetseite 

https://planfeststellung.bob-sh.de veröffentlicht. Als zusätzliches Informations-

angebot gem. § 3 Absatz 2 PlanSiG lagen die Pläne in diesem Zeitraum in 

den Verwaltungen der Stadt Fehmarn und des Amtes Oldenburg-Land aus. 

Eine Einsichtnahme dort war nach vorheriger Terminabsprache möglich.  

Die Auslegung der Unterlagen sowie die Möglichkeit der Einsichtnahme nach 

vorheriger Terminabsprache wurde ortsüblich in den Gemeinden Stadt 

Fehmarn und Großenbrode bekanntgemacht. Die ortsübliche Bekanntma-

chung datiert auf den 10.08.2020. Sie wurde entsprechend der Hauptsatzun-

gen der Stadt Fehmarn am 14.08.2020 in den Lübecker Nachrichten und des 

Amtes Oldenburg-Land am 20.08.2020 auf der Internetseite des Amtes 

Oldenburg-Land örtlich bekannt gemacht. 
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Die nicht im Auslegungsgebiet wohnenden Betroffenen wurden mit Schreiben 

vom 14.08.2020 über die Bekanntmachung und die Planauslegung informiert. 

Einwendungen und Stellungnahmen konnten bis zum 14.10.2020 abgegeben 

werden. 

Es wurden insgesamt 232 Einwendungen abgegeben 

B.1.3.3 Benachrichtigung von Vereinigungen 

Die Anhörungsbehörde hat die anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereini-

gungen von der Auslegung des Plans durch Schreiben vom 14.08.2020 be-

nachrichtigt und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Auch die 

ortsübliche öffentliche Bekanntmachung der Auslage der Unterlagen ist als 

Unterrichtung sonstiger Vereine anzusehen. 

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Landesjagdverband Schleswig-Holstein e. V. 
Stellungnahme vom 13.10.2020  

2. Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in 
Schleswig-Holstein AG-29 
Stellungnahme vom 13.10.2020 

3. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) Lan-
desverband Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 12.10.2020 

4. Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung e. V. 
Stellungnahme vom 14.10.2020 

5. Naturschutzbund Deutschland e. V NABU 
Stellungnahme vom 14.10.2020 

6. Umwelt- und Naturschutzinitiative Ratekau 
Stellungnahme vom 14.10.2020 

7. Verein zum Schutz von Umwelt- und Wohnqualität e. V. (VESUW) 
Stellungnahme vom 14.10.2020 

 

B.1.3.4 Erörterung 

Nach Abschluss des ersten Beteiligungsverfahrens wurde auf die Durchfüh-

rung eines Erörterungstermins seitens der Anhörungsbehörde verzichtet, weil 

der Bundestag durch Beschluss vom 02.07.2020 finanzielle Mittel für überge-

setzliche Schutzmaßnahmen bereitgestellt hat. Die Vorhabenträgerin hat des-
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halb bereits vor Abschluss des Beteiligungsverfahrens damit begonnen, die 

Planunterlagen so umfangreich zu überarbeiten, dass für die Planänderung 

eine erneute Anhörung erforderlich wurde. Die Erörterung wurde daher im An-

schluss an das Beteiligungsverfahren zur 1. Planänderung durchgeführt. 

B.1.3.5 Einleitung des Planänderungsverfahrens 

Der Bundestag hat am 2. Juli 2020 einen Beschluss über die Bereitstellung 

zusätzlicher finanzieller Mittel zur Umsetzung weiterer übergesetzlicher 

Schutzmaßnahmen gefasst. Die Vorhabenträgerin hat daraufhin und auf 

Grundlage der Erkenntnisse der 1. Planauslegung die Pläne überarbeitet. Ge-

genstand der 1. Planänderung waren im Wesentlichen: 

• Bau von fünf zusätzlichen Schallschutzwänden,  

• Veränderte und zusätzliche Inanspruchnahme von Grundstücken, 

• Veränderung der Lage und Größe von Regenrückhaltebecken und von 

Zufahrten zu Regenrückhaltebecken, 

• Anpassung der Wirtschaftswege Blieschendorf und Burg, 

• Neubau weiterer Baustraßen, 

• Neubilanzierung der Eingriffe und Anpassung der Kompensationsmaß-

nahmen 

sowie weitere aus den geänderten Planunterlagen ersichtliche Maßnahmen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die Anhörungsbehörde mit E-Mail vom 

18.11.2021 ersucht, das Anhörungsverfahren für die Planänderungsunterla-

gen durchzuführen. 

 

Aufgrund des Umfanges der Planänderungen wurde erneut ein vollständiges 

Beteiligungsverfahren durchgeführt. 

B.1.3.6 Anhörungsverfahren zur Planänderung 

Gem. § 73 Abs. 2 und 3a S. 1 VwVfG und § 7 UVPG a. F. wurden die Behör-

den und Stellen, deren Aufgabenbereich durch die Planänderung berührt wird 
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(TöB), mit Schreiben der Anhörungsbehörde vom 10.12.2021 zur Abgabe ei-

ner Stellungnahme aufgefordert. 

Welche Träger öffentlicher Belange beteiligt wurden, und welche TöB eine 

Stellungnahme abgegeben haben, ergibt sich aus der Tabelle auf den nach-

folgenden Seiten: 

TÖB Beteiligte  Stellungnahme vom 

 
 

Auslegende Stellen  
Stadt Fehmarn - Der Bürgermeister - Fachbereich 
Bauen und Häfen - Burg auf Fehmarn 

25.01.2022/22.02.2022 

Amt Oldenburg-Land - Der Amtsvorsteher -  23.02.2022 
Bundesbehörden  
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur 

26.01.2022 

Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienst-
leistungen der Bundeswehr - Referat Infra I 3 - 

 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit 

 

Bundesamt für Naturschutz 21.01.2022 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Facility 
Management - 

14.02.2022 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lübeck 24.01.2022 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes (WSV) 

19.01.2022 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnwesen  
Außenstelle Berlin 

 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnwesen  

03.01.2022 

Bundeseisenbahnvermögen Dienststelle Nord 15.12.2021 
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt  
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt 20.01.2022 
Hauptzollamt Kiel 12.01.2022 
Landesbehörden  
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und In-
tegration des Landes Schleswig-Holstein 

18.01.2022/26.01.2022 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein 

01.02.2022 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus des Landes Schleswig-
Holstein 

04.02.2022 

Archäologisches Landesamt 10.01.2022 
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 08.02.2022 
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TÖB Beteiligte  Stellungnahme vom 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume Schleswig-Holstein 

01.02.2022 

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein - Sachge-
biet 323 - Kampfmittelräumdienst - 

 

Polizeidirektion Lübeck  
GMSH - Gebäudemanagement Schleswig-
Holstein AöR 

20.01.2022 

Staatliche Arbeitsschutzbehörde der Unfallkasse 
Nord 

04.01.2022 

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schles-
wig-Holstein - Standort Lübeck - FB 464 -  

04.02.2022 

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schles-
wig-Holstein - Dez. 15 - Luftfahrt und Eisenbahn-
wesen 

 

Landeseisenbahnverwaltung Schleswig-Holstein 
beim Eisenbahnbundesamt 

21.12.2021 

Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz Schleswig-Holstein  

24.01.2022 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume Schleswig-Holstein - Untere Forstbe-
hörde - 

25.01.2022 

Landespolizeiamt Dezernat 41 Haus 10  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein 

24.01.2022 

Kreise und Städte  
Kreis Ostholstein 22.02.2022 
Kommunal Behörden / Unternehmen / sonstige 
TÖB 

 

Gemeinde Gremersdorf über Amt Oldenburg/Land  
Gemeinde Grube über Verwaltungsgemeinschaft 
Grömitz - Rathaus Grömitz - 

16.12.2021 

Tourismus-Service Fehmarn Burgtiefe  
Jagdgenossenschaft des Gemeinschaftl. Jagdbe-
zirks Avendorf 

07.01.2022 

Jagdgenossenschaft des Gemeinschaftl. Jagdbe-
zirks Burg 

08.02.2022 

Jagdgenossenschaft des Gemeinschaftl. Jagdbe-
zirks Bannesdorf 

 

Sana Kliniken Ostholstein - Inselklinik Fehmarn -  07.02.2022 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 25.01.2022 
Landesbeauftragter für Menschen mit Behinde-
rung Schleswig-Holsteinischer Landtag 

13.01.2022 

Deges Zentrale Berlin 04.02.2022 
Leitungsträger/Versorgungsträger  
Zweckverband Ostholstein 28.01.2022 
Deutsche Telekom Technik GmbH 27.12.2021 
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TÖB Beteiligte  Stellungnahme vom 
GasLINE Telekommunikationsnetzges. deutscher 
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG 

 

Schleswig-Holstein Netz AG - Netzcenter Pönitz -  
Hansewerk AG - Zentrale - 23.02.2022 
Windpark Presen GmbH & Co. KG - Geschäfts-
führung - 

17.01.2022 

Windpark Klingenberg GmbH & Co. KG - Ge-
schäftsführung - 

17.01.2022 

Wasserbeschaffungsverband Fehmarn  
Fehmarn Netz GmbH & Co. KG  
PLEdoc GmbH 03.01.2022 
Wasser- und Bodenverbände  
Gewässer- und Landschaftsverband Wagrien-
Fehmarn 

16.02.2022 

Wasser- und Bodenverband Ostholstein 15.12.2021 
Wasser- und Bodenverband Avendorf auf 
Fehmarn 

16.02.2022 

Wasser- und Bodenverband Fehmarn Nord-Ost 16.02.2022 
Wasser- und Bodenverband Großenbrode 16.02.2022 
Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn  
Betreiber des ÖPNV / SPNV / SPFV sowie Auf-
sichtsbehörden 

 

AKN Eisenbahn GmbH 20.12.2021 
Femern a/S 25.01.2022 
Autokraft GmbH 03.02.2022 
NAH SH GmbH 30.01.2022 
Kammern  
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 25.01.2022 
Handwerkskammer Lübeck 07.01.2022 

 

Die Vorhabenträgerin hat Ende August/Anfang September 2022 auf die Stel-

lungnahmen erwidert. Die Erwiderungen wurden zur Vorbereitung der Erörte-

rung mit Schreiben vom 09.09.2022 an die Träger öffentlicher Belange weiter-

geleitet. 

B.1.3.7 Öffentliche Auslegung zur Planänderung 

Die ortsübliche Bekanntmachung und Auslegung der Planunterlagen erfolgte 

wie bei der ersten Planauslegung auf den Gebieten der Stadt Fehmarn und 

des Amtes Oldenburg-Land für die Gemeinde Großenbrode. 
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Aufgrund der weiterhin andauernden Pandemielage wurde die öffentliche 

Planauslegung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und aufgrund der 

personellen und räumlichen Situation der auslegenden Gemeinden nach dem 

PlanSiG vorgenommen.  

Wie bei der 1. Planauslegung wurde die physische Auslegung gem. § 3 Abs. 1 

PlanSiG durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. Außerdem wurden die 

Pläne als zusätzliches Informationsangebot in den Verwaltungen der Stadt 

Fehmarn sowie des Amtes Oldenburg-Land ausgelegt. Die Veröffentlichung 

im Internet sowie die Auslegung der Pläne erfolgte im Zeitraum vom 

10.01.2022 bis 09.02.2022 und endete damit vor dem 31. Dezember 2022 – 

dem seinerzeitigen Gültigkeitsrahmen des PlanSiG.  

Die ortsübliche Bekanntmachung datiert auf den 07.12.2021. Sie wurde ent-

sprechend der Hauptsatzungen der Stadt Fehmarn am 14.12.2021 im 

Fehmarnschen Tagesblatt und den Lübecker Nachrichten und des Amtes 

Oldenburg-Land am 20.12.2021 auf der Internetseite des Amtes Oldenburg-

Land örtlich bekannt gemacht. Auf die örtliche Bekanntmachung des Amtes 

Oldenburg-Land wurde entsprechend der Hauptsatzung am 18.12.2021 in den 

Lübecker Nachrichten hingewiesen. 

Die Planunterlagen wurden gem. § 3 Abs. 1 PlanSiG in der Zeit vom 

10.01.2022 bis einschließlich 09.02.2022 auf der Internetseite 

https://planfeststellung.bob-sh.de veröffentlicht. Als zusätzliches Informations-

angebot gem. § 3 Abs. 2 PlanSiG lagen die Pläne in diesem Zeitraum in den 

Verwaltungen der Stadt Fehmarn und des Amtes Oldenburg-Land aus. 

Die nicht im Auslegungsgebiet wohnenden Betroffenen wurden mit Schreiben 

vom 21.12.2021 über die Bekanntmachung und die Planauslegung informiert. 

Einwendungen und Stellungnahmen konnten bis zum 23.02.2022 abgegeben 

werden. 

Es wurden insgesamt 59 Einwendungen abgegeben. 
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B.1.3.8 Benachrichtigung von Vereinigungen über die Planänderung 

Die nach § 63 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG anerkannten Vereinigungen wurden mit 

Schreiben vom 22.12.2021 durch die Anhörungsbehörde über die Bekannt-

machung und die Planauslegung informiert.  

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) Lan-
desverband Schleswig-Holstein 
Stellungnahme vom 22.02.2022 

2. Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung e. V. 
Stellungnahme vom 23.02.2022 

3. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs 
Stellungnahme vom 06.02.2022 

 

B.1.3.9 Erörterung im Planänderungsverfahren 

Die Vorhabenträgerin hat nach Durchführung der Planauslegung sowie der 

Auslegung der 1. Planänderung auf die in diesen Verfahren eingegangenen 

Einwendungen und Stellungnahmen erwidert, so dass die Einwendungen und 

Stellungnahmen im nächsten Verfahrensschritt im Regelfall nach § 73 Abs. 6 

VwVfG zu erörtern waren. 

Einschränkend vom Regelfall kann die Anhörungsbehörde nach § 18 a Nr. 1 

AEG auf die Erörterung verzichten. 

Die Erörterung dient im Wesentlichen der Aufarbeitung und Befriedung der im 

Verfahren aufgeworfenen Konflikte. Aufgrund der Vielzahl der in diesem Ver-

fahren geltend gemachten Konflikte, insbesondere in den Bereichen Eingriff in 

das Eigentum, Umwelt- und Naturschutz, ist die Erörterung in diesem Verfah-

ren in besonderem Maße geeignet, die Konflikte zur Vorbereitung der fachpla-

nungsrechtlichen Entscheidung aufzuarbeiten und ggf. zu befrieden. Auch un-

ter Berücksichtigung der großflächigen Auswirkungen des Vorhabens, der 

eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen sowie den Ausführungen 

der Erwiderungen der Vorhabenträgerin ist die Anhörungsbehörde zu dem Er-

gebnis gelangt, dass das öffentliche Interesse an der Durchführung der Erörte-

rungstermine das Interesse an einem Verzicht aus Gründen der Planungsbe-
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schleunigung überwiegt. Dementsprechend wurden die in dem Verfahren er-

hobenen Einwendungen und Stellungnahmen von der Anhörungsbehörde er-

örtert. Die Anhörungsbehörde hat die eingegangenen Einwendungen und Stel-

lungnahmen in folgenden Terminen erörtert: 

• Einzeltermine für grundstücksbetroffene Einwendungen und sonstige 

Einwendungen mit besonders datenschutzrechtlich schützenswerten 

Interessen, z. B. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Gesundheits-

status 

• TöB-Termine für die TöB-Stellungnahmen 

• bekanntgemachter Termin für alle übrigen Einwendungen und Stel-

lungnahmen 

Zum Zeitpunkt der geplanten Durchführung der Erörterungstermine war die 

Covid-19-Pandemie aktiv. Zum Zeitpunkt der Planung der Erörterungster-

mine, die für den Spätsommer/ Herbst/ Winter 2022/23 vorgesehen waren, 

konnte die Anhörungsbehörde mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von 

ansteigenden Infektionszahlen und Krankenhauseinweisungen ausgehen, 

die zur Folge haben würden, dass Einschränkungen verfügt würden, welche 

die Durchführung von Erörterungsterminen in Präsenz wesentlich erschwert 

hätten. 

Aus für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbaren Gründen hat die 

Anhörungsbehörde daher als Alternative zu Präsenzterminen die nach § 5 

Absatz 2 i.V.m. Absatz 4 PlanSiG mögliche Online-Konsultation gewählt. 

Auf Grund der Vielzahl der Einwendungen wurde aus technischen Gründen 

auf die Durchführung als Telefon- oder Videokonferenz verzichtet.  

Den Einwendenden und stellungnehmenden Natur- und Umweltschutzver-

einigungen und -verbänden wurden die Erwiderungen der Vorhabenträgerin 

mit der Möglichkeit zur Stellungnahme rechtzeitig übersandt. Darüber hin-

aus wurden im Internet eine Generalerwiderung sowie weitere Informatio-

nen der Vorhabenträgerin für die Betroffenen nach § 73 Abs. 6 VwVfG zur 

Verfügung gestellt. Somit hatten auch die Betroffenen Gelegenheit, sich im 

Rahmen der Online-Konsultation zu beteiligen. 
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Die TöB Erörterung und die Einzelerörterungstermine sollten hingegen nach 

Möglichkeit als Video-Konferenz durchgeführt werden. Falls dies im Einzel-

fall nicht möglich war, wurde unter Berücksichtigung der jeweils geltenden 

Schutzmaßnahmen und aufgestellten Hygienekonzepte ein Präsenztermin 

durchgeführt. 

Vor Durchführung der Online-Konsultation wurden die Träger öffentlicher 

Belange mit Schreiben vom 05.09.2022 auf die Form des Erörterungster-

mins in Form der online-Konsultation hingewiesen. Sie wurden um Mittei-

lung gebeten, ob aus ihrer Sicht nach Kenntnis der Erwiderung der Vorha-

benträgerin Erörterungsbedarf besteht. 

Die Erörterung mit den Trägern öffentlicher Belangen wurde auf mehrere 

Termine verteilt als Videokonferenz durchgeführt. Alle Termine wurden al-

len Trägern öffentlicher Belange mitgeteilt, so dass die Möglichkeit zur Teil-

nahme bestand. 

Die Betroffenen, die datenschutzrechtlich schützenswerte Belange in ihren 

Einwendungen vorgetragen haben, wurden mit Schreiben vom 22.09.2022 

darüber informiert, dass die Einwendungen nicht in Präsenzterminen erör-

tert würden, sondern diese durch die Online-Konsultation ersetzt werden. 

Außerdem wurde abgefragt, ob sie einen Einzel-Erörterungstermin wün-

schen. Soweit die Einwendenden den Wunsch nach einem Einzel-

Erörterungstermin geäußert haben, wurden diese Termine als Onlinetermi-

ne oder soweit erforderlich als Einzelpräsenztermin durchgeführt. 

Auch die Stellungnahmen und Einwendungen der Umweltvereinigungen 

wurden im Wege der Online-Konsultation erörtert. Bei der Online-

Konsultation entfiel der Präsenz-Erörterungstermin. Stattdessen wurden 

den Einwendenden und Vereinigungen die jeweiligen Erwiderungen schrift-

lich zur Verfügung gestellt. Zudem wurde eine Zusammenfassung aller 

Einwendungspunkte in einem passwortgeschützten Online-Portal unter 

„www.schleswig-holstein.de/fbq-pfa6“ zugänglich gemacht. Alle Berechtig-

ten, d.h. Einwendende, Vereinigungen und Betroffene im Sinne des § 73 

Absatz 5 VwVfG erhielten die Gelegenheit, sich nochmals zu der Erwide-

rung der Vorhabenträgerin zu äußern. Diese Äußerungen wurden wiederum 
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der Vorhabenträgerin zu einer Gegenäußerung übersandt. Diese Gegen-

äußerung schließt die Online-Konsultation ab. Auch die Gegenäußerung 

wurde den jeweiligen Betroffenen übersandt. Zusätzlich wurde die Zusam-

menfassung der Gegenäußerungen der Vorhabenträgerin sowie die von der 

Anhörungsbehörde im Anhörungsverfahren getroffenen Verfahrensent-

scheidungen auf dem o. g. Online-Portal bekannt gemacht. Hierüber wur-

den die Einwendenden und Umweltvereinigungen mit Schreiben vom 

06.05.2023 informiert.  

Neben der schriftlichen Information der Einwendenden und Umweltvereini-

gungen wurde die Durchführung der Online-Konsultation mit Bekanntma-

chung vom 21.11.2022 durch örtliche Bekanntmachung bei der Stadt 

Fehmarn und dem Amt Oldenburg-Land ortsüblich bekannt gemacht. Das 

Amt Oldenburg-Land hat die Bekanntmachung ab 01.12.2022 gemäß der 

Hauptsatzung im Internet bekannt gemacht. 

Die Stadt Fehmarn hat die Bekanntmachung am 01.12.2022 in den „Lübe-

cker Nachrichten“ und im „Fehmarnschen Tageblatt“ bekannt gemacht. 

Die Generalerwiderung der Vorhabenträgerin wurde in der Zeit vom 

12.12.2022 bis 11.01.2023 in dem passwortgeschützten Portal 

„www.schleswig-holstein.de/fbq-pfa6“ zugänglich gemacht. Sämtlichen 

Einwendenden und Umweltvereinigungen wurde das Passwort zuvor in 

dem Informationsschreiben über die Durchführung der Online-Konsultation 

zugänglich gemacht. Die Betroffenen gem. § 73 Abs. 5 VwVfG hatten die 

Gelegenheit, das Passwort bei der Anhörungsbehörde zu erfragen. Äuße-

rungen konnten bis zum 11.01.2023 abgegeben werden. 

Alle eingegangenen Äußerungen wurde der Vorhabenträgerin zur Möglich-

keit der Gegenäußerung übermittelt. Die Vorhabenträgerin hat die Gegen-

äußerung am 17.02.2023 abgegeben. Zudem hat sie eine Generalgegen-

äußerung zur Bekanntmachung im Internet erstellt. 

 

Die individuellen Gegenäußerung wurden den Betroffenen mit Schreiben 

vom 16.05.2023 übersandt. 
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Die Generalgegenäußerung wurde zusammen mit einer Zusammenstellung 

der von der Anhörungsbehörde getroffenen Verfahrensentscheidungen in 

der Zeit vom 22.05.2023 bis 09.06.2023 im Internet bereitgestellt. 

Hierüber wurden sämtliche Einwendenden der 1. Planauslegung und der 1. 

Planänderung unter Mitteilung des Passwortes mit Schreiben vom 

16.05.2023 informiert. 

Mit der Bekanntmachung der Gegenäußerung war die Online-Konsultation 

abgeschlossen. 

B.1.3.10 Abschließende Stellungnahme der Anhörungsbehörde 

Mit Datum vom 21.07.2023 hat die Anhörungsbehörde eine abschließende 

Stellungnahme gemäß § 73 Abs. 9 VwVfG gefertigt und der Planfeststellungs-

behörde zugeleitet. 

B.1.3.11 2. Planänderung 

Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens wurde von der Vorhabenträgerin 

eine 2. Planänderung vorgenommen. Die durch diese Planänderung erstmalig 

oder stärker betroffenen Grundstückseigentümer wurden durch die Planfest-

stellungsbehörde mit Schreiben vom 18.08.2023 angehört. Drei Stellungnah-

men sind eingegangen, die der Vorhabenträgerin zur Erwiderung übermittelt 

wurden. Auf eine weitere Erörterung dieser Stellungnahmen ist verzichtet wor-

den, da weder eine weitere Sachverhaltsaufklärung noch eine Befriedung der 

Einwendung zu erwarten war. 

B.1.3.12  Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis 

Unter dem 12. Januar 2024 hat die Vorhabenträgerin einen Antrag auf bau-

zeitliche Einleitung von Niederschlagswasser von Baueinrichtungsflächen ge-

stellt. Hierzu wurden weitere Planunterlagen zur Entwässerungsplanung vor-

gelegt. 

Zu diesem Antrag hat die Planfeststellungsbehörde den Landkreis Ostholstein, 

den Gewässer- und Landschaftsverband Wagrien-Fehmarn sowie den Zweck-

verband Ostholstein und die Stadtwerke Fehmarn angehört.  
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Der Landkreis Ostholstein und der Wasserbeschaffungsverband Avendorf ha-

ben zu dem Antrag Stellung genommen. 

B.1.3.13 Anträge auf vorläufige Anordnung nach § 18 Abs. 2 AEG 

Die Vorhabenträgerin hat am 26.04.2022 beantragt,  

die vorgezogene artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme 

005_VA zur Errichtung MAmS-konformer Amphibienzäune zwischen 

Bau-km 175,40 und 183,32  

im Wege einer vorläufigen Anordnung zu genehmigen. Nach Anhörung der 

Stadt Fehmarn ist die vorläufige Anordnung nach § 18 Abs. 2 AEG am 

07.09.2022 (Az.: 571ppw/013-2022#002) durch das Eisenbahn-Bundesamt er-

lassen worden. 

Die beantragte Maßnahme ist umgesetzt worden, sie ist als Vermeidungs-

maßnahme während der gesamten Baumaßnahme aufrecht zu erhalten. Da-

her ist diese Maßnahme Gegenstand des Planfeststellungsbeschlusses ge-

worden und die vorläufige Anordnung entsprechend aufzuheben. 

 

Die Vorhabenträgerin hat am 03.02.2023 beantragt,  

die vorgezogenen artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme 

006_VA Anlegen temporärer Verstecke mit Eignung als frostsicheres 

Winterversteck für den Kammmolch zwischen Bau-km 175,40 und 

182,95  

im Wege einer vorläufigen Anordnung nach § 18 Abs. 2 AEG zu genehmigen. 

Nach Anhörung der Stadt Fehmarn, des MEKUN SH sowie der durch die 

Maßnahme betroffenen Grundstückseigentümer ist die vorläufige Anordnung 

nach § 18 Abs. 2 AEG am 01.03.2023 (Az. 571ppw/016-2023#001) erlassen 

worden. 

Die beantragte Maßnahme ist umgesetzt worden, sie ist als Vermeidungs-

maßnahme während der gesamten Baumaßnahme aufrecht zu erhalten. Da-

her ist diese Maßnahme Gegenstand des Planfeststellungsbeschlusses ge-

worden und die vorläufige Anordnung entsprechend aufzuheben. 
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Die Vorhabenträgerin hat am 26.07.2023 beantragt,  

die vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme 

017_ACEF Entwicklung von Extensivgrünland als Bruthabitat der Feld-

lerche,  

die vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme 

024_ACEF Entwicklung ruderaler Gras- und Staudenfluren als Teille-

bensraum des Rebhuhns, 

die Rodungsarbeiten zwischen Bau-km 174,100 und 184,160 sowie 

die Errichtung der Baustraßen und Nutzung der BE-Flächen zwischen 

Bau-km 175,000 und 184,160 

im Wege einer vorläufigen Anordnung nach § 18 Abs. 2 AEG zu genehmigen. 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat zu diesem Antrag den Landkreis Ostholstein, 

den Wasserbeschaffungsverband Fehmarn, das Landesamt für Landwirtschaft 

und nachhaltige Landesentwicklung, das Landesamt für Umwelt sowie das 

MEKUN SH angehört. Am 26.09.2023 hat das Eisenbahn-Bundesamt die be-

antragte vorläufige Anordnung (Az. 571ppw/016-2023#003) erlassen. Die art-

schutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind umgesetzt worden, ebenso 

sind die Rodungsarbeiten durchgeführt und die Baustraßen errichtet worden. 

Alle Maßnahmen finden sich in den genehmigten Planunterlagen wieder, sie 

müssen bei Umsetzung des Vorhabens bestehen bleiben. Daher wurden alle 

beantragten Maßnahmen in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen. 

Die vorläufige Anordnung war daher aufzuheben. 

B.2 Verfahrensrechtliche Bewertung 

B.2.1 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 

Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG. Betriebsanlagen der Eisenbahn ein-

schließlich der Bahnstromfernleitungen dürfen nur gebaut oder geändert wer-

den, wenn der Plan zuvor festgestellt worden ist. Bei der Planfeststellung sind 
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die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange ein-

schließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berück-

sichtigen. 

B.2.2 Zuständigkeit 

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Gesetz über die Eisenbahn-

verkehrsverwaltung des Bundes (BEVVG) ist das Eisenbahn-Bundesamt für 

den Erlass einer planungsrechtlichen Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEG 

i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG für Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes 

zuständig. Das Vorhaben bezieht sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahninf-

rastrukturbetreiberin DB InfraGo AG. 

B.2.3 Einwendungen zum Verfahren 

Im Verlauf des Anhörungsverfahrens wurden zahlreichen Einwendungen we-

gen vermeintlicher Verfahrensfehler erhoben. Diese Einwendungen werden 

zurückgewiesen. Im Einzelnen: 

 

1. 

Anträge, das Anhörungsverfahren auszusetzen und der Vorhabenträgerin auf-

zugeben, den Planfeststellungsabschnitt so umzuplanen, dass bereits das ge-

plante Vorhaben eines Absenktunnels für die Querung des Fehmarnsund be-

rücksichtigt würde, hat die Anhörungsbehörde zu Recht nicht entsprochen und 

das Anhörungsverfahren fortgeführt. Das Anhörungsverfahren ist als unselb-

ständiger Teil des Planfeststellungsverfahrens mit den Planungen durchzufüh-

ren, wie sie von der Vorhabenträgerin vorgelegt werden, wenn diese die An-

stoßwirkung erfüllen. Ein Anspruch eines Einwenders auf eine Einstellung des 

Anhörungsverfahrens ist gesetzlich nicht normiert. Auch aus dem Grundsatz 

der umfassenden Bewältigung aller durch das Vorhaben ausgelösten Konflikte 

ergibt sich nicht, dass Konflikte, die durch andere Vorhaben oder Planungen in 

die verfahrensgegenständliche Planung hineinstrahlen könnten, einen An-

spruch auf Verfahrenseinstellung für Einwender auslösen. Derartige Konflikte 

sind in den Verfahren zu den anderen Vorhaben oder Planungen zu lösen.  
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Zudem liegen keine derart konkreten Planungen für eine andere Sundquerung 

vor, dass diese in dem vorliegenden Verfahren mit ausreichender Tiefe Betrof-

fenheiten erkennen lassen und damit einer Abwägung zugänglich wären. 

Anträge, Stellungnahme und Einwendungen in einem Präsenztermin zu erör-

tern, hat die Anhörungsbehörde zu Recht abgelehnt. 

 

2. 

Gemäß § 5 Abs. 1 und 2 PlanSiG war es zulässig, eine Online-Konsultation 

nach § 5 Abs. 4 PlanSiG anstatt einer Erörterung unter Anwesenheit von Ein-

wender oder stellungnehmenden Vereinigung und Vorhabenträger durchzu-

führen. Die Anhörungsbehörde hat zu Recht die Anwendbarkeit des PlanSiG 

festgestellt. Damit war der Anwendungsbereich des § 5 PlanSiG eröffnet. Mit 

der Entscheidung, eine Erörterung der Stellungnahmen und Einwendungen 

vorzunehmen, war es der Anhörungsbehörde in Anwendung des § 5 Abs. 2 

PlanSiG möglich, diese als Online-Konsultation nach § 5 Abs. 4 PlanSiG 

durchzuführen. Besonderer tatbestandlicher Voraussetzung für die Entschei-

dung der Durchführung als Online-Konsultation sind nicht vorgesehen. Ebenso 

ist im Gesetz nicht vorgesehen, dass zunächst die Möglichkeit einer Video- 

oder Telefonkonferenz mit den Einwendern oder Vereinigungen erwogen wer-

den muss. Dass der Gesetzgeber im Zuge der Regelung der Online-

Konsultation lediglich die Möglichkeit zur einmaligen Gegenreaktion auf die 

Reaktion des Vorhabenträgers zu einer Stellungnahme oder Einwendung er-

öffnet hat, die im Erörterungstermin grundsätzlich bestehende Gelegenheit ei-

nes mehrfachen Austausches der wechselseitigen Positionen mithin nicht be-

steht (vgl. auch Dammert/Brückner, EnWZ 2022, ENWZ Jahr 2022 Seite 111, 

ENWZ Jahr 2022 113), begegnet auch mit Blick auf den von Art. GG Artikel 20 

Abs. GG Artikel 20 Absatz 3 GG umfassten Anspruch auf rechtliches Gehör im 

Verwaltungsverfahren keinen Bedenken. (OVG Lüneburg Urt. v. 28.6.2022 – 7 

KS 63/21, BeckRS 2022, 21418 Rn. 39, beck-online) Ein Verfahrensfehler bei 

der Durchführung des Anhörungsverfahrens ist daher aus Sicht der Planfest-

stellungsbehörde in der Ablehnung des Antrags auf Durchführung eines Prä-

senzerörterungstermins nicht zu sehen. 
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3. 

Auch der Einwand der Überfrachtung der Planfeststellungsunterlagen wird als 

unbegründet zurückgewiesen. Soweit eine Obfuskation geltend gemacht wird, 

was als Verschleierung von Konflikten zu verstehen sein wird, ist dies unbe-

rechtigt. 

Verfahrensvorschriften, gegen die im Planfeststellungsverfahren einschließlich 

des Anhörungsverfahrens verstoßen worden sein sollen, werden nicht be-

nannt. § 73 Absatz 1 Satz 2 VwVfG definiert den Plan im Sinne des Planfest-

stellungsverfahrens als Gesamtheit der Zeichnungen und Erläuterungen, die 

das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grund-

stücke und Anlagen erkennen lassen. Auch aus § 19 UVPG ergibt sich keine 

Begrenzung von Unterlagen, vielmehr sind alle das Vorhaben betreffenden 

entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Behörde zum 

Zeitpunkt des Beginns des Beteiligungsverfahrens oder in dessen Verlauf vor-

lagen, als Teil des Plans zu betrachten. Zwar wird der Verfahrensgegenstand 

durch den Antrag des Vorhabenträgers beschränkt, jedoch ist gerade bei der 

Verfolgung eines Gesamtkonzepts auch die Verwirklichung dieses darzustel-

len. Um der Planfeststellungsbehörde die Möglichkeit der Prüfung zu geben, 

ob auch zunächst aus der Entscheidung ausgeklammerte Teile des Vorha-

bens verwirklicht werden können, sind auch Angaben in den Unterlagen zu 

dem Gesamtvorhaben zu machen. Es muss nachvollziehbar erkennbar sein, 

dass dem Gesamtvorhaben keine unüberwindbaren Hindernisse entgegen-

stehen. 

Der Umfang der Unterlagen ergibt sich zum einen aus der Notwendigkeit, alle 

durch das Vorhaben berührten Belange für die Öffentlichkeit und Rechtsbe-

troffenen erkennbar zu machen. Zum anderen ist der Umfang der Unterlagen 

auch dadurch bestimmt, alle für eine ermessensfehlerfreie Entscheidung not-

wendigen Aspekte zu beleuchten. Die Komplexität planfeststellungsrelevanter 

Vorhaben ist dabei ein bestimmender Faktor für den Umfang der Unterlagen. 

Dies führt jedoch nicht dazu, dass Unterlagen aus dem Verfahren ausge-

klammert oder in populärwissenschaftlicher Weise aufbereitet werden müs-
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sen. Sind die Unterlagen auch für einen gebildeten Laien verständlich, ist aus 

dem Umfang und der Komplexität der Unterlagen kein Verfahrensfehler her-

leitbar. Insofern ist das Anhörungsverfahren verfahrensfehlerfrei durchgeführt 

worden. 

4. 

Anträge auf die Einstellung oder Aussetzung des Planfeststellungsverfahrens 

werden zurückgewiesen. 

Soweit von Einwendern und Trägern öffentlicher Belange auch im Erörte-

rungstermin der Antrag gestellt wurde, das Verfahren einzustellen, wurde kei-

ne Konkretisierung dahingehend vorgenommen, ob eine Einstellung des An-

hörungsverfahrens oder die Einstellung des Planfeststellungsverfahrens als 

Ganzes beantragt wurde. Soweit der Antrag auf Einstellung des Planfeststel-

lungsverfahrens bei der Anhörungsbehörde gestellt wurde, war diese nicht zur 

Entscheidung darüber berufen. Sie hat in ihrem Abschlussbericht diesen an 

die Planfeststellungsbehörde verwiesen. 

Der Antrag auf Einstellung des Verfahrens ist damit begründet worden, dass 

die Planung des Planfeststellungsabschnitts 6 die neuen Planungen zur Que-

rung des Fehmarnsund nicht berücksichtigen würden und sich daher im 

Nachgang erhebliche Umplanungen ergeben müssten. Dies würde dem 

Grundsatz der umfassenden Konfliktbewältigung im Planfeststellungsverfah-

ren widersprechen. 

Es besteht kein Anspruch, dass über ein Vorhaben als Ganzes entschieden 

wird. Wie unter Punkt B.4.3 auszuführen sein wird, steht es der Vorhabenträ-

gerin frei, das Vorhaben in mehrere Abschnitte einzuteilen, soweit die Ab-

schnittsbildung nicht willkürlich erfolgt und dadurch Rechte von Vorhabensbe-

troffenen oder der Öffentlichkeit nicht beeinträchtigt werden. Die dabei zu be-

rücksichtigenden weiteren Planungen und auch Planungen Dritter müssen be-

reits so konkretisiert sein, dass etwaige Konfliktpunkte erkennbar werden. An-

dernfalls ist eine Darstellung und Berücksichtigung im Planfeststellungsverfah-

ren nicht möglich. Insbesondere ergibt sich kein Anspruch Dritter gegenüber 

der Vorhabenträgerin darauf, mit der Einleitung eines Planfeststellungsverfah-
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rens so lange zuzuwarten, bis andere Planungen einen Stand erreicht haben, 

die eine Berücksichtigung im Planfeststellungsverfahren ermöglichen.  

Gerade die Planungen zum Neubau der Querung des Fehmarnsund haben 

noch nicht den Stand erreicht, um zu einer Berücksichtigung im Planfeststel-

lungsverfahren zum Planfeststellungsabschnitt 6 zu führen. Ein Antrag zu die-

sem Vorhaben liegt nicht vor. Auch der Landesentwicklungsplan des Landes 

Schleswig-Holstein (siehe Seite 201 des Landesentwicklungsplan S-H, Fort-

schreibung 2021, Punkt „B zu 3.“) ist in seinen Ausführungen nicht so konkret, 

als dass der Neubau der Sundquerung bereits Im Planfeststellungsabschnitt 

des Planfeststellungsabschnitt 6 Berücksichtigung finden muss. Von daher ist 

der Antrag auf Einstellung des Verfahrens abzuweisen. 

Auch soweit in Einwendungen geltend gemacht wurde, dass neue Betroffen-

heiten dadurch entstehen würden, dass zunächst die Elektrifizierung der 

Fehmarnsundbrücke und zu einem späteren Zeitpunkt durch die Planung ei-

ner neuen Querung eine erhebliche Überplanung im Bereich Strukkamp erfol-

gen müsste, sind zurückzuweisen. Wie bereits ausgeführt, haben die Planun-

gen noch keinen solchen Stand erreicht, dass sie im Beschluss bereits be-

rücksichtigt werden könnten. Dies liegt auch daran, dass die Vorhabenträgerin 

erst deutlich nachgelagert zu den Planungen des Planfeststellungsabschnitt 6 

mit den Planungen zu einer neuen Sundquerung beauftragt wurde. Zum ande-

ren ist das nunmehr beauftragte Vorhaben der neuen Sundquerung ein in be-

sonderem Maße komplexes und anspruchsvolles Vorhaben. Angesichts der 

vielfältigen Fragestellungen sowohl in rechtlicher Hinsicht, wie zum Beispiel 

FFH-Recht, als auch in baulicher Hinsicht (Absenktunnel) ist nicht absehbar, 

wann die Planungen bis zur Einreichung eines Antrags auf Planfeststellung 

fortgeschritten sind.  

Vor dem Hintergrund der staatsvertraglichen Verpflichtung der Anbindung der 

Festen Fehmarnbeltquerung einschließlich eines vereinbarten Termins der In-

betriebnahme des zwischenstaatlichen Eisenbahnverkehrs muss auch die 

Vorhabenträgerin die ihr zur Verfügung stehenden Mittel der Einhaltung dieses 

Termins ergreifen. Dies beinhaltet dann auch den mindestens vorübergehen-

den Betrieb der Schienenanbindung über die Fehmarnsundbrücke. Zu diesem 
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Zwecke ist die Elektrifizierung erforderlich. Andernfalls könnten die Risiken 

aus dem nachgelagerten Projekt der neuen Sundquerung die Erfüllung der 

staatsvertraglichen Vereinbarungen, die in Gesetzescharakter überführt wur-

den, gefährden. Die Erfüllung der staatsvertraglichen Pflichten und die damit 

einhergehende Inbetriebnahme eines zwischenstaatlichen Eisenbahnverkehrs 

auf einer elektrifizierten Strecke ist dabei höher zu gewichten, als die mit der 

Elektrifizierung der Fehmarnsundbrücke und der späteren Überplanung ein-

hergehenden zusätzlichen oder anderen Betroffenheiten. Dabei ist auch zu 

berücksichtigen, dass in den Einwendungen nicht quantifiziert oder konkreti-

siert worden ist, welche neuen oder weiteren Betroffenheiten sich tatsächlich 

ergeben. 

B.3 Umweltverträglichkeit 

B.3.1 Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit 

Für das beantrage Vorhaben besteht gemäß § 3 Abs. 1Satz 1 UVPG a.F. 

i.V.m. Anlage 1 Nr. 14.7 (Bau eines Schienenwegs von Eisenbahnen mit den 

dazugehörigen Betriebsanlagen sowie Bahnstromfernleitungen auf dem Ge-

lände der Betriebsanlage oder entlang des Schienenwegs) die Verpflichtung 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Wurde vor dem 16. Mai 2017 das Verfahren zur Festlegung des Untersu-

chungsrahmens (Scoping) eingeleitet, richten sich das Scoping und die sich 

anschließende UVP nach den Bestimmungen des UVPG in der bis dahin gel-

tenden Fassung, vgl. § 74 Abs. 2 Nr.1 UVPG n.F. 

Aufgrund des durchgeführten Scoping-Verfahrens mit Festlegungsprotokoll 

vom 09.04.2015 wurde von der Vorhabenträgerin eine den Anforderungen des 

§ 6 UVPG a.F. entsprechende Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) vorgelegt, 

die Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen ist.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 9 Abs. 1 UVPG a.F. erfolgte im Rah-

men des Anhörungsverfahrens. Wegen der Änderungen des Plans nach Aus-

legung wurde eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit vorgenommen. 

Hinweis zum Bundestagsbeschluss vom 02.07.2020 
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Mit Verweis auf Kap. B.1.3.4 ff. wird an dieser Stelle auf den Beschluss des 

Bundestages vom 2. Juli 2020 hingewiesen, in dem die Bereitstellung zusätz-

licher finanzieller Mittel für über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen-

de Maßnahmen zum Schall- und Erschütterungsschutz sowie Trassierungs-

änderungen verfasst sind. 

Auf Grundlage dieses Bundestagsbeschlusses hat die Vorhabenträgerin die 

Umsetzung der Forderungen auf Genehmigungsfähigkeit geprüft und nach 

Möglichkeit in die technische Planung integriert. Die betrieblichen Schall- und 

Erschütterungsgutachten sind zusätzlich als Unterlagen „Gesetzlicher Schutz“ 

und „Schutz gemäß Bundestagsbeschluss“ ausgearbeitet, um die Einhaltung 

der gesetzlichen Anforderungen nachzuweisen und die zusätzlichen Schutz-

wirkungen der Maßnahmen gemäß Bundestagsbeschluss aufzuzeigen. 

Umweltbelange im Zusammenhang mit Maßnahmen aus dem Bundestagsbe-

schluss wurden in die Planunterlagen integriert (Eingriffsregelung, Arten-

schutz, UVS etc.) und werden in der folgenden Umweltverträglichkeitsprüfung 

mit berücksichtigt. 

B.3.2 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Für den Planfeststellungsabschnitt (PFA) 6 wird im Planfeststellungsverfahren 

eine an den konkretisierten Planungsergebnissen orientierte UVP durchge-

führt. 

Variantenvergleiche innerhalb der UVS haben das Ziel, die im Hinblick auf die 

im UVPG genannten Schutzgüter umweltverträglichste Variante des Projekts 

zu ermitteln. Dabei können großräumige Standort- oder Linienvarianten bzw. 

kleinräumige technische Varianten (Bauwerksvarianten) unterschieden wer-

den. 

Durch die vorhandene Parallellage von eingleisiger Bahntrasse und Bundes-

straße (B 207) in direkter linearer Verbindung zwischen der Fehmarnsundbrü-

cke und Puttgarden ist zum Ausbau der zweigleisigen Bahntrasse eine Varian-

tenprüfung in Bezug auf eine andere möglicher Trassenführung der auszu-

bauenden zweigleisigen Bahnstrecke nicht weiter herangezogen worden, da in 

Bezug auf Flächenoptimierung, Bündelung von Verkehrswegen und (Neu-) 
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Zerschneidung keine andere Streckenführung als in vorhandener Lage plus 

Ausbaugleis als umweltfachlich und allgemein verständlich vertretbar gesehen 

wird (vgl. Kap. 3 UVS). Im Ergebnis ist für den PFA 6 keine Variantenprüfung 

vorgesehen und auch die Prüfung lokaler Varianten ist nicht erforderlich. 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG a.F. ist die Umweltverträglichkeitsprüfung ein 

unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren, welche der Entschei-

dung über die Zulässigkeit von Vorhaben dienen. 

Die Darstellungen in den Planunterlagen (insbesondere UVS, LBP, Allgemein 

Verständliche Zusammenfassung (AVZ) integriert im E-Bericht, FFH-Studie) 

entsprechen den Anforderungen des § 6 UVPG a.F. 

Entsprechend der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), den Stellungnahmen 

der Behörden, den Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit und den Er-

kenntnissen aus der Erörterung sowie den Ergebnissen der eigenen Ermitt-

lungen der Planfeststellungsbehörde sind nachfolgend beschriebene Auswir-

kungen und Wechselwirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 UVPG 

a.F. genannten einzelnen Schutzgüter zu erwarten. 

Auf dieser Grundlage wird von der Planfeststellungsbehörde eine zusammen-

fassende Darstellung der Umweltauswirkungen gem. § 11 UVPG a.F. erstellt, 

sowie anschließend eine Bewertung dieser Umweltauswirkungen gem. § 12 

UVPG a.F. Die durch das Gesetz geforderte Bewertung dient der Entschei-

dungsvorbereitung im Zulassungsverfahren. Sie erfolgt im Prüfungsvorgang 

getrennt von den übrigen Zulassungsvoraussetzungen umweltbezogener so-

wie nicht umweltbezogener Art. Eine Abwägung mit außerumweltfachlichen 

Belangen wird an dieser Stelle nicht vorgenommen. Die Bewertung der Um-

weltauswirkungen gemäß § 11 und 12 UVPG wird in der für den Planfeststel-

lungsbeschluss durchgeführte Abwägung berücksichtigt (vgl. Kap. B.5). 

Die UVP bündelt hierbei die rechtliche und fachliche Einordnung der einzelnen 

Umweltauswirkungen des Vorhabens nach den Umweltfachgesetzen (z. B. 

BNatSchG, Denkmalschutzgesetze der Länder, Verkehrslärmschutzverord-

nung etc.). 
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B.3.2.1 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum ist abhängig von den jeweiligen umweltrelevanten 

Auswirkungen des Vorhabens in Art, Intensität und räumlicher Reichweite in 

Verbindung mit der entsprechenden Sensibilität des Schutzgutes.  

Die schutzgutbezogenen Untersuchungsraumbreiten orientieren sich an der 

Version des „EBA Umwelt-Leitfadens“ mit Stand 2014 zur eisenbahnrechtli-

chen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebah-

nen. Bei Ausbauabschnitten kann wie in diesem Fall der Untersuchungsraum 

gegenüber Neubauabschnitten enger abgegrenzt werden, da durch die Vorbe-

lastung mit räumlich geringeren Auswirkungen zu rechnen ist. Die Zerschnei-

dungswirkung der vorhandenen Bahn- und Straßentrasse in einer insbesonde-

re durch Ackerwirtschaft geprägten Landschaft lassen im Untersuchungsraum 

geringerer Auswirkungen erwarten. 

Die wirkungsbezogenen Untersuchungsräume wurden je Schutzgut im Zuge 

des Scoping-Verfahrens abgestimmt und entsprechend modifiziert. Der im 

Festlegungsprotokoll festgelegte Untersuchungsraum wurde im Verfahren 

eingehalten. 

Schutzgut Untersuchungsraum beiderseits  
der Trassenachse 

Menschen, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit 

2.000 m 
(Für Schall, Erschütterungen, Elektromagnetische Verträg-

lichkeit und Luftschadstoffe entsprechend der Fachgutach-

ten) 

Tiere, Pflanzen und die bio-
logische Vielfalt 

200 - 2.000 m (je nach Artengruppe) 

Boden 200 m 

Wasser 200 m 

Luft und Klima 500 m 

Landschaft 1.000 m 

Kulturgüter und sonstige 200 m 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 139 von 338 
 
 

Sachgüter 

 

B.3.2.2 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen gemäß § 11 
UVPG a.F. 

Die von Dänemark planfestgestellte Feste Fehmarnbeltquerung (nachfolgend 

FFBQ) quert den zur westlichen Ostsee gehörenden Fehmarnbelt und verbin-

det die deutsche Insel Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland in einer kom-

binierten Eisenbahn- und Fernstraßenverbindung.  

Das beantragte Vorhaben umfasst den Schienenverkehr der Hinterlandanbin-

dung auf der Insel Fehmarn gelegene Abschnitt auf einer Länge von ca. 

11,5 km, sowie Anpassungen von Kreuzungsbauwerken und Anbindungen 

von Straßen und Wegen (einschließlich Dämmen usw.). Die Antragstrasse be-

findet sich vollständig in der Lage der Bestandstrasse und wird aufgrund der 

bereits bestehenden westlich gelegenen Bundesstraße B 207, auf die östliche 

Seite gelegt. Die vorhandenen Verkehre werden so gebündelt und verursa-

chen aufgrund der Lage auf bereits bestehenden Flächen der DB AG, den ge-

ringsten zusätzlichen Flächenverbrauch. Bis auf die Elektrifizierung bleibt die 

Fehmarnsundbrücke unverändert. 

Der Planfeststellungsabschnitt 6 beginnt an der Grenze der Gemeinde 

Großenbrode zwischen der Gemeinde der Stadt Fehmarn auf der südlichen 

Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km 172,713) und endet auf dem Gebiet 

der Stadt Fehmarn an dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung 

auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km 

184,160). 

Wesentliche Vorhabenmerkmale, die zu erheblichen Auswirkungen auf die 

Umwelt führen können, sind: 

 der Bahnkörper einschließlich Nebenanlagen (Gleis, Gleisbett, Bahn-

damm mit Böschungen, Gräben, Entwässerungseinrichtungen, Brü-

ckenbauwerke, Masten, Lärmschutzwand etc.), 

 Elektrifizierung der Trasse und damit Erzeugung von elektrischen, und 

elektromagnetischen Felder, 
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 die Anpassung des Wegenetzes (Straßen, Nebenstraßen, Wirtschafts-

wege, Querungsbauwerke etc.), 

 die temporäre Inanspruchnahme von Flächen für das Baufeld, die 

Baustelleneinrichtung sowie Lagerflächen während der Bauzeit, 

 die durch die Bautätigkeit sowie durch den Betrieb verursachten Wir-

kungen (insbes. Lärm- und Schadstoffemissionen sowie Erschütterun-

gen). 

Die zusammenfassende Darstellung ist Grundlage für die begründete Bewer-

tung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG a.F.  

Gemäß den Unterlagen der Vorhabenträgerin, insbesondere der Umweltver-

träglichkeitsstudie (Unterlage 14), den Stellungnahmen der Behörden, den 

Äußerungen der Öffentlichkeit und beteiligten Vereinigungen aus dem Anhö-

rungsverfahren sowie den Erkenntnissen aus der Erörterung und eigenen Er-

mittlungen der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Amtsermittlung sind 

nachfolgend beschriebene Auswirkungen und Wechselwirkungen des Vorha-

bens auf die in § 2 UVPG a. F. genannten einzelnen Schutzgüter zu erwarten. 

Die Erfassungskriterien sowie die Datengrundlagen, die von der Vorhabenträ-

gerin herangezogen wurden, werden an dieser Stelle nicht wiederholt, son-

dern auf die einzelnen Kapitel in der UVS, Unterlage 14.1 verwiesen. 

Es wird in der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) im Regelfall eine vierstufige 

(sehr hoch, hoch, mittel, gering) bzw. für die Schutzgüter Boden und Wasser 

eine zweistufige Bewertung (besonders, allgemein) angesetzt sowie für das 

Schutzgut Landschaft eine dreistufige Bewertungsskala. Es erfolgt somit eine 

Anlehnung an den „Orientierungsrahmen zu Kompensation („Orientierungs-

rahmen“) in dessen Anlehnung die Kompensationsermittlung im LBP erfolgt. 

Die Umweltauswirkungen werden anhand einer Verknüpfung der technischen 

Planungen mit den Bestandsaufnahmen bezogen auf die einzelnen Schutzgü-

ter unter Berücksichtigung der Vorbelastungen ermittelt. Es wird nach bau-, 

anlage- und betriebsbedingten Wirkungen unterschieden. Im Falle von anlage- 

und betriebsbedingter Eingriffen ist grundsätzlich von langfristigen Beeinträch-

tigungen des Naturhaushaltes auszugehen. 
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Im konkreten Fall sind folgende wesentliche Wirkungen zu berücksichtigen: 

1) Flächeninanspruchnahme (alle Schutzgüter) 

- dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch Überbauung (einschließlich 

der notwendigen Anpassung von Böschungen, Verkehrsstationen usw.) 

sowie durch die Anpassung von Kreuzungsbauwerken und die geänderte 

Anbindung von Straßen und Wegen (einschließlich Dämmen usw.) (anla-

gebedingten Wirkungen) 

- temporäre Inanspruchnahme von Flächen während der Bauphase (baube-

dingten Wirkungen). 

2) Lärm und Erschütterungen (Schutzgüter Menschen und Tiere, aber auch 

auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter) 

3) Visuelle Störung (Schutzgut Landschaft) 

- Elektrifizierung (Masthöhe ca. 8 - 12,50 m)  

- Lärmschutzwände und sonstige Bauwerke in Trassennähe 

4) Nicht flächenhaft erfassbare Wirkungen (Funktionseinschränkungen) 

- Zerschneidung (z. B. von Wegeverbindungen, Biotopkomplexen, faunisti-

schen Verbundbeziehungen etc.) / Barriereeffekt 

- Gefährdungen von Tierarten durch Verkehrstod  

- Baubedingte Störung von Tierarten (z. B. durch die Anwesenheit von Men-

schen, Baustellenverkehr /-betrieb)  

- Grundwasserabsenkungen 

B.3.2.2.1 Auswirkungen auf den Menschen 

Unter dem Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

werden alle wesentlichen den Menschen betreffenden Aspekte des Lebens 

wie Gesundheit, Ruhe und Wohlbefinden zusammenfassend betrachtet. Die 

Untersuchungsschwerpunkte liegen zum einen in dem Aspekt „Wohn- bzw. 

Wohnumfeldfunktion“ („Wohnen“), zum anderen im Bereich der „Erholungs-

funktion und Freizeitinfrastruktur“ („Erholung“). 
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Im Untersuchungsgebiet von ca. 2 km beidseitig der Trasse haben für den Be-

reich „Wohnen“ eine sehr hohe Bedeutung die Wohnbauflächen, die kleinteilig 

von Straßen durchzogen werden und stark durchgrünt sind, sowie Schulen, 

Kindergärten, Kirchen und in Burg a.F. ein Altenheim und ein Krankenhaus. 

Hohe Bedeutung haben die eingestreuten Mischgebiete, weitere kleine Ge-

werbeflächen sind von geringer Bedeutung. Für den Bereich Wohnen bzw. 

Wohnumfeld wird ein Freiraum mit bis zu 500 m zur Wohnung dargestellt. Für 

die Wohn- und Wohnumfeldfunktionen bestehen derzeit Vorbelastungen durch 

Verlärmung und Schadstoffbelastungen vor allem durch die B 207, die 

Bahntrasse und die Landesstraßen, über welche die Ortslagen erschlossen 

sind. 

Besondere Bedeutung für den Bereich „Erholung“ haben die Küstengebiete, 

das Wohnumfeld und das Radwegenetz (z.B. Ostseeküstenradweg). Der Ost-

seeküstenradweg kreuzt mehrfach den Untersuchungsraum und verläuft im 

Bereich der Fehmarnsundbrücke unmittelbar neben der B 207. Außerdem be-

stehen im Untersuchungsraum einige Wander- und Radwege sowie Straßen, 

die aufgrund ihres geringen Verkehrsaufkommens als Radwegeverbindungen 

genutzt werden. 

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen der Vermeidung und Minimierung die 

potenziellen Umweltauswirkungen definiert und geprüft inwiefern Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minimierung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkun-

gen eingesetzt werden können: 

Beeinträchtigung von Siedlungs- und Erholungsflächen durch Luftschadstoffe 

Betriebsbedingt: Für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastungen wurden die 

aktuellen Grenz- und Immissionswerte herangezogen (39. BImSchV). Es wur-

den die für den Schienen- und Straßenverkehr maßgeblichen Leitkomponen-

ten Stickoxide, Stickstoffdioxid, Feinstaub der Größenklassen PM10 und 

PM2,5 sowie Benzol betrachtet. Immissionsseitig ergeben sich für die NO2-

Gesamtbelastung geringe Abnahmen von unter 1 µg/m³ aufgrund der Elektrifi-

zierung des Schienenverkehrs. Insgesamt ist festzustellen, dass für alle unter-

suchten Schadstoffkomponenten die derzeit geltenden Grenz- und Immissi-
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onswerte zum Schutz des Menschen an allen maßgeblichen Immissionsorten 

im Prognose-Planfall eingehalten werden. 

Baubedingt: Für die Beurteilung der Bauphase ist festzustellen, dass aufgrund 

des großen Abstandes zu der nächstgelegenen Bebauung keine beurteilungs-

relevanten Zunahmen zu erwarten sind. Insbesondere ist nicht damit zu rech-

nen, dass durch den Betrieb der Baustelle Überschreitungen der derzeit gel-

tenden Grenzwerte der 39. BImSchV und der TA Luft hervorgerufen werden.  

 Sofern während der Arbeiten besonders trockenes Wetter herrscht und ei-

ne sichtbare Staubentwicklung zu beobachten ist, wird zur Reduzierung 

von Verwehungen in der Bauphase, die Baustraßen und BE-Flächen mit 

Wasser benetzt (020_V), um die Staubentwicklung einzuschränken und 

unzumutbare Belastungen der Umwelt, insbesondere in der Nähe von 

Wohngebieten und anderen sensiblen Bereiche, zu vermeiden (Stand der 

Technik). Als weitere Maßnahmen kommen ggf. Räderwaschanlagen für 

Baustellenfahrzeuge in Frage. 

Beeinträchtigungen von Siedlungs- und Erholungsflächen durch Verschattung 

Anlagebedingt: Eine Abnahme der möglichen Besonnungsstunden um ein 

Drittel und mehr wird gemäß aktueller Rechtsprechung als unzumutbar bewer-

tet. Für die Wohnbebauung im Bereich Strukkamp ist zusammenfassend fest-

zustellen, dass an allen maßgebenden Wohngebäuden im Nahbereich der 

geplanten Lärmschutzwand im Winter (21. Dezember) keine Abnahmen der 

möglichen Besonnungsstunden zu erwarten sind. An den Tagen der Tag-

Nacht-Gleichen (21. März und 23. September) sind überwiegend keine bzw. 

vereinzelt nur sehr geringe Abnahmen der möglichen Besonnnungsstunden 

um bis zu 5 % (0,2 Stunden und weniger) zu erwarten. Aufgrund der Lärm-

schutzwand im Bereich Albertsdorf ist nicht mit Abnahmen der Besonnungs-

stunden an der nächstgelegenen Wohnbebauung zu rechnen. Die jeweils 

nächstgelegene Wohnbebauung in der Nachbarschaft der weiteren geplanten 

Lärmschutzwände befindet sich in Abständen von mehr als 200 m zu den 

Wänden. In Abständen dieser Größe sind keine relevanten Veränderungen zu 

erwarten. Insgesamt ist nicht mit einer beurteilungsrelevanten Verschlechte-

rung der Besonnungssituation zu rechnen. 
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Beeinträchtigungen von Siedlungs- und Erholungsflächen durch Anlagenlärm 

Ebenfalls Gegenstand des Vorhabens ist die Errichtung einer Abstellanlage 

mit vier Gleisen im Gleisdreieck Burg auf Fehmarn. Die Geräuscheinwirkun-

gen durch den Betrieb der Abstellanlage durch dort abgestellte Züge sind als 

Anlagenlärm gemäß TA Lärm zu beurteilen. Die Zu- und Abfahrten sind dage-

gen dem Schienenverkehrslärm zuzurechnen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Zusatzbelastungen durch den 

Betrieb der Abstellanlage die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte an den 

maßgebenden Immissionsorten der vorhandenen Bebauung tags und nachts 

um 6 dB(A) und mehr unterschreiten. Damit wird dem Relevanzkriterium der 

TA Lärm entsprochen, sodass Vorbelastungen aus Anlagenlärm nicht zu be-

rücksichtigen sind. Vielmehr liegen die nächstgelegenen Wohngebiete gemäß 

TA Lärm außerhalb des Einwirkungsbereichs der Abstellanlage. Maßnahmen 

zum Lärmschutz sind nicht erforderlich. 

Insgesamt ist der Betrieb der Abstellanlage aus schalltechnischer Sicht als 

immissionsschutzrechtlich verträglich zu bewerten. 

Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen 

Anlagebedingt: Zur Gleisfeldbeleuchtung im Bereich der Abstellanlage des 

Gleisdreiecks (Burg a.F.) werden neue Beleuchtungsanlagen mit einer zeit-

gemäßen Beleuchtungstechnik errichtet. Als Leuchtmittel werden ausschließ-

lich Leuchtdioden („light-emitting diode“ - LED) mit einer Farbtemperatur von 

4.000 K (Lichtfarbe: kaltweiß) verwendet. Diese verursachen keine störende 

Blendung, Spiegelung oder Signalbildverfälschung. Aufgrund der hinreichend 

großen Abstände zur nächstgelegenen Wohnbebauung sind keine relevanten 

Raumaufhellungen zu erwarten.  

Es fehlen Angaben zum Neubau Betriebsbahnhof Fehmarn West in den Plan-

unterlagen. Die Genehmigungsbehörde beauflagt hier dieselbe Vorgehens-

weise zu den neuen Beleuchtungsanlagen des Betriebsbahnhofes. Bei der 

Planung sind die Immissionsrichtewerte (Tabelle 1) der „Hinweise zur Mes-

sung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der LAI 

(Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz)) zu beachten. 
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Baubedingt: Sollte es erforderlich werden Arbeiten auch nachts durchzufüh-

ren, kommen u.a. Flutlichtscheinwerfer zum Einsatz. Um die Belästigungen 

durch Lichtimmissionen zu minimieren, sollte bei der Aufstellung darauf ge-

achtet werden, dass die Scheinwerfer möglichst nicht in Richtung der nächst-

gelegenen schutzbedürftigen Bebauung ausgerichtet werden. Eine Über-

schreitung der Immissionsrichtwerte (Tabelle 1 in „Hinweise zur Messung, Be-

urteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der LAI) ist aufgrund der hin-

reichend großen Abstände überwiegend eher unwahrscheinlich. Die Beleuch-

tung der Baustelle wird mit dem Baufortschritt räumlich variieren. Für die Be-

leuchtung von Baustelleneinrichtungs- und -lagerflächen wird zur Minimierung 

der Immissionen der Einsatz von Leuchten mit asymmetrischer Lichtstärkever-

teilung und Natriumdampf-Hochdrucklampen empfohlen. Unabhängig von der 

Sicherstellung des Arbeitsschutzes können durch Anwendung der „Hinweise 

zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der LAI er-

hebliche Umwelteinwirkungen vermieden werden.  

Verlust von Erholungsinfrastruktur, Zerschneidung von Wegebeziehungen 

Durch höhenfreie Querungen von Wegen und Verbindungen bestehen baube-

dingt sowie anlagebedingt für das Schutzgut keine Beeinträchtigungen von 

Erholungsräumen/ -infrastruktur durch Zerschneidung von Wegebeziehungen / 

Barrierewirkung. 

Beeinträchtigungen durch magnetischen oder elektrischen Felder 

Anlagebedingt: Aufgrund der Elektrifizierung der Strecke ist generell von kei-

nen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die magnetischen oder 

elektrischen Felder der erwarteten Größenordnung im Bereich der geplanten 

Bahntrasse auszugehen. Die Grenzwerte der 26. BImSchV werden deutlich 

unterschritten und die Forderungen bezüglich niederfrequenter Felder werden 

eingehalten. 

Auf das Schutzgut „Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit“ 

wirkt sich das Vorhaben durch den Verlust von Siedlungs- und Erholungsflä-

chen, Lärm, Erschütterungen sowie Funktionseinschränkungen aus.  
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Folgende Auswirkungen verbleiben unter Berücksichtigung von Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen durch das Vorhaben, bezogen auf das Schutz-

gut „Mensch“: 

Wirkung Auswirkungen 
Verlust von Sied-

lungs- und Erho-

lungsflächen 

Anlagebedingt durch Überbauung: 

 0,01 ha Siedlungsflächen hoher Bedeutung 

 12,8 ha Siedlungsflächen mittlerer Bedeutung (Wohnum-

feldflächen) 

 0,002 ha Siedlungsflächen geringer Bedeutung (nicht er-

heblich) 

 5,4 ha Erholungsflächen besonderer Bedeutung 

Baubedingt durch temporäre Inanspruchnahme: 

 0,027 ha Siedlungsflächen hoher Bedeutung   

 6,644 ha Siedlungsflächen mittlerer Bedeutung (Wohnum-

feld) 

 0,011 ha Siedlungsflächen geringer Bedeutung (nicht er-

heblich) 

 3,75 ha Erholungsflächen besonderer Bedeutung 

Beeinträchtigung 

von Siedlungs- 

und Erholungs-

flächen  

durch Verlär-

mung  

Bauzeitlich: 

Zur Beschränkung der lärmintensiven Arbeiten werden diese 

nach Möglichkeit in den Tageszeitraum verlegt. Nachts finden 

planmäßig keine Bauarbeiten statt. Sollte es erforderlich wer-

den Arbeiten auch nachts durchzuführen, erfolgt dies ohne 

Überschreitung der Richtwerte der AVV Baulärm. 

Es ist festzustellen, dass die jeweils geltenden Immissions-

richtwerte der AVV Baulärm überwiegend eingehalten werden. 

Lediglich während der Rammarbeiten zur Gründung der Ober-

leitungsmasten und der Lärmschutzwände im Bereich Struk-

kamp sind Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nicht 

auszuschließen. Es wird im Weiteren geprüft, ob je nach Bau-

grund stattdessen ein deutlich lärm- und erschütterungsärme-

res Pressverfahren möglich ist. Die Überschreitungen der Im-

missionsrichtwerte treten nur lokal auf und sind aufgrund des 

fortschreitenden Geräteeinsatzes nur von kurzer Dauer, so 

dass die prognostizierten Überschreitungen der Immissions-
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richtwerte nur an wenigen Tagen zu erwarten sind. Aufgrund 

des sowohl räumlich als auch zeitlich begrenzten Umfangs von 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 

sind weitergehende Maßnahmen zum Lärmschutz nicht ver-

hältnismäßig anzusehen, insbesondere der Aufbau umfangrei-

cher Lärmschutzwände. 

Betriebsbedingt: 

Im Prognose-Planfall sind Tags im Bereich der schutzbedürfti-

gen Bebauung Überschreitungen der jeweiligen Immissions-

grenzwerte nicht zu erwarten. Die Grenzwertisophone von 64 

dB(A) (Mischgebiete) liegt etwa 50 m von der Schienenstrecke, 

die Grenzwertisophone von 59 dB(A) (reine und allgemeine 

Wohngebiete) etwa 130 m entfernt. In Dammlage der Schiene 

bzw. im Einschnitt liegen abweichende Abstände vor. Im Ein-

flussbereich der Fehmarnsundbrücke erhöhen sich die Beurtei-

lungspegel aufgrund des erforderlichen Brückenzuschlages 

deutlich. Im Vergleich mit dem Planfall 0 ist im Prognose-

Planfall aufgrund der Zunahme des Zugverkehrs mit Zunahmen 

überwiegend von mehr als 10 dB(A) zu rechnen. In einigen 

Teilbereichen sind aufgrund der geplanten Geländeanpassun-

gen auch etwa höhere Zunahmen nicht auszuschließen; dort 

sind jedoch nur wenige Einzelgebäude vorhanden. Nachts wer-

den im Planfall 0 die Immissionsgrenzwerte für reine und all-

gemeine Wohngebiete von 49 dB(A) und für Mischgebiete von 

54 dB(A) eingehalten. Im Prognose-Planfall sind im Bereich der 

Wohngebiete Überschreitungen der jeweiligen Immissions-

grenzwerte nicht auszuschließen. Die Grenzwertisophone von 

54 dB(A) (Mischgebiete) liegt etwa 350 m von der Schienen-

strecke, die Grenzwertisophone von 49 dB(A) (reine und allge-

meine Wohngebiete) etwa 650 m entfernt. In Dammlage der 

Schiene bzw. im Einschnitt liegen abweichende Abstände vor. 

Im Bereich von Strukkamp sind an einigen Gebäuden Beurtei-

lungspegel von 60 dB(A) und mehr zu erwarten. Im Einflussbe-

reich der Fehmarnsundbrücke erhöhen sich die Beurteilungs-

pegel aufgrund des erforderlichen Brückenzuschlages deutlich. 

Überschreitungen der gebietsspezifischen Immissionsgrenz-
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werte sind nicht auszuschließen. Dies führt im Bereich 

Fehmarnsund dazu, dass an mehreren Gebäuden Beurtei-

lungspegel größer 60 dB(A) nachts erreicht werden. Im Ver-

gleich mit dem Planfall 0 ist im Prognose-Planfall aufgrund der 

Zunahme des Zugverkehrs mit Zunahmen überwiegend von 

mehr als 15 dB(A) zu rechnen. In einigen Teilbereichen sind 

aufgrund der geplanten Geländeanpassungen auch etwa höhe-

re Zunahmen nicht auszuschließen; dort sind jedoch nur weni-

ge Einzelgebäude vorhanden. 

Beurteilungspegel von 70/72 dB(A) und mehr tags bzw. 60/62 

dB(A) und mehr nachts werden auch durch den Gesamtver-

kehrslärm im Prognose-Planfall nicht erreicht. 

Im Ergebnis sind zur Minderung von Lärmbelästigungen in 

Teilbereichen Maßnahmen des aktiven und passiven Schall-

schutzes erforderlich. Insbesondere für die Bereiche Struk-

kamp, Avendorf, Albertsdorf 1, Hochfelder Mühle, Landkirchen, 

Burg Krankenhaus und Burg Am Steinkampf ist der Bau von 

Lärmschutzwänden vorgesehen. Außerdem wird zum Schutz 

der Wohnbebauung in den Ortslagen Fehmarnsund und 

Großenbroderfähre die Maßnahme „besonders überwachtes 

Gleis“ im Bereich der Fehmarnsundbrücke vorgesehen. Die 

weiteren Schutzfälle werden durch passiven Schallschutz 

(bspw. Schallschutzfenster, schallgedämmte Lüftungen) gelöst. 

Beeinträchtigung 

von Siedlungs- 

und Erholungs-

flächen durch 

Erschütterungen 

und sekundärer 

Luftschall 

Baubedingt: 

Im Hinblick auf den vorhabenbedingten Baubetrieb ist eine Be-

wertung der bei dem tatsächlichen Baubetrieb zu erwartenden 

Erschütterungseinwirkungen zum gegebenen Zeitpunkt vorzu-

nehmen und erforderlichenfalls sind Maßnahmen zu ergreifen, 

um erhebliche Belästigungen oder Schäden zu vermeiden. In-

nerhalb von ausgewiesenen Grenzabständen sollte auf nächtli-

che Arbeiten verzichtet werde, um erhebliche Belästigungen 

von Menschen und Gebäuden auszuschließen. 

Es erfolgt zudem eine bauliche Beweissicherung an nächstge-

legenen Gebäuden im Umkreis von 25 m der Rammarbeiten 

vor dem Einrammen von Spundbohlen und Mastgründungen. 

Zu Beginn von Rammarbeiten sind begleitende Erschütte-
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rungsmessungen an nächstliegenden Gebäude abzustimmen. 

Je nach Ergebnis ist zu entscheiden, ob weitere, überwachen-

de Erschütterungsmessungen notwendig sind. 

Betriebsbedingt: 

Die Einwirkungen aus sekundären Luftschallimmissionen füh-

ren zu keinen Schutzansprüchen. Der Sachverhalt der wesent-

lichen Erhöhung gegenüber der Vorbelastung bezogen auf den 

Prognose-Nullfall ist für das untersuchte Gebäude (Strukkamp) 

nicht erfüllt. Die gültigen Immissionsrichtwerte in Anlehnung an 

die 24. BImSchV werden eingehalten. Somit besteht infolge der 

Einwirkungen aus sekundärem Luftschall kein Anspruch auf 

Prüfung von erschütterungstechnischen Minderungsmaßnah-

men. 

Im Bereich zwischen Bau-km 175,4 und Bau-km 175,5 befinden 

sich mehrere Wassertanks vom Wasserbeschaffungsverband 

Fehmarn, die einen Abstand von ca. 50 m zur Bahnstrecke 

aufweisen. Da die schienenverkehrsinduzierten Erschütterun-

gen bereits im nahen Umfeld von Bahnstrecken deutlich unter-

halb der für ein Bauwerk als schädlich einzustufenden Schwin-

gungen liegen, sind aufgrund der Entfernung Schäden an den 

unterirdischen Wassertanks infolge der schienenverkehrsindu-

zierten Erschütterungsimmissionen ausgeschlossen. 

 

B.3.2.2.2 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind wesentliche Bestandteile des 

Naturhaushaltes. Bei der Betrachtung steht die nachhaltige Sicherung der 

aufgrund der natürlichen Standortfaktoren, der landschaftstypischen Nut-

zungssituation und des geschichtlich gewachsenen Landschaftscharakters 

möglichen Ausstattung an verschiedenartigen Lebensgemeinschaften mit ih-

rem charakteristischen Arteninventar sowie des entsprechenden Entwick-

lungspotenzials im Mittelpunkt. 

Folgende allgemein gültige Vermeidungsmaßnahmen werden durch die Vor-

habenträgerin umgesetzt: 
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 den ordnungsgemäßen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (002_V) 

 eine ordnungsgemäße bauzeitliche Entwässerung und Wasserhaltung 

(003_V) 

 Nutzung möglichst vorhandener Verkehrsflächen als Baustraßen oder be-

reits versiegelter Flächen für BE-Flächen / Baufeld 

 Vermeidung der Nutzung wertvoller Flächen (insbes. gesetzlich geschütz-

ter Biotope) für temporäre Flächeninanspruchnahme  

 Rückbau der bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen  

 Verwendung emissionsarmer Bauverfahren hat auch positiven Nebeneffekt 

für das Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Teilschutzgut Pflanzen und Biotope 

Zu den wertvollsten Biotopen zählen typische Knicks, durchwachsener Knick 

und typische Feldhecken. Der Verlust der trassenbegleitenden und häufig von 

invasiven und Allerweltsarten aufgebauten trassenbegleitenden Ruderalfluren 

stellt in der Regel keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen dar. Land-

schaftsbestimmende Einzelbäume oder auch Flächen für den Biotopverbund 

sowie Schutzgebiete gehen nicht verloren. Beeinträchtigung von faunistischen 

Funktionsräumen durch Zerschneidung, Verlärmung und Erschütterung exis-

tieren durch das Vorhaben nicht. 

Vorbelastungen der Pflanzen und Biotope ergeben sich weiträumig im Unter-

suchungsraum insbesondere durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

(Düngung, Biozideinsatz, Standortnivellierung, Entwässerung etc.), Verkehrs-

wege (Versiegelung, Zerschneidung von Biotopstrukturen, Schadstoffeinträ-

ge), Gewässerbelastung durch Einleitung von Abwässern, Eutrophierung etc., 

Naturferner Fließgewässerausbau (Begradigung, Regelprofile, Beseitigung 

von Ufergehölzen, Verrohrung) sowie Eingriffe in den standortspezifischen 

Wasserhaushalt durch Entwässerungen. 

Landschaftsbestimmende Einzelbäume gehen nicht verloren. 

Vermeidungsmaßnahmen: 
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 Während der Bauzeit werden vorhandene Vegetationsbestände durch 

Markierung oder Abzäunungen geschützt als sogenannte Tabuflächen 

(DIN 18 920). Daneben werden ebenso umfangreich Baumschutzmaß-

nahmen durchgeführt (004_V). 

 ggf. ergänzende Bewässerung im Umfeld von Wasserhaltungen zur Ver-

meidung von Trockenschäden an der Vegetation. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ver-

bleiben folgende Auswirkungen: 

Wirkung Auswirkung 
Lebensraum- bzw. Biotopver-

lust durch Versiegelung und 

Überbauung 

Anlagebedingt: 

 0,107 ha Biotope sehr hoher Bedeutung 

 8,618 ha Biotope mittlerer Bedeutung 

 13,970 ha Biotope geringer Bedeutung (nicht 

erheblich) 

Baubedingt: 

 0,029 ha Biotope sehr hoher Bedeutung 

 2,203 ha Biotope mittlerer Bedeutung 

 17,478 ha Biotope geringer Bedeutung (nicht 

erheblich) 

Verlust von gesetzlich ge-

schützten Biotoptypen 

Bau- sowie anlagebedingt: 

-  0,136 ha gesetzlich geschützte Biotope (ty-

pischer Knick, durchwachsener Knick und 

typische Feldhecke) 

 

Teilschutzgut Tiere 

Im Planfeststellungsabschnitt 6 wurden 15 Libellen-Arten, 10 Heuschreckenar-

ten, 14 Tagfalterarten, keine Fische und Rundmäuler, 5 Amphibienarten in 62 

als eindeutig für Amphibien geeignet ermittelten Gewässern, eine Reptilienart 

(Waldeidechse), 57 Brutvogelarten mit 1.106 Brutpaaren / Revieren, 46 Rast-

vogelarten, sechs Fledermausarten nachgewiesen.  

Als Vorbelastungen sind die Abgasimmissionen durch Straße und Bahn 

(Schadstoffbelastung, Nährstoffeintrag in floristische Lebensräumen), Dünge-
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mittel- und Pestizideinträge zu nennen, sowie Lärmimmissionen (Verlärmung 

empfindlicher Tierarten), Verarmung/ Verlust von Fließgewässerlebensräumen 

(Gewässerausbau, Drainagen), Störwirkungen durch Windkraftanlagen (opti-

sche Reize und Lärm) und touristische Nutzung (optische Reize und Lärm). 

Mögliche Verbotstatbestände können dem Grunde nach auftreten. Durch fol-

gende bauzeitliche Vermeidungsmaßnahmen können diese jedoch vermieden 

werden:  

 Zur Vermeidung einer Zerstörung oder Beschädigung von Entwicklungs- 

und Ruhestätten sowie von Entwicklungsformen, der Tötung von Jungtie-

ren sowie erheblicher Störungen während der Brut- und Aufzuchtzeiten 

werden die Fäll-, Rodungs- und Abrissarbeiten von Gebäuden außerhalb 

der Nist-, Brut- und Aufzuchtzeiten der relevanten Vogel- und Fledermaus-

arten durchgeführt (009_VA – „Rodungsbeschränkung / Fäll- und Abriss-

arbeiten außerhalb der Brutzeit der Vögel und Aktivitätszeit der Fleder-

mäuse“). Nicht auszuschließen ist eine Nutzung der an der Trasse liegen-

den und abzureißenden Gebäude als Tagesversteck (Tagesquartiere / 

Wochenstuben von Fledermäusen). Falls eine Kappung bzw. eine Rodung 

der Gehölze oder ein Eingriff in Gebäude innerhalb der Sommerquartier-

zeit, d. h. vom 01.03. bis 30.11., notwendig ist, muss vor dem Eingriff über 

eine Besatzkontrolle eine Nutzung von potenziellen Tagesquartieren aus-

geschlossen werden. 

 Vermeidung der bauzeitlichen Tötung und Verletzung von Offenlandarten 

(insb. Feldlerche, Kiebitz) (007_VA) durch Maßnahmen zur Vergrämung 

innerhalb der artspezifischen Brutsaison in den Offenlandbereichen im di-

rekten Eingriffsbereich sowie den temporär in Anspruch genommenen Flä-

chen. Alternativ zu Vergrämungsmaßnahmen sind auch Bauzeitbeschrän-

kungen bzw. ein abgestimmter Bauzeitenplan geeignet. 

 Zur Vermeidung der bauzeitlichen Tötung und Verletzung von Vogelarten 

aus der Gilde der Brutvögel der Fließ- und Stillgewässer und ihrer Ufer 

(inkl. Röhrichte) erfolgt die Baufeldfreimachung vor dem 1. März, d. h. au-

ßerhalb des Brutzeitraums (01.03. bis 15.08.). Finden Bautätigkeiten in-

nerhalb der Brutzeit dieser Gilde statt, ist zur Vermeidung von Schädigun-
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gen die Ansiedlung der Arten innerhalb der Baufelder und Zuwegungen 

durch eine vorzeitige Baufeldräumung vor Brutbeginn (Röhrichtmahd vor 

dem 01.03.) zu unterbinden (026_VA – „Vermeidung der bauzeitlichen Tö-

tung und Verletzung von Gewässerbrütern“). 

nachteilige Auswirkungen auf faunistischen Funktionsräumen durch Zer-

schneidung / Barrierewirkung 

Die maßgeblichen Zerschneidungseffekte gehen von dem bereits bestehen-

den Verkehrstrassenband (vorhandene B 207 / geplanter Ausbau der B 207, 

bestehende Gleistrasse) aus. Es ist aufgrund der Vorbelastung mit keiner 

Neuzerschneidung von Tierlebensräumen zu rechnen.  

Zur Vermeidung der Störung verschiedener Kleintiere (Kleinsäuger, Amphi-

bien etc.), durch die Barrierewirkung der geplanten Lärmschutzwände, sind in 

allen Lärmschutzwänden innerhalb des PFA 6 im Bodenbereich Kleintier-

durchlässe (Vermeidungsmaßnahme 022_V - Reduzierung der Barrierewir-

kung durch die Anlage von Kleintierdurchlässen in den Lärmschutzwänden) 

vorzusehen. 

Für den Fischotter bestehen im Untersuchungsraum Vorbelastungen vorran-

gig in der Lebensraumzerschneidung (Barrierewirkung) durch die konzentrier-

te Infrastruktur der Bahntrasse und der B 207 / E 47. An dieser Situation wird 

sich auch nach Realisierung des Vorhabens (zu erwartende Zugfrequenz un-

terhalb des Schwellenwertes von 15 Zugbewegungen pro Stunde) nichts We-

sentliches ändern. Von einem durch den Ausbau signifikant erhöhten Tötungs-

risiko und einer artenschutzrechtlich relevanten Barrierewirkung wird daher 

nicht ausgegangen.  

Für Groß- und Mittelsäuger bestehen keine Notwendigkeit zur Anlage von 

Wildleiteinrichtungen und zusätzlichen Querungshilfen wie Grün- oder Wild-

brücken. Als Querungsmöglichkeiten dienen nach wie vor die vom hier gegen-

ständlichen Ausbau nicht betroffenen Über- und Unterführungsbauwerke (EÜ 

Strukkamp, SÜ Norderweg, SÜ Wirtschaftsweg (WW) Bannesdorf). Da die 

hier querenden Straßen lediglich geringe Verkehrsaufkommen aufweisen, 

kann ein gefahrloses Queren der Tiere angenommen werden. 
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Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen 

Anlagebedingt: Zur Gleisfeldbeleuchtung im Bereich der Abstellanlage des 

Gleisdreiecks werden neue Beleuchtungsanlagen mit einer zeitgemäßen Be-

leuchtungstechnik errichtet. Als Leuchtmittel werden ausschließlich Leuchtdio-

den („light-emitting diode“ – LED) mit einer Farbtemperatur von 4.000 K (Licht-

farbe: kaltweiß) verwendet. Es fehlen Angaben zum Neubau Betriebsbahnhof 

Fehmarn West in den Planunterlagen. Die Genehmigungsbehörde beauflagt 

hier dieselbe Vorgehensweise zu den neuen Beleuchtungsanlagen des Be-

triebsbahnhofes.  

Die Planungen entsprechen so den Empfehlungen der LAI „Hinweise zur 

Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ zum Schutz von 

Insekten. Damit können auch schädliche Umwelteinwirkungen auf Vögel und 

Fledermäuse minimiert werden.  

Baubedingt: Sollte es erforderlich werden Arbeiten auch nachts durchzufüh-

ren, kommen u.a. Flutlichtscheinwerfer zum Einsatz. Die Beleuchtung der 

Baustelle wird mit dem Baufortschritt räumlich variieren. Für die Beleuchtung 

von Baustelleneinrichtungs- und -lagerflächen wird zur Minimierung der Im-

missionen der Einsatz von Leuchten mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung 

und Natriumdampf-Hochdrucklampen empfohlen. Die Genehmigungsbehörde 

nimmt zur Sicherstellung der Minimierung von schädlichen Umweltauswirkun-

gen die Maßnahmen zum Schutz der Insekten (Anhang 1 der Licht-Richtlinie 

„Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ 

der LAI) in den Nebenbestimmungen dieser Planfeststellung mit auf (A.4.3). 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf Insekten, Vögel und Fledermäuse können 

somit ausgeschlossen werden. 

 Beeinträchtigung von faunistischen Lebensräumen 

Angesichts der Vorbelastungen durch die bestehende Trasse und die parallel 

geführte B 207 ist für Groß- und Mittelsäuger der konkrete Lebensraumverlust 

durch die Verbreiterung der Trasse als nachgeordnet anzusehen. Die Auswir-

kungen durch die temporäre Flächeninanspruchnahme werden als gering ein-

gestuft. 
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Da keine Rasthabitate in Anspruch genommen werden, entstehen keine Aus-

wirkungen auf Rastvögel. 

Als wichtigste Leitlinien für den Vogelzug sind die Küstenlinien Fehmarns zu 

benennen, während das Zuggeschehen im Inneren der Insel deutlich schwä-

cher ausgeprägt ist. Insofern sind erhebliche nachteilige Auswirkungen für den 

Vogelzug durch das Vorhaben im Bereich nördlich der Fehmarnsundbrücke 

nicht zu erwarten, da die Trasse durch das Inselinnere führt. 

In den beiden abzureißenden Gebäuden (Bahnwärterhaus Strukkamp; Stell-

werk im Bbf Burg (Fehmarn) West) wurde keine Nutzung als Winter- oder 

Sommerquartier von Fledermäusen nachgewiesen. 

In Gehölzbeständen in Trassennähe wurden keine größeren Quartiere nach-

gewiesen. Durch Bauzeitenregelungen für die Beseitigung der Gehölze und 

Gebäude im Rahmen des Ausbaus können erhebliche Auswirkungen ausge-

schlossen werden. 

Durch Auszäunung des Baufeldes (005_VA – Errichtung temporärer Amphibi-

enschutzzäune) in der aquatischen Phase der Amphibien (Kammmolch) sowie 

Abfang im ausgezäunten Baufeld befindlicher Individuen in der Wanderungs-

phase (bereits durch Vorläufige Anordnung mit Datum vom 07.09.2022 ge-

nehmigt und umgesetzt (Az. 571ppw/013-2022#002)) und Einsetzen in im Um-

feld befindliche Kammmolch - Gewässer werden erhebliche Auswirkungen auf 

die Kammmolchpopulation während der Bauphase vermieden. Zusätzlich 

kommt es zum Verlust von potenziell existenziell bedeutenden Landhabitaten 

des Kammmolches in den Gehölzgürteln an der Bestandstrasse. Die Vermei-

dung des vorhabenbedingten Verlustes bzw. der eingriffs- und maßnahmen-

bedingten Unterbrechung der Funktionalität von potenziell existenziellen 

Überwinterungshabitaten findet dem Eingriff vorgezogen bzw. nach Auszäu-

nung des Baufelds vor Beginn der terrestrischen Phase des Kammmolches 

statt. Ein vorhabenbedingter Verlust frostsicherer Winterverstecke wird hier-

durch während der Bauphase vermieden (006_VA). Amphibiengewässer ge-

hen nicht verloren. Die Maßnahme ist ebenfalls bereits durch die Vorläufige 

Anordnung mit Datum vom 26.09.2023 genehmigt und umgesetzt (Az. 

571ppw/016-2023#003)). 
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Gefährdung von Tierarten durch Verkehrstod 

Auswirkungen auf Brutvögel und Rastvögel 

Betriebsbedingte Tötungen mit dem Zugverkehr für besonders kollisionsge-

fährdete Arten ist nicht gänzlich auszuschließen. Dieses Kollisionsrisiko für im 

Trassenumfeld jagende Vertreter dieser Arten ist allerdings dem allgemeinen 

Lebensrisiko zuzuordnen, das im Bereich von Saumstrukturen an Verkehrs-

wegen besteht. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko, was über das allge-

meine Lebensrisiko in anthropogen geprägten Kulturlandschaften hinausgeht, 

kann sowohl anlage- als auch betriebsbedingt ausgeschlossen werden. Auf-

grund der guten Sichtbarkeit und der Scheuchwirkungen der flankierenden 

B 207 auf die Avifauna ist davon auszugehen, dass Transferflüge zwischen 

den Vogelschutzgebieten in größeren Höhen stattfinden werden. Diese 

Scheuchwirkung wird mit Bau des Fehmarnbelttunnels durch den zunehmen-

den Straßenverkehr weiter ansteigen, wodurch Transferflüge innerhalb des 

Gefahrenbereichs weiter reduziert werden. 

Auswirkungen auf den Vogelzug  

Der annähernd trassenparallele Vogelzug entlang der Fehmarn querenden 

„Vogelfluglinie“ ist generell einem geringen Kollisionsrisiko sowohl mit fahren-

den Zügen, als auch mit der Oberleitungsanlage ausgesetzt, da Querungen 

der Trasse aufgrund der Zugrichtung nur einen geringen Anteil aller Flugbe-

wegungen einnehmen. Für die Mehrzahl rastender kollisionsgefährdeter Vögel 

sind die trassennahen Bereiche aufgrund der Vorbelastungen durch die in Be-

trieb befindliche B 207 und die Bestandstrasse der Bahn relativ unattraktiv. 

Für weitere „sonstige Arten“ wird die Gefährdung aufgrund der Vorbelastung 

ebenfalls als nicht erheblich eingestuft. 

Gefährdung durch Stromschlag 

Anlagebedingt wird regelmäßig bei Neubau- und Elektrifizierungsmaßnahmen 

die DB Ril 997.9114 „Vogelschutz an Oberleitungsanlagen“ angewendet. Seit 

der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im Jahr 2009 

besteht die Pflicht für Eisenbahnen, neu installierte Mittelspannungsfreileitun-

gen (bei den Bahnen die Oberleitungsanlagen) vogelschutzgerecht auszufüh-
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ren (vgl. § 41 BNatSchG). Entsprechend werden die neu zu errichtenden 

Oberleitungsanlagen im PFA 6 konstruktiv so ausgeführt, dass Vögel gegen 

Stromschlag geschützt sind. Ein Stromschlag-Risiko an Oberleitungsanlagen 

kann somit sicher ausgeschlossen werden. 

Störungen der Fauna (Lärm, visuelle Reize etc.) 

Das direkte Umfeld der Bahntrasse ist diversen, periodisch auftretenden Wirk-

faktoren ausgesetzt. Hierzu gehören visuelle Reize, Lärm, Kupferabrieb, Ent-

wässerung und Kollisionen mit Zügen. Die meisten Faktoren wirken weniger 

intensiv als bei Straßen mit < 15.000 DTV (durchschnittliche tägliche Ver-

kehrsstärke), diese Klasse definiert jedoch gem. Orientierungsrahmen (S-H) 

die Untergrenze der betriebsbedingten Wirkungen für Straßenbauvorhaben. 

Zu nennen ist z. B. die geringe durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke, die 

erkennbar weit unter der üblichen DTV von Straßen liegt. Hierdurch treten vi-

suelle Störungen und Lärmereignisse nur periodisch auf. Stoffliche Emissio-

nen, vor allem die im Straßenverkehr kritischen Stickoxidemissionen, fallen 

zudem vollständig weg.  

Für Vögel z.B. ist bekannt, dass dadurch nur sehr wenige, seltene Arten ge-

genüber Bahnvorhaben empfindlich sind. Diese Arten werden zudem bereits 

als einzelne Arten berücksichtigt (besondere faunistische Lebensräume und 

Funktionsbeziehungen). Die gemittelten Lärmpegel sind für die Arten somit i. 

d. R. nicht relevant, da eine sogenannte maskierende Wirkung des Vogelge-

sangs bei periodischem Lärm weitestgehend ausbleibt.  

Für Heuschrecken, Reptilien und Libellen werden keine erheblichen Auswir-

kungen erwartet. 

Unter Berücksichtigung der o.a. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

verbleiben folgende erhebliche Beeinträchtigungen: 

Wirkung Auswirkung 

Verlust von faunistischen 

Lebensräumen durch 

Überbauung / nachteilige 

Auswirkungen auf faunis-

tischen Lebensräumen 

Anlagebedingt:  

Es gehen verloren 

 ein Feldlerchenrevier im Bereich des Gleisdreiecks 

westlich von Burg a. F. 
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durch temporäre Flächen-

inanspruchnahme und 

bauzeitliche Störungen 

 eine Kompensationsmaßnahmenfläche für das 

Rebhuhn (Gleisdreieck) 

 Verlust von potenziell existenziell bedeutenden 

Landhabitaten des Kammmolches 

 Lebensstättenverlust von Vogelarten aus der Gilde 

der Gehölzhöhlenbrüter einschließlich Nischenbrü-

ter (Bachstelze, Blaumeise, Feldsperling, Garten-

rotschwanz, Grauschnäpper, Kohlmeise), 

 Lebensstättenverlust von Vogelarten aus der Gilde 

der Gehölzfreibrüter einschließlich Bodenbrüter in 

Kontakt zu Gehölzen oder in Wäldern (Amsel, Blut-

hänfling, Buchfink, Dorngrasmücke, Elster, Fitis, 

Gartengrasmücke, Gelbspötter, Gimpel, Goldam-

mer, Grünfink, Heckenbraunelle, Kernbeißer, Klap-

pergrasmücke, Mäusebussard, Mönchsgrasmücke, 

Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanz-

meise, Singdrossel, Stieglitz, Türkentaube, Turmfal-

ke, Zaunkönig, Zilpzalp) 

 Lebensstättenverlust von Vogelarten aus der Gilde 

der Bodenbrüter der Offenländer (Austernfischer, 

Fasan, Schafstelze, Sumpfrohrsänger) 

 

Für nationale Schutzgebiete ist im Untersuchungsraum keine Betroffenheit 

festzustellen. 

B.3.2.2.3 Auswirkungen auf den Boden 

Die Bedeutung des Schutzgutes Boden ergibt sich aus der Vielzahl der natür-

lichen Funktionen für den Naturhaushalt. Böden stellen einen elementaren 

Bestandteil aller wichtigen Stoffkreisläufe in der belebten Umwelt dar, was sich 

in der Speicher-, Puffer- und Filterfunktion (Wasserspeicher, Abbau, Aufbau 

und Ausgleich zahlreicher organischer Stoffe) sowie der Archivfunktion zeigt. 

Die sogenannte “Fehmaraner Schwarzerde“ mit besonderer Bedeutung, ist ein 

schwarzerdeartiger und sehr fruchtbarer Boden (hohen bzw. sehr hohen na-

türlichen Ertragsfähigkeit) und macht einen Großteil der Böden auf der Insel 
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und auf der Festlandseite aus. Die Leitbodenformen sind Pseudogleye bis 

Tschernosem-Pseudogleye aus Geschiebelehm. Durch ihr hohes natürliches 

Bindungsvermögen sind die Böden bei entsprechenden Einträgen anfällig für 

Schadstoffanreicherungen.  

Im Untersuchungsgebiet bestehen grundsätzlich verschiedene Vorbelastun-

gen in Form von Versiegelungen im Bereich der bestehenden zweispurigen 

Trasse der B 207, der eingleisigen Bahntrasse und Siedlungsflächen, sowie 

Flächen mit Auf- und Abtrag und sonstigen starken anthropogenen Verände-

rungen und Altlastenflächen. Die wesentlichen, nicht lokalisierbaren bzw. 

quantifizierbaren Vorbelastungen sind im Bereich der landwirtschaftlichen Flä-

chen die Bodenverdichtung, die Entwässerung von Böden mit natürlicherweise 

hohem Grundwasserstand sowie Schad- und Nährstoffeinträge. Die Schad-

stoffbelastung durch Verkehr bildet im Untersuchungsraum insbesondere im 

Umfeld der B 207 eine erhebliche Vorbelastung. 

Die Gefährdung durch betriebsbedingte Schadstoffimmissionen ist aufgrund 

der Elektrifizierung der Strecke (z.B. Kupferabrieb) eher gering einzuschätzen. 

Nach aktuellem Stand sind gem. Altlastenkataster in Ostholstein keine Altlas-

ten bekannt. Jedoch ist im Rahmen der Baugrunduntersuchung für den Er-

satzneubau einer Fehmarnsundquerung auffälliges Bohrgut bei einer Bohrung 

erbohrt worden, sodass sich eine Altlastverdachtsfläche im Untersuchungs-

raum - direkt hinter der Brücke auf der Insel, östlich der Bahnstrecke - befin-

det. Eine Betroffenheit kann durch das Vorhaben ausgeschlossen werden. 

Die Vorhabenträgerin plant umfangreiche Vermeidungs- und Schutzmaßnah-

men ein:  

 Flächensparende Lagerung von Baumaterialien und Erdmassen 

 Einrichtung von Lagerflächen auf relativ unempfindlichen Flächen und voll-

ständiger Rückbau der Flächen nach Abschluss der Arbeiten 

 Sicherung der Baustellenumgebung vor Befahren 

 Verzicht auf unnötige Versiegelung und Verdichtung 

 Einsatz emissionsarmer Baumaschinen und Bauverfahren 
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 Trennung von belastetem und unbelastetem Bodenmaterial 

Mit Umsetzung dieser Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen verbleiben fol-

gende erhebliche Beeinträchtigungen: 

Wirkung Auswirkung 
Verlust von Bodenty-

pen durch Überbau-

ung bzw. (Teil-

)Versiegelung,  

Überprägung / Ver-

dichtung 

Anlagebedingt durch Überbauung: 

 10,96 ha von Böden besonderer Bedeutung 

 19,95 ha von Böden ohne Bedeutung (anthropogen 

überprägt) (nicht erheblich) 

Baubedingt: 

 Beeinträchtigung der Bodenfunktion von 13,23 ha 

Böden besonderer Bedeutung 

 4,92 ha Böden ohne Bedeutung (anthropogen 

überprägt) (nicht erheblich) 

 

B.3.2.2.4 Auswirkungen auf das Wasser 

Das Schutzgut Wasser lässt sich in die Teilfunktionen „Grundwasser“ und 

„Oberflächenwasser“ differenzieren. Ziel der Umweltvorsorge ist die nachhalti-

ge Sicherung funktionsfähiger Wasserkreisläufe durch den Schutz des 

Grundwassers vor Schadstoffbelastungen und vor Verringerung der Grund-

wasserneubildung (Trinkwasserversorgung) sowie die Sicherung der Regula-

tions-/ Regenrationsleistungen (Abflussfunktion, biologische Selbstreinigung, 

Lebensraumfunktion, Trinkwasserversorgung, Erholungsfunktion) von Ober-

flächengewässern. 

Im Untersuchungsraum sind keine Wasserschutz- bzw. Wasserschongebiete 

nach § 51 WHG und § 4 LWG und keine Überschwemmungsgebiete nach 

§ 76 WHG und § 57 LWG ausgewiesen. In unmittelbarer Küstennähe befinden 

sich Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasser-Risiko durch vordrin-

gendes Meerwasser. 

Im Zuge der Planungen setzt die Vorhabenträgerin Maßnahmen an, damit Be-

einträchtigungen vermindert bzw. vermieden werden. Für das Schutzgut Was-

ser ist das die Anlage von Bahngräben am Dammfuß mit einer anschließen-
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den Vor-Ort-Versickerung des Oberflächenwassers oder einer Ableitung in ei-

ne nächstgelegene Vorflut innerhalb des engeren Einzugsgebietes. 

Grundsätzlich ist eine Verunreinigung von Gewässern und des Grundwassers 

durch Baumaterialien, Öle und Treibstoffe während der Bauphase z. B. durch 

temporär befestigte Lagerflächen für Öle etc. zu vermeiden. Auch das Einlei-

ten von schadstoff- / schwebstoffbelastetem Baugrubenwasser in Oberflä-

chengewässer oder in das Grundwasser zählt zu den grundlegenden Vermei-

dungsmaßnahmen der Vorhabenträgerin. 

Vorbelastungen allgemeiner Art bestehen wie folgt: 

 Potenzielle Gefährdung des Grundwassers durch Altlasten 

 Flächenversiegelung / Schadstoffeinträge 

 Abgrabungen: Verminderung schützender Deckschichten und damit erhöh-

te Gefahr von Stoffeinträgen in das Grundwasser (z. B. Bahntrasse) 

 Flächige Stoffeinträge durch intensive Landwirtschaft: Eintrag von Nitrat, 

Pflanzenschutzmitteln oder anderen wassergefährdenden Stoffen  

 Flächige Einträge von Fernimmissionen: Luftschadstoffe wie z. B. Stick-

stoffverbindungen 

 Grundwasserentnahmen: Beeinflussung des Wasserhaushaltes durch 

Grundwasserabsenkungen (öffentliche, private oder gewerbliche Wasser-

entnahmen) 

 Die Gräben der Insel Fehmarn weisen eine kritische Belastung der Was-

serqualität auf. Wesentliche Faktoren der Belastung dürften sich aus der 

intensiven Landwirtschaft ergeben. Zahlreiche Gräben werden durch die 

zweispurige B 207 und die Bahntrasse gequert und sind an diesen Stellen 

bereits verrohrt. 

Teilschutzgut Oberflächengewässer 

Der Strandsee bei Großenbroder Fähre grenzt unmittelbar an den Untersu-

chungsraum östlich der Fehmarnsundbrücke an und ist als Wertelement von 

Natur und Landschaft von besonderer Bedeutung. Diese Strandseen sind eine 

Besonderheit, da sie im Vergleich zu anderen Binnenseen mit einer Wasser-
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tiefe zwischen 0,3 und 0,7 Meter sehr flach sind und unterstreichen aufgrund 

ihrer Naturnähe die besondere Bedeutung auch im Hinblick auf die Lebens-

raumfunktion.  

Die kleinflächigen Stillgewässer stellen auf Grund der Größe nur Retentions-

räume untergeordneter Bedeutung dar, haben aber in der Regel eine beson-

dere Lebensraumfunktion. Innerhalb des Untersuchungsraumes kommen ent-

lang der Bahntrasse (100 m beidseits der Trasse) zwei eutrophe Stillgewäs-

ser, ein eutrophes Kleingewässer, ein Zierteich auf dem Gelände der Pump-

station Strukkamp sowie am südlichen Ende des Gleisdreiecks in Burg a. F. 

ein verbautes technisches Gewässer mit Überlauf vor. 

Natürliche Fließgewässer sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Aus 

diesem Grund kommt den großen Gräben auf Fehmarn als Gewässer eine 

besondere Bedeutung im Wasserhaushalt zu. Aus gutachtlicher Sicht werden 

diese Fließgewässer, trotz der fehlenden Naturnähe und aufgrund ihrer be-

sonderen Vorflutfunktion als Gewässer mit besonderer Bedeutung eingestuft:  

 Nielandsgraben (Gewässer Nr. 3.2) 

 Grabensystem: Bannesdorfer Graben (Gewässer Nr. 3.3.4), Landgraben 

oder Kampgraben (kreuzt nördlich von Burg a. F. die Bahnstrecke bzw. die 

B 207) 

 Mummendorfer Graben (Gewässer Nr. 5) 

 Grabensystem: Nordburger Koppelgraben / Schüttelschlaggraben 

(Verbandsgraben Nr. im Zuständigkeitsbereich Wasser- und Bodenverband 

Ostholstein) 

Vermeidung: 

 Direkte Ableitung und Vor-Ort-Versickerung des über die Querneigung des 

Planums anfallenden Oberflächenwassers 

 Verhinderung der Inanspruchnahme von Kleingewässern 

 Erhalt von Gewässerrandstreifen, Gewährleistung der ökologischen 

Durchgängigkeit orientiert an die Dimensionierung der Querung durch die 

planfestgestellte 4-streifige B 207- Planung 
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 Anpassung von Querungsbauwerken an hydrologische Gegebenheiten 

 Anlage von Materiallagerflächen oder Baustellenbetriebsflächen außerhalb 

von Oberflächengewässern 

 Keine direkte Einleitung hydraulischer Bindemittel in Gewässer (Nachweis 

der Umweltverträglichkeit durch Hersteller) 

Auswirkungen auf Oberflächengewässer durch Flächen-und Funktionsverlust 

Die Bauwerke zur Querung der Fließgewässer werden im Zuge des Ausbaus 

der Bahnlinie verlängert oder durch Neubauten ersetzt. Der Rückbau der tem-

porären Überfahrt im Zuge der Bauausführung erfordert eine Neuprofilierung 

von Uferbereichen. Ein maßgeblicher Flächen- und Funktionalitätsverlust für 

die Fließgewässer ist daraus nicht erkennbar.  

Die Maßnahmen haben somit keine erheblichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Oberflächenwasser. 

Teilschutzgut Grundwasser 

Aufgrund der natürlichen Bedingungen (geringe Niederschlagsmenge bzw. 

Untergrundbeschaffenheit (wasserstauenden Geschiebemergel)) sind nutzba-

re Grundwasservorkommen nur in sehr geringem Maße vorhanden. Der mittle-

re Grundwasserstand liegt außerhalb der Stadt Burg a. F. 1-3 m unter Flur, 

während er innerhalb der Stadt aufgrund der Absenkungen tiefer liegt. Daher 

erfolgt die Wasserversorgung über eine Frischwasserleitung über das Fest-

land. 

In Hinblick auf die Grundwassernutzung (Trinkwassergewinnung) sind im tras-

sennahen Bereich nur Flächen geringer Bedeutung vorhanden. Es handelt 

sich bei dem oberflächennah anstehenden Wasser um lokale Stau- und 

Schichtenwasser und nicht um einen durchgehenden Grundwasserhorizont. 

Es sind daher im Untersuchungsgebiet nur Flächen von allgemeiner Bedeu-

tung für das Grundwasser vorhanden. 

Hydrologische Beeinträchtigungen verursacht durch Grundwasseranstau, -

absenkung oder Veränderungen des Grundwasserfließgeschehens können 

während der Bauphase ausgeschlossen werden.  



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 164 von 338 
 
 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Reduzierung von Baustraßen, Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungs-

flächen auf ein Minimum (Berücksichtigung der Belange des Grundwas-

serschutzes bei der Auswahl dieser Flächen) 

 Verwendung durchlässiger Deckschichten im Bereich von z. B. Unterhal-

tungswegen 

 Vermeidung von Grundwasserabsenkungen durch Bauausführung in Zei-

ten niedriger Grundwasserstände im hydrologischen Sommerhalbjahr (En-

de Mai bis Ende Oktober) 

Mit Umsetzung der Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen verbleiben folgende 

Beeinträchtigungen: 

Wirkung Auswirkung 
Verlust der Grundwas-

serneubildung durch Flä-

cheninanspruchnahme 

(Neuversiegelungen) 

Anlagebedingt: 

 Einschränkung der Grundwasserneubildung in ei-

nem Umfang von ca. 7,57 ha 

  

Wasserrahmenrichtlinie 

Durch das Vorhaben besteht keine Gefährdung der Bewirtschaftungsziele der 

Wasserrahmenrichtlinie gemäß §§ 27, 44 und 47 WHG. Für die in den Bewirt-

schaftungsplänen angesprochenen Fließgewässer (Todendorfer/ Bannesdor-

fer Grabensystem und Mummendorfer Graben) sind keine Verschlechterun-

gen des ökologischen Potenzials oder des chemischen Zustands festzustel-

len. Für den Grundwasserkörper Fehmarn kann eine Verschlechterung des 

mengenmäßigen oder des chemischen Zustands ausgeschlossen werden. 

Dem Verbesserungsgebot bzw. dem Gebot zur Trendumkehr steht das Vor-

haben ebenfalls nicht entgegen.  

B.3.2.2.5 Auswirkungen auf Luft und Klima 

Das Klima eines Bereiches wird durch das Zusammenwirken mehrerer physi-

kalischchemischer Parameter wie Wind, Verdunstung, Niederschlag, Tempe-
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ratur u. a. bestimmt. Davon wiederum ist die bioklimatische Bedeutung unter-

schiedlicher Flächen und Landschaftsbestandteile abhängig (Kaltluftentste-

hungsgebiete, Wärmeinseln, Luftabflussbereiche, Gehölzbestände mit Immis-

sions- und Filterfunktionen u. a.). 

Wie im restlichen Schleswig-Holstein auch wird das Klima in hohem Maße 

durch die großklimatische Lage zwischen Nord- und Ostsee geprägt. Im Un-

tersuchungsraum sind keine klimatisch belasteten Siedlungsbereiche vorhan-

den. Somit bestehen keine bedeutenden bioklimatischen Belastungs-

Entlastungs-Systeme im Untersuchungsgebiet. Größere Waldflächen mit ei-

nem zu erwartenden eigenen Bestandsklima und somit Frischluftentstehungs-

gebiete fehlen im Untersuchungsgebiet. Kleinräumigere, durch das Relief be-

dingte Sonderklimate sind im gesamten Untersuchungsgebiet – wenn über-

haupt gegeben – nur schwach ausgeprägt, da eine Überprägung durch das 

Großklima stattfindet und das Relief der Landschaft wenig ausgeprägt ist. 

Im gesamten Untersuchungsraum ist die vorhandene kleinklimatische Vorbe-

lastung gering, da eine ländliche Struktur vorherrscht und das Kleinklima 

grundsätzlich von den großklimatischen Verhältnissen überprägt wird. Außer-

ordentliche Luftschadstoffvorbelastungen durch Industrie liegen im Untersu-

chungsgebiet nicht vor. Lediglich durch den vorhandenen Fahrzeugverkehr 

auf der B 207 werden entlang der gesamten Trasse Luftschadstoffimmissio-

nen hervorgerufen. Zusätzlich bestehen durch die Bahnstrecke bzw. dem Die-

sellok-Betrieb Stickstoffemissionen. 

Um Beeinträchtigungen gar nicht erst entstehen zu lassen, wird während be-

sonders trockener Witterungsphasen Wasserbestäubung des Arbeitsfeldes 

zur besseren Partikelbindung durchgeführt (020_V). Auch der Einsatz emissi-

onsarmer Baumaschinen und Bauverfahren hat positive Effekte auf das 

Schutzgut.  

Durch den Ausbau der Trasse werden keine Bereiche mit besonderer Bedeu-

tung für spezifische Klimafunktionen beeinträchtigt.  
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B.3.2.2.6 Auswirkungen auf Landschaft 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Landschaft stehen das Landschaftsbild 

bzw. die optischen Eindrücke der Betrachtenden im Vordergrund. Gegenstand 

der Darstellung des Landschaftsbildes sind vor allem die geomorphologisch 

sowie natur- und kulturbedingten Voraussetzungen, die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit von Natur und Landschaft ausmachen und eine landschaftsgebun-

dene Erholung ermöglichen. 

Die Küsten des Untersuchungsraumes stellen sich landschaftlich sehr unter-

schiedlich dar. 

Festlandseitig dominieren östlich der bestehenden Fehmarnsundquerung die 

große Lagune bei Großenbroderfähre und westlich direkt am Dammbauwerk 

der Fehmarnsundbrücke anschließende Strand- und Dünenlandschaft die sich 

bis zur Großenbroder Lagune fortsetzt. Im Nordwesten ist die Küstenland-

schaft naturnah geprägt mit einem Mosaik aus kleinräumig gegliederten Küs-

tenbiotopen wie Strandseen, Vegetationsfreier Strand oder Graudünen. Zum 

Teil sehr schmal im Bereich Sund und bestehender Fehmarnsundbrücke aus-

geprägt. Daran schließt sich östlich der Fehmarnsundbrücke eine sehr struk-

turreiche Küstenlandschaft um die Ortschaft Fehmarnsund an. 

Der Fehmarnsund ist als Besonderheit ebenfalls als Küstenlandschaft der of-

fenen Meeresfläche anzusehen. 

Bedeutung für das Landschaftsbild haben in erster Linie die Ostsee und die 

Sichtbeziehungen zur Ostsee sowie Alleen in der Agrarlandschaft. Weitere 

Elemente besonderer Bedeutung sind deutlich durchgrünte städtisch geprägte 

Siedlungsbereiche und ländlich geprägte Siedlungen.  

Vorbelastungen des Landschaftsbildes ergeben sich durch vorhandene Ver-

kehrswege (Bahnstrecke, B 207, L 209, K 43 und K 49), die den Landschafts-

raum visuell überprägen bzw. von denen Lärm- und Schadstoffemissionen 

ausgehen. 

Aufgrund der Vorbelastung durch die bestehende Bahntrasse kommt es nicht 

zu einer Beeinträchtigung von Landschaftsbildeinheiten durch Zerschneidung. 
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Eine Zerschneidung von wichtigen Wegebeziehungen für die Erholungsnut-

zung ist nicht zu erwarten.  

Folgenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden Im Zuge des 

Vorhabens eingeplant: 

 Minimierung der baubedingten Lärmemissionen und der von diesen aus-

gehenden Beeinträchtigungen der Landschaftsräume durch Lärmschutz-

maßnahmen und den Einsatz lärmarmer Baugeräte. 

 Weitgehender Erhalt landschaftsbestimmender Einzelbäume, Wiederher-

stellung von Gehölzstrukturen. 

 Landschaftsgerechte Einbindung der Lärmschutzwände durch Begrü-

nungsmaßnahmen (Gehölzpflanzungen) 

Die Schwere der visuellen Störung ergibt sich aus der ermittelten Gesamtemp-

findlichkeit des Landschaftsbildes innerhalb der abgegrenzten visuellen Wirk-

zonen. Ein Großteil der Wirkzonen befindet sich innerhalb von weitgehend 

ausgeräumten Agrarlandschaften mit geringer Gesamtempfindlichkeit. Sicht-

verschattende Landschaftselemente (z. B. Heckenstrukturen, Knicks, Feldge-

hölze etc.) fehlen hier, so dass die Trasse von überall einsehbar ist und die vi-

suelle Wirkzone im Regelfall die gesamte Breite von 165 m einnimmt. Im Be-

reich zwischen dem Gleisdreieck Burg und dem Bf. Burg a. F. verstellt die bis 

nahe an die Gleistrasse der Strecke 1103 heranreichende Bebauung im Ge-

werbegebiet Burg vielfach den Blick auf die Oberleitungsmasten, so dass die 

Abgrenzung einer visuellen Wirkzone hier nicht sinnvoll erscheint. Am Aus-

bauende der Strecke 1100 reicht die visuelle Wirkzone kleinflächig bis in 

Landschaftsbildeinheiten mit hoher Gesamtempfindlichkeit hinein (Allee an der 

K 49). Visuelle Wirkzonen innerhalb von Landschaftsbildeinheiten mit mittlerer 

Gesamtempfindlichkeit befinden sich auf der Westseite der Vogelfluglinie süd-

lich von Strukkamp (Agrarlandschaft mit Blickbeziehungen zur Ostsee) und 

östlich von Ostermarkelsdorf (Strukturreichere Agrarlandschaft) sowie auf der 

Ostseite der Vogelfluglinie im Bereich der Ortslage Fehmarnsund. Visuelle 

Wirkzonen innerhalb von Landschaftsbildeinheiten mit hoher Gesamtempfind-

lichkeit befinden sich im Bereich der gut durchgrünten Ortslage Strukkamp, 
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der Allee zwischen Strukkamp und dem Fehmarnsund sowie im Bereich der 

Küstenlandschaften auf Fehmarn und auf der Festlandseite.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fehmarnsundquerung als ein 

prägendes Landschaftselement von sehr hoher Bedeutung ist durch die Instal-

lation der Maste und Leitungen für die Elektrifizierung nicht zu erwarten. Für 

dieses technische Bauwerk ist davon auszugehen, dass Oberleitungsmasten 

und Oberleitungen in einer Höhe von ca. 8 m zu keinen erheblichen visuellen 

Störungen der Landschaft führen.  

Im Bereich von Strukkamp, Avendorf, Albertsdorf, Hochfelder Mühle und 

Landkirchen werden auf einer Länge von insgesamt 1.296 m Lärmschutzwän-

de von 2 m errichtet. Im Bereich Burg Krankenhaus wird eine Lärmschutz-

wand von 3 Meter Höhe und im Bereich von Burg Am Steinkamp eine Lärm-

schutzwand von 4 Meter Höhe errichtet. Insgesamt werden sieben Lärm-

schutzwände mit einer Gesamtlänge von 1.798 m errichtet.  

Während der Bauphase wird es punktuell zu Beeinträchtigungen der Land-

schaft und des Landschaftserlebens durch Verlärmung sowie durch Schad-

stoffbelastung durch Baumaschinen kommen. Die Beeinträchtigungen sind 

zeitlich begrenzt und betreffen zum großen Teil Bereiche, denen für die land-

schaftsgebundene Erholung keine besondere Bedeutung zukommt. 

Mit Umsetzung der Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen verbleiben folgende 

erhebliche Beeinträchtigungen: 

Wirkung Auswirkung 

Verlust / Überprägung 

von Landschaftsräumen 

bzw. -einheiten durch 

Flächeninanspruchnahme 

und Überbauung 

Anlagebedingt: 

 0,30 ha mit hoher Bedeutung 

 30,60 ha mit geringer Bedeutung (nicht erheblich) 

Baubedingt: 

 0,15 ha mit hoher Bedeutung 

 18,00 ha mit geringer Bedeutung (nicht erheblich) 

Beeinträchtigungen von 

Landschaftsräumen 

durch visuelle Störung  

Bau- und anlagebedingt: 

 17,44 ha hoher Gesamtempfindlichkeit  

 21,59 ha mittlerer Gesamtempfindlichkeit 

 275,41 ha geringer Gesamtempfindlichkeit (nicht 
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erheblich) 

Beeinträchtigung der 

landschaftsgebundenen 

Erholung durch Verlär-

mung 

Bau- und anlagebedingt: 

 50,47 ha hoher Gesamtempfindlichkeit 

 

B.3.2.2.7 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Schutzgut Kulturgüter umfasst Bau- und Naturdenkmale, archäologische 

Denkmale und Verdachtsflächen. Als sonstige Sachgüter gelten z. B. gewerb-

liche / industrielle oder verkehrliche Bauten, die aufgrund ihrer ehemaligen 

oder heutigen hohen funktionalen Bedeutung einen gewissen gesellschaftli-

chen Wert präsentieren. 

Laut der digitalen Denkmalliste des Landes befinden sich die „Fehmarnsund-

brücke“ und die „Reichsautobahn-Brücke“ (nahe Strukkamp) als geschützte 

Kulturdenkmale im Untersuchungsraum. Das Vorhaben hat keine negativen 

Auswirkungen auf die beiden Baudenkmale. Seitens des Landesamtes für 

Denkmalpflege bestehen gegenüber der vorgesehenen Errichtung der Ober-

leitungsmasten auf der Fehmarnsundbrücke keinerlei Bedenken. 

Folgende historische Kulturlandschaften bzw. deren schützenswerte Elemente  

 Kirche in Burg a. F. (angrenzend an den Untersuchungsraum) 

 Kolonistendörfer des 13. und 14. Jahrhunderts (sog. Forta-Dörfer) auf 

Fehmarn, innerhalb des Untersuchungsraumes liegen die Ortsränder von 

Burg a. F. und Strukkamp 

befinden sich im Umfeld des Bauvorhabens, sind aber nicht direkt betroffen.  

Das Vorhaben hat keine negativen Auswirkungen auf die Baudenkmäler. 

Sachgüter, wie z.B. Windkraftanlagen und bestehende Windeignungsgebiete, 

liegen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Durch den Ausbau der Trasse wird 

lediglich in die bestehende Bahnanlage eingegriffen, deren Funktion aufge-

wertet wird. 
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Im Untersuchungsraum bestehen hohe Vorbelastungen durch Straßen (insbe-

sondere Straßenverkehrslärm) und die Bahntrasse, die die Erlebbarkeit der 

Denkmäler einschränken. Zusätzliche erhebliche Beeinträchtigung von Kultur- 

und Baudenkmalen durch Verlärmung, Erschütterungen und visuelle Überprä-

gung bestehen aufgrund dieser Vorbelastungen nicht. 

Als Vermeidungsmaßnahme ist hier die Minimierung von Lagerflächen im 

Umgebungsbereich von bekannten Denkmälern zu nennen.  

Alle bekannten Bodendenkmäler liegen außerhalb des Untersuchungsraumes. 

Verlust bzw. Beeinträchtigung von archäologische Fundstellen 

In der vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein erstellten archäo-

logischen Voruntersuchung wurden zehn Geländeareale untersucht, in denen 

fünfzehn archäologische Fundstätten erfasst sind. Von den zehn Gelände-

arealen sind sechs zur Bebauung freigegeben. Bei den verbleibenden vier 

(Landkirchen, Bannesdorf) wurden archäologische Hauptuntersuchungen 

durchgeführt und folgend die denkmalrechtliche Freigabe für die Bauflächen 

des PFA 6 erteilt. 

B.3.2.2.8 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Schutzgüter wird deutlich, dass sie zu-

sammen ein komplexes Wirkungsgefüge darstellen. Diese Wirkungen können 

sich in ihrer Wirkung addieren, potenzieren, aber auch u. U. vermindern. 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind in verschiede-

nen Beziehungen und Richtungen vorhanden. Starke Wechselwirkungen des 

Schutzgutes Tiere bestehen mit den Schutzgütern Pflanzen (Biotoptypen) und 

biologische Vielfalt sowie Boden und Wasser. Ein hoher Natürlichkeitsgrad, 

enge Bindungen von Arten an ihre Lebensräume oder empfindliche Lebens-

gemeinschaften bewirken eine hohe Empfindlichkeit. Bereits geringfügige Än-

derungen im Beziehungsgeflecht haben Auswirkungen auf das jeweils andere 

Schutzgut. Auswirkungen auf die ökosystemaren Wechselwirkungen ergeben 

sich bei dem Vorhaben durch bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen 

von Biotopen, sowie die baubedingte Inanspruchnahme von Bodenfläche und 

Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate.  
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Eine Sonderrolle nimmt das Schutzgut Mensch ein, da der Mensch nicht un-

mittelbar in das ökosystemare Wirkungsgefüge integriert ist. Die vielfältigen 

Einflüsse des Menschen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, die 

in dem betroffenen Raum wirken, sind vor allem im Rahmen der Ermittlung 

und Vorbelastungen zu berücksichtigen. Im Einzelnen können bau- und be-

triebsbedingte Beeinträchtigungen der Wohn-, Freiraum- und Erholungsfunkti-

onen durch Lärmimmissionen sowie bau- und anlagebedingte visuelle Beein-

trächtigungen durch Bautätigkeiten und Gehölzverluste, auf das Schutzgut 

Mensch wirken. 

Da nicht alle schutzgutübergreifenden Wechselwirkungen vollständig erfasst 

werden können, wird eine Reduktion auf die im Untersuchungsraum vorkom-

menden Wechselwirkungskomplexe vorgenommen um somit die entschei-

dungserheblichen bestehenden Wechselwirkungen zu beschreiben.  

Die wesentlichen Wechselwirkungen bestehen im Übergangsbereich 

Fehmarnsund – Küstenlandschaft. Die Begrenzung wird für den Untersu-

chungsraum durch an die küstenprägende Landschaft anschließenden land-

wirtschaftlichen Flächen definiert. Der Wechselwirkungskomplex begründet 

sich durch hochwertige und artenreiche Küstenökosysteme und -biotope (z. B. 

Flachwasserbereiche, Strandsee/Lagune, Brackwasserröhrichte, Graudünen 

etc.) mit der daran gebundenen Fauna, insbesondere in den FFH- und Vogel-

schutzgebieten.  

Die im Zusammenspiel mit dem Fehmarnsund bestehenden hochwertigen 

Küstenökosysteme und -biotope stellen darüber hinaus hochwertige Land-

schaftsbildräume mit besonderer Eigenart und Vielfalt dar. Wechselwirkungen 

bestehen auch durch die menschliche Nutzung wie die Erholungsinfrastruktur 

sowie die Brückenrampe der Fehmarnsundbrücke. Diese schränken einerseits 

Küstenökosystem ein, schaffen anderseits neue Biotopstrukturen wie Trocken-

lebensräume auf und vor den Brückenrampen.  

Weitere ökosystemare Wechselwirkungskomplexe sind in dem stark landwirt-

schaftlich geprägten Untersuchungsraum nicht zu definieren. 
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B.3.2.3 Begründete Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß § 12 UVPG a.F. 

Die in § 3 UVPG a.F. normierte Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Umwelt umfasst gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) die Auslegung 

und die Anwendung der umweltbezogenen Tatbestandsmerkmale der ein-

schlägigen Fachgesetze und Rechtsverordnungen auf den entscheidungser-

heblichen Sachverhalt. Außer Betracht bleiben für die Bewertung nicht um-

weltbezogene Anforderungen der Fachgesetze und die Abwägung umweltbe-

zogener Belange mit anderen Belangen (Ziffer 6.1.1, Satz 2 UVPVwV). Krite-

rien für die Bewertung sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 

Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter sowie die Möglichkeit zu Minderung und 

Ausgleich der Beeinträchtigungen. 

Die Qualifizierung der Projektauswirkungen, welche Beeinträchtigungen eines 

Schutzgutes nach sich ziehen, erfolgt mittels Auswertung der Ergebnisse der 

Bestandsaufnahme und Bewertung, der Wirkungs- und Konfliktanalyse sowie 

der Ergebnisse der Konfliktanalyse. 

Maßgeblich für die Bewertung der Umweltauswirkungen ist, ob das Vorhaben 

die umweltbezogenen Voraussetzungen der einschlägigen Fachgesetze er-

füllt. 

Die Vorbelastungen innerhalb des Untersuchungsraumes sind bei der Bewer-

tung sowie im Rahmen der Ermittlung der Beeinträchtigungen einzustellen. 

Bei den abiotischen Landschaftsfaktoren Boden (Ausnahme Neuversiegelun-

gen), Wasser, Klima / Luft werden lediglich die Beeinträchtigungen der Wert- 

und Funktionselemente besonderer Bedeutung betrachtet. Entsprechend dem 

gewählten Indikatorprinzip wird vorausgesetzt, dass der Eingriff bei den abioti-

schen Faktoren mit allgemeiner Bedeutung über die Lebensräume miterfasst 

und bei deren Behandlung bezüglich Vermeidung und des Ausgleichs bzw. 

Ersatzes abgehandelt wird. 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat anhand der speziellen Fachgutachten in den 

Planunterlagen (insbesondere der Umweltverträglichkeitsstudie und dem 

Landschaftspflegerischer Begleitplan) und der Anregungen aus der Anhörung 

alle Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und die daraus 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 173 von 338 
 
 

resultierenden Folgemaßnahmen zur Umweltvorsorge überprüft mit folgenden 

Einzelergebnissen: 

B.3.2.3.1 Schutzgut Menschen 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz verfolgt u. a. das Ziel, den Menschen 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schäd-

licher Umwelteinwirkungen vorzubeugen (§ 1 BImSchG). Nach § 3 BImSchG 

handelt es sich bei den schädlichen Umwelteinwirkungen um Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen, Lichtimmissionen und Strahlen. Durch 

verschiedene Bundes-Immissionsschutzverordnungen (BImSchV) bzw. die da-

rin festgelegten Grenz- und Richtwerte wird die allgemeine Zielsetzung des 

§ 1 BImSchG gestützt. 

Bezüglich möglicher Auswirkungen auf die Siedlungsflächen (Wohn- und 

Wohnumfeldfunktionen) werden die einschlägigen Vorschriften und Verord-

nungen des Immissionsschutzes (z.B. 16. BImSchV, AVV Baulärm, DIN 4150) 

als Bewertungsmaßstäbe herangezogen. 

Für die Wohnbebauung sowie für öffentliche Grünflächen und Flächen für den 

Gemeinbedarf (0,01 ha Siedlungsflächen), welche in erheblichem Maße für 

die Wohnqualität mitbestimmend sind, wird von einer hohen Bedeutung und 

einer hohen Empfindlichkeit gegenüber den Wirkungen des Vorhabens aus-

gegangen. Dem Wohnumfeld – 500 m Entfernung zur Wohnung (12,8 ha) wird 

eine mittlere Bedeutung zugeordnet, da es zwar von den Wohnbereichen aus 

wahrnehmbar ist, aber für die ortsnahe Erholung nur zum Teil durch Wege er-

schlossen und das Landschaftsbild im Wesentlichen durch Ackerflächen ge-

prägt ist. Andererseits sind alle Ortslagen durch die Nähe der B 207 und der 

Bahn bereits vorbelastet. Die Bedeutung der Landschaft für die touristische 

Erholungsnutzung sowie die Feierabend- und Wochenenderholung wird durch 

die Erschließung über das vorhandene Wegenetz und damit verbunden die 

Wahrnehmbarkeit, durch die Landschaftsbildqualität sowie durch vorhandene 

Beeinträchtigungen bestimmt. Der überwiegende Teil des Untersuchungsrau-

mes wird für die Feierabend- und Wochenenderholung mit allgemeiner Bedeu-

tung / Empfindlichkeit bewertet. Aber auch 5,4 ha Erholungsflächen besonde-

rer Bedeutung werden überbaut bzw. gehen dauerhaft verloren. 
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Durch das Baufeld, Baustraßen, sowie Baustellen- und Lagerflächen kommt 

es zu einem temporären Verlust von 6,6 ha (Wohnumfeld) mittlerer und 0,03 

ha Siedlungsflächen hoher Bedeutung und von 3,75 ha Erholungsflächen be-

sonderer Bedeutung. Die betroffenen Flächen befinden sich vornehmlich in 

der Nähe der bestehenden Gleisanlage, sodass in den meisten Fällen eine 

verminderte Erholungseignung der vorhandenen Flächen vorliegt. Diese tem-

porären Beeinträchtigungen wirken einerseits während der Bauzeit bis zu 4-5 

Jahre, andererseits werden die bauzeitlich beanspruchten Flächen wiederher-

gestellt (015_A – Gesamtfläche ca. 14,86 ha).  

Im Ergebnis ist der Verlust der Siedlungs- und Erholungsflächen anlage- so-

wie baubedingt als eine erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten. 

Baulärm 

Die Vorhabenträgerin hat im laufenden Verfahren, auf Grundlage der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz vor Baulärm (AVV Baulärm), mögli-

che schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräuschimmissionen aus Bau-

lärm untersucht und in einem Baulärmgutachten (siehe Unterlage 15.5) zu-

sammengefasst. 

Baubedingt wirkt am stärksten der Baulärm beeinträchtigend auf die Sied-

lungs- und Erholungsflächen. Hinsichtlich der zeitlichen Ausführung können 

verschiedene Varianten berücksichtigt werden, um die Belastungen des Um-

felds zu optimieren, um insbesondere die Einwirkungen auf die Avifauna und 

die Urlaubszeit zu minimieren. Des Weiteren kann auch auf die Auswirkungen 

von möglichen zeitlichen Verschiebungen der tangierenden Maßnahmen (u.a. 

Ausbau der Bundesstraße B 207) flexibel reagiert werden. Dies umfasst ins-

besondere den Umfang möglicher Baupausen, aber auch die Konzentration 

der Bautätigkeiten auf bestimmte Gebiete. Arbeiten wie Gleisrückbau, Erd-

bauarbeiten und Stopfarbeiten am Gleisbett können in einigen Bereichen ohne 

Überschreitung der Richtwerte der AVV Baulärm auch nachts durchgeführt 

werden.  

Aufgrund des fortschreitenden Bauverlaufs ist hier von einer „Wanderbaustel-

le“ auszugehen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die jeweils gelten-

den Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm überwiegend eingehalten werden. 
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Lediglich im Bereich des Krankenhauses am Mummendorfer Weg 12 in Burg 

sind Überschreitungen des Immissionsrichtwertes von 45 dB(A) tags nicht 

auszuschließen. Als Mindestanforderung wird der Immissionsrichtwert für all-

gemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags mit Ausnahme der Rammarbeiten 

eingehalten. Bei den Rammarbeiten zur Gründung der Oberleitungsmasten 

und der Lärmschutzwände in den Bereichen Strukkamp, Avendorf, Albertsdorf 

1, Hochfelder Mühle, Augustenberg, Burg (Krankenhaus) und Bannesdorf sind 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte (57 dB(A)) - Beurteilungspegel 

werden um 2 dB(A) überschritten - nicht auszuschließen. Diese treten jedoch 

nur lokal auf und sind aufgrund des fortschreitenden Geräteeinsatzes nur von 

kurzer Dauer, so dass die prognostizierten Überschreitungen der Immissions-

richtwerte nur an wenigen Tagen zu erwarten sind. Maßnahmen zum Lärm-

schutz sind daher als nicht verhältnismäßig anzusehen, insbesondere der 

Aufbau umfangreicher Lärmschutzwände. 

Weiterhin sind Überschreitungen der jeweiligen Immissionsrichtwerte während 

der Bauarbeiten an der Strecke 1103 (Abzweig Burg) nicht auszuschließen. 

Dies stellt jedoch nur eine Teilbauphase dar, deren Dauer begrenzt ist. Maß-

nahmen zum Lärmschutz stehen hier aufgrund der begrenzten zeitlichen Dau-

er ebenfalls in keinem Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck. 

Die baubedingten Beeinträchtigungen lassen sich nicht vermeiden.  

Mit den unter Punkt A.4.10 festgesetzten emissionsmindernden Maßnahmen 

wird die Nachbarschaft, vor den nach dem Stand der Technik vermeidbaren 

Baulärm, geschützt. 

Betriebslärm 

Gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung 

von öffentlichen Straßen und Eisenbahnen sicherzustellen, dass durch diese 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgeru-

fen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Dies 

gilt nach Abs. 2 jedoch nicht, wenn die Kosten der Schutzmaßnahmen außer 

Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden. 
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Aufgrund von § 43 BImSchG wurde zur Durchführung des § 41 und des § 42 

bei Straßen- und Schienenwegen die 16. Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) erlassen. 

Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um eine wesentliche Ände-

rung gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 1 der 16. BImSchV durch den auf Fehmarn 

etwas nördlich der Ortslage Strukkamp beginnende Neubau eines zweiten 

durchgehenden Gleises. Baulich beginnt der Ausbau bei Bau-km 175,500 und 

endet bei Bau-km 184,160. Zugunsten der Betroffenen wurde in der schall-

technischen Betrachtung der Beginn der baulichen Erweiterung auf Bau-km 

174,995 um ca. 500 m nach Süden vorverlegt, sodass der Bereich zwischen 

einschließlich Strukkamp/Avendorf bis einschließlich Ostermarkels-

dorf/Bannesdorf dem zweigleisigen Ausbauabschnitt zugeordnet wird.  

Südlich des zweigleisigen Ausbauabschnittes bis zum Ende des PFA 6 ist le-

diglich eine Elektrifizierung der eingleisigen (Bestandsstrecke inkl. 

Fehmarnsundbrücke) geplant. Da sich hierdurch die Zugzahlen bei Fertigstel-

lung der Festen Fehmarnbeltquerung durch den Schienengüterverkehr erheb-

lich erhöhen, ist die Elektrifizierung als erheblicher baulicher Eingriff zu bewer-

ten. Aufgrund der Pegelzunahmen von über 3 dB(A) liegt im Bereich der ein-

gleisigen Anschlussstrecke ebenfalls eine wesentliche Änderung vor.  

Die Anpassung der Gleise der Anschlussstrecken 1103 und 1104 zum Bahn-

hof Burg stellt ebenfalls einen erheblichen baulichen Eingriff an den Be-

standsgleisen dar, so dass eine Prüfung auf wesentliche Änderung zu erfolgen 

hat. 

In der schalltechnischen Untersuchung (Unterlage 15.1 – 15.3) wurde geprüft, 

ob und in welchem Umfang die betroffenen Anwohner durch geeignete aktive 

und/oder passive Schallschutzmaßnahmen geschützt werden müssen. 

Konkret ergeben sich für den PFA 6 folgende Aussagen zum Schallschutz: 

Innerhalb des zweigleisigen Ausbauabschnittes ist mit 57 Schutzfällen nachts 

zu rechnen. Für den Lärmschutz gemäß Bundestags-Beschluss werden für 

die Bereiche Strukkamp, Albertsdorf 1, Hochfelder Mühle, Landkirchen, Aven-

dorf, Burg-Krankenhaus und Burg-Am Steinkamp 2-4 m hohe Lärmschutz-
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wände auf einer Länge von insgesamt ca. 1.798 m vorgesehen. Dadurch wer-

den alle Schutzfälle mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen gelöst. 

Im Bereich der eingleisigen Anschlusstrecke (inkl. Fehmarnsundbrücke) ist mit 

90 Schutzfällen nachts zu rechnen. Für die Bereiche Campingplatz Struk-

kamphuk, Fehmarnsund und Großenbroderfähre wird die Maßnahme BüG 

(„Besonders überwachtes Gleis“ - Schienenschleifen) vorgesehen. Es verblei-

ben insgesamt noch 39 Schutzfälle nachts. Für diese Schutzfälle erfolgt der 

Schutz durch passiven Schallschutz (z.B. Schallschutzfenster, schallgedämm-

te Lüftungen), da der Kernforderung 1 (Vollschutz) aufgrund statischer Aspek-

te der Bestandsbrücke nicht mit einem angemessenen Kosten-Nutzen-

Verhältnis umgesetzt werden kann. 

In diesen beiden Fällen werden die Immissionsgrenzwerte tagsüber auf allen 

maßgebenden Grundstücken eingehalten, so dass Außenwohnbereiche nicht 

betroffen sind. Für weitere Einzelheiten wird auf das Kapitel B.4.10 verwiesen.  

Für das Schutzgut „Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit“ 

ist festzustellen, dass durch aktiven und passiven Schallschutz alle Schutzfälle 

gelöst werden können.  

Gesamtlärmbetrachtung 

Die Berechnung der Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehrs-

lärm (Gesamtverkehrslärm) erfolgte gemäß den Rechenregeln der RLS-19 für 

den Straßenverkehr und gemäß Anlage 2 zur 16. BImSchV für den Schienen-

verkehr getrennt.  

Im Ergebnis sind im Prognose-Nullfall die Beurteilungspegel überwiegend 

durch den Straßenverkehr bestimmt. Lediglich im Einflussbereich der 

Fehmarnsundbrücke trägt auch der Schienenverkehrslärm relevant zum Ge-

samtlärm bei. Im Prognose-Planfall (Variante V0 - ohne Lärmschutz) sind im 

Bereich der Wohnbebauung durch den Gesamtverkehrslärm keine Beurtei-

lungspegel von 70/72 dB(A) tags und 60/62 dB(A) und mehr zu erwarten. Im 

Prognose-Planfall (Variante V0 - ohne Lärmschutz) ist gegenüber dem Prog-

nose-Nullfall eine Zunahme des Gesamtverkehrslärms im Bereich der Wohn-

bebauung um bis zu etwa 3 dB(A) tags und 7 dB(A) nachts zu erwarten. Im 
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Einflussbereich der Fehmarnsundbrücke sind auch höhere Zunahmen von bis 

zu 8 dB(A) tags und 13 dB(A) nachts nicht auszuschließen. Durch die Lärm-

schutzwand für Strukkamp kommt es zu relevanten Pegelerhöhungen durch 

Reflexionen aus dem Straßenverkehrslärm. Um die vor Schienenverkehrslärm 

schützende Wirkung für die Bebauung in Strukkamp zu erhalten, wird auch die 

bahnabgewandte Seite der Lärmschutzwand Strukkamp hochabsorbierend 

ausgeführt. Durch die weiteren Lärmschutzwände für Avendorf, Albertsdorf, 

Hochfelder Mühle, Landkirchen, Burg Krankenhaus und Burg Am Steinkamp 

sind hingegen keine relevanten Pegelerhöhungen durch Reflexionen aus 

Straßenverkehrslärm erwarten. Die vor Schienenlärm schützende Wirkung für 

die dahinter liegende Bebauung bleibt demnach erhalten. 

Sowohl unter der Berücksichtigung der aktiven gesetzlichen Lärmschutzmaß-

nahmen (Variante LSK) als auch unter der Berücksichtigung der Lärmschutz-

maßnahmen gemäß Bundestags-Beschluss (Variante Vmax_üg) ergeben sich 

bei einer Gesamtlärmbetrachtung (Straßenverkehrs- und Schienenverkehrs-

lärm) an keinem maßgebendem Gebäude Beurteilungspegel von 70/72 dB(A) 

und mehr tags bzw. von 60/62 dB(A) und mehr nachts. 

Erschütterungen und sekundärer Luftschall 

Beim Betrieb schienengebundener Fahrzeuge kommt es im Kontaktbereich 

zwischen Rad und Schiene zu Schwingungsanregungen. Die aus den dyna-

mischen Lasten resultierenden Schwingungen des Systems Zug-Gleisoberbau 

werden über das Erdreich auf nahestehende Gebäude übertragen, die ihrer-

seits zu Schwingungen angeregt werden. Die auftretenden Schwingungs-

amplituden sind so gering, dass Bauwerksschäden als Folge der dynamischen 

Beanspruchung ausgeschlossen werden können. Dennoch können Schwin-

gungen bereits bei geringen Schwingstärken zu Beeinträchtigungen des 

Wohlbefindens von Menschen in Gebäuden führen. Weiterhin können die in 

ein Bauwerk eingeleiteten Schwingungen zu einer Schallabstrahlung der 

Raumbegrenzungsflächen in Form von sekundärem Luftschall führen.  

Im Rahmen der erschütterungstechnischen Untersuchung (Unterlage 16) für 

das Vorhaben „FBQ PFA 6“ wurden erschütterungstechnische Untersuchun-

gen an repräsentativen Gebäuden sowie messtechnische Analysen der er-
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schütterungstechnischen Ausbreitungsbedingungen durchgeführt. Unter Zu-

grundelegung der Betriebsprognose für das Jahr 2030 wurden Prognosebe-

rechnungen zu Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Gebäuden vor-

genommen.  

Im Bereich von PFA 6 besteht eine erschütterungstechnische Vorbelastung 

aus dem Bahnbetrieb auf den vorhandenen Gleisanlagen. Für die Gebäude im 

Einwirkungsbereich wurde geprüft, ob es durch den zukünftigen Betrieb zu ei-

ner Erhöhung der für den Prognose-Nullfall zu erwartenden Erschütterungs-

immissionen kommen wird.  

Unter Berücksichtigung der bestehenden und der planungsbedingten Abstän-

de der zu einem Gebäude nächst gelegenen Gleisanlagen sowie der Erhö-

hung der Zugzahlen kommt es im Prognose-Planfall in dem der Bahnstrecke 

nächstgelegenen Gebäude „Strukkamp 66“ zu keiner wesentlichen Erhöhung 

der Erschütterungsimmissionen, da die gebietsspezifischen Anhaltswerte ge-

mäß DIN 4150-2 im Prognose-Planfall eingehalten wurden. Somit besteht für 

dieses Gebäude und damit im gesamten PFA kein Anspruch auf Prüfung von 

erschütterungstechnischen Minderungsmaßnahmen. 

Die Umsetzung von erschütterungstechnischen Schutzmaßnamen gemäß 

dem Bundestagsbeschluss vom 02.07.2020 ist in dem hier untersuchten Stre-

ckenabschnitt nicht erforderlich, da hierdurch keine relevante Veränderung der 

erschütterungstechnischen Situation erfolgt. 

Die Einwirkungen aus sekundären Luftschallimmissionen führen zu keinen 

Schutzansprüchen. Der Sachverhalt der wesentlichen Erhöhung gegenüber 

der Vorbelastung bezogen auf den Prognose-Nullfall ist für das untersuchte 

Gebäude nicht erfüllt. Die gültigen Immissionsrichtwerte in Anlehnung an die 

24. BImSchV werden eingehalten. Somit besteht infolge der Einwirkungen aus 

sekundärem Luftschall kein Anspruch auf Prüfung von erschütterungstechni-

schen Minderungsmaßnahmen. 

Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen, die für das Vorhaben Hinter-

landanbindung FBQ anfallen, wurde in der „Erschütterungstechnischen Unter-

suchung des Baubetriebs“ (Unterlage 16.03a) geprüft, ob die aus dem Baube-

trieb resultierenden Erschütterungsimmissionen zu erheblichen Belästigungen 
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von Menschen in Gebäuden im Sinne der DIN 4150-2 oder zu Schäden an 

baulichen Anlagen im Sinne der DIN 4150- 3 führen können. 

Erschütterungstechnische relevante Bauaktivitäten stellen die Schlagrammen 

zur Herstellung der Lärmschutzwand Strukkamp und zur Gründung der Ober-

leitungsmasten entlang der Strecke dar. Ebenso sind die Vibrationswalze zur 

Verdichtung des Unterbaus zum Beispiel im Gleisbereich oder auch im Be-

reich der herzustellenden Wege relevant.  

Erhebliche Belästigungen von Menschen in Gebäuden durch den Einsatz der 

Schlagramme am Tag können für Gebäude, die in einem Abstand von mehr 

als 120 m vom Einsatzort der Ramme entfernt liegen, ausgeschlossen wer-

den. Ab diesem Abstand wird die Einhaltung des unteren Anhaltswertes der 

Stufe II nach DIN 4150-2 gewährleistet. In der Nacht sind gebietsabhängig die 

Anhaltswerte bis zu einer Entfernung von 470 m (bei Wohngebieten) bzw. 415 

m (bei Mischnutzung) überschritten. 

Im Bereich der Stadt Burg auf Fehmarn werden einige Masten errichtet, die 

sich in relativ geringen Abständen zur Bebauung befinden können. Auf Grund 

der Lage der Bebauung und der Lage der geplanten Masten ist hier ein alter-

natives Bauverfahren anzuwenden. In den übrigen Bereichen mit Bebauung 

innerhalb der oben angegebenen Korridorbreiten sollte auf nächtliche Ramm-

arbeiten nach Möglichkeit verzichtet werden oder auf ein Mindestmaß be-

schränkt werden. Sofern die unteren Anhaltswerte nicht eingehalten werden 

können, sind die erforderlichen Arbeiten zeitlich zu beschränken und gegebe-

nenfalls weitere individuelle Maßnahmen (z.B. Ersatzwohnraum) vorzusehen. 

Erhebliche Belästigungen von Menschen in Gebäuden durch den Einsatz der 

Vibrationswalze am Tag können für Gebäude, die in einem Abstand von mehr 

als 57,5 m vom Einsatzort der Walze entfernt liegen, ausgeschlossen werden. 

Ab diesem Abstand wird der untere Anhaltswert der Stufe II nach DIN 4150- 2 

eingehalten. In der Nacht sind gebietsabhängig die Anhaltswerte bis zu einer 

Entfernung von 220 m (bei Wohngebieten) bzw. 185 m (bei Mischgebieten) 

überschritten.  

Die Vorhabenträgerin plant eine Bewertung der bei dem tatsächlichen Baube-

trieb zu erwartenden Erschütterungseinwirkungen zum gegebenen Zeitpunkt 
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vorzunehmen und erforderlichenfalls sind Maßnahmen zu ergreifen, um er-

hebliche Belästigungen oder Schäden zu vermeiden. Es ist ein Beweissiche-

rungsverfahren an nächstgelegenen Gebäuden im Umkreis von 25 m einge-

plant.  

Da die Vorhabenträgerin sich im Weiteren im Erläuterungsbericht nicht mit den 

einzelnen Maßnahmen aus dem Gutachten zu den baubedingten Erschütte-

rungen auseinandergesetzt hat, finden sich entsprechende Nebenbestimmun-

gen in Kap. A.4.5.3. 

Gebäudeschäden im Sinne der DIN 4150-3 sind während der geplanten Arbei-

ten und bei Einhaltung der ermittelten Grenzabstände nicht zu erwarten. 

Im Hinblick auf die durch das Eisenbahn-Bundesamt festgesetzten Vermei-

dungsmaßnahmen und dem nach Bedarf heranzuziehenden Ersatzwohnraum 

verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. Zudem wirkt 

sich die Verwendung emissionsarmer Bauverfahren positiv auf die Erschütte-

rungen aus. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Verlust an Siedlungs- und Erho-

lungsflächen eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. Durch die Umsetzung 

der geplanten Maßnahmen sowie den Nebenbestimmungen aus diesem Be-

scheid zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen werden 

beim Baulärm, Verkehrslärm sowie den Erschütterungen erhebliche Beein-

trächtigungen weitgehend reduziert, so dass in der Abwägung der Belange 

des Schutzgutes Mensch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

verbleiben. 

B.3.2.3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Nach § 1 Nr. 3 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die Pflanzen- 

und Tierwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume auf Dauer 

zu erhalten sowie als Individuen, Lebensgemeinschaften und Teile von Öko-

systemen zu bewerten. Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Le-

bensgemeinschaften sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG als Teil des Natur-

haushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 

schützen. 
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Teilschutzgut Tiere 

Der anlagebedingte Verlust von Gehölzflächen, als Lebensraum der gehölz-

brütenden Avifauna, einschließlich Nischenbrüter und Bodenbrüter in Kontakt 

zu Gehölzen oder Wäldern, führt nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen, da 

die vorkommenden Arten ungefährdet und ubiquitär verbreitet sind. Ersatzha-

bitate befinden sich im engeren Umfeld, des Weiteren können ähnliche Le-

bensräume nach Beendigung der Bauzeit im Bereich des Vorhabens wieder 

entstehen. Es werden trassennahe und trassenferne Kompensationsmaß-

nahmen in Form von Sträucher- und Gehölzpflanzungen aus gebietseigener 

Herkunft (Maßnahmen 014_A, 019b_E-Ök und 019d_E-Ök) umgesetzt, 

wodurch ein Teil der Bruthabitate wiederhergestellt werden kann. Die Anlage 

der 64 Stk. Winterverstecke der Kammmolche können ebenfalls als Bruthabi-

tat (Lückensystem der Lesesteinhaufen), z.B. von der Bachstelze, genutzt 

werden (016_A). 

Der Lebensstättenverlust von Vogelarten aus der Gilde der Bodenbrüter des 

Offenlandes werden durch die Herstellung von ruderaler Gras- und Stauden-

flur (013_A) kompensiert. Auch die trassenfernen und trassennahen Maß-

nahmen 014_A und 019b_E-Ök bieten eine funktionale Kompensation, bspw. 

für den Sumpfrohrsänger oder den Fasanen. 

Der Verlust von potenziell existenziell bedeutenden Landhabitaten des 

Kammmolches in den Gehölzgürteln an der Bestandstrasse wird, unmittelbar 

nach Rückbau der temporären Winterverstecke, durch die Anlage von dauer-

haften Winterverstecken (016_A) kompensiert. Hierdurch wird die Habitatkon-

tinuität und -funktionalität dauerhaft gewährleistet. 

Im Bereich des Gleisdreieckes westlich von Burg a.F. gehen anlagebedingt 

ein Feldlerchenrevier sowie eine bestehende Kompensationsmaßnahme für 

das Rebhuhn verloren. Durch die trassenfernen, jedoch im räumlich-

funktionalen Zusammenhang vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

(017_Acef und 024_Acef) in der Nähe von Gammendorf (Stadt Fehmarn) im 

Norden der Insel Fehmarn werden die erheblichen Beeinträchtigungen kom-

pensiert.  
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Das Eintreten von Verbotstatbeständen kann durch (vorgezogene) arten-

schutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen vor und während der Bauphase 

und die Schaffung geeigneter Landlebensräume vermieden werden. 

Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) oder sonstige ar-

tenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen werden keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen für Brut-, Zug- und Rastvögel, Amphibien, Heu-

schrecken, Reptilien und Libellen erwartet. 

Teilschutzgut Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Bauzeitliche Lebensraumverluste/-beeinträchtigungen durch Baustellenein-

richtungsflächen, Baustraßen etc. nehmen insgesamt eine Fläche von 

0,029 ha Biotope sehr hoher Bedeutung und 2,2 ha Biotope mittlerer Bedeu-

tung ein. Baubedingte Inanspruchnahmen sonstiger höherwertiger Biotop-

strukturen werden durch Vermeidungsmaßnahmen und durch die Ausweisung 

von Bautabuzonen vermieden. 

Anlagebedingt sind es 0,107 ha Biotope sehr hoher Bedeutung und 8,6 ha Bi-

otope mittlerer Bedeutung, die durch Versiegelung und Überbauung verloren 

gehen. Ein hoher Anteil an Lebensraumverlusten erfolgt ferner im Bereich von 

Kleingehölzen, insbesondere Feldgehölzen (6,7 ha). 

Ein Eingriff in naturschutzfachlich hochwertige oder gesetzlich geschützte 

Gewässerbiotope wird vollständig vermieden. 

Als Verlust hoch bedeutsamer Biotopstrukturen ist die bauzeitliche sowie an-

lagenbedingte Inanspruchnahme von gesetzlich geschützten Knicks gemäß 

§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG (0,14 ha) einzustufen.  

Der gesamte Kompensationsbedarf (21,72 ha) für das Teilschutzgut „Pflanzen 

und Biotope“ wird vollständig kompensiert über die Ökokonten „Gruber See-

koog 2“ und“Johannistal I“ sowie über die Knickökokonten „Altenkrempe II – 

Lachsbach“ und „Kembs Altes Moor / Kiebitzhörn“ (Kompensationsumfang 

24,20 ha). 

Die aufgrund des Landschaftspflegerischen Begleitplans durchgeführte Über-

prüfung des Vorhabens am Maßstab der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 184 von 338 
 
 

lung (§ 15 BNatSchG) hat ergeben, dass unter Berücksichtigung der festge-

setzten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung, Ausgleich und Ersatz, der 

Eingriff in Natur und Landschaft zulässig ist. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es insbesondere während der 

Bauphase des geplanten Vorhabens zu negativen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kommen wird. Diese wer-

den jedoch durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung 

und Minderung von Umweltauswirkungen auf ein Minimum reduziert. Verblei-

bende nachhaltige und/oder erhebliche negative Auswirkungen werden durch 

die festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert, sodass die 

Umweltqualitätsziele insgesamt nicht gefährdet sind. 

B.3.2.3.3 Schutzgut Boden 

Zweck des BBodSchG ist es gem. § 1 BBodSchG „nachhaltig die Funktionen 

des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bo-

denveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch 

verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen 

nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.“ Als nicht erneuerbares 

Naturgut ist der Boden zudem gem. § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG sparsam und 

schonend zu nutzen. 

Erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch 

Versiegelung/ Verdichtung auf Baustraßen, Baustelleneinrichtungsflächen und 

Lagerflächen umfasst Böden besonderer Bedeutung (Fehmaraner Schwarzer-

den) in einem Umfang von 13,23 ha. Anlagebedingt sind es 10,96 ha Böden 

besonderer Bedeutung, die durch Neuversiegelung und Überbauung beein-

trächtigt werden. Mit der geplanten Baumaßnahme verbundene Neuversiege-

lung gehen 7,57 ha Böden allgemeiner und besonderer Bedeutung durch 

Gleiskörper, Wege, Lärmschutzwände und Maststandorte verloren.  

Durch den Rückbau von bestehenden Gleisanlagen und dem Rückbau von 

nicht mehr benötigten Abschnitten versiegelter Wege ergibt sich eine Entsie-

gelung von 0,96 ha (011_A). Die Entsiegelung wird der Neuversiegelung ge-

gengerechnet.  
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Außer durch Neuversiegelung sind anlagebedingt auch Wert- und Funktions-

elemente besonderer Bedeutung des Schutzgutes Boden durch Überbauung 

(Böschungen, Mulden) betroffen. Hierbei handelt es sich ebenfalls um die 

Fehmaraner Schwarzerden, die aufgrund ihrer Archivfunktion und großenteils 

auch aufgrund ihrer hohen Ertragsfähigkeit Wert- und Funktionselemente be-

sonderer Bedeutung darstellen. Der Verlust dieser Böden kann multifunktional 

über die Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in die Lebensraumfunk-

tion ausgeglichen werden. 

Die baubedingten (temporären) Beeinträchtigungen von Böden besonderer 

Bedeutung im Bereich von Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen füh-

ren zu keinem zusätzlichen Kompensationsbedarf, sofern Vermeidungsmaß-

nahmen (Oberbodenabtrag und -zwischenlagerung, lastverteilender Aufbau 

der Baustraßen (001_V)) durchgeführt werden und nach Abschluss der Bau-

arbeiten eine ordnungsgemäße Rekultivierung erfolgt. Die wesentlichen Bo-

denfunktionen bleiben dadurch weitgehend erhalten.  

Für die verbleibenden Auswirkungen auf das Schutzgut Boden besteht die 

Möglichkeit der Kompensation in Form der Ersatzmaßnahmen in Verbindung 

mit den Ökokonten „Gruber Seekog 2“ und „Johannistal I“. 

Durch die diversen Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen sowie Kompensati-

onsmaßnahmen werden den Forderungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

und so den Umweltqualitätszielen des Schutzgutes Boden Sorge getragen. Es 

verbleiben keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden. 

B.3.2.3.4 Schutzgut Wasser 

Gemäß § 1 BNatSchG ist die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes als Lebensgrundlage des Menschen auf Dauer zu sichern. Wasser 

ist dabei als abiotischer Landschaftsfaktor ein Parameter des Naturhaushaltes 

und somit ein Schutzgut des BNatSchG. § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG schreibt 

u. a. den Erhalt, die Entwicklung und Wiederherstellung von natürlichen und 

naturnahen Gewässern sowie deren Uferzonen und sonstigen Rückhalteflä-

chen vor. Bei Änderungen des Grundwasserspiegels, die zu einer Zerstörung 

oder nachhaltigen Beeinträchtigung schutzwürdiger Biotope führen können, ist 
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auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge 

zu tragen. 

Durch Einhaltung der geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

können baubedingte Beeinträchtigungen des Grundwassers und der Oberflä-

chengewässer, wie Eintrag von Schadstoffen, vermieden werden. Durch die in 

der Bauphase notwendig werdenden Wasserhaltungen (003_V) an Ingenieur-

bauwerken ist auf Grund der zeitlichen Begrenzung sowie der geringen Aus-

dehnung der Sogwirkung nicht mit einer nachhaltigen Beeinträchtigung des 

Grundwasserkörpers zu rechnen.  

Es verbleiben durch die Neuversiegelung Einschränkungen der Grundwasser-

neubildung in einem Umfang von 7,57 ha. Für Fehmarn ist eine mittlere 

Grundwasserneubildung von 1 mm im Jahr angegeben. Der mittlere Grund-

wasserstand liegt außerhalb der Ortslage Burg 1 bis 3 m unter Flur, während 

er innerhalb von Burg a. F. aufgrund der Absenkungen tiefer liegt. Wegen der 

natürlichen Bedingungen (geringe Niederschlagsmenge bzw. Untergrundbe-

schaffenheit) sind nutzbare Grundwasservorkommen nur in sehr geringem 

Maße vorhanden. Die zur Trinkwassergewinnung wichtigen tieferen Grund-

wasserleiter in jungtertiären Ablagerungen fehlen für ganz Fehmarn. Aufgrund 

der sehr geringen Neubildungsrate sind „Gebiete bevorzugter Grundwasser-

neubildung/ hoher Grundwasserqualität“ im Planungsraum nicht vorhanden. 

Die Einschränkungen der Grundwasserneubildung durch das Vorhaben wer-

den somit nicht als erhebliche Beeinträchtigung gewertet. 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen von Oberflächengewässern besonderer 

Bedeutung durch Verlängerung der Durchlässe bzw. Anschluss an Bahnsei-

tengräben (100 m²) werden multifunktional kompensiert durch die Sanierung 

von Kleingewässern im Ökokonto „Johannistal I“. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch das geplante Vorhaben die Um-

weltqualitätsziele des Schutzgutes Wasser nicht gefährdet werden. 

B.3.2.3.5 Schutzgut Luft und Klima 

Gemäß § 1 BNatSchG sind die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes als Lebensgrundlage des Menschen auf Dauer zu sichern und Be-
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einträchtigungen des Klimas zu vermeiden. Klima und Luft sind dabei als abio-

tischer Landschaftsfaktor ein Parameter des Naturhaushaltes und somit ein 

Schutzgut des BNatSchG. Auf den Schutz und die Verbesserung des Klimas, 

einschließlich des örtlichen Klimas, ist durch Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landespflege hinzuwirken. 

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung für das Schutzgut Klima 

/ Luft liegen im Planungsraum nicht vor. Insofern ergeben sich durch die ge-

plante Baumaßnahme auch keine Beeinträchtigungen, die einen zusätzlichen 

Kompensationsbedarf bedingen. Für die auch das Schutzgut Klima / Luft be-

treffenden Auswirkungen der Neuversiegelung wurde ein additiver Kompensa-

tionsbedarf ermittelt. 

Mit der Elektrifizierung der Strecke wird zudem der Anteil der Treibhaus-

gasemissionen aus dem Betrieb deutlich gesenkt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der anthro-

pogen verursachten Vorbelastungen in Kombination mit den oben genannten 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung keine nachhaltigen schädli-

chen Umwelteinwirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima verbleiben. Lang-

fristig können die zu erwartenden CO2-Einsparungen durch das Vorhaben ei-

nen positiven Beitrag zur Erreichung des Klimaziels beitragen. 

B.3.2.3.6 Schutzgut Landschaft 

Nach § 1 Abs. 5 BNatSchG sind die Zerschneidung und der Verbrauch von 

Landschaft so gering wie möglich zu halten. Zudem ist nach § 1 Abs. 4 

BNatSchG die Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch wegen 

ihrer Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu sichern. 

Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erholungswerts der Landschaft sind zu 

vermeiden.  

Da das Vorhaben überwiegend auf bereits genutzten Bahnflächen umgesetzt 

wird und eine bereits bestehende Trasse ausgebaut wird, kommt es nicht zu 

zusätzlichen Zerschneidungen von Landschaftsbildeinheiten. 

Die Qualität des Landschaftsbildes wird neben dem Relief durch gliedernde 

und belebende Landschaftselemente bestimmt. Der durch den Ausbau der 
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Bahntrasse hervorgerufene Verlust (0,3 ha hoher Bedeutung) führt zu einer 

Verringerung der Landschaftsbildqualität in Abhängigkeit von der ermittelten 

Gesamtempfindlichkeit des Teilraumes. Der Eingriffsumfang ergibt sich dem-

nach aus der durch die Baumaßnahme neu versiegelten Fläche (Gleiszone) in 

Abhängigkeit von der Gesamtempfindlichkeit. Einerseits ist bei der Betrach-

tung des Landschaftsbildes im Rahmen des Ausbauvorhabens auch die Vor-

belastung durch die B 207 und die parallel verlaufende eingleisige Bestand-

strasse zu betrachten, andererseits sind auf der Insel Fehmarn die Gehölze 

bzw. Heckenstrukturen, welche die “Vogelfluglinie“ meist zu beiden Seiten 

säumen, teilweise weithin als prägende Landschaftsbildelemente wahrnehm-

bar. Durch den Ausbau auf der Ostseite gehen die dort vorhandenen Bö-

schungsgehölze als landschaftsprägende Elemente nahezu vollständig verlo-

ren. Die Gleiszone liegt aber vollständig im Bereich von Landschaftsbildeinhei-

ten mit geringer Gesamtempfindlichkeit. Durch die Baustelleinrichtung und 

weiteren bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen liegt baubedingt ein 

Verlust von Landschaftsräumen in Höhe von 0,15 ha mit hoher Bedeutung vor.  

Eine neue Bahntrasse bewirkt normalerweise eine weithin wahrnehmbare 

Veränderung des Landschaftsbildes (visuelle Wirkzone). Die optische Wahr-

nehmbarkeit des Gleiskörpers, von Brücken, Lärmschutzanlagen etc. führt z. 

T. über weite Entfernungen zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

Bei dem vorliegenden Vorhaben sind bereits erheblichen Vorbelastungen des 

Landschaftsbildes vorhanden, so dass neue bzw. zusätzliche Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes im Wesentlichen durch die mit der Elektrifizie-

rung verbundenen Oberleitungsmasten entlang der Trasse entstehen. Weiter-

hin kommt es durch den Ausbau zu einem Verlust gehölzbestandener Bö-

schungen und Randbereiche, die derzeit eine relativ gute Einbindung der 

Trasse in die Landschaft gewährleisten. Bau- und anlagebedingt werden 

Landschaftsräume durch visuelle Störung in einem Umfang von 17,44 ha ho-

her und 21,59 ha mittlerer Gesamtempfindlichkeit beeinträchtigt. Sofern diese 

nicht wiederhergestellt werden können, kommt es auch hier zu zusätzlichen 

Beeinträchtigungen. 

Während der Bauphase wird es punktuell zu Beeinträchtigungen der Land-

schaft und des Landschaftserlebens durch Verlärmung sowie durch Schad-
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stoffbelastung durch Baumaschinen kommen (50,47 ha hoher Gesamtemp-

findlichkeit). Die Beeinträchtigungen sind zeitlich begrenzt und betreffen zum 

großen Teil Bereiche, denen für die landschaftsgebundene Erholung keine 

besondere Bedeutung zukommt. 

Die Kompensation für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes erfolgt zum 

Teil über trassennahe Maßnahmen, die zu einer besseren Einbindung der 

Trasse und der Nebenanlagen in die Landschaft beitragen (Ansaat von Land-

schaftsrasen (012_A, 013_A), Gehölzpflanzungen (014_A und 015_A) etc.). 

Der verbleibende Kompensationsbedarf kann multifunktional über die trassen-

fernen Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in die Lebensraumfunktion 

(019_E-Ök) ausgeglichen werden. Eine additive Kompensation ist nicht erfor-

derlich. Mit der multifunktionalen Kompensation werden gleichzeitig auch die 

temporären bauzeitlichen Beeinträchtigungen der landschaftsgebundenen Er-

holung ausgeglichen. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie 

der Kompensation sind die Qualitätsziele für das Schutzgut Landschaft im Un-

tersuchungsraum durch das Vorhaben nicht gefährdet. 

B.3.2.3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Baudenkmale, Bodendenkmale, bewegliche Denkmale und Denkmale der 

Erdgeschichte sind gem. § 2 DSchG SH als Kulturdenkmäler geschützt.  

Wie bereits im Kapitel der Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 

(B.3.2.2.7) beschrieben bestehen keine Bedenken hinsichtlich erheblicher Be-

einträchtigungen auf die geschützten Kulturdenkmale „Fehmarnsundbrücke“ 

und die „Reichsautobahn-Brücke“. Die Vorbelastungen der Denkmale äußern 

sich in ihrem Erscheinungsbild bzw. ihrer Ausprägung. Die bau- und anlage-

bedingten Beeinträchtigungen der o. g. Kulturgüter werden nicht weiterver-

folgt, da die Kulturdenkmale durch das Ausbauvorhaben nicht erheblich bean-

sprucht werden. 

Auch die Durchführung der archäologischen Hauptuntersuchungen ergab, 

dass einer planmäßigen Ausführung des Bauvorhabens aus archäologischer 

Sicht nichts entgegensteht. 
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Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige 

Sachgüter können ausgeschlossen werden. 

B.3.2.4 Zusammenfassung 

Mit dem Bauvorhaben „Hinterlandanbindung Fehmarnbelt PFA 6“ sind Auswir-

kungen unterschiedlicher Intensität auf die Schutzgüter des UVPG verbunden. 

Das Vorhaben stellt sich in erster Linie als zweigleisiger Streckenausbau dar 

sowie einschließlich der Elektrifizierung der Strecke und der Errichtung von 

Lärmschutzwänden. Als Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung lässt sich 

feststellen, dass die Planung des Vorhabens dem Prinzip der Umweltvorsorge 

ausreichend Rechnung trägt. Dabei umfasst die Beschreibung des Vorhabens 

gemäß den Vorgaben des § 6 Abs. 3 UVPG a. F. auch die Maßnahmen, mit 

denen erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt vermieden, vermindert oder 

soweit möglich eingriffsnah kompensiert werden. Die dem Vorhaben zum Teil 

entgegenstehenden Belange werden zu einem sachgerechten Ausgleich ge-

bracht, unvertretbare Wechselwirkungen ergeben sich nicht.  

Im Ergebnis der Bewertung der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen sind 

unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchti-

gungen der Schutzgüter Klima und Luft sowie den Kultur- und sonstigen 

Sachgütern nicht zu erwarten. 

Betroffen sind von dem Bauvorhaben vor allem die Schutzgüter Menschen, 

einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologi-

sche Vielfalt, Landschaft sowie Boden und Wasser.  

Die ökologischen Risiken ergeben sich für diese Schutzgüter in erster Linie 

aus den anlagebedingten Belastungen.  

Das Schutzgut Pflanzen und die biologische Vielfalt sind durch bau- und anla-

gebedingte Wirkungen (Verlust Biotope sehr hoher und mittlerer Bedeutung) 

von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen betroffen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind darüber hinaus für das Schutzgut Tiere (Avifauna, Am-

phibien) zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Schutzgut 

Boden durch die umfangreichen bau- und anlagebedingten Flächeninan-

spruchnahmen (Beeinträchtigung Bodenfunktion von Böden besonderer Be-
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deutung) zu erwarten. Für das Schutzgut Wasser sind erhebliche Beeinträch-

tigungen in geringem Umfang durch Überbauung von Oberflächengewässer 

gegeben. Das Landschaftsbild erfährt erhebliche Beeinträchtigungen bau- und 

anlagebedingt durch den Verlust von Landschaftsbildeinheiten mit hoher Be-

deutung in einem geringen Umfang im Bereich der Insel Fehmarn durch das 

Vorhaben. 

Durch die im LBP dargestellten Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen, 

sowie den Nebenbestimmungen geregelten Maßnahmen werden die Beein-

trächtigungen vermieden; die verbleibenden Beeinträchtigungen werden mit 

den vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert. Zusätz-

lich werden durch die Regelungen des Bundestagsbeschlusses alle Schutzfäl-

le durch aktiven und passiven Schallschutz gelöst. 

Unvermeidbar ist der anlagenbedingte Verlust von Siedlungs- und Erholungs-

flächen, sowie der Verlust von Wohnumfeld für das Schutzgut Mensch, ein-

schließlich der menschlichen Gesundheit.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete durch das Vor-

haben können ausgeschlossen werden (Kap. XXX). 

Den fachgesetzlichen Vorgaben insbesondere des BNatSchG, LNatSchG, des 

BBodSchG, des Wasserhaushalts- und des Landeswassergesetztes, des 

Denkmalschutzgesetzes sowie den relevanten EU-Richtlinien (FFH-Richtlinie, 

Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie) wird Rechnung getragen. 

Zur Umsetzung und tatsächlichen Wirksamkeit des Maßnahmenkonzeptes 

des Landschaftspflegerischen Begleitplanes im Zuge der Bauphase (ein-

schließlich deren Vor- und Nachbereitung) und damit der Überwachung zur 

Vermeidung erheblicher nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt wird auf-

grund der hohen Bedeutung eine Umweltfachliche Bauüberwachung einge-

setzt. Es verbleiben mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen keine unmit-

telbaren und mittelbaren Umweltauswirkungen des Vorhabens im Sinne des § 

2 Abs. 1 UVPG auf die Schutzgüter.  

Das Eisenbahn-Bundesamt kommt zu dem Ergebnis, dass das geplante Bau-

vorhaben unter Berücksichtigung der Vermeidungs-, Schutz- und Wiederher-
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stellungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaus-

haltes verursacht. Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen werden durch Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung nach § 15 

BNatSchG kompensiert. Verbleibende Beeinträchtigungen werden aufgezeigt. 

Diese umfassen nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen im Verlust 

von Siedlungs- und Erholungsflächen sowie dem Verlust von Wohnumfeld 

durch anlagebedingte Flächeninanspruchnahme. Sie stehen jedoch im Hin-

blick auf die Beeinträchtigungsschwere einer Vorhabenzulassung nicht entge-

gen. Wechselwirkungen haben in der Bewertung der Umweltauswirkungen ei-

ne adäquate Berücksichtigung gefunden. 

Im Ergebnis der UVP ist die Umweltverträglichkeit des Vorhabens mit einem 

positiven Ergebnis zu bejahen. 

B.3.2.5 Umweltauswirkungen durch Prognose 2030 Deutschlandtakt (D-Takt) 

Neben der Veröffentlichung des Bundestagsbeschlusses vom 02.07.2020 

wurden am 24.11.2022 die Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt bekannt gege-

ben. 

Auf Grund der Zugzahlen 2030 D-Takt ergeben sich im Vergleich zu den Zug-

zahlen 2030 im PFA 6 (freie Schallausbreitung) sowohl tags als auch nachts 

überwiegend Pegelzunahmen von unter 1 dB(A). Lediglich im Nahbereich der 

Strecke 1103 kommt es an der Bebauung in Burg vereinzelt zu höheren Pe-

gelzunahmen von bis zu 2 dB(A) tags, wobei in diesem Bereich weiterhin kei-

ne Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV zu er-

warten sind. 

Ohne aktiven Lärmschutz kommt es an 14 Gebäuden zu erstmaligen Über-

schreitungen der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV. Auf Grund die-

ser Pegelzunahmen sind im PFA 6 Anpassungen des Lärmschutzkonzeptes 

gemäß Bundestags-Beschluss erforderlich. Dabei bleiben im zweigleisigen 

Ausbauabschnitt die bisher vorgeschlagenen Lärmschutzwände unverändert 

bestehen. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen verbleiben vier Schutz-

fälle nachts ungelöst. 
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Im Bereich der eingleisigen Anschlussstrecke wird die bisher vorgeschlagene 

Maßnahme BüG auf 2.992 m verlängert und nach Norden verschoben. Unter 

Berücksichtigung dieser Maßnahme verbleiben 40 Schutzfälle nachts unge-

löst. 

Darunter befinden sich aber keine Schutzfälle mit Beurteilungspegeln von 

70/72 dB(A) und mehr tags bzw. von 60/62 dB(A) und mehr nachts. Verblei-

bende Schutzfälle werden durch zusätzlichen passiven Schallschutz (soweit 

erforderlich Schallschutzfenster, schallgedämmte Lüftungen) gelöst. 

In Bezug auf Auswirkungen auf Erschütterungen ist festzuhalten, dass durch 

die Erhöhung der Anzahl von Personenzügen sowie die Verschiebung eines 

Güterzuges in den Nachtzeitraum im Deutschlandtakt, keine zusätzlichen Im-

missionskonflikte erzeugt werden. Die neuen Zugzahlen führen aufgrund der 

hohen Abstände von Trasse und Wohngebäuden zu keinen Immissionskonflik-

ten im gesamten Planungsbereich PFA 6. 

Relevante Umweltbelange bzw. neue oder zusätzliche Betroffenheiten im Zu-

sammenhang mit den Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt werden für keines der 

Schutzgüter des UVPG entstehen. 

B.3.2.6 Einwendungen zur Umweltverträglichkeit des Vorhabens 

Kumulation 

Einwendungen zu einer mangelnden Beurteilung der kumulativen Umweltfol-

gen mit anderen Vorhaben wird abgewiesen. 

Es wird eine vorausschauende Abschätzung der Umweltauswirkungen von 

dem gegenständlichen Planfeststellungsabschnitt zusammen mit weiteren 

Projekten auf Fehmarn (Fehmarnbelt-Tunnel, Fehmarnsundquerung, B 207) 

gefordert. Es sei eine unzulässige Salamitaktik der Vorhabenträger zur Relati-

vierung von sich räumlich und zeitlich kumulierenden Umweltauswirkungen 

der teilweise bereits in Ausführung befindlichen bzw. demnächst zu beginnen-

den Projekten. 

Der Einwand ist jedoch nicht berechtigt und wird abgewiesen. Die „Feste 

Fehmarnbeltquerung“, die Schienenanbindung und die Straßenanbindung sind 

rechtlich selbstständige Vorhaben unterschiedlicher Vorhabenträger, die ihrer-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 194 von 338 
 
 

seits jeweils abschnittsweise geplant und realisiert werden. Die abschnittswei-

se Planfeststellung großer Infrastrukturvorhaben ist sachlich geboten, rechtlich 

zulässig und gängige Praxis. Auch bei einem Zusammentreffen mehrerer Vor-

haben verschiedener Vorhabenträger ist ein gemeinsames Planfeststellungs-

verfahren nur unter den Voraussetzungen des § 78 VwVfG zulässig und gebo-

ten. Auch unter Beachtung des Gebots der umfassenden Konfliktlösung durch 

das Planfeststellungsverfahren ist damit eine ausschließlich gemeinsame Be-

trachtung aller Vorhaben zusammen nicht erforderlich.  

Die Unterteilung u.a. eines Eisenbahnvorhabens in verschiedene Abschnitte 

zur Durchführung der Planfeststellungsverfahren ist allgemein als zulässig an-

erkannt. Die Bildung von Planfeststellungsabschnitten dient dazu, die prakti-

sche Bewältigung umfangreicher Vorhaben zu ermöglichen (ständige Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) (vgl. u.a. BVerwG, Urteil 

vom 21.11.2013 -Az. 7 A 28.12).  

Aufgrund der vielfältigen Probleme die u.a. mit Verkehrsinfrastrukturvorhaben 

entstehen, des oftmals großen Umfangs an Betroffenheiten, der Vielzahl der 

unterschiedlichen betroffenen Belange ist es in aller Regel nicht möglich, den 

Bau bzw. die Änderung von Eisenbahnbetriebsanlagen in einem gemeinsa-

men Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Eine Gesamtplanung in einem 

einheitlichen Planfeststellungsverfahren wäre praktisch nicht durchführbar.  

Auswirkungen anderer Vorhaben sind nur soweit in die Betrachtung einzube-

ziehen, als dies gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. bei der Überprüfung der 

Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den Zielen eines Natura-2000 Gebietes, 

§ 34 Abs. 1 BNatSchG). Dies erfolgt in den von der Vorhabenträgerin vorge-

legten Flora-Fauna-Habitat Verträglichkeitsprüfungen und in der Umweltver-

träglichkeitsstudie (vgl. Unterlage 14.1 und 17). Eine Einschätzung der Rele-

vanz anderer Pläne und Projekte wird durchgeführt und eine Gesamtbewer-

tung kumulierender Wirkungen insoweit vorgenommen. 

Schutzgut Klima 

Die Einwendung, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf das Kleinklima 

nicht ausreichend geprüft wurden, wird abgelehnt.  
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Das Schutzgut Klima und Luft wird in der Unterlage 14.1 Umweltverträglich-

keitsstudie Kap. 2.2.5 verbal-argumentativ abgearbeitet. Die durch das Relief 

bedingten Sonderklimate sind auf der Insel Fehmarn – wenn überhaupt vor-

handen – nur schwach ausgeprägt, da eine Überprägung durch das Großklima 

stattfindet. Durch die großräumig wirksamen klimatischen Faktoren, insbeson-

dere Windgeschwindigkeiten sowie die topographische Ausstattung des Ge-

bietes mit weitgehend ebenen bis leicht welligen Verhältnissen ist von einer 

Überprägung kleinklimatischer, lokal bezogener Entwicklungen auszugehen. 

Dies stützt die Annahme, dass derartige Sonderklimata nicht bestehen. Man-

gels abgrenzbarer Funktionsräume für das lokale Klima ist eine kartografische 

Darstellung nicht sinnvoll.  

Unabhängig davon werden von der VHT entsprechende Vermeidungsmaß-

nahmen, wie die Wasserbestäubung des Arbeitsfeldes, Baustraßen etc. zur 

besseren Partikelbindung während trockener Witterungsphasen oder dem 

Einsatz emissionsarmer Baumaschinen und –verfahren, eingeplant.  

Aufgrund dessen werden keine Bereiche mit besonderer Bedeutung für spezi-

fische Klimafunktionen beeinträchtigt.  

 

Einwendungen bezüglich der Beschreibung der Umweltauswirkungen und de-

ren nur kursorisch beschrieben Form mit dem Grundtenor „keine erheblichen 

Umweltauswirkungen“ wird zurückgewiesen. Der Bestand der einzelnen 

Schutzgüter ist mit entsprechenden Verweisen auf die von der VHT erstellten 

Fachgutachten beschrieben. Die jeweiligen Maßstäbe zur Bewertung der 

Auswirkungen wurden innerhalb der einzelnen Schutzgüter in Form von EG-

Richtlinien, fachgesetzlichen und -wissenschaftlichen Bewertungsmaßstäben 

sowie Ausführungsvorschriften des Fachrechtes etc. herangezogen. 

B.4 Materiell-rechtliche Würdigung des Vorhabens 

B.4.1 Planrechtfertigung 

Grundlage der Planung ist der Aus- und Neubau der Strecke Lübeck – Putt-

garden als Bestandteil der Schienenhinterlandanbindung der Festen 
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Fehmarnbeltquerung. Diese Strecke ist Bestandteil des Kernnetz des transeu-

ropäischen Verkehrsnetzes. Sie ist zudem gemäß Artikel 44 der Verordnung 

(EU) Nr. 1315/2013 in Verbindung mit Nr. 2 des Teil I des Anhangs I zu der 

Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 Bestandteil des Kernnetzkorridors Skandina-

vien – Mittelmeer. Die Kernnetzkorridore sind für die Erreichung der Ziele, die 

mit der Politik für das transeuropäische Verkehrsnetzt verfolgt werden, von 

größter strategischer Bedeutung und spiegeln die sich entwickelnde Ver-

kehrsnachfrage und den Bedarf an multimodalen Verkehrsträgern wider. (vgl. 

Art. 38 Absatz 1 VO (EU) 1315/2013) Für dieses Kernnetz sollen die Mit-

gliedsstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen, um es so zu entwickeln, dass 

es bis zum 31. Dezember 2030 den Infrastrukturanforderungen der Verord-

nung (EU) 1315/2013 entspricht. Diese Anforderungen sind in Artikel 39 Abs. 

2 lit. a) der Verordnung (EU) 1315/2013 für das Kernnetz der Schieneninfra-

struktur beschrieben. Das Vorhaben ist geeignet, dass dadurch die Strecke 

diese Anforderungen erfüllt. Insbesondere wird die Strecke vollständig elektri-

fiziert und für die Güterverkehre eine Achslast von 22,5t, eine Streckenge-

schwindigkeit von 100 km/ sichergestellt und die Möglichkeit geschaffen, dass 

Züge mit einer Länge von 740 m verkehren können. Das Vorhaben beinhaltet 

zugleich die Umsetzung der Vorgaben zur Interoperabilität einschließlich der 

technischen Spezifikationen für die Interoperabilität gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1, § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d und § 26 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1e in Verbindung mit § 26 Abs. 5 Satz 1 AEG, § 26 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 8 in Verbindung mit § 26 Abs. 1a, § 26 Abs. 3 Satz 6 und § 26 Abs. 5 Satz 

1 AEG sowie §§ 1 ff. der Eisenbahn-

Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung. Das Vorhaben erfüllt die zwingen-

den Anforderungen des Europäischen Unionsrechts damit vollständig. 

Das Vorhaben ist in der Anlage zu § 1 des Bundesschienenwegeausbauge-

setzes (BSWAG) im Abschnitt 2 „Neue Vorhaben“ im Unterabschnitt 1 „vor-

dringlicher Bedarf“ unter der laufenden Nummer 14 aufgeführt mit der amtli-

chen Anmerkung eine Zielreisezeit im Taktfahrplan Hamburg – Kopenhagen 

von unter 150 Minuten zu erreichen. 

Gemäß § 1 Absatz 2 BSWAG ist die Feststellung des Bedarfs für die Planfest-

stellung gemäß § 18 AEG verbindlich. Das bedeutet, dass nach der gesetzge-
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berischen Wertung unter Bedarfsgesichtspunkten eine Planrechtfertigung vor-

handen ist (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 27.10.2000, Az. 4 A 18.99, juris, Rn. 

26; Urteil vom 15.01.2004, Az. 4 A 11.02, juris, Rn. 16). 

Mit dem Vorhaben wird einerseits dem Ausbau des Schienenwegenetzes ent-

sprechend des Bedarfsplanes entsprochen und zum anderen auch das in der 

amtlichen Anmerkung zu dem Vorhaben vermerkte Ziel einer Zielreisezeit im 

Taktfahrplan entsprochen. Über die Bedarfsplanfeststellung hinaus und unab-

hängig von ihr ist die Planrechtfertigung auch deswegen gegeben, weil das 

Vorhaben gemessen an den Zielen des AEG vernünftigerweise geboten ist 

(vgl. BVerwG, Beschluss vom 17.09.2004, Az. 9 VR 3.04, juris, Rn. 22). Ge-

mäß § 1 Abs. 1 S. 1 AEG gehört zu diesen Zielen ein attraktives Verkehrsan-

gebot auf der Schiene. Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist das Vorhaben 

vernünftigerweise geboten.  

Dabei ist auch berücksichtigt, dass es für die Erreichung dieses Zieles neben 

dem hier planfestgestellten Abschnitt auch des Aus- und Neubaus weiterer 

Abschnitte der Strecke bedarf. Jedoch ist für die Planrechtfertigung des ein-

zelnen Abschnitts die Frage, wie andere Abschnitte ausgeprägt werden, uner-

heblich, da mit der Aufnahme des Vorhabens in den vordringlichen Bedarf der 

Anlage zum § 1 Abs. 1 BSWAG das Vorhaben als Ganzes gerechtfertigt ist.  

Die Vorlage von „Kosten-Nutzen-Analysen“ ist für das Bestehen der Planrecht-

fertigung nicht maßgeblich und es ist auch nicht erkennbar, dass es in anderer 

Hinsicht für die Rechtmäßigkeit der Planungsentscheidung darauf ankommen 

könnte. Die Planrechtfertigung wird nicht in Frage gestellt durch den Vortrag, 

der planfestgestellte Ausbau sei zu teuer im Verhältnis zum damit erzielbaren 

Nutzen. Für die Frage der Eignung eines planfestgestellten Vorhabens zur Er-

reichung des Planungszieles, also für die Frage der Planrechtfertigung, ist das 

Vorliegen einer Kosten-Nutzen-Analyse unerheblich, vgl. Hessischer Verwal-

tungsgerichtshof, Urteil vom 17.11.2011, Az. 2 C 2165/09.T, juris Rn. 97 mit 

Verweis auf BVerwG, Urteil vom 27.07.1990, Az. 4 C 26.87, juris Rn. 20 und 

Hess. VGH, Urteil vom 18.03.2008, Az. 2 C 1092/06.T, juris Rn. 101. Zudem 

ist nicht erkennbar, dass die Planung aus finanziellen Gründen nicht realisiert 

werden kann. Nach den im Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundes-
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verkehrswegeplan unter der Projektnummer 2-011-V01 dargestellten Nutzen-

Kosten-Verhältnis ergibt sich ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen durch das 

Vorhaben. Dementsprechend sind die Mittel für das Vorhaben durch das Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz förderfähig. Auch eine Unvereinbarkeit 

mit europäischem Beihilferecht ist nicht erkennbar. 

Neben der Aufnahme in den vordringlichen Bedarf der Anlage zum § 1 Absatz 

1 BSWAG hat der Gesetzgeber in Artikel 1 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 2 des 

Staatsvertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich 

Dänemark vom 3. September 2008 i.V.m. dem Zustimmungsgesetz den Be-

darf und damit die Planrechtfertigung auch für den Ausbau der Hinterlandan-

bindung der Festen Fehmarnbeltquerung festgelegt. Mit Inkrafttreten des Zu-

stimmungsgesetzes sowie dem völkerrechtlichen Inkrafttreten des Staatsver-

trags wurde dieser im Rang eines Bundesgesetzes Teil der innerstaatlichen 

Rechtsordnung. (BVerwG, Urteil vom 03.11.2020 – 9 A 12.19, BeckRS 2020, 

47446, Rn 101 m.w.N.) Diese Festlegung des Gesetzgebers ist für die Plan-

feststellung verbindlich. 

Dass die Planrechtfertigung außer Frage steht, wird im Übrigen auch durch 

die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zur Festen Fehmarnbelt-

querung bestätig, in denen das Bundesverwaltungsgericht die Planrechtferti-

gung bejaht hat (BVerwG, Urt. 3.11.2020, 9 A 6/19, Juris Rn. 12 ff.). 

Nach allem Vorhergesagten ist die Planung damit „vernünftigerweise geboten“ 

im Sinne des Fachplanungsrechts. 

Einwendungen hinsichtlich verschiedener Punkte bezüglich der Planrechtferti-

gung werden aufgrund der o.a. Begründung zurückgewiesen. 

B.4.2 Abweichungen vom Regelwerk 

Nach den Planfeststellungs-Richtlinien (RL 13 Abs. 6) hat die Vorhabenträge-

rin mit ihrem Antrag zu erklären, dass in den Planunterlagen die allgemein an-

erkannten Regeln der Technik beachtet werden. Abweichungen, die planfest-

stellungsrelevante Auswirkungen auf das Vorhaben haben, sind darzustellen 

und die von den hierfür zuständigen Stellen ergangenen Entscheidungen und 

Bewertungen vorzulegen. 
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Die Beantwortung der Frage nach der Einhaltung der allgemein anerkannten 

Regeln der Technik durch die Vorhabenträgerin liegt diesem PFB entschei-

dungserheblich zugrunde. Das Gebot zur Einhaltung der allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik folgt aus der, der Vorhabenträgerin nach § 4 Abs. 3 

Satz 2 AEG obliegenden Pflicht, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen 

und bildet zugleich eine wesentliche Voraussetzung dafür, die Ausführungs-

planung aus der Planfeststellung ausklammern zu können. 

Dabei wird hinsichtlich des Verhältnisses des festgestellten Plans zur noch 

nicht vorliegenden Ausführungsplanung Folgendes angemerkt. 

Im fachplanungsrechtlichen Verfahren sind die Beziehungen zur Umwelt, zu 

öffentlichen Belangen und privaten Rechten zu prüfen. Indes kann und 

braucht der in der Planungsphase der Entwurfsplanung erarbeitete Plan nicht 

bis in alle Details zu gehen. Die Verwaltungspraxis, die Bauausführung aus 

der Planfeststellung auszuklammern, - soweit der Stand der Technik für die zu 

bewältigenden Probleme geeignete 

Lösungen zur Verfügung stellt und - sichergestellt ist, dass die entsprechen-

den technischen Regelwerke, in denen der Stand der Technik Ausdruck ge-

funden hat, beachtet werden, ist von der Rechtsprechung des BVerwG bestä-

tigt worden (vgl. u.a. Urteil des BVerwG vom 12.04.2018, Az. 3 A 10.15, juris, 

Rn. 49 und vom 05.03.1997, Az.: 11 A 5/96, juris, Rn. 21 f.). 

Nach den Planfeststellungs-Richtlinien (RL 26 Abs. 3) bilden Planfeststellung 

und Ausführungsplanung eine sachliche Einheit, die keine Widersprüche un-

tereinander aufweisen dürfen. Die Ausführungsplanung darf keine neuen oder 

stärkeren Betroffenheiten für Dritte bewirken. Soweit über diese im Planfest-

stellungsbeschluss noch nicht entschieden wurde, ist eine Planänderung bzw. 

-ergänzung erforderlich. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind 

als technische Vorschriften (TV) Gegenstand des späteren Inbetriebnahme-

verfahrens nach §§ 8 oder 14 EIGV. Sollte sich im Inbetriebnahmeverfahren 

wider Erwarten zeigen, dass von planfeststellungsrelevanten Regeln abgewi-

chen wird, hat die Vorhabenträgerin die ggf. notwendigen Planänderungen zu 

beantragen. 
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Die Vorhabenträgerin hat in ihrem Antrag und auch in den Planunterlagen er-

klärt, nicht vom Regelwerk abzuweichen.  

B.4.3 Abschnittsbildung 

Die unter Punkt B.1.1 dargestellten Maßnahmen des Gesamtvorhabens um-

fassen einen Streckenabschnitt von Lübeck bis Puttgarden. Es erstreckt sich 

im Land Schleswig-Holstein in das Gebiet der Hansestadt Lücke und des 

Landkreises Ostholstein. Insgesamt werden durch das Vorhaben selbst 19 

Gemeinden berührt.  

Im Interesse der Planbetroffenen ist eine Aufteilung der Gesamtplanung in 

Abschnitte sinnvoll, die eine leichter überschaubare Planung ermöglicht. Die 

Abschnittsbildung wird dabei vom materiellen Planungsrecht sowie dem 

Grundsatz der umfassenden Konfliktbewältigung im Rahmen der Abwägung 

bestimmt.  

Die Gesamtplanung ist mit Zustimmung oder auf Antrag der Vorhabenträger 

dergestalt in Abschnitte unterteilbar, dass durch die Entscheidung über einzel-

ne Abschnitte keine unüberwindbaren Hindernisse für nachfolgende Abschnit-

te oder das Gesamtvorhaben entstehen. Die Teilplanung einzelner Abschnitte 

darf sich nicht so weit verselbständigen, dass durch die Gesamtplanung aus-

gelöste Probleme ungelöst bleiben. Eine selbständige Verkehrsbedeutung 

muss dabei den gebildeten Abschnitten in eisenbahnrechtlichen Planungen 

nicht zukommen. (vgl. BVerwG, Beschluss vom 21.12.1995 – 11 VR 6/95) 

Die Vorhabenträger haben eine Aufteilung des Gesamtvorhabens in folgende 

Planungsabschnitte vorgenommen: 

 Planfeststellungsabschnitt Lübeck: Lübeck, 

 Planfeststellungsabschnitt 1.1: Bad Schwartau, 

 Planfeststellungsabschnitt 1.2: Ratekau, Timmendorfer Strand, Schar-

beutz, 

 Planfeststellungsabschnitt 2: Sierksdorf, Neustadt in Holstein, Alten-

krempe, 
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 Planfeststellungsabschnitt 3: Schashagen, Beschendorf, Manhagen, 

Lensahn, Damlos,  

 Planfeststellungsabschnitt 4: Oldenburg in Holstein, Göhl,  

 Planfeststellungsabschnitt 5.1: Heringsdorf, Neukirchen,  

 Planfeststellungsabschnitt 5.2: Großenbrode,  

 Planfeststellungsabschnitt 6: Fehmarn inklusive Brückenbereich sowie  

 Planfeststellungsabschnitt Fehmarnsundquerung. 

Die Abschnittsbildung ist nicht zu beanstanden und inhaltlich gerechtfertigt. 

Die vorgenommene Abschnittsbildung genügt den Anforderungen des pla-

nungsrechtlichen Abwägungsgebots. 

Mit der Einteilung der Planungsabschnitte werden die Gemeindegrenzen bzw. 

die Grenzen der Hansestadt Lübeck und amtsfreier Gemeinden berücksichtigt. 

Die gebildeten Abschnitte sind überschaubar. Sie sind funktional auch derart 

auf einander abgestimmt, dass die Planung eines Abschnitts keine unüber-

windbaren Hindernisse oder Zwangspunkte für nachfolgende Planungen 

schafft, auch wenn dort noch keine endgültigen Festlegungen zu verschiede-

nen Planungsvarianten getroffen wurden.  

Zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Planfeststellungsabschnitt 6 liegen 

Anträge zu den Planfeststellungsabschnitte 5.2, 5.1, 4, 3 und Lübeck vor. 

Nach diesen Unterlagen ließe sich unter Zugrundelegung der Planung der 

Vorhabenträger der Zugverkehr betreiben, so dass ein Planungstorso selbst 

dann nicht verbliebe, wenn andere Abschnitte nicht oder anders umgesetzt 

würden. Zwangspunkte werden weder durch den Planfeststellungsabschnitt 6 

als Gegenstand dieses Planfeststellungsbeschlusses noch durch die an-

schließenden bereits vorliegenden Planungen dergestalt gesetzt, dass Pla-

nungsvarianten dadurch ausgeschlossen werden. 

Unter Berücksichtigung der Gesamtplanung führt die Abschnittsbildung nicht 

dazu, dass Konflikte oder Probleme, die durch die Gesamtplanung ausgelöst 

werden, ungelöst bleiben.  
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Auch unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit ist eine Unterteilung 

des Gesamtvorhabens in Abschnitte zulässig. Weder europarechtliche noch 

bundesgesetzliche oder landesgesetzliche Vorschriften enthalten Vorgaben, 

die einer Abschnittsbildung entgegenstehen. (vgl. Urteil des BVerwG vom 

10.04.1997 – 4 C 5/96) 

Durch die Abschnittsbildung entstehen auch im Hinblick auf die Umweltver-

träglichkeitsprüfung keine unüberwindbaren Hindernisse. Ebenso werden 

Probleme oder Konflikte durch die Abschnittsbildung nicht verkleinert oder 

verharmlosend dargestellt.  

Mit dem Scoping, welches sowohl für den Planfeststellungsabschnitt 6, als 

auch für nachfolgende Planfeststellungsabschnitte durchgeführt wurde, ist der 

Untersuchungsrahmen im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Vorha-

bens definiert worden. Auf dieser Grundlage sind die Umweltstudie und wei-

tergehende Untersuchungen auf mögliche betroffene Rechtgüter erfolgt. So-

wohl aus den Planunterlagen des Planfeststellungsabschnitts 6 als auch aus 

den bereits vorliegenden Planunterlagen anderer Planfeststellungsabschnitte 

ergeben sich auch im Hinblick auf die Eingriffe in die zu untersuchenden 

Rechtsgüter des UVPG keine unüberwindbaren Hindernisse sowohl für das 

Gesamtvorhaben als auch für den Planfeststellungsabschnitt 6.  

Damit ergibt sich auch unter Berücksichtigung der gebildeten Abschnitte eine 

positive Gesamtprognose.  

Die konkrete Abschnittsbildung verkürzt weder den Rechtsschutz von Planbe-

troffenen noch macht sie ihn unmöglich. Einwendungen etwa zu den Varian-

tenentscheidungen können auch in den Folgeabschnitten geltend gemacht 

werden. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass Dritte grundsätzlich kein Recht 

darauf haben, dass über die Errichtung einer Anlage insgesamt, vollständig 

und abschließend in einem Bescheid entschieden wird. 

B.4.4 Variantenentscheidung 

Die Vorhabenträger haben umfangreich die Variantenprüfung für das Gesamt-

vorhaben im Erläuterungsbericht dargestellt. Sie haben zu Recht darauf ver-
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wiesen, dass für das Vorhaben ein Raumordnungsverfahren gemäß § 15 

Raumordnungsgesetz (ROG) in Verbindung mit § 1 ROG und §§ 14 ff Gesetz 

über die Landesplanung Schleswig-Holstein (Landesplanungsgesetz – La-

plaG) durchgeführt wurde und dieses bei der Planung berücksichtigt, ohne von 

einer Bindung auszugehen. Am 6. Mai 2014 wurde durch den Ministerpräsi-

denten des Landes Schleswig-Holstein –Landesplanungsbehörde- als Ab-

schluss des Raumordnungsverfahrens eine Landesplanerische Beurteilung 

des Vorhabens „Ausbau der Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltque-

rung“ vorgenommen. Diese wurde der Öffentlichkeit nach Maßgabe des La-

plaG S-H bekannt gegeben. 

Der Untersuchungsraum des Raumordnungsverfahrens erstreckte sich im 

Norden nur bis zum Fehmarnsund. Ausweislich der anschließenden Stellung-

nahme sind auch die Auswirkungen des Vorhebens für das Gebiet der Stadt 

Fehmarn über den festgelegten Untersuchungsraum hinaus untersucht wor-

den. 

Insbesondere wurden folgende raumplanerisch relevanten Auswirkungen be-

trachtet: 

 Auswirkungen auf den Tourismus und 

 der Gefährdung des Status als Seebad; 

 Fernhaltepunkte Puttgarden und Burg/ Betroffenheit des Ortsteils Burg 

der Stadt Fehmarn; 

 Lärmschutzmaßnahmen; 

 Auswirkungen auf die verkehrliche Situation der Fehmarnsundbrücke; 

 Auswirkungen auf Natur und Landschaft in begrenztem Prüfungsum-

fang. 

 

Im Ergebnis dieses Raumordnungsverfahrens ist für den Planfeststellungsab-

schnitt 6 von einem Ausbau der Bestandsstrecke sowie deren Elektrifizierung 

ausgegangen worden. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 204 von 338 
 
 

Da der Planfeststellungsabschnitt 6 keine Vorentscheidungen für andere Plan-

feststellungsabschnitte setzt, insbesondere keine Zwangspunkte festlegt, die 

eine nachfolgende Prüfung verschiedener Varianten in anderen Planfeststel-

lungsabschnitten erschwert oder verhindert, ist eine Auseinandersetzung mit 

den mögliche Varianten des Neu- und Ausbaus in anderen Planfeststellungs-

abschnitten hier nicht erforderlich. 

 

B.4.4.1 Nullvariante 

Als Variante für das Gesamtvorhaben in dem Planfeststellungsabschnitt 6 

kommt ein Unterlassen des Ausbaus und der Elektrifizierung der Strecke in 

Betracht. Diese Variante kann den prognostizierten Zugverkehr, insbesondere 

das erhöhte Aufkommen durch den Bau der Festen Fehmarnbeltquerung ent-

stehenden, nicht abwickeln. Sie würde zudem die Vereinbarungen des Staats-

vertrages zwischen dem Königreich Dänemark und der Bundesrepublik 

Deutschland vom 3. September 2008 nicht erfüllen, die eine zweigleisige 

elektrifizierten Schienenstrecke vorsehen. Zur Erfüllung dieser Vereinbarun-

gen ist somit der Ausbau zu einer zweigleisigen Schienenstrecke als auch die 

Elektrifizierung erforderlich. Zudem lassen sich mit dieser Variante die planeri-

schen Ziele der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bei der Anbindung 

Skandinaviens an das Schienennetz Kontinentaleuropas nicht verwirklichen. 

Da die Nullvariante keine realistische Alternative zur Planungsmaßnahme in 

Ermangelung der Erreichung der Planungsziele ist, kann eine Nichtaufnahme 

dieser Variante in den Variantenvergleich auch nicht beanstandet werden.  

 

B.4.4.2 Ausbau der Bestandsstrecke 

Im Raumordnungsverfahren wurde keine Variante untersucht, die von der vor-

handenen Bestandsstrecke abweicht. Es wurde ein Ausbau der Bestandsstre-

cke mit einem zweiten Gleis sowie die Elektrifizierung dieser Strecke ange-

nommen. Bei dieser Variante handelt es sich um die kürzeste Verbindung zwi-

schen dem planfestgestellten Bau der Festen Fehmarnbeltquerung und der 

vorhandenen Querung des Fehmarnsund unter Berücksichtigung der in An-
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spruch zu nehmenden Flächen und der möglichen Einbindung vorhandener 

Siedlungsstrukturen. Ein Neubau zur Begradigung dieser Streckenführung 

hätte einen umfangreicheren Eingriff in Natur und Landschaft erfordert, ohne 

dabei ein geringeres Maß an Konflikten hervorzurufen. Zudem hätte zur An-

bindung des Bahnhof Burg auf Fehmarn dann hier ebenfalls ein Neubau der 

vorhandenen Strecken erfolgen müssen. 

Da auch aus dem Raumordnungsverfahren lediglich ein Ausbau der Be-

standsstrecke hervorgegangen ist, war es sachgerecht, keine weiteren Varian-

ten im Bereich des Planfeststellungsabschnitts 6 detailliert zu untersuchen und 

entsprechend in den Unterlagen darzustellen. 

 

B.4.4.3 Variantenabwägung 

Unter Beachtung der mit dem Plan verfolgten verkehrlichen Ziele sowie der 

staatsvertraglichen Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland scheidet 

die Nullvariante aus. Neben dem Ausbau der Bestandsstrecke sind Planungs-

varianten im Planfeststellungsabschnitt 6 nicht erkennbar, die weniger Konflik-

te hervorrufen würden.  

Soweit im Anhörungsverfahren die Einwendung geltend gemacht wurde, dass 

die Planung nicht eine andere Querung des Fehmarnsund berücksichtigen 

würde, führt dies im Hinblick auf die Variantenabwägung zu keinem anderen 

Ergebnis. Mit dem im Planfeststellungsabschnitt verfolgten Ausbau der Be-

standsstrecke wird ein Neubau der Fehmarnsundquerung nicht verhindert. Es 

erfolgt zudem keine Vorfestlegung auf eine mögliche weitere Planung der 

Sundquerung. Auch soweit bereits eine Festlegung auf einen kombinierten 

Absenktunnel, der eine vierspurige Straße und eine zweigleisige Eisenbahn-

strecke aufnehmen kann, erfolgt sein soll, ergeben sich daraus keine Auswir-

kungen auf die Variantenprüfung. Die Festlegung einer neuen Sundquerung 

beinhaltet noch keine genaue Lage derselben. Die Entwurfs- und Genehmi-

gungsplanung ist zum Zeitpunkt dieser Entscheidung noch nicht so weit vo-

rangeschritten, als dass dadurch bereits zu berücksichtigende Zwangspunkte 

entstanden sind.  
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B.4.5 Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 Satz 1 Nr. 9 Raumordnungsverordnung (RoV) erfolgt bei Neubau 

oder wesentlicher Trassenänderung von Schienenstrecken der Eisenbahnen 

des Bundes die Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung nur auf 

Grundlage eines Antrags nach § 15 Absatz 4 Satz 1 des Raumordnungsge-

setzes oder auf Grundlage einer Entscheidung nach § 15 Absatz 4 Satz 4 des 

Raumordnungsgesetzes (ROG) wenn die Planungen im Einzelfall raumbe-

deutsam sind und überörtliche Bedeutung haben. 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP) ist die möglichst 

umwelt-gerechte Realisierung der Festen Fehmarnbeltquerung als raumord-

nerisches Ziel festgelegt. Darüber hinaus soll ein adäquater Ausbau der regio-

nalen Verkehrsinfrastruktur im Verbund mit den nationalen und europäischen 

Infrastrukturen angestrebt werden (Ziffer 3.4.2 LEP). Der konkrete Trassenver-

lauf für den Ausbau der Schienenanbindung ist nicht unmittelbar festgelegtes 

Ziel der Raumordnung. Auch in der Fortschreibung des Landesentwicklungs-

plans 2021 ist unter Ziffer 4.3.2. Schienenverkehr aufgeführt, dass die Fern-

verkehrsverbindungen zwischen Schleswig-Holstein, dem übrigen Bundesge-

biet und Dänemark zu sichern und langfristig leistungsfähig auszubauen sind. 

Im Zusammenhang mit der Realisierung der Festen Fehmarnbeltquerung ist 

die Eisenbahnverbindung zwischen Lübeck und Puttgarden gemäß deutsch-

dänischem Staatsvertrag vom 03. September 2008 zu elektrifizieren und 

zweigleisig auszubauen. 

Diesem Ziel steht das Vorhaben nicht entgegen. Soweit die Querung des 

Fehmarnsund derzeit mit einer eingleisigen elektrifizierten Strecke auf der 

vorhandenen Brücke im Planfeststellungsabschnitt 6 vorgesehen ist, steht 

dies dem Ziel der Landesentwicklung und damit den raumordnerischen Zielen 

nicht entgegen. Durch die Elektrifizierung der eingleisigen Strecke auf der 

Brücke ist eine Abwicklung der Verkehre zunächst möglich. Die Struktur für 

die beabsichtigten Verkehre insgesamt muss nicht bereits mit dem ersten Pla-

nungsabschnitt vorhanden sein. Die Festlegungen dieses Planabschnitts erfül-

len auch dann die Ziele der Raumordnung, wenn sie diesen nicht im Wege 

stehen oder eine Umsetzung in einem späteren Planungsabschnitt unmöglich 

machen. 
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Da bekannt ist, dass eine neue Querung des Fehmarnsund gebaut werden 

soll, die durch den Planfeststellungsabschnitt 6 weder verhindert noch in sei-

ner zukünftigen Lage, Beschaffenheit oder Ausprägung determiniert wird, ist 

die vorgelegte Planung mit den raumordnerischen Zielen des Landesentwick-

lungsplans vereinbar im Sinne des § 4 ROG.  

Die Landesplanungsbehörde Schleswig-Holstein hat die Raumverträglichkeit 

des Vorhabens der „Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung“ in 

einem Raumordnungsverfahren auf der Grundlage von § 15 Raumordnungs-

gesetz (ROG) in Verbindung mit § 1 der Raumordnungsverordnung und der 

§§ 14 ff. Landesplanungsgesetz Schleswig-Holstein (LaPlaG) geprüft. Hierbei 

wurden die raumbedeutsamen Auswirkungen der Planung unter überörtlichen 

Gesichtspunkten geprüft. Insbesondere wurde die Übereinstimmung mit den 

Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbe-

deutsamen Planungen und Maßnahmen geprüft. Dieses Raumordnungsver-

fahren ist durch das Abschlussdokument des Ministerpräsidenten des Landes 

Schleswig-Holstein als Landesplanungsbehörde vom 6. Mai 2014 beendet 

worden.  

Das Raumordnungsverfahren schließt nach dem Landesplanungsgesetz 

Schleswig-Holstein die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbe-

deutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Bo-

den, Wasser, Luft, Klima, Ökosysteme, Biotope, Landschaft und Kultur- und 

sonstige Sachgüter ein (raumordnerische UVP). 

Der Untersuchungskorridor wurde durch die Landesplanungsbehörde so ab-

gegrenzt, dass alle erheblichen Wirkungen auf die Schutzgüter ermittelt und 

untersucht werden konnten. Für alle Trassenvarianten sollten die zu erwarten-

den erheblichen Umweltauswirkungen vollständig erfasst werden können. Die 

Beibringung der Unterlagen sollte für die Trägerin oder den Träger des Vorha-

bens auch zumutbar sein. 

Bei den erforderlichen Angaben konnte die Landesplanungsbehörde von den 

allgemein anerkannten Prüfungsmethoden und dem allgemeinen Kenntnis-

stand ausgehen (§ 14a Abs. 1 LaPlaG). Die Untersuchungsraumbreite für die 

schutzgutbezogene Überprüfung der einzelnen Trassenalternativen orientiert 
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sich bei eisenbahnrechtlichen Infrastrukturmaßnahmen an den Vorgaben des 

Umwelt-Leitfadens des Eisenbahn-Bundesamtes in der zum Zeitpunkt der 

Durchführung des Verfahrens gültigen Fassung. Die Untersuchung soll aber 

auf das Maß beschränkt werden, das erforderlich ist, um Ermittlung, Beschrei-

bung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf 

die Entscheidungserheblichkeit der Unterlagen zu gewährleisten (§ 6 Abs. 1 

UVPG). 

Den Vorgaben dieses Umwelt-Leitfadens soll auch schon im Rahmen der Er-

stellung der Raumordnungs-UVS gefolgt werden, um so eine Kongruenz der 

Umweltunterlagen bis ins Planfeststellungsverfahren hinein zu gewährleisten. 

Aus diesen Vorgaben hat die Landesplanungsbehörde als Untersuchungs-

raum für das Raumordnungsverfahren den Bereich vom Abzweig der Strecken 

1100 und 1110 im Süden (nördlich der Trave) bis zum Fehmarnsund im Nor-

den festgelegt. Die Breite des Untersuchungsraums ist schutzgutbezogen de-

finiert worden. Da die Planungen auf der Insel Fehmarn eine strikte Parallella-

ge zur B 207 unter Ausnutzung der vorhandenen Eisenbahntrasse vorsehen, 

sind die Auswirkungen des Vorhabens im Rahmen des Raumordnungsverfah-

rens nur in eingeschränktem Umfange zu erfassen gewesen. Die Planungen 

auf der Insel Fehmarn und der Fehmarnsundbrücke waren nach den Vorga-

ben des Festlegungsprotokolls nicht Bestandteil des Raumordnungsverfah-

rens. 

Der Anwendungsbereich des § 4 ROG ist nur für raumbedeutsame Planungen 

eröffnet. Eine raumbedeutsame Planung ist nach der Legaldefinition des § 3 

Abs. 1 Nr. 6 ROG gegeben, wenn durch die Planung Raum in Anspruch ge-

nommen oder aber die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes 

beeinflusst wird. Als Planung ist dabei nicht das Vorhaben als Ganzes zu be-

trachten, sondern vielmehr der einzelne Planfeststellungsabschnitt. Die Plan-

feststellungsbehörde verkennt dabei nicht, dass sich aus dem Vorhaben als 

Ganzem die Beeinflussung der räumlichen Entwicklung oder Funktion eines 

Gebietes ergeben kann. Gerade bei Schienenwege ist die Erschließungs- und 

Anbindungsfunktion eine für ein Gebiet und seine Funktion beeinflussende 

Komponente, die zur Raumbedeutsamkeit der Planung führen kann. 
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In dem Raumordnungsverfahren ist daher zu Recht durch die Landespla-

nungsbehörde unabhängig von der Festlegung des Untersuchungsraums im 

Punkt 2.8 des Abschlussdokuments eine Auswirkungsprognose vorgenommen 

worden. Aus der Beschreibung der Auswirkungen des Ausbaus der Bestands-

strecke im Planfeststellungsabschnitt 6 auf der Insel Fehmarn kann hergeleitet 

werden, dass es sich dabei nicht um eine raumbedeutsame Planung in die-

sem Bereich handelt.  

Die strikte Parallellage zur B 207 sowie der Ausbau der schon vorhandenen 

Strecke begrenzen die Inanspruchnahme von Raum im Sinne des Raumord-

nungsgesetzes. Der Ausbau der Strecke zieht im Vergleich zum derzeitigen 

Bestand auch keine Beeinflussung der räumlichen Entwicklung des Gebietes 

der Insel Fehmarn nach sich. Insbesondere werden die wirtschaftliche Ent-

wicklung und die Siedlungsentwicklung durch das Vorhaben nicht dergestalt 

beeinflusst, dass die im Landesentwicklungsplan dargestellten Ziele beein-

trächtigt würden. Für die Frage der Raumbedeutsamkeit sind dabei nur Aus-

wirkungen zu berücksichtigen, die ein nennenswertes Gewicht haben und 

nachhaltig wirken.  

B.4.6 Wasserhaushalt 

B.4.6.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen 

Die wasserrechtliche Genehmigung zum Bau und Betrieb der vorgesehenen 

Regenrückhaltebecken und Regenrückhaltegraben kann erteilt werden. Die 

Anlagen entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung im Sinne des Landeswasserge-

setzes und des Wasserhaushaltsgesetzes. Sonstige öffentlich-rechtliche Vor-

schriften stehen der Erteilung der Genehmigung nicht entgegen. 

Bei dem oben beschriebenen Vorhaben (Einleitung vonNiederschlagswasser 

in verschiedene Gewässer des WBV) handelt es sich um eine Gewässerbe-

nutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG, die gemäß § 8 WHG einer was-

serrechtlichen Erlaubnis bedarf.  
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Gemäß § 12 Abs. 1 WHG ist die Erlaubnis zu versagen, wenn schädliche, 

auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare 

Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder andere Anforderungen nach 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt werden.  

 

Der Begriff der „schädlichen Gewässerveränderung“ nach § 12 Abs. 1 WHG 

ist in § 3 Nr. 10 WHG definiert als Veränderungen von Gewässereigenschaf-

ten, die das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die öffentliche Wasserver-

sorgung, beeinträchtigen oder die nicht den Anforderungen entsprechen, die 

sich aus dem WHG, aus aufgrund des WHG erlassenen Rechtsvorschriften 

oder aus sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften ergeben. 

Bei dem aus den dargestellten Entwässerungsbereichen der Eisenbahnstre-

cke gesammelt abfließenden und über Regenrückhaltebecken gedrosselt in 

die Gewässer eingeleiteten Niederschlagswasser handelt es sich um Abwas-

ser im Sinne des § 54 Abs. 1 Ziffer 2 WHG. Insofern sind im Rahmen der Ent-

scheidung über die begehrte wasserrechtliche Erlaubnis die besonderen An-

forderungen zur Abwasserbeseitigung nach den §§ 54 ff. WHG zu beachten. 

Bei plangemäßer Ausführung des Vorhabens und Einhaltung und Beachtung 

der unter Ziffer A.3.1.2.3 dieses Bescheides aufgeführten Nebenbestimmun-

gen und Auflagen ist eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit 

nicht zu besorgen, weshalb dem Besorgnisgrundsatz (§ 48 Abs. 1 WHG) in 

hinreichendem Maße Rechnung getragen wird.  

 

Die gewählte Form der Niederschlagswasserbewirtschaftung entspricht zudem 

den Vorgaben des § 55 Abs. 2 WHG. Danach soll Niederschlagswasser orts-

nah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermi-

schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 

wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Aus wasserwirtschaftlicher 

Sicht ist grundsätzlich zu begrüßen, dass unverschmutztes Niederschlags-

wasser wieder dem natürlichen Gewässerkreislauf zugeführt wird.  
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Nach § 57 Abs. 1 WHG darf eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in 

Gewässer (Direkteinleitung) nur erteilt werden, wenn die Menge und Schäd-

lichkeit des Abwasser so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der je-

weils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich 

ist (Abs. 1 Ziffer 1), die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewässerei-

genschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen vereinbar ist (Abs. 1 

Ziffer 2) und Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und be-

trieben werden, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Anforderungen 

nach den Nummern 1 und 2 sicherzustellen (Abs. 1 Ziffer 3). 

Die rechnerischen Nachweise gem. Arbeitsblatt DWA-A 102-2 (BWK-A 3-2) 

zur Einleitung von Regenwetterabflüssen in ein Oberflächengewässer wurden 

durchgeführt und sind plausibel. 

Nach den vorgelegten Berechnungen sowie dem gesamten Entwässerungs-

konzept ist basierend auf einem 10jährigen Regenereignis trotz einer Erhö-

hung der Entwässerungsfläche mit einer quantitativen Verbesserung der Ent-

wässerungssituation zu rechnen. Dementsprechend sind die in der Stellung-

nahme des Gewässer- und Landschaftsverband erhobenen Forderungen nach 

Kostenübernahme für die Anpassung von Pumpwerken zurückzuweisen. 

Das Vorhaben entspricht den geltenden Bestimmungen der Abwasserverord-

nung (AbwV) sowie der Oberflächengewässerverordnung (OGewV). 

Infolge der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind gemäß § 27 WHG oberirdische 

Gewässer so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologi-

schen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und ein guter ökologi-

scher und chemischer Zustand erreicht bzw. erhalten wird.  

 

Vorliegend ist festzustellen, dass das Vorhaben weder zu einer rechtlich rele-

vanten Verschlechterung des Gewässerzustands führt noch Maßnahmen ver-

hindert, die zu seiner Verbesserung führen. Insoweit läuft das Vorhaben den in 

§ 27 WHG aufgeführten Bewirtschaftungszielen für oberirdische Gewässer 

nicht zuwider. 
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Eine entsprechende Stellungnahme Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 20.7) 

wurde vorgelegt und geprüft, dem Ergebnis wird zugestimmt. 

Die im Planfeststellungsbeschluss aufgeführten Inhalts- und Nebenbestim-

mungen sind gem. § 13 WHG zur Verhütung nachteiliger Wirkungen für ande-

re und für die Ordnung des Wasserhaushalts geboten. 

Die in den Planunterlagen enthaltenen Gewässerausbaumaßnahmen wie die 

Erneuerung bzw. Neuerrichtung oder Veränderung von Durchlässen sowie die 

Verlegung von Gewässerteilstrecken konnte unter Berücksichtigung der ge-

setzlichen Vorgaben des Landeswassergesetzes und des Wasserhaushalts-

gesetzes erfolgen. Mag es sich auch um grundsätzlich planfeststellungspflich-

tige Gewässerausbauten handeln, sind sie doch unselbständiger Teil des Ge-

samtvorhabens, die keinem eigenen losgelösten Zweck dienen, sondern der 

Konzentrationswirkung des eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahrens 

unterliegen.  

Nach § 67 Abs. 1 WHG sind Gewässer so auszubauen, dass natürliche Rück-

halteflächen erhalten bleiben, das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich 

verändert wird, naturraumtypische Lebensgemeinschaften bewahrt und sons-

tige nachteilige Veränderungen des Zustandes des Gewässers vermieden o-

der, soweit dies nicht möglich ist, ausgeglichen werden. 

Auch die bauzeitliche Verrohrung von Gewässern stellt einen genehmigungs-

pflichtigen Gewässerausbau dar. Auch hier ist nach Überzeugung der Plan-

feststellungsbehörde nicht von nachteiligen Wirkungen für die Gewässer aus-

zugehen. Das Vorhergesagte trifft auch für einen nur bauzeitlichen Gewässer-

ausbau zu. 

Ebenso ist die im Januar 2024 beantragte Einleitung von Niederschlagswas-

ser von einer Baueinrichtungsfläche in ein Gewässer zu erlauben, da keine 

schädlichen Gewässerveränderungen zu befürchten sind. Auch die nur bau-

zeitliche Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer stellt eine er-

laubnispflichtige Gewässerbenutzung dar.  

Bei dem aus dem Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche gesammelt abflie-

ßenden und in das Gewässer 7.9 eingeleiteten Niederschlagswasser handelt 
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es sich um Abwasser im Sinne des § 54 Abs. 1 Ziffer 2 WHG. Insofern sind im 

Rahmen der Entscheidung über die begehrte wasserrechtliche Erlaubnis die 

besonderen Anforderungen zur Abwasserbeseitigung nach den §§ 54 ff. WHG 

zu beachten. 

Die gewählte Form der Niederschlagswasserbewirtschaftung entspricht den 

Vorgaben des § 55 Abs. 2 WHG. Danach soll Niederschlagswasser ortsnah 

versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermi-

schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 

wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Aus wasserwirtschaftlicher 

Sicht ist grundsätzlich zu begrüßen, dass unverschmutztes Niederschlags-

wasser wieder dem natürlichen Gewässerkreislauf zugeführt wird.  

Nach § 57 Abs. 1 WHG darf eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in 

Gewässer (Direkteinleitung) nur erteilt werden, wenn die Menge und Schäd-

lichkeit des Abwasser so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der je-

weils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich 

ist (Abs. 1 Ziffer 1), die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewässerei-

genschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen vereinbar ist (Abs. 1 

Ziffer 2) und Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und be-

trieben werden, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Anforderungen 

nach den Nummern 1 und 2 sicherzustellen (Abs. 1 Ziffer 3). 

Auch eine nachteilige qualitative Beeinträchtigung des Oberflächengewässers 

durch die Einleitung ist nicht zu erwarten.  

 

Das Vorhaben entspricht den geltenden Bestimmungen der Abwasserverord-

nung (AbwV) sowie der Oberflächengewässerverordnung (OGewV). 

Infolge der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind gemäß § 27 WHG oberirdische 

Gewässer so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologi-

schen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und ein guter ökologi-

scher und chemischer Zustand erreicht bzw. erhalten wird.  
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Vorliegend ist festzustellen, dass das Vorhaben weder zu einer rechtlich rele-

vanten Verschlechterung des Gewässerzustands führt noch Maßnahmen ver-

hindert, die zu seiner Verbesserung führen. Insoweit läuft das Vorhaben den in 

§ 27 WHG aufgeführten Bewirtschaftungszielen für oberirdische Gewässer 

nicht zuwider. 

B.4.6.2 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Der Planfeststellungsabschnitt liegt nicht im Geltungsbereich eines Wasser-

schutzgebietes, eines Heilquellenschutzgebietes oder eines Überschwem-

mungsgebietes. 

Nach dem Entwässerungskonzept wird großer Teil des anfallenden Regen-

wassers im Bereich Bau-km 175,139 bis Bau-km 175,930 durch den Damm-

körper in den Untergrund versickert. 

Ab Bau-km 175,930 wird das Oberflächenwasser vom Bahnkörper über ein 

5% geneigtes Quergefälle abgeleitet. Bei einer ausreichenden Versickerungs-

fähigkeit in Abhängigkeit vom mittleren höchsten Grundwasserstand ist einer 

Versickerung des abgeführten Oberflächenwassers vorgesehen. Das anfal-

lende Niederschlagswasser soll möglichst ortsnah dem natürlichen Wasser-

kreislauf wieder zugeführt werden.  

Niederschlagswasser, dass nicht versickert, wird gedrosselt in Gewässer des 

Wasser- und Bodenverbands eingeleitet. Zur Drosselung werden dabei Re-

genrückhaltebecker errichtet, die ein nach den hydraulischen Berechnungen 

ausreichend großes Speichervolumen besitzen. Dadurch wird die Entwässe-

rungssituation für den Bereich der Bahnanlagen durch das Vorhaben verbes-

sert. Trotz einer größeren zu entwässernden Fläche werden die Einleitmengen 

abgesenkt. Dies kommt auch dem Grundwasserstand zugute. 

B.4.6.3 Wasserrahmenrichtlinie 

Das Bauvorhaben ist mit den Vorgaben der WRRL, die über das WHG, das 

LwG SH sowie die OGewV und die GrwV in nationales Recht umgesetzt wor-

den sind, vereinbar. 
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Das Vorhaben genügt den Anforderungen des wasserrechtlichen Verschlech-

terungsverbots und des Verbesserungsgebots. 

Nach dem in Zusammenhang mit dem Verschlechterungsverbot geltenden all-

gemeinen ordnungsrechtlichen Maßstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit 

eines Schadenseintritts muss eine Verschlechterung daher nicht ausgeschlos-

sen, aber auch nicht sicher zu erwarten sein (vgl. BVerwG, Urteil vom 

09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 480). Gemessen an diesem Grundsatz ist 

ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot nicht ersichtlich. 

Im Wirkbereich der Eisenbahntrasse befinden sich berichtspflichtige Oberflä-

chengewässer. Zudem lassen sich weitere Oberflächengewässer finden, die in 

die berichtspflichtigen Oberflächengewässer einleiten. 

Bei den Fließgewässern im unmittelbaren Eingriffsbereich des Vorhabens 

handelt es sich um den Fließgewässertyp 16 „kiesgeprägte Tieflandbäche“, 

die eine Fließgewässergüte von II bis III (kritisch belastet) aufweisen. 

Die betroffenen Fließgewässer sind als künstliche bzw. erheblich veränderte 

Gewässer eingestuft worden. Die Bewertung des ökologischen Potenzials 

folgt somit der Anlage 4 Tabelle 6 OGewV. Die Einstufung erfolgt unter Be-

trachtung der biologischen Qualitätskomponenten, die durch die hydromorpho-

logischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten 

unterstützt wird. Zudem geht die Einhaltung/Nichteinhaltung der Umweltquali-

tätsnormen für die flussspezifischen Schadstoffe der Anlage 6 in die Bewer-

tung des ökologischen Potenzials ein. 

Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Gewässer könnten am ehesten 

Baumaßnahmen an den Gewässern selbst oder in deren unmittelbarem Be-

reich haben. 

Ein Eintrag von Schadstoffen oder Verunreinigungen aus dem Baustellenbe-

reich könnte sich nachteilig sowohl auf das ökologische Potenzial (Eintrübun-

gen) als auch den chemischen Zustand der Gewässer auswirken. 

Bei konsequenter Umsetzung der Auflagen zur Wasserwirtschaft und dem 

Gewässerschutz (PunktA.4.1) sind keine nachteiligen baubedingten Auswir-

kungen auf den OWK zu besorgen. 
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Für mögliche anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen bestehen keinerlei 

Anhaltspunkte. 

B.4.7 Naturschutz und Landschaftspflege 

Nach § 15 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesna-

turschutzgesetz – BNatSchG) ist der Verursacher eines Eingriffs (§ 14 Abs. 1 

BNatSchG) verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft zu unterlassen (Vermeidungsgebot). Der Verursacher ist nach § 15 

Abs. 2 BNatSchG angewiesen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 

Ausgeglichen ist nach § 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG eine Beeinträchtigung, 

wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts wieder-

hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt 

oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die 

beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Natur-

raum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht neugestaltet ist. 

Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG darf der Eingriff nicht zugelassen oder durch-

geführt werden, wenn die Beeinträchtigung nicht zu vermeiden oder nicht in 

angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderun-

gen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen. Kann 

ein Eingriff durch entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vollum-

fänglich kompensiert werden, ist eine Abwägung nicht mehr erforderlich. 

Das Vermeidungsgebot zwingt dazu, in allen Phasen der Planung und Umset-

zung eines Projektes Vorkehrungen dafür zu treffen, dass vermeidbare Beein-

trächtigungen unterlassen werden, d.h. den Eingriff am geplanten Ort so 

schonend wie möglich durchzuführen. Dieses Gebot ist strikt zu beachten. 

Seinem Inhalt nach will das Vermeidungsgebot nicht das Vorhaben selbst, 

sondern nur die mit ihm verbundenen negativen Folgen für Natur und Land-

schaft verhindern, die vermeidbar sind. Eine Beeinträchtigung ist im Sinne von 

§ 15 Abs. 1 S. 2 BNatSchG vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit 
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dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Be-

einträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Das 

Vermeidungsgebot fordert die Minimierung der Eingriffsfolgen bei Verwirkli-

chung des Vorhabens, mithin die schonende Einfügung in Natur und Land-

schaft am gewählten Standort.  

Neben den auf Maßnahmen abzielenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

sieht § 15 Abs. 6 BNatSchG die Ersatzzahlung für unvermeidbare und nicht 

ausgleichbare bzw. nicht ersetzbare Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Das 

Ersatzgeld soll eine zusätzliche Aufwertung von Natur und Landschaft ermög-

lichen und nicht der Finanzierung bestehender staatlicher Naturschutzpflichten 

dienen. 

Bei einem Eingriff, der aufgrund eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen 

Fachplans vorgenommen werden soll, hat der Planungsträger gemäß § 17 

Abs. 4 S. 3 BNatSchG die zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz in 

sonstiger Weise erforderlichen Maßnahmen im Fachplan oder in einem land-

schaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte darzustellen. 

Das festgestellte Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im 

Sinne von § 14 Abs. 1 BNatSchG dar, weil seine Durchführung zu einer Beein-

trächtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und 

des Landschaftsbildes führen wird. Die Vorhabenträgerin hat ausreichende 

Bestandserhebungen und -bewertungen durchgeführt, Maßnahmen der Ver-

meidung und Minderung aufgezeigt und die Auswirkungen des Vorhabens auf 

die Umwelt bilanziert und beurteilt sowie ein ökologisches Maßnahmenkon-

zept zum Ausgleich und Ersatz der unvermeidbaren Eingriffe vorgelegt. 

Die Ergebnisse der Bestandserhebungen und -bewertungen sind im Land-

schaftspflegerischen Begleitplan dargestellt. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (siehe hierzu Unterlage 13) stellt die 

baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Auswirkungen des 

Vorhabens auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild umfassend und 

nachvollziehbar dar. Die Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung erfolgt nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 

und gemäß dem Orientierungsrahmen zur Bestandserfassung, -bewertung 
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und Ermittlung der Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Landschaftspfle-

gerischer Begleitplanungen für Straßenbauvorhaben vom August 2004 (im 

weiteren „Orientierungsrahmen Kompensationsermittlung“). 

Die vorliegende Planung entspricht dem Vermeidungsgebot gemäß § 15 

BNatSchG. Insoweit wird auf die im Landschaftspflegerischen Begleitplan vor-

gesehenen Maßnahmen zur weitest möglichen Vermeidung von Beeinträchti-

gungen für Natur und Landschaft verwiesen. 

Folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen tragen dazu bei, den 

Eingriff so gering wie möglich zu halten:  

001_V Schonende Behandlung der bei Bauarbeiten anfallenden Bo-

denmaterialien 

002_V  Ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

003_V  Ordnungsgemäße bauzeitliche Entwässerung und Wasserhal-

tung 

004_V  Schutz vorhandener Vegetationsbestände 

020_V  Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen an Gewäs-

sern 

021_V  Vermeidung von Sedimenteinträgen in Gewässer durch das Ein-

bringen von Filtersperren 

022_V  Reduzierung der Barrierewirkung durch die Anlage von Kleintier-

durchlässen in den Lärmschutzwänden 

027_VA-V  Umweltfachliche Bauüberwachung 

 

Weitere naturschutzfachlich sinnvolle oder verhältnismäßige, in der bisherigen 

Planung nicht enthaltene Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind der 

Planfeststellungsbehörde nicht ersichtlich. 

Insgesamt werden mit den vorgesehenen Maßnahmen alle vermeidbaren er-

heblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft bei der Verwirkli-

chung des planfestgestellten Vorhabens unterlassen. Die nach der Durchfüh-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 219 von 338 
 
 

rung der möglichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleibenden 

Beeinträchtigungen sind unvermeidbar. 

Trotz der hier vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

verbleiben mit dem planfestgestellten Vorhaben unvermeidbare Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft, welche Ausgleichs- und / oder Ersatzmaß-

nahmen erforderlich machen (Kompensationsmaßnahmen). Dabei haben ins-

besondere folgende Beeinträchtigungen Auswirkungen auf den Kompensati-

onsbedarf: 

B1  Anlagebedingter Lebensraum- bzw. Biotopverlust durch Versiegelung 

und Überbauung  

B2 Temporäre Beeinträchtigung / Inanspruchnahme von Biotopstrukturen 

während der Bauphase 

B3 Verlust von gesetzlich geschützten Biotoptypen (Knicks und Feldhe-

cken) durch anlagebedingte und bauzeitliche Inanspruchnahme 

B4 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Lebensräumen / Biotopen in-

nerhalb der Wirkzone 

 

T1  Anlagebedingter Verlust von Winterhabitaten des Kammmolches 

T2 Anlagebedingte Revierverluste der Feldlerche 

T3 Bau- und anlagebedingter Verlust von Kompensationsmaßnahmenflä-

chen für das Rebhuhn 

T4 wurde im Deckblattverfahren gestrichen: Potenzieller Verlust von Fle-

dermaus-Winterquartieren oder -Wochenstuben durch Gebäudeabriss 

T5 Anlagebedingte Lebensstättenverluste von Vogelarten aus der Gilde 

der Gehölzhöhlenbrüter einschließlich Nischenbrüter (Bachstelze, 

Blaumeise, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Kohlmei-

se) 

T6 Anlagebedingte Lebensstättenverluste von Vogelarten aus der Gilde 

der Gehölzfreibrüter einschließlich Bodenbrüter in Kontakt zu Gehölzen 

oder in Wäldern (Amsel, Bluthänfling, Buchfink, Dorngrasmücke, Elster, 
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Fitis, Gartengrasmücke, Gelbspötter, Gimpel, Goldammer, Grünfink, 

Heckenbraunelle, Kernbeißer, Klappergrasmücke, Mäusebussard, 

Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanz-

meise, Singdrossel, Stieglitz, Türkentaube, Turmfalke, Zaunkönig, 

Zilpzalp) 

T7 Anlagebedingte Lebensstättenverluste von Vogelarten aus der Gilde 

der Bodenbrüter des Offenlandes (Austernfischer, Fasan, Schafstelze, 

Sumpfrohrsänger) 

 

Bo1 Neuversiegelung von Böden allgemeiner und besonderer Bedeutung 

durch Gleiskörper, Wege, Lärmschutzwände, Maststandorte etc. 

Bo2 Überbauung von Böden besonderer Bedeutung durch Böschungen, 

Entwässerungsmulden, etc. 

 

W1 Anlagebedingte Beeinträchtigung von Oberflächengewässern besonde-

rer Bedeutung durch Verlängerung der Durchlässe bzw. Anschluss an 

Bahnseitengräben 

 

L1 Verlust und Überprägung von Landschaftsbildelementen und - räumen 

innerhalb der Gleiszone 

L2 Visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes über die Trasse hin-

aus in der visuellen Wirkzone 

L3  Beeinträchtigung der landschaftsgebundenen Erholung durch Lärmim-

missionen 

 

Diese Beeinträchtigungen sind nicht vermeidbar, da keine zumutbaren Alter-

nativen gegeben sind, welche den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am glei-

chen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft erreichen könnten. 
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Im Landschaftspflegerischen Begleitplan wird in den Tabellen 53 - 57 der 

Kompensationsbedarf gemäß dem „Orientierungsrahmen Kompensationser-

mittlung“ nachvollziehbar ermittelt.  

Der Gesamt-Kompensationsbedarf für den Eingriff bzw. die Beeinträchtigung 

von Biotoptypen beträgt 21,72 ha zzgl. 15 Einzelbäume. Die eingriffsbedingte 

Kompensation in Biotoptypen erfolgt über die folgenden Ökokonten bzw. Teil-

flächen der Ökokonten in einem Umfang von 287.682 Ökopunkte sowie auf 

752 Knickmeter (gesamt: 24,20 ha): 

018_E-Ök  „Gruber Seekoog 2“ (72.480 Ökopunkte) 

019_E-Ök  „Johannistal I“ (215.202 Ökopunkte) 

sowie die Knickökokonten: 

023_E-Ök  „Altenkrempe II ‒ Lachsbach“ (540 Knickmeter)  

028_E-Ök „Kembs Altes Moor / Kiebitzhörn“ (212 Knickmeter) 

Hierdurch wird der Eingriff in das Teilschutzgut „Pflanzen und Biotope“ in den 

vier Ökokonten sowohl hinsichtlich des Umfanges als auch der Funktionalität 

der Teilmaßnahmen vollständig und in geeigneter Weise kompensiert.  

Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen werden nach Abschluss 

der Baumaßnahme in Höhe von ca. 148.600 m² rekultiviert bzw. wiederherge-

stellt (015_A). Versiegelte Flächen, die nach Abschluss der Ausbaumaßnah-

me nicht mehr benötigt werden, werden rückgebaut bzw. entsiegelt und an-

schließend rekultiviert (011_A / 9.628 m²). 

Der Eingriff in das Teilschutzgut „Tiere“ wird zum Teil multifunktional berück-

sichtigt. Neben den genannten Ökokontomaßnahmen (019b_E-Ök und  

019d_E-Ök) erfolgt durch die trassennahen Maßnahmen auch eine Kompen-

sation der Habitatverluste von ubiquitären, ungefährdeten (Vogel)arten. U. a. 

werden durch die umfangreiche Anlage von Gehölzpflanzungen (014_A 

(31.230 m²) und 016_A) Habitatstrukturen für zahlreiche gehölzbrütende Vo-

gelarten entwickelt. Die Anlage von ruderaler Gras- und Staudenfluren (013_A 

/ 3.050 m²) dient u. a. auch als Habitat für den Sumpfrohrsänger (Bodenbrü-

ter). Neben der Anlage temporärer Winterverstecke werden im Zuge der Maß-

nahme 016_A auch 64 dauerhafte Winterverstecke für den Kammmolch ange-
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legt. Der Brutrevierverlust der Feldlerche wird vorgezogen über eine Aus-

gleichsmaßnahme bei Gammendorf im Norden der Insel Fehmarn kompen-

siert (017_Acef / 60.732 m²). Auf der gleichen Fläche erfolgt auch der Aus-

gleich für den Eingriff in eine Kompensationsmaßnahmenfläche für das Reb-

huhn am Gleisdreieck Burg (024_Acef / 1.750 m²). 

Die mit der geplanten Baumaßnahme verbundene anlagebedingte Gesamt-

neuversiegelung beträgt 7,57 ha. Der daraus resultierende zusätzliche Kom-

pensationsbedarf i. S. des Schutzgutes „Boden“ beträgt insgesamt 4,57 ha 

(nach Abzug möglicher Entsiegelungen von 0,96 ha (011_A)). Der zusätzliche 

Kompensationsbedarf durch Neuversiegelung wird über das Ökokonto 018_E-

Ök „Gruber Seekoog 2“ ausgeglichen (keine multifunktionale Kompensation). 

Außer durch Neuversiegelung sind anlagebedingt auch Wert- und Funktions-

elemente besonderer Bedeutung des Schutzgutes Boden durch Überbauung 

(Böschungen, Mulden) betroffen. Hierbei handelt es sich um Fehmaraner 

Schwarzerden, die aufgrund ihrer Archivfunktion und großenteils auch auf-

grund ihrer hohen Ertragsfähigkeit Wert- und Funktionselemente besonderer 

Bedeutung darstellen. Der anlagebedingte Verlust dieser Böden führt zu ei-

nem Kompensationsbedarf von 8,44 ha, der multifunktional über die Maßnah-

men zur Kompensation der Eingriffe in die Lebensraumfunktion (019_E-Ök) 

ausgeglichen werden kann. 

Für den zweigleisigen Ausbau sind eine Verlängerung der Durchlässe bzw. 

ein Anschluss an Bahnseitengräben bei den die Trasse querenden Graben-

systemen Landgraben / Kampgraben / Bannesdorfer Graben und Nordburger 

Koppelgraben / Schüttelschlaggraben erforderlich. Da die beiden Grabensys-

teme Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung des Schutzgutes 

„Wasser“ darstellen, ergibt sich dadurch ein anlagebedingter Kompensations-

bedarf von 0,01 ha, der multifunktional über die Maßnahmen zur Kompensati-

on der Eingriffe in die Lebensraumfunktion (019c_E-Ök / 7.150 m²) ausgegli-

chen werden kann. 

Der aus der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes abzuleitende quantitative 

Kompensationsbedarf beträgt insgesamt 33,65 ha. Die Kompensation für Be-

einträchtigungen des Landschaftsbildes erfolgt zum Teil über trassennahe 
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Maßnahmen, die zu einer besseren Einbindung der Trasse und der Nebenan-

lagen in die Landschaft beitragen (Ansaat von Landschaftsrasen (012_A 

(136.684 m²), Gehölzpflanzungen etc. (013_A – 014_A)). Der verbleibende 

Kompensationsbedarf kann multifunktional über die Maßnahmen zur Kompen-

sation der Eingriffe in die Lebensraumfunktion (018_E-Ök und 019_E-Ök) 

ausgeglichen werden.  

Der aus der Beeinträchtigung der landschaftsgebundenen Erholung abzulei-

tende quantitative Kompensationsbedarf beträgt 7,57 ha. Die Kompensation 

für Beeinträchtigungen der landschaftsgebundenen Erholung kann multifunkti-

onal über die Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in die Lebensraum-

funktion (019_E-Ök) erfolgen. Eine additive Kompensation ist nicht erforder-

lich. Mit der multifunktionalen Kompensation werden gleichzeitig auch die 

temporären bauzeitlichen Beeinträchtigungen der landschaftsgebundenen Er-

holung ausgeglichen. 

Bezüglich der Maßnahme 015_A - Wiederherstellung bauzeitlich beanspruch-

ter Flächen (inkl. Bodenrekultivierung) wird folgende Klarstellung getroffen: 

Die als Wiederherstellung beschriebene Maßnahme umfasst Flächen, wie 

Ackerflächen, Gräben, Ruderalfluren sowie Siedlungs- und Verkehrsbiotope. 

Die Maßnahme hat entgegen der Bezeichnung als Ausgleichsmaßnahme den 

Charakter einer Vermeidungsmaßnahme. Aus diesem Grund wird von § 15 

Abs. 4 BNatSchG abgewichen. Eine rechtliche Sicherung ist nicht erforderlich 

(A.4.2.2). Der erforderliche Kompensationsbedarf findet sich in den Ökokonten 

018_E-Ök und 019_E-Ök wieder. 

In den „Vorbemerkungen zu den Maßnahmenblättern“ (Unterlage 13.1) findet 

sich zudem der Hinweis, dass „mit den Wiederherstellungsmaßnahmen kei-

nerlei kompensatorische Wirkung verbunden ist“. 

Insgesamt sind die vorgesehenen Maßnahmen in Art und Umfang geeignet, 

die vorhabenbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft vollständig i. S. d. 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu kompensieren. 

Nach Beurteilung der Planfeststellungsbehörde steht das Vorhaben damit un-

ter Berücksichtigung der im LBP genannten Maßnahmen und unter Beachtung 
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der im verfügenden Teil dieses Beschlusses getroffenen Nebenbestimmungen 

mit den Belangen des Naturschutzes im Einklang. 

 

Schutzgebiete 

Im Untersuchungsraum der UVS befinden sich keine Naturschutzgebiete, so-

wie Naturparke, Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile. 

Auf der Festlandseite befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Nordküste 

von Großenbrode“ (Kreisverordnung vom 8. Januar 1969) im Bereich westlich 

der B 207. Die Landschaftsschutzgebiete auf Fehmarn liegen weit außerhalb 

des Wirkbereiches des Vorhabens. 

Im Untersuchungsraum sind keine Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG und 

§ 4 LWG und keine Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG und § 57 

LWG ausgewiesen. In unmittelbarer Küstennähe befinden sich Gebiete mit po-

tenziell signifikantem Hochwasser-Risiko durch vordringendes Meerwasser. 

Auf der Festlandseite ragt nur ein kleiner Teil des Schwerpunktbereiches des 

Biotopverbundes in den Untersuchungsraum. Auf Fehmarn befindet sich nur 

im Süden die westliche Spitze einer Nebenverbundachse. 

Da das Vorhaben außerhalb der Schutzgebietsgrenzen umgesetzt wird, liegen 

keine Betroffenheit vor. 

 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG gehen gesetzlich geschützte 

Biotope bau- und anlagebedingt in einem Umfang von 1.365 m² / 371 m 

(Knicks und Feldhecken) verloren. Die Kartierung der Knicks und Feldhecken 

erfolgte teilweise in Kombination mit begleitenden Gräben (Biotopkomplexe), 

die naturschutzfachlich geringer einzustufen sind, so dass der eigentliche Ver-

lust an Knick- und Hecken-Strukturen tatsächlich noch niedriger ausfällt. 

Diese sind in Tabelle 35 und 36 des LBP sowie im Bestands- und Konfliktplan 

„Tiere und Pflanzen“ (Unterlage 13) beschrieben und verortet.  
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Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs für gesetzlich geschützte Knicks 

und Feldhecken erfolgt angelehnt an die Durchführungsbestimmungen zum 

Knickschutz (Knickschutz DVO SH) über einen linearen Ansatz (laufende 

Knickmeter). Die Knicklängen wurden aus hochaufgelösten georeferenzierten 

Luftbildern in Verbindung mit der aktualisierten Biotoptypenkartierung ermittelt. 

Zusammengefasst ergeben sich für die gesetzlich geschützten Biotope 

(Knicks und Feldhecken) folgender Kompensationsbedarf: 

  Eingriff Kompensation 

HF(S)/ FG Feldhecke, ebenerdig / 

Künstliche Fließgewäs-

ser, Gräben 

 90 m 180 m  

(023_E-ÖK) 

HW(S) 

HW(S)/FG 

Knick (Wallhecke)  

Knick (Wallhecke) / 

Künstliche Fließgewäs-

ser, Gräben 

256 m   

25 m  

 

512 m  

50 m  

(023_E-Ök, 

028_E-Ök) 

gesamt  371 m 742 m 

 

Der für den Eingriff in gesetzlich geschützte Knicks und Feldhecken über ei-

nen linearen Ansatz ermittelte Kompensationsbedarf von 742 m wird mit der 

Maßnahme 023_E-Ök über das Knickökokonto Altenkrempe II – Lachsbach 

(540 Knickmeter) und der Maßnahme 028_E-Ök über das Knickökokonto 

Kembs Altes Moor / Kiebitzhörn (212 Knickmeter) ausgeglichen. Die Zustim-

mungserklärungen der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Ostholstein 

für die beiden Knickökokonten liegen dem Eisenbahn-Bundesamt vor. 

Gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 2 LNatSchG S-H sind Hand-

lungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 

der gesetzlich geschützten Biotope führen, verboten. Im Einzelfall kann jedoch 

eine Ausnahme gem. § 30 Abs. 3 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 3 LNatSchG S-

H zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen 

werden können. Im § 21 Abs. 3 LNatSchG S-H wird ergänzt, dass eine Aus-
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nahme von dem Verbot des § 30 Abs. 2 BNatSchG nur zugelassen werden 

kann für (…) und für Knicks. 

Die Zulassung einer Ausnahme setzt voraus, dass die Beeinträchtigungen 

nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG ausgeglichen werden. 

Für die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 30 Ab-

satz 3 BNatSchG i.V.m. § 21 Absatz 3 LNatSchG gegeben sind, sind Unterla-

gen in entsprechender Anwendung des § 17 Absatz 4 BNatSchG vorzulegen. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen in § 15 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG ist 

die Beeinträchtigung dann ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträchtig-

ten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt 

sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu-

gestaltet ist. Angelehnt an die Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz 

ist der Ausgleich durch die Neuanlage eines Knicks oder Redders (traditionelle 

Bezeichnung eines beidseitig von Knicks gesäumten Weges) im Verhältnis 1:2 

umzusetzen. 

Die betroffenen Knicks und Feldgehölze werden über die oben erwähnten 

Knick-Ökokonten im selben Naturraum in gleichartiger Weise kompensiert. In-

soweit sind die Eingriffe zumindest nicht nachhaltig. Der Minimierung der Ein-

griffe in die gesetzlich geschützten Biotope dient insbesondere die LBP-

Maßnahme 004_V „Schutz vorhandener Vegetationsbestände“.  

Jedoch befinden sich die Ökokonten (in Form von Ersatzmaßnahmen) nicht 

auf der Insel Fehmarn bzw. im PFA 6, somit das Landschaftsbild nicht wieder-

hergestellt oder neugestaltet wird. Damit sind die materiellen Voraussetzun-

gen für eine Ausnahme nicht erfüllt. Es ist eine Befreiung gem. 

§ 67 BNatSchG erforderlich. Diese kann gewährt werden, wenn dies aus 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 

sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Es wird auf das Kapitel der 

Planrechtfertigung (B.4.1) verwiesen und die damit angenommenen überwie-

genden Gründe des öffentlichen Interesses gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG mit diesem Beschluss erteilt.  

Einer gesonderten Ausnahme oder Befreiung bedarf es wegen der Konzentra-

tionswirkung dieser Planfeststellung nicht. 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR254210009BJNE006800000/format/xsl/part/S?oi=DwqpfBPp6A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR254210009BJNE006800000/format/xsl/part/S?oi=DwqpfBPp6A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Einwendungen 

Der Einwand, dass bei einer Inanspruchnahme einer bestehenden Kompensa-

tionsfläche (AKN Fläche bzw. Gleisdreieck) der Lagefaktor mit „2“ anzusetzen 

ist (5.5.1 Auswirkungen auf faunistische Funktionsbeziehungen), wird zurück-

gewiesen. 

Im Bereich entlang des Gleisdreiecks bei Burg a. F. besteht an der Strecke 

1103 zwischen 18,00 – 18,35 km eine Ausgleichsfläche der AKN u.a. für das 

Rebhuhn. Die Maßnahme ist in Form eines 185 m langen Streifens mit 

halbruderaler Gras- und Krautfluren und eines daran anschließenden neu an-

gelegten 165 m langen Knicks mit vorgelagertem Ruderalsaum umgesetzt 

worden. Durch die Neutrassierung der Strecke 1103 wird die Maßnahmenflä-

che nahezu vollständig in Anspruch genommen, so dass sich neben der erfor-

derlichen Kompensation im Sinne der Eingriffsregelung ein zusätzlicher arten-

schutzrechtlicher Kompensationsbedarf für das Rebhuhn ergibt, der mit der 

Maßnahme 024_ACEF ausgeglichen wird. Die Überprägung der AKN-

Maßnahme erfolgt hauptsächlich aufgrund anlagebedingte Beeinträchtigung 

durch die Anpassung der Böschung und Herstellung einer Entwässerungs-

mulde.  

Der Eingriff in die Kompensationsfläche der AKN wurde umfassend ausgegli-

chen. Der Eingriff in die CEF-Maßnahme der AKN-Planung (Beeinträchtigung 

eines Teillebensraums des Rebhuhns) wird durch die Maßnahme 024_ACEF 

vollständig kompensiert (Eingriffsfläche 1.750 m²; Ausgleichsfläche bei Gam-

mendorf mit 1.750 m² Entwicklung von ruderalen Gras- und Staudenfluren). 

Der Forderung, bei der Kompensationsermittlung den Lagefaktor 2 zu berück-

sichtigen, kann ohne weitere Begründung nicht gefolgt werden. Eine solche 

Verdoppelung des Lagefaktors ist im Orientierungsrahmen S-H nicht vorgese-

hen. Der in der Eingriffsfläche enthaltene Knickverlust von 177 m wird zusätz-

lich gemäß Knickschutzverordnung Schleswig-Holstein im Verhältnis 1:2 über 

das Knickökokonto 023_E-Ök (Altenkrempe II - Lachsbach) kompensiert (354 

m Knickneuanlage). Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist ein gemeinsamer 

Ausgleich von Gehölzverlusten und Freiflächenverlusten nicht erforderlich, da 
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die Anlage der Ruderalstreifen in der Maßnahmenfläche 024_ACEF vorgela-

gert vor bestehenden niedrigwüchsigen linearen Gehölzstrukturen erfolgt, so 

dass ausreichend Deckungsmöglichkeiten für das Rebhuhn vorhanden sind. 

Die Ruderalvegetation der Rebhuhn-Maßnahme wird in dem Maßnahmenblatt 

(AKN) durch die Schaffung eines linearen Bereichs mit Gras- und Krautvege-

tation, ein Biotoptyp für die Zielerreichung ist in dem AKN-Maßnahmenblatt 

nicht angegeben.  

Grundsätzlich ist der angestrebte Zielzustand der AKN-Maßnahme als Be-

stand anzusetzen und dementsprechend auszugleichen. Die Vorhabenträgerin 

nimmt als Zielbiotop der AKN-Maßnahme „RHm“ (Halbruderale Gras- und 

Staudenflur mittlerer Standorte) an, welcher vollständig die Funktion für das 

Rebhuhn erfüllt. Gemäß Biotopkartierung besteht der Biotoptyp RHm an der 

Stelle und stellt somit den Bestand dar.  

Die Beeinträchtigung in Form des bau- und anlagebedingten Verlustes (T3) 

von 1.750 m² Kompensationsfläche für das Rebhuhn, wird in gleicher Größe 

über die Maßnahme 024_ACEF ausgeglichen. Das Ziel der Maßnahme be-

steht in der Herstellung von ruderaler Gras- und Staudenfluren. Das Zielbiotop 

ist vergleichbar mit der Biotopcode RHm der beeinträchtigten AKN-

Maßnahme. 

Zusätzlich zu dem artenschutzrechtlichen Ausgleich erfolgt die Abarbeitung 

der Eingriffsregelung für den beeinträchtigten Bereich entlang der AKN-

Maßnahme. Die Eingriffe in die halbruderalen Gras- und Staudenfluren der 

AKN-Maßnahme sind mit den Konfliktpunkte B1 und B2 angegeben. Der Aus-

gleich erfolgt gemäß LBP – Tabelle 53 durch die Maßnahme 018_E-ÖK „Gru-

ber Seekoog 2“. Für die Kompensation erfolgt die funktionale Kompensation 

insbesondere über die Teilmaßnahme 018b_E-ÖK „Entwicklung von artenrei-

chem Nassgrünland“. Hierbei werden zum Eingriffsbiotop vergleichbare oder 

hochwertigere Biotopstrukturen im Ökokonten hergestellt. Somit erfolgt der bi-

otopbezogene Eingriff in 925 m² zusätzlich über ein Ökokonto. Der Eingriff in 

den Knick der AKN-Maßnahme (Konfliktpunkt B3) erfolgt über das Knickkonto 

023_E-Ök „Altenkrempe II - Lachsbach“. Die 165 m Knick der AKN-Fläche 

werden angelehnt an die Knickschutzverordnung im Maßstab 1:2 ausgegli-
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chen. Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden, hier Konfliktpunkt Bo2, 

wird über die 019_E-Ök „Johannistal I“ multifunktional kompensiert. 

Das Eisenbahn-Bundesamt kommt zum Ergebnis, dass der von dem Kreis 

Ostholstein geforderte Ausgleich für den Eingriff in die AKN-Maßnahme voll-

umfänglich erfolgt ist. Hierbei wurde zum einen ein flächenmäßiger arten-

schutzrechtlicher, nicht multifunktional angerechneter Ausgleich über die 

Maßnahme 024_ACEF angesetzt und zum anderen ein gemäß Eingriffsrege-

lung biotopbezogener Ausgleich über die Maßnahme 018b_E-Ök.  

 

Der Einwand die sogenannte „Pferdewiese“ (von Seiten der DEGES mit Krie-

chendem Sellerie in Abstimmung mit dem NABU aufgewertet) wird abgewie-

sen. 

Die in diesem Abschnitt (Festlandseitig) vorgesehenen baulichen Tätigkeiten 

der Elektrifizierung führen zu keinen Beeinträchtigungen der nicht direkt be-

troffenen Pferdewiese. Westlich der Bahntrasse schließt die B 207 an, gefolgt 

von dem Böschungsbereich, sowie dem „Königsweg“. Abstandsbedingt und 

durch die vorgelagerten Strukturen sind Beeinträchtigungen auszuschließen. 

Zudem führen die mit der Elektrifizierung verbundenen baulichen Tätigkeiten 

zu keinen Beeinträchtigungen randlicher Bereiche. Die Elektrifizierungsarbei-

ten der Bestandstrasse sind zeitlich befristet und räumlich sehr begrenzt. Die 

Maststandorte werden direkt neben dem bestehenden Gleis errichtet. Die Ar-

beiten erfolgen direkt vom bestehenden Gleis aus, weitere Flächen werden 

nicht in Anspruch genommen. Auch im Betrieb kommt es durch die Elektrifizie-

rung zu keinen nennenswerten stofflichen Immissionsbelastungen, die Aus-

wirkungen auf die Pferdewiese haben könnten. 

B.4.8 Gebietsschutz („Natura 2000“-Gebiet) 

Das Vorhaben betrifft folgende Natura 2000-Gebiete: 

FFH-Gebiete: 

• DE-1532-321 „Sundwiesen Fehmarn“ 

• DE-1631-392 „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“ 
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• DE-1631-393 „Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“ und 

• DE-1632-392 „Küstenlandschaft vor Großenbrode und vorgelagerte Meeres-

bereiche“ 

Vogelschutzgebiete: 

• DE-1530-491 „Östliche Kieler Bucht“ 

• DE-1633-491 „Ostsee östlich Wagrien“  

Gemäß § 34 BNatSchG ist das Projekt im Rahmen seiner Zulassung auf seine 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebiets zu überprü-

fen, wenn es einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 

Plänen geeignet ist, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen und es nicht un-

mittelbar der Verwaltung des Gebietes dient. 

Ausgangspunkt für die Prüfung, ob das Vorhaben gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 

BNatSchG einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plä-

nen geeignet ist, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, ist die Prüfung sei-

ner Verträglichkeit mit den jeweiligen Erhaltungszielen für das geschützte Ge-

biet. 

Maßgebliches Beurteilungskriterium dafür ist der günstige Erhaltungszustand 

der geschützten Lebensräume und Arten im Sinne der Legaldefinitionen des 

Art. 1 Buchst. e und i der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen (ABl. L 206 S. 7) – (FFH-Richtlinie). Dieser muss trotz Durchführung 

des Vorhabens stabil bleiben, ein bestehender schlechter Erhaltungszustand 

darf jedenfalls nicht weiter verschlechtert werden (BVerwG, Urteil vom 

07.07.2022, A. 9 A 1.21, Rn. 53 juris). 

 

DE-1532-321 „Sundwiesen Fehmarn“ 

Folgende Erhaltungsziele für das Natura 2000-Gebiet sind gemäß Standard-

Datenbogen festgelegt: 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I 

und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
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a) von besonderer Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

1150* Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210 Einjährige Spülsäume 

2110 Primärdünen 

2120 Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenaria) 

2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 

1166 Kammmolch (Triturus cristatus) 

1614 Kriechender Sellerie (Apium repens) 

b) von Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieetalia maritimae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpi-

nen Stufe 

Übergreifendes Schutzziel ist die Erhaltung eines langfristig gesicherten Vor-

kommens der seltenen und gefährdeten Pflanzenart Kriechender Sellerie. Des 

Weiteren soll der breite, nicht eingedeichte Strand-, Strandwall- und Dünen-

saum erhalten werden. Hierzu gehören neben den Lagunen sowie den Brack- 

und Süßwassertümpeln auch die ungenutzten Hochstaudenfluren und Röh-

richte sowie die extensiv genutzten Brack- und Strandwiesen. Für die prioritä-

ren Lebensraumtypen der Strandseen und der Graudüne soll zudem der güns-

tige Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten, 

insbesondere des Küstenschutzes, wiederhergestellt werden. 

Bei dem aufgeführten NATURA-2000-Gebiet kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass das Vorhaben in der Lage ist, in das Gebiet hineinzuwirken und die 

Erhaltungsziele erheblich zu beeinträchtigen. Im Umfeld des FFH-Gebietes 

„Sundwiesen Fehmarn“ finden Arbeiten zur Elektrifizierung der Bahntrasse auf 

der Fehmarnsundbrücke und im Rampenbereich sowie auf Fehmarn der Aus-

bau der Bahntrasse statt. Die Arbeiten zur Elektrifizierung der Bahntrasse 

werden im Abstand von etwa 70 m westlich der Schutzgebietsgrenze vom 

Gleiskörper aus durchgeführt. Der zweigleisige Ausbau der bestehenden 
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Bahntrasse erfolgt nördlich des Schutzgebietes in einer Entfernung von rd. 

600 m. 

Da die erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und/oder des 

Schutzzwecks des Natura 2000-Gebietes durch das Vorhaben offensichtlich 

sind, konnte auf die Durchführung einer FFH-Vorprüfung verzichtet werden.  

In der Verträglichkeitsprüfung (Unterlage 17.1.1) hat die Vorhabenträgerin un-

ter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnis-

se nachgewiesen, dass eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der Erhal-

tungsziele der betroffenen Gebiete ausgeschlossen ist. 

Beeinträchtigung von FFH-LRT 

Innerhalb des Schutzgebietes treten die FFH-LRT 1150* Strandseen, 1210 

Einjährige Spülsäume, 1330 Atlantische Salzwiesen, 2110 Primärdünen, 2120 

Weißdünen, 2130* Graudünen und 6430 Feuchte Hochstaudenfluren auf. 

Weiterhin liegen Nachweise des FFH-LRT 2190 feuchte Dünentäler im 

Schutzgebiet auf. Der FFH-LRT wird nicht als Erhaltungsziel im SDB aufge-

führt, wird aus Gründen der Rechtssicherheit dennoch vorsorglich mit bewer-

tet. Eine direkte Inanspruchnahme (Lebensraumverlust) ist nicht gegeben, da 

das Vorhaben außerhalb der Schutzgebietsgrenzen umgesetzt wird. Auf 

Grund der Nähe zum Vorhaben sind relevante Wirkfaktoren (baubedingte Stö-

rungen und Kollision, anlagebedingte Kollision, betriebsbedingte Störungen 

und Kollision) hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen von als Erhaltungszie-

len geltenden charakteristischen Arten nach Anhang I FFH-RL und Arten des 

Anhang II FFH-RL zu prüfen. 

Direkte Eingriffe in die LRT des gegenständlichen Schutzgebiets können si-

cher ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für indirekte Auswirkungen, wie 

z.B. Emissionen.  

Beeinträchtigung von Arten des Anhang II FFH-RL 

Direkte Eingriffe oder Schädigungen von Beständen des Kriechenden Selle-

ries (Apium repens) können ebenfalls sicher ausgeschlossen werden. Da in 

diesem Vorhabenbereich nur Arbeiten zur Elektrifizierung geplant sind und die 

Umsetzung vom Gleis aus erfolgt, können weitere Eingriffe in die mind. 70 m 
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vom Vorhaben entfernt liegenden Bestände sicher ausgeschlossen werden. 

Gleiches gilt für den Kammmolch (Triturus criastatus). Eingriffe in die Habitate 

des Kammmolchs können sicher ausgeschlossen werden. 

Beeinträchtigung von charakteristischen Arten der FFH-LRT 

Bei den Brutvögeln, als charakteristische Arten für die LRT, sind baubedingte 

Wirkungen auf Grund des Abstandes zur Baumaßnahme (> 100 m) sicher 

ausgeschlossen. Von den erforderlichen Bahnoberleitungen kann anlagebe-

dingt für Vögel (Brut- und Rastvögel) ein ggf. erhöhtes Kollisionsrisiko ausge-

hen, wenn sie die Trasse in geringen Höhen queren und die Oberleitung nicht 

wahrnehmen. Aufgrund der kompakten Bauweise der Oberleitungsanlagen, 

der säumenden Gehölze, der Vorbelastungen durch den Verkehr der parallel 

zur Bahntrasse verlaufenden B 207 und den überwiegend vorkommenden 

Wasservögeln, welche zumeist nahe der Wasseroberfläche fliegen, kann ins-

gesamt ein anlagebedingtes erhöhtes Kollisionsrisiko ausgeschlossen werden. 

Selbst wenn es im Einzelfall zu vereinzelten Kollisionsereignissen kommen 

würde, würde der Erhaltungszustand der Art nicht verschlechtert werden. Dar-

aus resultierend sind anlagebedingt Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

auf die charakteristischen Arten der FFH-LRT ausgeschlossen. Betriebsbe-

dingte sensorische Störungen durch den zukünftig höheren Zugverkehr sind 

ebenfalls möglich. Es sind keine hochgradig lärmempfindlichen Arten unter 

den charakteristischen Brutvögeln der LRT des Schutzgebietes (Garniel und 

Mierwald 2010). Von der parallel zur Bahntrasse verlaufenden Straße geht be-

reits eine Scheuchwirkung auf die Avifauna aus (Garniel et al. 2007). Eine zu-

sätzliche Beeinträchtigung durch sensorische Störungen wie Erschütterungen, 

Geräusch- und Lichtimmissionen durch den zukünftig höheren Zugverkehr ist 

daher nicht gegeben. 

Auch hinsichtlich der vorkommenden Rastvögel sind bau-, anlage- und be-

triebsbedingte Beeinträchtigungen sicher ausgeschlossen. 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind somit nicht erforderlich. 
 

Die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens ABS/NBS Hamburg- Lübeck- 

Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) PFA 6 mit den Erhaltungszielen des 
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besonderen Schutzgebietes DE-1532-321 „Sundwiesen Fehmarn“ ist gege-

ben. Es ist somit insgesamt davon auszugehen, dass es zu keinen erhebli-

chen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. 

DE-1631-392 „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“ 

Folgende Erhaltungsziele für das Natura 2000-Gebiet sind gemäß Standard-

Datenbogen festgelegt: 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I 

und Arten des 

Anhangs II der FFH-Richtlinie 

a) von besonderer Bedeutung: 

1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 

Meerwasser 

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 

1160 Flache große Meeresarme und –buchten (Flachwasserzonen und 

Seegraswiesen) 

1170 Riffe 

1351 Schweinswal 

b) des Weiteren sind im Standard-Datenbogen noch folgende LRT gelistet: (*: 

prioritärer Lebensraumtyp) 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110 Primärdünen 

2120 Weißdünen mit Strandhafer 

2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

Übergreifendes Schutzziel ist die Erhaltung des bedeutendsten Teiles des 

größten zusammenhängenden Flachwassergebietes der westlichen Ostsee 

um Fehmarn mit Vorkommen des Schweinswales und unter Einschluss des 

größten Ostseeriffs Schleswig-Holsteins mit ursprünglichen, artenreichen 

strömungsexponierten Steinriffen, die sich bis in die AWZ erstrecken in seiner 
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störungsfreien, natürlichen, dynamischen Entwicklung. Ebenfalls zu erhalten 

sind die extremen Umlagerungen und überwiegend freiliegenden Sande des 

Flügger Sandes mit vielgestaltigen Benthal u.a. als Rastgebiet von Meeresen-

ten. 

Bei dem aufgeführten NATURA-2000-Gebiet kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass das Vorhaben in der Lage ist, in das Gebiet hineinzuwirken und die 

Erhaltungsziele erheblich zu beeinträchtigen. Daher wird für dieses Gebiet ei-

ne vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) durchgeführt. Im Um-

feld des FFH-Gebietes „Meeresgebiet der Östlichen Kieler Bucht“ finden aus-

schließlich Arbeiten zur Elektrifizierung der Bahntrasse auf der Fehmarnsund-

brücke und im Rampenbereich statt. Die Arbeiten hierzu werden vom Gleis-

körper aus durchgeführt und kontinuierlich fortgeführt. Das Vorhaben befindet 

sich 70 m östlich der Schutzgebietsgrenze. 

Da die erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und/oder des 

Schutzzwecks des Natura 2000-Gebietes durch das Vorhaben offensichtlich 

sind, konnte auf die Durchführung einer FFH-Vorprüfung verzichtet werden. 

In der Verträglichkeitsprüfung (Unterlage 17.2.1) hat die Vorhabenträgerin un-

ter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnis-

se nachgewiesen, dass eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der Erhal-

tungsziele der betroffenen Gebiete ausgeschlossen ist. 

Auf Grund der Entfernung sind als baubedingte Wirkfaktoren für dieses Vor-

haben lediglich die sensorischen Störungen sowie das Kollisionsrisiko durch 

den Baustellenbetrieb zu prüfen. Eine Flächeninanspruchnahme kann auf 

Grund der Entfernung zwischen Vorhaben und Schutzgebiet im Vorfeld aus-

geschlossen werden. Eine baubedingte Zerschneidung oder Barrierewirkung 

geht von den punktuell ausgeführten Bauarbeiten nicht aus. Ebenso können 

Auswirkungen auf das Grundwasser oder relevante Schadstoffemissionen 

durch die Montage der Oberleitungsanlagen vorab ausgeschlossen werden. 

Als anlagebedingter Wirkfaktor ist das Kollisionsrisko mit den neu verbauten 

Oberleitungsanlagen zu bewerten. Auch hier gilt, dass eine Flächeninan-

spruchnahme auf Grund der Entfernung zwischen Vorhaben und Schutzgebiet 

im Vorfeld ausgeschlossen werden kann. Eine zusätzliche anlagebedingte 
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Zerschneidung oder Barrierewirkung ist von der neuen Oberleitungsanlage 

nicht zu erwarten, da für gegenüber dem Wirkfaktor sensible Tierarten bereits 

von der bestehenden und sich deutlich von der Umgebung abhebenden 

Bahntrasse eine Scheuchwirkung ausgeht. In dem hier betrachteten Bereich 

rund um die Sundbrücke werden keine Lärmschutzwände errichtet, sodass 

der Wirkfaktor „Beeinträchtigung von Habitatstrukturen durch Verschattung“ 

nicht gegeben ist. 

Entsprechend § 41 BNatSchG werden die neu zu errichtenden Oberleitungs-

anlagen in PFA 6 konstruktiv so ausgeführt, dass Vögel und kletternde Säuge-

tiere gegen Stromschlag geschützt sind. Der Stromschlag an Oberleitungsan-

lagen kann somit ausgeschlossen werden. Auf der Bahnverbindung Lübeck - 

Puttgarden kommt es zu einer prognostizierten Zunahme des Zugverkehrs, 

sodass der betriebsbedingte Wirkfaktor sensorische Störungen und das Kolli-

sionsrisiko mit den Zügen zu prüfen ist. Auf Grund der bestehenden Vorbelas-

tung durch den Zugverkehr wird der Wirkfaktor betriebsbedingte Zerschnei-

dung/Barrierewirkung durch die zunehmenden Zugfahrten nicht relevant be-

einflusst. Es werden trotz der Zunahme der Zugdurchfahrten nur 4-5 Züge pro 

Stunde fahren und damit keinen durchgehenden Verkehr erzeugen. Es gibt 

ausreichende Zeitspannen, in denen keine Züge fahren und Tiere die Gleise 

gefahrlos überqueren können. 

Beeinträchtigung von FFH-LRT 

Das Vorhaben befindet sich rd. 70 m östlich der Schutzgebietsgrenze. Eine di-

rekte Flächeninanspruchnahme von den maßgeblichen FFH-LRT kann somit 

sicher ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für indirekte Auswirkungen wie 

z.B. Emissionen. 

Beeinträchtigung von Arten des Anhang II FFH-RL 

Insgesamt können auch Beeinträchtigungen für den Schweinswal sicher aus-

geschlossen werden: Baubedingt sind keine Auswirkungen auf den 

Schweinswal (Phocoena phocoena) zu erwarten, da sich die Bauarbeiten an 

der Brücke sich auf die reine Elektrifizierung der Bestandstrasse beschränken. 

Hierfür werden die Maste für die Oberleitungen an das Brückenbauwerk ge-

schweißt und verschraubt. Lärmauswirkungen, die bis in den Wasserkörper 
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wirken und den Schweinswal negativ beeinflussen, können hierbei ausge-

schlossen werden. Außerhalb des Brückenbauwerks werden die Maste für die 

Oberleitungen voraussichtlich über Rammungen gegründet. Die Schalltechni-

sche Untersuchung (Baulärm, Unterlage 15.5) zeigt, dass von den Rammar-

beiten die größten Lärmwirkungen zu erwarten sind. Diese reichen bis in die 

Uferbereiche des Sunds mit max. 50 dB(A). Betriebsbedingt sind im Bereich 

der Brücke max. 70 dB(A) (bei Nacht) zu erwarten (Unterlage 15.1a und 

15.2a). Da es keinen kontinuierlichen Zugverkehr geben wird und zwischen 

den einzelnen Fahrten Pausen bestehen, kann nicht von einem kontinuierli-

chen Lärm ausgegangen werden. 

Beeinträchtigung von charakteristischen Arten der FFH-LRT 

Als charakteristische Arten werden auch weitere Meeressäuger wie Kegelrob-

be und Seehund genannt. Der Schweinswal (Phocoena phocoena) wurde als 

Erhaltungsziel bereits untersucht und bewertet. Es handelt sich hierbei um ei-

ne sehr sensible Gruppe der gewässergebundenen Arten. Da die für den FFH-

LRT charakteristische Meeressäuger keine höheren Standortansprüche an 

den Lebensraum stellen als der Schweinswal, kann eine Betrachtung der an-

deren gelisteten Meeressäuger zu keinen erweiterten Erkenntnissen führen. 

Es ist ausgeschlossen, dass die weniger sensiblen Meeressäuger stärker von 

dem Vorhaben betroffen sind als der Schweinswal. 

Es werden einige Brutvögel als charakteristische Arten für die LRT 1110 

(Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser), 

1140 (Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt), 1160 (Flache große 

Meeresarme und -buchten), 1330 (Atlantische Salzwiesen), 2110 (Primärdü-

nen), 2120 (Weißdünen mit Strandhafer) und 2130* (Graudünen) wie z.B.  

Brandseeschwalbe, Austernfischer, Brandgans, Rotschenkel festgelegt. Er-

hebliche baubedingte Störungen können auf Grund der zeitlich beschränkten 

Reizdauer, die von den Bauarbeiten ausgeht, ausgeschlossen werden. Zudem 

kann aufgrund der Vorbelastung durch die in Nutzung stehende Bahnstrecke 

sowie der parallel verlaufenden Bundesstraße ein Vorkommen von gegenüber 

Störungen empfindlichen Arten im Nahbereich der Bahntrasse ausgeschlos-

sen werden. 
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Von den erforderlichen Bahnoberleitungen kann anlagebedingt für Vögel 

(Brut- und Rastvögel) ein ggf. erhöhtes Kollisionsrisiko ausgehen, wenn sie 

die Trasse in geringen Höhen queren und die Oberleitung nicht wahrnehmen. 

Aufgrund der kompakten Bauweise der Oberleitungsanlagen, der säumenden 

Gehölze, der Vorbelastungen durch den Verkehr der parallel zur Bahntrasse 

verlaufenden B 207 und den überwiegend vorkommenden Wasservögeln, 

welche zumeist nahe der Wasseroberfläche fliegen, kann insgesamt ein anla-

gebedingtes erhöhtes Kollisionsrisiko ausgeschlossen werden. Selbst wenn es 

im Einzelfall zu vereinzelten Kollisionsereignissen kommen würde, würde der 

Erhaltungszustand der Art nicht verschlechtert werden. Daraus resultierend 

sind anlagebedingt Beeinträchtigungen durch das Vorhaben auf die LRT aus-

geschlossen. 

Betriebsbedingte sensorische Störungen durch den zukünftig höheren Zug-

verkehr können ebenfalls zu erheblichen Beeinträchtigungen von Brutvögeln 

führen. Nach GARNIEL et al. (2007) halten selbst sehr lärmempfindliche Brut-

vogelarten keine, lediglich geringe oder nur strukturell bedingte Abstände (z. 

B. Schneisenwirkung in Wäldern) zu Bahntrassen ein. Von der parallel zur 

Bahntrasse verlaufenden Straße geht bereits eine Scheuchwirkung auf die 

Avifauna aus (Garniel et al. 2007). Zusätzliche Beeinträchtigung durch senso-

rische Störungen wie Erschütterungen, Geräusch- und Lichtimmissionen 

durch den zukünftig höheren Zugverkehr konnten daher ausgeschlossen wer-

den. Ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit dem ansteigenden Zugverkehr kann so-

mit für die charakteristischen Brutvögel ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Selbst wenn es im Einzelfall zu vereinzelten Kollisionsereignissen kommen 

würde, würde der Erhaltungszustand der Art nicht verschlechtert werden. Dar-

aus resultierend sind betriebsbedingt auch Beeinträchtigungen durch das Vor-

haben auf die LRT ausgeschlossen. 

Für die nachgewiesenen Brutvogelarten können bau- und anlagebedingte Be-

einträchtigungen sicher ausgeschlossen werden, da die Methodik der Bewer-

tung im vorherigen Brutvogelabsatz auf die Rastvögel übertragbar ist. Be-

triebsbedingte sind sensorische Störungen durch den zukünftig höheren Zug-

verkehr möglich. Für Rastvögel sind lediglich visuelle Störungen entscheidend 

und hinsichtlich einer erheblichen Beeinträchtigung von Rastvögeln zu bewer-
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ten. Es sind keine hochgradig lärmempfindlichen Arten unter den charakteris-

tischen Rastvögeln der LRT des Schutzgebietes (Garniel und Mierwald 2010). 

Des Weiteren sind visuelle Störfaktoren bereits durch die parallel zur 

Bahntrasse verlaufenden Straße sowie die Gehölzstrukturen gegeben und än-

dern sich durch die Zugverkehrszunahme nicht in signifikanter Weise. Eine 

zusätzliche Beeinträchtigung durch sensorische Störungen wie Erschütterun-

gen, Geräusch- und Lichtimmissionen kann daher ausgeschlossen werden. 

Die Kreuzkröte gilt als charakteristische Art für den LRT 2130* Festliegende 

Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen). Individuen konnten in ei-

ner Entfernung von mindestens 75 m zum Vorhaben nachgewiesen werden. 

Auf Grund der Lage der B 207 mit starkem Verkehrsaufkommen zwischen 

Vorhaben und Artnachweis sowie fehlender Habitatstrukturen ist eine Wande-

rung der Art in großen Individuenzahlen in den Vorhabenbereich hinein nicht 

anzunehmen. Es sind bau-, anlage- und betriebsbedingt keine Auswirkungen 

auf die Kreuzkröte zu erwarten. 

Die Waldeidechse wird ebenfalls als charakteristische Art für den LRT 2130* 

aufgeführt. Es liegen veraltete Artnachweise aus dem Jahr 2015 und früher für 

den Vorhabenbereich, allerdings außerhalb des LRT 2130* an der Böschung 

auf der Westseite der Rampe zur Fehmarnsundbrücke vor. In den aktuellen 

Kartierungen konnte die Art nicht nachgewiesen werden. Direkte Eingriffe in 

die für das Schutzgebiet maßgebliche LRT und damit einhergehende Beein-

trächtigungen der Waldeidechse können sicher ausgeschlossen werden. Es 

reichen keine für die Art konfliktträchtigen Wirkfaktoren in den maßgeblichen 

LRT, der sich > 70 m Entfernung zum Vorhaben befindet, hinein. 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind nicht erforderlich. 

Die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens ABS/NBS Hamburg- Lübeck- 

Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) PFA 6 mit den Erhaltungszielen des 

besonderen Schutzgebietes DE-1631-392 „Meeresgebiet der östlichen Kieler 

Bucht“ ist gegeben. Es ist somit insgesamt davon auszugehen, dass es zu 

keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. 

DE-1631-393 „Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“ 
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Folgende Erhaltungsziele für das Natura 2000-Gebiet sind gemäß Standard-

Datenbogen festgelegt: 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I 

und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

a) von besonderer Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand-und Mischwatt 

1150* Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210 Einjährige Spülsäume 1220 Mehrjährige Vegetation der Kies-

strände 

1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels-und -Steilküsten mit Vegeta-

tion 

1310 Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten 

auf Schlamm und Sand (Quellerwatt) 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110 Primärdünen 

2120 Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenaria) 

2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2160 Dünen mit Hippophaë rhamnoides 

2180 Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen 

Region 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 

(Festuco-Brometalia) 

b) von Bedeutung: 

1188 Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1830 Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

Übergreifendes Erhaltungsziel ist die Erhaltung der abwechslungsreichen Küs-

tenlandschaft der Ostsee mit artenreicher Steilküste bei Johannistal, der 

Strandseeniederungen mit typischen Abfolgen von Lebensraumtypen der 
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Eichholzniederung sowie der für Schleswig-Holstein einzigartige Strandwallfä-

cher des Graswarders. Für die Lebensraumtypen Code 1310, 1330, 2110, 

2120, 2130* und 2180 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regiona-

len und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

Bei dem aufgeführten NATURA-2000-Gebiet kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass das Vorhaben in der Lage ist, in das Gebiet hineinzuwirken und die 

Erhaltungsziele erheblich zu beeinträchtigen. Daher wird eine vollständige 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) durchgeführt. 

Das Schutzgebiet besteht aus mehreren Teilflächen. Aufgrund der weiträumi-

gen Verteilung der Teilflächen des Schutzgebietes und der vergleichsweise 

geringen Reichweite der meisten Wirkfaktoren des Vorhabens kann der Be-

trachtungsraum, in dem vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Arten zum 

Tragen kommen können, auf das Teilgebiet „Küstenstreifen westlich von 

Großenbrode“ beschränkt werden. Im Teilgebiet „Küstenstreifen westlich von 

Großenbrode“ kommen bis auf den LRT 1140 alle im Standarddatenbogen 

aufgelisteten LRT sowie die entsprechenden charakteristischen Arten vor. 

Weiterhin werden Rotbauchunke, Fischotter, Kammmolch und Schmale Win-

delschnecke als Erhaltungsziel für das Schutzgebiet aufgeführt (Anhang II der 

FFH-RL). Darüber hinaus werden im Standard-Datenbogen mit Kreuzkröte, 

Moorfrosch und Zauneidechse weitere Arten genannt, die zwar nicht als Erhal-

tungsziel gelten, jedoch Hinweise auf besondere Ausprägungen der Offen-

land- und Gewässerlebensräume geben. Mit einem Vorkommen der genann-

ten Arten ist im Teilgebiet zu rechnen. 

Im Umfeld des FFH-Gebietes „Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen 

Halbinsel“ finden ausschließlich Arbeiten zur Elektrifizierung der Bahntrasse 

auf der Fehmarnsundbrücke und im Rampenbereich statt. Die Arbeiten hierzu 

werden vom Gleiskörper aus durchgeführt und kontinuierlich fortgeführt. Das 

Vorhaben befindet sich rd. 1 km nordöstlich der Schutzgebietsgrenze. Anlage-

bedingt kann es zu Beeinträchtigungen der Schutzgebietsfunktion durch das 

Kollisionsrisiko mit den neu verbauten Oberleitungsanlagen kommen. 
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Da die erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und/oder des 

Schutzzwecks des Natura 2000-Gebietes durch das Vorhaben offensichtlich 

sind, konnte auf die Durchführung einer FFH-Vorprüfung verzichtet werden. 

In der Verträglichkeitsprüfung (Unterlage 17.4.1) hat die Vorhabenträgerin un-

ter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnis-

se nachgewiesen, dass eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der Erhal-

tungsziele der betroffenen Gebiete ausgeschlossen ist. 

Beeinträchtigung von FFH-LRT 

Das Vorhaben befindet sich rd. 1 km nordöstlich der Schutzgebietsgrenze. Ei-

ne direkte Flächeninanspruchnahme von den maßgeblichen FFH-LRT kann 

somit sicher ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für indirekte Auswirkungen, 

wie z.B. Emissionen. 

Beeinträchtigung von Arten des Anhang II FFH-RL 

Das Vorhaben wird ausschließlich außerhalb der Schutzgebietsgrenze reali-

siert (Entfernung 1 km). Direkte Eingriffe in die Populationen der Rotbauchun-

ke (Bombina bombina), des Fischotters (Lutra lutra), des Kammmolchs (Tritu-

rus criastatus) oder der Schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior) können 

somit sicher ausgeschlossen werden. Da in dem hier relevanten Vorhabenbe-

reich nur Arbeiten zur Elektrifizierung mit geringem Wirkradius geplant sind 

und die Umsetzung vom Gleis aus erfolgt, können Eingriffe in die mind. 1 km 

vom Vorhaben entfernt liegenden Bestände sicher ausgeschlossen werden. 

Kreuzkröte (Bufo calamita), Moorfrosch (Rana arvalis) und Zauneidechse (La-

certa agilis) werden als weitere Arten im SDB (Anhang IV FFH-Richtlinie) ge-

nannt. Beeinträchtigungen der im Schutzgebiet lebenden Arten können auf-

grund der Entfernung von rd. 1 km zwischen dem Vorhaben und dem Schutz-

gebiet ausgeschlossen werden (vgl. auch Ausführungen im Kap. 5.3). 

Beeinträchtigung von charakteristischen Arten der FFH-LRT 

Aufgrund ihrer größeren Aktionsradien wurden einige Brut- und Rastvögel, als 

charakteristische Art von im Schutzgebiet vorkommenden LRT, auf die Mög-

lichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung durch das Vorhaben geprüft. Es 
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wurden u.a. Austernfischer, Säbelschnäbler, Sandregenpfeifer, Gänsesäger, 

Rotschenkel, Silbermöwe, Brandgans und Feldlerche betrachtet. 

Von einem erhöhten baubedingten Kollisionsrisiko ist nicht auszugehen, da 

die Baufahrzeuge sehr lokal und zeitlich begrenzt im Bahnkörper zum Einsatz 

kommen und zudem langsam fahren. Auch weitere baubedingte Störungen 

können aufgrund der Entfernung von mind. 1 km zu den Beständen sicher 

ausgeschlossen werden. 

Von den erforderlichen Bahnoberleitungen kann anlagebedingt für Vögel 

(Brut- und Rastvögel) ein ggf. erhöhtes Kollisionsrisiko ausgehen, wenn sie 

die Trasse in geringen Höhen queren und die Oberleitung nicht wahrnehmen. 

Die für das Schutzgebiet zu betrachtenden Bereichen sind die Fehmarnsund-

brücke und die anschließenden Rampenbereiche, weil diese Bereiche des 

Vorhabens die geringste Entfernung zum Schutzgebiet aufweisen und insbe-

sondere im Sundbereich mit Austauschbeziehungen zwischen Teillebensräu-

men der relevanten Arten zu rechnen ist. Aufgrund der kompakten Bauweise 

der Oberleitungsanlagen, der säumenden Gehölze, der Vorbelastungen durch 

den Verkehr der parallel zur Bahntrasse verlaufenden B 207 und den über-

wiegend vorkommenden Wasservögeln, welche zumeist nahe der Wasser-

oberfläche fliegen, kann insgesamt ein anlagebedingtes erhöhtes Kollisionsri-

siko ausgeschlossen werden. Selbst wenn es im Einzelfall zu vereinzelten Kol-

lisionsereignissen kommen würde, würde der Erhaltungszustand der Art nicht 

verschlechtert werden. Daraus resultierend sind anlagebedingt Beeinträchti-

gungen durch das Vorhaben auf die LRT ausgeschlossen. 

Hinsichtlich der Kollision mit Zügen kann das Risiko im Rampenbereich für 

sehr tief fliegende oder häufig Schienenbereiche aufsuchende aasfressende 

Vogelarten erhöht werden. Letzteres trifft auch auf den Schienenbereich auf 

der Sundbrücke zu. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Zugverkehr 

auch im derzeitigen Zustand bereits zu Kollisionen führen kann und durch den 

parallel verlaufenden Verkehr der B 207 eine gewisse Störwirkung gegeben 

ist. Ein betriebsbedingt erhöhtes Kollisionsrisiko mit dem ansteigenden Zug-

verkehr kann somit für die charakteristischen Brutvögel ebenfalls ausge-

schlossen werden. Selbst wenn es im Einzelfall zu vereinzelten Kollisionser-
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eignissen kommen würde, würde der Erhaltungszustand der Art nicht ver-

schlechtert werden. Daraus resultierend sind betriebsbedingt auch Beeinträch-

tigungen durch das Vorhaben auf die LRT ausgeschlossen. 

Durch das Vorhaben kommt es insgesamt zu keiner Verschlechterung des Er-

haltungszustands der charakteristischen Rastvogelarten. Auch wenn verein-

zelte Kollisionsereignisse sowohl anlage- als auch betriebsbedingt nicht gänz-

lich ausgeschlossen werden können, hätten einzelne Verluste der Arten, die 

im Gebiet mit individienreichen Populationen vorkommen, keine negativen 

Auswirkungen auf die Lebensraumqualität und Funktionalität der maßgebli-

chen LRT. Eine Beeinträchtigung der maßgeblichen LRT kann somit ausge-

schlossen werden. 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind nicht erforderlich. 

Die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens ABS/NBS Hamburg- Lübeck- 

Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) PFA 6 mit den Erhaltungszielen des 

besonderen Schutzgebietes DE 1631-393 „Küstenlandschaft Nordseite der 

Wagrischen Halbinsel“ ist gegeben. Es ist somit insgesamt davon auszuge-

hen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen 

für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 

kommen wird. 

DE-1632-392 „Küstenlandschaft vor Großenbrode und vorgelagerte Meeres-

bereiche“ 

Folgende Erhaltungsziele für das Natura 2000-Gebiet sind gemäß Standard-

Datenbogen festgelegt: 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I 

und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

a) von besonderer Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

1150* Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1170 Riffe 

1210 Einjährige Spülsäume 

1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
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1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit Vegeta-

tion 

2110 Primärdünen 

2120 Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenaria) 

2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 

7210* Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricon 

davalliane 

b) von Bedeutung: 

1160 Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und 

Seegraswiesen) 

1351 Schweinswal (Phocoena phocoena) 

 

Erhaltung eines vergleichsweise vollständigen, durch die exponierte Lage dy-

namischen, ostseetypischen Küstenökosystems mit marinen Flachwasserbe-

reichen, Miesmuschelbänken und Riffen, Spülsäumen, Strandwällen und 

Strandseen, Steilküsten mit vorgelagerten Blockfeldern bzw. Sandstränden mit 

Dünenabschnitten sowie den zentralen Restflächen eines landesweit einzigar-

tigen, allerdings z. Zt. eingedeichten und entwässerten Küstenüberflutungs-

moores.  

Zur besonderen Ausprägung des Strandsees bei der Großenbroder Fähre ge-

hören kleinräumig verzahnte submerse Makrophytenbestände unterschiedli-

cher Seegras-, Algen- und Saldenarten, außerdem Brackwasserröhrichte, 

Salzwiesen, Spülsaum-, Strandwall- und Dünenvegetation auf relativ kleinem 

Raum. Hervorzuheben sind ferner besonders ursprüngliche und artenreiche, 

strömungsexponierte Steinriffe im Bereich des Fehmarnsundes. Im Hinblick 

auf die wechselseitigen Beziehungen der Lebensraumtypen spielen beson-

ders die Erhaltung 

der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 

Gewässerverhältnisse und Prozesse (LRT 1160, 1170, 1310, 1330), 
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der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (LRT 1170, 1210, 

1220, 1230,1310,1330, 2120, 2130*) und 

der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens und der Bo-

denstruktur sowie der Flachwasserbereiche und der Uferzonen (1160, 

1310, 1330) eine wichtige Rolle. 

Für den Lebensraumtyp Code 7210* (im Bereich Großenbroder Fähre/ 

Großenbroder Moor) soll je nach lokaler Ausprägung ein günstiger Erhal-

tungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft 

und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wiederherge-

stellt werden (Quelle: (MELUR-SH 2016)). 

Bei dem aufgeführten NATURA-2000-Gebiet kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass das Vorhaben in der Lage ist, in das Gebiet hineinzuwirken und die 

Erhaltungsziele erheblich zu beeinträchtigen. Daher wird eine vollständige 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) durchgeführt. 

Im Umfeld des FFH-Gebietes „Küstenlandschaft vor Großenbrode und vorge-

lagerte Meeresbereiche“ finden ausschließlich Arbeiten zur Elektrifizierung der 

Bahntrasse auf der Fehmarnsundbrücke und im Rampenbereich statt. Die Ar-

beiten hierzu werden vom Gleiskörper ausgeführt und kontinuierlich fortge-

führt. Das Vorhaben befindet sich rd. 40 m westlich der Schutzgebietsgrenze. 

Der zweigleisige Ausbau der bestehenden Bahntrasse erfolgt nördlich des 

Schutzgebietes in einer Entfernung von > 1,8 km. Somit sind als baubedingte 

Wirkfaktoren für dieses Vorhaben lediglich die sensorischen Störungen sowie 

das Kollisionsrisiko durch den Baustellenbetrieb zu prüfen. Eine Flächeninan-

spruchnahme kann auf Grund der Entfernung von rd. 40 m zwischen Vorha-

ben und Schutzgebiet im Vorfeld ausgeschlossen werden. Eine baubedingte 

Zerschneidung oder Barrierewirkung geht von den punktuell ausgeführten 

Bauarbeiten nicht aus. Ebenso können Auswirkungen auf das Grundwasser 

oder relevante Schadstoffemissionen durch die Montage der Oberleitungsan-

lagen vorab ausgeschlossen werden. 

Da die erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und/oder des 

Schutzzwecks des Natura 2000-Gebietes durch das Vorhaben offensichtlich 

sind, konnte auf die Durchführung einer FFH-Vorprüfung verzichtet werden. 
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In der Verträglichkeitsprüfung (Unterlage 17.3.1) hat die Vorhabenträgerin un-

ter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnis-

se nachgewiesen, dass eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der Erhal-

tungsziele der betroffenen Gebiete ausgeschlossen ist. 

Beeinträchtigung von FFH-LRT 

Das Vorhaben befindet sich rd. 40 m westlich der Schutzgebietsgrenze. Eine 

direkte Flächeninanspruchnahme von den maßgeblichen FFH-LRT kann somit 

sicher ausgeschlossen werden. Die Arbeiten erfolgen vom Gleis aus, so dass 

die Reichweite der Wirkfaktoren ebenfalls auf den direkten Nahbereich der 

Gleisanlagen beschränkt bleibt. Der Ausbau der bestehenden Bahntrasse er-

folgt erst weiter nördlich in > 1,8 km Entfernung auf der Insel Fehmarn. Direkte 

Eingriffe in die LRT des gegenständlichen Schutzgebiets können somit sicher 

ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für indirekte Auswirkungen, wie z.B. 

Emissionen. 

Beeinträchtigung von Arten des Anhang II FFH-RL 

Das Vorhaben wird ausschließlich außerhalb der Schutzgebietsgrenze reali-

siert. Baubedingt sind keine Auswirkungen auf den Schweinswal (Phocoena 

phocoena) zu erwarten. Die Bauarbeiten an der Brücke beschränken sich auf 

die reine Elektrifizierung der Bestandstrasse. Hierfür werden die Maste für die 

Oberleitungen an das Brückenbauwerk geschweißt und verschraubt. 

Lärmauswirkungen, die bis in den Wasserkörper wirken und den Schweinswal 

negativ beeinflussen, können hierbei ausgeschlossen werden. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) wird als weitere Art im SDB (Anhang IV 

FFH-Richtlinie) genannt. Im Zuge der Kartierungen 2015 konnte die Art ledig-

lich auf dem Strandwall östlich Großenbroderfähre nachgewiesen werden. 

Das Vorhaben wird außerhalb des Schutzgebietes umgesetzt und weist eine 

Entfernung von mind. 800 m zum Fundort auf. Ein Vorkommen von Zau-

neidechsen im Vorhabenbereich oder näheren Umfeld ist nicht bekannt und 

aufgrund der Habitatausprägung (verschattete Bahnböschung) im Rampenbe-

reich auch nicht anzunehmen. Beeinträchtigungen der Zauneidechse können 

aufgrund fehlender Habitate im direkten Vorhabenbereich ausgeschlossen 

werden. Zudem gilt die Art als standorttreu und wenig ausbreitungsfreudig 
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(Blanke 2010), sodass Wanderungen von über 800 m in die Vorhabenberei-

che insgesamt auszuschließen sind. 

Beeinträchtigung von charakteristischen Arten der FFH-LRT 

Als charakteristische Arten werden mit der Kegelrobbe und dem Seehund 

auch weitere Meeressäuger genannt. Es handelt sich hierbei um eine sehr 

sensible Gruppe der gewässergebundenen Arten. Da die für den FFH-LRT 

charakteristische Meeressäuger keine höheren Standortansprüche an den Le-

bensraum stellen als der Schweinswal, kann eine Betrachtung der anderen 

gelisteten Meeressäuger zu keinen erweiterten Erkenntnissen führen. Es ist 

ausgeschlossen, dass die weniger sensiblen Meeressäuger stärker von dem 

Vorhaben betroffen sind als der Schweinswal. 

Es werden einige Brutvögel als charakteristische Arten für die LRT 1150* (La-

gunen des Küstenraumes, Strandseen), 1160 (Flache große Meeresarme und 

-buchten, Flachwasserzonen und Seegraswiesen), 1220 (Mehrjährige Spül-

säume), 1230 (Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit Vege-

tation), 1310 (Queller-Watt), 1330 (Atlantische Salzwiesen), 2110 (Primärdü-

nen), 2120 (Weißdünen mit Strandhafer) und 2130* (Graudünen) festgelegt. 

Auf Grund der zeitlich beschränkten Reizdauer, die von den Bauarbeiten aus-

geht, können erhebliche baubedingte Störungen ausgeschlossen werden. Zu-

dem kann aufgrund der Vorbelastung durch die Nutzung der bestehenden 

Bahnstrecke sowie der parallel verlaufenden Bundesstraße B 207 ein Fehlen 

von gegenüber Störungen empfindlichen Arten im Nahbereich der Bahntrasse 

angenommen werden. Es kommt baubedingt zu keinen Beeinträchtigungen 

charakteristischer Arten der maßgeblichen LRT. Eine Verschlechterung des 

Erhaltungszustands der charakteristischen Arten kann ausgeschlossen wer-

den. 

Von den erforderlichen Bahnoberleitungen kann anlagebedingt für Vögel 

(Brut- und Rastvögel) ein ggf. erhöhtes Kollisionsrisiko ausgehen, wenn sie 

die Trasse in geringen Höhen queren und die Oberleitung nicht wahrnehmen. 

Aufgrund der kompakten Bauweise der Oberleitungsanlagen, der Vorbelas-

tungen durch den Verkehr der parallel zur Bahntrasse verlaufenden B 207 und 

den überwiegend vorkommenden Wasservögeln, welche zumeist nahe der 
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Wasseroberfläche fliegen, kann insgesamt ein anlagebedingtes erhöhtes Kol-

lisionsrisiko ausgeschlossen werden. Selbst wenn es im Einzelfall zu verein-

zelten Kollisionsereignissen kommen würde, würde der Erhaltungszustand der 

Art nicht verschlechtert werden. Daraus resultierend sind anlagebedingt Be-

einträchtigungen durch das Vorhaben auf die LRT ausgeschlossen. 

Betriebsbedingt sind sensorische Störungen durch den zukünftig höheren 

Zugverkehr zu betrachten. Es sind keine hochgradig lärmempfindlichen Arten 

unter den charakteristischen Brutvögeln der LRT des Schutzgebietes (Garniel 

und Mierwald 2010). Von der parallel zur Bahntrasse verlaufenden Straße 

geht bereits eine Scheuchwirkung auf die Avifauna aus (Garniel et al. 2007). 

Eine zusätzliche Beeinträchtigung durch sensorische Störungen wie Erschüt-

terungen, Geräusch- und Lichtimmissionen durch den zukünftig höheren Zug-

verkehr ist nicht gegeben. Ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit dem ansteigenden 

Zugverkehr kann somit für die charakteristischen Brutvögel ausgeschlossen 

werden. Selbst wenn es im Einzelfall zu vereinzelten Kollisionsereignissen 

kommen würde, würde der Erhaltungszustand der Art nicht verschlechtert 

werden. Daraus resultierend sind betriebsbedingt auch Beeinträchtigungen 

durch das Vorhaben auf die LRT ausgeschlossen. 

Es werden einige Rastvogelarten als charakteristische Arten für die LRT 1150* 

(Lagunen des Küstenraumes, Strandseen), 1160 (Flache große Meeresarme 

und -buchten, Flachwasserzonen und Seegraswiesen) und 1310 (Queller-

Watt) festgelegt. Insbesondere die Lagune westlich der Großenbroderfähre 

sowie die Lagune westlich der Ortschaft Großenbrode stellen begehrte Rast-

flächen mit hohen Individuenzahlen (z.B. Eiderente, Blässralle, Graugans), für 

einige Arten sogar mit landesweit bedeutsamen Vorkommen (z.B. für die Rei-

herente), dar. Auch der Fehmarnsund hat für Rastvögel eine besondere Be-

deutung. Analog zu den Brutvogelarten kann bau- und anlagebedingt eine Be-

einträchtigung für die charakteristischen Rastvogelarten und somit eine Ver-

schlechterung ihres Erhaltungszustands ausgeschlossen werden. Daraus re-

sultierend sind anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das Vorhaben auf 

die LRT 1150*, 1160 und 1310 auszuschließen. Betriebsbedingte sensorische 

Störungen können durch den zukünftig höheren Zugverkehr zu Beeinträchti-

gungen führen. Es sind keine hochgradig lärmempfindlichen Arten unter den 
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charakteristischen Rastvögeln der LRT des Schutzgebietes (Garniel und 

Mierwald 2010). Ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit dem ansteigenden Zugver-

kehr kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da der Großteil der Rastvögel 

die Bahnanlagen in größeren Höhen quert. Selbst wenn es im Einzelfall zu 

vereinzelten Kollisionsereignissen kommen würde, würde der Erhaltungszu-

stand der Art nicht verschlechtert werden. Daraus resultierend sind betriebs-

bedingt Beeinträchtigungen durch das Vorhaben auf die LRT auszuschließen. 

Die Waldeidechse (Zootoca vivipara) wird als charakteristische Art für den 

LRT 2130* aufgeführt. Es liegen veraltete Artnachweise im Vorhabenbereich – 

jedoch außerhalb des LRT 2130* an der Böschung auf der Westseite der 

Rampe zur Fehmarnsundbrücke – aus dem Jahr 2015 und früher vor. Es rei-

chen keine für diese Art konfliktträchtigen Wirkfaktoren in den maßgeblichen 

LRT, der sich in > 40 m Entfernung zum Vorhaben befindet, hinein. Eine Be-

einträchtigung kann daher sicher ausgeschlossen werden. 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind nicht erforderlich. 

Die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens ABS/NBS Hamburg- Lübeck- 

Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) PFA 6 mit den Erhaltungszielen des 

besonderen Schutzgebietes DE-1632-392 „Küstenlandschaft vor Großenbrode 

und vorgelagerte Meeresbereiche“ ist gegeben. Es ist somit insgesamt davon 

auszugehen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets 

in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-

standteilen kommen wird. 

Vogelschutzgebiete 

DE-1530-491 „Östliche Kieler Bucht“ 

Folgende Erhaltungsziele für das Natura 2000-Gebiet sind gemäß Standard-

Datenbogen festgelegt: 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Vogelarten und ihrer Lebensräume 

a) von besonderer Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutzricht-

linie); 

(B: Brutvögel; R: Rastvögel) 
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Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) (B) 

Löffelente (Anas clypeata) (R) 

Knäkente (Anas querquedula) (B) 

Schnatterente (Anas strepera) (R) 

Blässgans (Anser albifrons) (R) 

Graugans (Anser anser) (R) 

Tafelente (Aythya ferina) (R) 

Reiherente (Aythya fuligula) (R) 

Bergente (Aythya marila) (R) 

Rohrdommel (Botaurus stellaris) (B) 

Schellente (Bucephala clangula) (R) 

Rohrweihe (Circus aeruginosus) (B) 

Eisente (Clangula hyemalis) (R) 

Singschwan (Cygnus cygnus) (R) 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) (B) 

Trauerente (Melanitta nigra) (R) 

Zwergsäger (Mergus albellus) (R) 

Mittelsäger (Mergus serrator) (B) 

Kolbenente (Netta rufina) (B) 

Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) (B) 

Eiderente (Somateria mollissima) (R) 

Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) (B) 

Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) (B) 

b) von Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie); 

(B: Brutvögel, R: Rastvögel) 

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) (B) 
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Bekassine (Gallinago gallinago) (B) 

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) (R) 

Säbelschnäbler (Recurvirostra avisetta) (B) 

Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea) (B) 

Rotschenkel (Tringa totanus) (B) 

Kiebitz (Vanellus vanellus) (B) 

Übergreifendes Ziel ist die Erhaltung der Küstengewässer mit außerordentlich 

hoher Bedeutung im internationalen Vogelzuggeschehen als möglichst stö-

rungsfreies Rast- und Überwinterungsgebiet für zahlreiche Entenarten, als 

günstiger Nahrungslebensraum für Brut- und Rastvögel sowie als Brutlebens-

raum für Küsten-, Wiesen- und Röhrichtvögel. Zusammen mit den übrigen 

Ostseegebieten hat es existentielle Bedeutung als Überwinterungsgebiet für 

(Meeres-) Enten. Weiterhin Erhaltung von unzerschnittenen Räumen im Ge-

biet, die weitgehend frei von vertikalen Fremdstrukturen wie z.B. Stromleitun-

gen und Windkraftanlagen sind. 

Das Gebiet DE 1530-491 „Östliche Kieler Bucht“ liegt etwa 50 m westlich des 

PFA 6. Die Flächen des Gebiets schließen den Bottsand und die Kolberger 

Heide, die Hohwachter Bucht sowie die Nord- und Westküste Fehmarns ein-

schließlich der nördlichen Seeniederung mit ein und liegen westlich der 

Fehmarnsundbrücke. Bei dem aufgeführten NATURA-2000-Gebiet kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass das Vorhaben in der Lage ist, in das Gebiet 

hineinzuwirken und die Erhaltungsziele erheblich zu beeinträchtigen. Daher 

wird eine vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) durchgeführt. 

Da die erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und/oder des 

Schutzzwecks des Natura 2000-Gebietes durch das Vorhaben offensichtlich 

sind, konnte auf die Durchführung einer FFH-Vorprüfung verzichtet werden. 

In der Verträglichkeitsprüfung (Unterlage 17.5.1) hat die Vorhabenträgerin un-

ter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnis-

se nachgewiesen, dass eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der Erhal-

tungsziele der betroffenen Gebiete ausgeschlossen ist. 
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Aufgrund der Entfernung zum Eingriffsbereich und dem Ausschluss möglicher 

Beeinträchtigungen, wird die Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens 

auf die Teilgebiete „Wasserflächen der Ostsee“, „Nordwestfehmarn“, „Süd-

westfehmarn“ und „Küstenlandschaft Nordseite Wagrische Halbinsel“ be-

grenzt.  

Das Schutzgebiet liegt im Bereich der Fehmarnsundbrücke und der festland-

seitigen Brückenrampe etwa 50 m westlich des Vorhabens. Im Norden 

Fehmarns reicht es bis etwa 2 km westlich an den Fährbahnhof Puttgarden. 

Die Annäherung des Vorhabens an die Schutzgebietsgrenze im Rampenbe-

reich der Fehmarnsundbrücke ist durch eine mit Sträuchern bewachsene stei-

le Böschung, einen Wirtschaftsweg und die aktuell 2-streifige B 207 abge-

grenzt. Im Brücken und Rampenbereich finden ausschließlich Arbeiten zur 

Elektrifizierung der Bahntrasse statt. Eine baubedingte Zerschneidung oder 

Barrierewirkung geht von den punktuell ausgeführten Bauarbeiten nicht aus. 

Baubedingte Beeinträchtigungen können für alle Brut- und Rastvogelarten 

ausgeschlossen werden. 

Für die betrachteten Vogelarten können anlagebedingte Beeinträchtigungen 

(Kollisionen mit der Oberleitungsanlage) durch das Vorhaben nicht sicher 

ausgeschlossen werden. 

Für die betrachteten Vogelarten können betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

(Kollisionsrisiko mit Zügen) durch das Vorhaben nicht sicher ausgeschlossen 

werden.  

Beeinträchtigung von Brutvogelarten 

Brutvögel des Küstenlebensraums 

Im Bereich des Vorhabens können potenziell die folgenden Brutvögel des 

Küstenlebensraums aus dem SDB vorkommen: Eiderente, Mittelsäger, Säbel-

schnäbler, Sandregenpfeifer, Schwarzkopfmöwe, Zwerg-, Fluss- und Küsten-

seeschwalbe, wobei nur für Eiderente, Mittelsäger und Sandregenpfeifer Brut-

nachweise im Umfeld/ Wirkraum des Vorhabens vorliegen. Das direkte Umfeld 

der Bahntrasse ist für die aufgeführten Arten als Bruthabitat ungeeignet, da 

sich an die Bahntrasse eine mit Gehölzen bewachsene Böschung sowie ein 
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Wirtschaftsweg anschließen. Im Rampenbereich und auf der Fehmarnsund-

brücke verläuft zudem die B 207 parallel zur Bahntrasse von der eine akusti-

sche und optische Scheuchwirkung ausgeht. Die Nahrungshabitate der Küs-

tenvögel befinden sich in den flachen Wasserflächen der Ostseeküste (insb. 

für Tauchenten) oder am Strand (Sandregenpfeifer). Die Böschung mit Gehöl-

zen sowie die Schiene bieten kein geeignetes Habitat zur Nahrungssuche für 

die genannten Arten. Flüge sind nur zwischen den Bruthabitaten und der Küs-

te, dem primären Nahrungshabitat, anzunehmen. Bei der Erfassung der Flug-

bewegungen im Fehmarnsund wurden ausschließlich Flüge von Eiderenten in 

hoher Zahl (70 Zählungen), Mittelsäger (28 Zählungen) und eine geringe An-

zahl von Flussseeschwalben (5 Zählungen) registriert. 

Die Eiderenten und Mittelsäger bewegen sich vorwiegend nahe der Wasser-

oberfläche. Die erfassten Flughöhen befanden sich in der Regel 1-2 m über 

dem Wasser. In sehr seltenen Fällen wurden Höhen von 25 - 40 m beobach-

tet. 

Die gesichteten Flussseeschwalben überflogen die Brücke in 30 – 40 m Höhe. 

Ein Einzeltier wurde zudem jagend nahe der Wasseroberfläche beobachtet 

Die geringe Anzahl von 5 Beobachtungen im Erfassungszeitraum belegen, 

dass die Art den Raum der Fehmarnsundbrücke nicht regelmäßig frequentiert. 

Für den Sandregenpfeifer wurden keine Flugbewegungen im Bereich der 

Sundquerung beobachtet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Art wäh-

rend der Brutzeit sehr eng an den Brutplatz gebunden ist und am Ufer nach 

Nahrung sucht. Regelmäßige Flugbewegungen im Sundbereich sind ausge-

schlossen. 

Die Erhaltungszustände von Eiderenten, Mittelsäger und Flussseeschwalben 

sind mit „gut“ bewertet. Episodische, nie vollständig auszuschließende Einzel-

verluste von Individuen durch das Vorhaben liegen weit unterhalb der natürli-

chen Populationsschwankungen und Mortalitätsrisiken dieser fernziehenden 

Vögel. Sie können somit nicht zu einer Verschlechterung der Erhaltungszu-

stände der Arten im Gebiet beitragen. Da diese Arten den konfliktträchtigen 

Raum im geplanten Oberleitungsbereich nicht nutzen, sind auch zukünftige 

negative Auswirkungen durch das Vorhaben auf diese Arten ausgeschlossen. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 255 von 338 
 
 

Durch den erhöhten Zugverkehr ergibt sich in Zukunft keine Zunahme der Be-

einträchtigungen: Die betrachteten Brutvögel des Küstenlebensraums bewe-

gen sich vorwiegend nahe der Wasseroberfläche und meiden Gehölzbereiche. 

Für keine der Brutvogelarten stellt der Trassenbereich einen artspezifischen 

Brut- oder Nahrungsplatz dar. Zudem geht vom regelmäßigen Verkehr der pa-

rallel verlaufenden Straße B 207 eine maßgebliche Störwirkung aus. 

Brutvögel des Offenlandes 

Im Bereich des Vorhabens sind die folgenden Brutvögel des Offenlandes im 

SDB potenziell anzutreffen: Bekassine, Rotschenkel, Kiebitz, Feldlerche, Wie-

senpieper, Wachtel und Wachtelkönig wobei nur für Kiebitz, Feldlerche und 

Wiesenpieper Brutnachweise im Umfeld/ Wirkraum des Vorhabens vorliegen. 

Die Brutnachweise der genannten Arten befinden sich im Schutzgebiet im 

südlichen Rampenbereich auf einer kleinen Fläche, die als Atlantische Salz-

wiese gekennzeichnet ist 

Die hier genannten Offenlandarten sind eng an ihr Bruthabitat gebunden. Flü-

ge zur Nahrungssuche sind im engeren Umfeld, eher direkt im Uferbereich 

oder in Richtung des Festlandes zu erwarten, wo offene Flächen mit Feucht-

grünland und Kleingewässern vorzufinden sind. Die mit Gebüsch und Baum-

bewuchs gesäumte Trasse stellt für keine der o.g. Arten ein attraktives Nah-

rungshabitat dar. Zudem besteht durch den Wirtschaftsweg und die B 207 be-

reits eine maßgebliche Vorbelastung zwischen dem Lebensraum Salzwiese 

und der Bahntrasse, welche eine konstante Störung darstellt und somit eine 

Scheuchwirkung ausübt. Flugbewegungen im Bereich der Bahntrasse sind 

daher kaum zu erwarten. Dies ist auch an den Auswertungen der Flugbe-

obachtungen zu erkennen. Nur der Kiebitz wurde beim Überfliegen der Trasse 

in einer Höhe von 40 m beobachtet, wobei die Individuen ein deutliches 

Meideverhalten gegenüber der Fehmarnsundbrücke durch Anpassung der 

Flughöhe zeigten. 

Regelmäßige Austausch- oder Nahrungsflüge über die Bahntrasse hinweg 

und in einer für die 

Kollision mit der Oberleitung relevanten Höhe von 5 - 6 m über der Straße 

bzw. der parallel verlaufenden Schiene sind für keine der Offenlandarten an-
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zunehmen, da sie den Trassenbereich aufgrund des vorgelagerten Verkehrs 

und der Gehölzstrukturen meiden. Ein Überfliegen der Fehmarnsundbrücke 

konnte lediglich für den Kiebitz nachgewiesen werden, die Individuen zeigten 

jedoch ein deutliches Meideverhalten in Hinsicht auf die Verkehrstrassen. Ein 

Kollisionsrisiko mit der Oberleitung besteht daher nicht, da keine der nachge-

wiesenen Arten die Risikobereiche durchquerten. Die Erhaltungszustände die-

ser Arten sind „gut“. Episodische, nie vollständig auszuschließende Einzelver-

luste von Individuen durch das Vorhaben liegen weit unterhalb der natürlichen 

Populationsschwankungen und Mortalitätsrisiken dieser Vögel. Sie können 

somit nicht zu einer Verschlechterung der Erhaltungszustände im Gebiet bei-

tragen. 

Die hier betrachteten Offenlandvögel sind eng an ihr Bruthabitat gebunden 

und meiden Gehölzbereiche. Für keine der erfassten Arten stellt der Trassen-

bereich einen artspezifischen Brut- oder Nahrungsplatz dar, sodass regelmä-

ßige Flüge im Bereich der Bahntrasse unwahrscheinlich sind. Negative Aus-

wirkungen auf die Arten des Offenlandes durch Zugkollisionen können ausge-

schlossen werden. 

Brutvögel der Seen, Teiche und Kleingewässer 

Im Standard-Datenbogen werden die Brutvogelarten Kolbenente, Knäkente, 

Trauerseeschwalbe, Rohrdommel, Grauammer und Eisvogel als Erhaltungs-

ziele aufgeführt. Im Umfeld des Vorhabens kommen die artspezifischen Le-

bensräume Seen, Teiche und Kleingewässer im Schutzgebiet nicht vor. Der 

nächstgelegene See liegt in 1,3 km Entfernung zur Bahntrasse bzw. in ca. 3 

km Entfernung zur Fehmarnsundbrücke außerhalb des Schutzgebiets bei Al-

bertsdorf. Ein Vorkommen von Brutplätzen der Arten im Wirkraum konnte nicht 

nachgewiesen werden. 

Auch Flugbewegungen konnten für keine der Arten bei den Erfassungen an 

der Sundbrücke beobachtet werden. Beeinträchtigungen sind daher nicht zu 

erwarten. 

Arten der (Land-)Röhrichte, Weidengebüsche und Hochstauden 
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Im Standard-Datenbogen werden die Brutvogelarten Schilfrohrsänger, Rohr-

weihe, Tüpfelsumpfhuhn, Blau- und Braunkehlchen als Erhaltungsziele aufge-

führt. Für die Arten Tüpfelsumpfhuhn, Schilfrohrsänger und Braunkehlchen 

liegen im Umfeld des Vorhabens keine Nachweise vor. Die vorhandene Salz-

wiese (Tüpfelsumpfhuhn) und das Gebüsch an der Brückenrampe (Schilfrohr-

sänger) sind als Habitat potenziell geeignet. Eine Besiedlung ist jedoch aus-

geschlossen aufgrund der hohen Störwirkung der bestehenden BB 207. Der 

Gehölzsaum im Rampenbereich könnte potenziell vom Blaukehlchen als Le-

bensraum genutzt werden. Direkte Brutnachweise im Schutzgebiet bzw. in 

Vorhabennähe sind jedoch nicht vorhanden. Eine zukünftige Besiedlung ist 

sehr unwahrscheinlich aufgrund der hohen Störwirkung der bestehenden B 

207. Brutnachweise der Rohrweihe konnten nur weit entfernt vom Schutzge-

biet in 2 km Distanz nachgewiesen werden. Für Rohrweihen besteht an 

Schienenwegen ein erhöhtes Nahrungsangebot, wodurch sie die Trasse zur 

Jagd aufsuchen könnten. Die bevorzugten Nahrungsgebiete von Rohrweihen 

liegen jedoch im Schilfgürtel und angrenzenden Wasserflächen, Verlandungs-

zonen und Wiesen. Es wird aber auch außerhalb der Röhrichtbereiche in der 

freien Feldflur bis zu sieben Kilometer vom Brutplatz entfernt gejagt. Es wur-

den Flugbewegungen an der Bahntrasse im Inland auf Fehmarn erfasst. Bei 

Querungen der Bahntrasse wurden hauptsächlich Flughöhen von 10 - 50 m 

beobachtet. Selten wurden Flughöhen im kollisionsgefährdeten Bereich von 3-

5 m über der Trasse erfasst. Die seltenen Flüge im Risikobereich (5 – 6 m) 

könnten allerdings vereinzelt zu Kollisionen führen. Da die Populationsgröße 

der Art im Schutzgebiet mit 29 Brutpaaren gegeben ist, können ggf. vorkom-

mende einzelne Kollisionen den bisher „guten“ Erhaltungszustand der Art nicht 

gefährden. Negative Auswirkungen auf die Erhaltungszustände der Arten 

durch Kollisionen mit der Oberleitung können somit ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 

Der Erhaltungszustand der Arten Rohrweihe und Blaukehlchen ist mit „gut“ 

bewertet. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands durch ggf. zu erwar-

tende einzelne Verluste von Individuen ist nicht gegeben. Negative Auswir-

kungen auf die Erhaltungszustände der Arten durch Kollisionen mit dem Zug-
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verkehr können somit ausgeschlossen werden. Eine erhebliche Beeinträchti-

gung ist daher auszuschließen. 

Brutvögel der Laub-, Misch und Bruchwälder 

Im SDB sind die folgenden Brutvögel der Gehölze aufgezählt: Seeadler, Uhu, 

Neuntöter, Kranich, Mittel- und Schwarzspecht. Im Vorhabenbereich befinden 

sich in einer Entfernung von > 2 km keine Waldstrukturen. Für Neuntöter sind 

jedoch geeignete Baum- und Strauchstrukturen vorhanden, sodass auch Brut-

nachweise im Vorhabenbereich vorliegen. Auch wenn keine Waldlebensräume 

in unmittelbarer Nähe vorhanden sind, sind negative Auswirkungen des Vor-

habens auf Seeadler und Uhu aufgrund ihrer weiträumigen Aktionsradien nicht 

ausgeschlossen. Risiken liegen vor allem dadurch vor, dass, die genannten 

Arten auch (gelegentlich) fakultative Aasfresser sind und z.B. Kadaver von 

Tieren (Kollisionsopfer) auf der Bahntrasse als Nahrung nutzen. Dann sind sie 

gefährdet, von herannahenden Zügen erfasst zu werden. 

Bei Seeadlern kann in Anlehnung an Vorgaben aus der Windkraftplanung ein 

Radius von 3.000 m, und bei Uhus von 1.000 m um den Horst angenommen 

werden, in welchem sich die Flugbewegungen konzentrieren (BVerwG, Urt. v. 

03.11.2020, 9 A 12/19. Juris Rn. 364 2020; MELUR-SH und LLUR-SH 2016). 

Es liegt derzeit ein Brutnachweis eines Seeadlerpaares an der Nordwestküste 

Fehmarns vor. Der Seeadlerhorst des Brutpaares liegt mit über 6 km Entfer-

nung zur Trasse damit außerhalb des konfliktträchtigen Bereichs (vgl. Kap. 

4.1). Im Trassenbereich befinden sich zudem keine für ihn besonders geeig-

neten Nahrungsgründe mit hoher Attraktionswirkung wie z.B. größere Gewäs-

ser o.ä., sodass die Trasse nicht regelmäßig gequert werden muss. 

Vorkommen von Brutplätzen des Uhus sind im weiten Umfeld der Planung 

nicht bekannt. Auch befinden sich keine überdurchschnittlich geeigneten 

Jagdhabitate wie Gewässerufer in einem Umkreis von rd. 1 km (potenzieller 

Beeinträchtigungsbereich, s.o.) zum Vorhaben. Das Vorkommen von Krani-

chen im Wirkraum des Vorhabens ist aufgrund der spezifischen Ansprüche 

der Art an das Bruthabitat sowie der weiten Effektdistanz gegenüber Störun-

gen durch die Vorbelastung der B 207 ausgeschlossen. 
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Neuntöter könnten potenziell von Kollisionen mit der Oberleitung betroffen 

sein, da sie die Gehölze in Trassennähe bewohnen. Die Art nutzt erhöhte 

Strukturen wie Äste und Leitungen als Singwarten und z.B. Stacheldraht zum 

Aufspießen von Nahrung. Daher ist davon auszugehen, dass die Oberleitung 

als solche wahrgenommen werden kann. Eine erhöhte Kollisionsgefährdung 

kann daher ausgeschlossen werden. 

Neuntöter können den Schienenbereich theoretisch durchfliegen und Opfer 

von Zugkollisionen werden. Da die Vogelart jedoch vorwiegend Gehölze und 

Singwarten besetzt befinden sie sich nur sporadisch und unvorhersehbar im 

Schienenbereich. Der verstärkte Zugverkehr kann jedoch gleichzeitig auch ei-

ne erhöhte Störwirkung für die Arten bilden und zur Meidung der Trassenbe-

reiche beitragen, was die Kollisionsgefährdung wiederum verringert. Der Er-

haltungszustand der Art ist mit „gut“ bewertet. Eine Verschlechterung durch 

ggf. zu erwartende einzelne Verluste von Individuen ist ausgeschlossen. 

Beeinträchtigung von Rastvogelarten 

Schwimmenten 

Als Erhaltungsziele sind im SDB die Löffel- und Schnatterente als 

Schwimmenten des Schutzgebiets genannt. 

Schwimmenten ernähren sich gründelnd von Kleinstlebewesen im Wasser und 

Uferbereich. Die entsprechend geeigneten Nahrungsflächen befinden sich da-

her in Küstennähe. Flugbewegungen finden bei diesen Entenarten vorwiegend 

nahe der Wasseroberfläche statt. Dies wird auch durch die erfassten Flugbe-

wegungen der Schnatterente belegt (Unterlage 20.4.5) welche in einer Höhe 

von unter 10 m die Feharmsundbrücke querten. Aufgrund des ähnlichen Flug-

verhaltens kann diese Beobachtung auch auf die Löffelenten übertragen wer-

den. Querungen der Sundbrücke in den Risikobereichen von 23-30 m finden 

nicht statt, damit ist das Kollisionsrisiko mit den geplanten Oberleitungen so-

wie mit dem steigenden Zugverkehr ausgeschlossen. 

Tauchenten 

Als Erhaltungsziele sind im SDB die Tafel-, Reiher- und Bergente als Tauch-

entenarten des Schutzgebiets genannt. 
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Tauchenten ernähren sich von am Grund lebenden Kleinstlebewesen im fla-

chen Wasser der Süßgewässer und manchmal auch der Küsten. Die entspre-

chend geeigneten Nahrungsflächen im Schutzgebiet befinden sich daher in 

Küstennähe, hier auch im Sundbereich. Bei den erfassten Flugbewegungen 

wurden Querungen der Sundbrücke von Berg-. Reiher,-und Tafelente regis-

triert. Fast alle Tauchentenarten zeigten ein deutliches Meideverhalten und 

querten die Brücke in weitem Abstand ober- oder unterhalb des Konfliktbe-

reichs. Nur bei der Tafelente wurde eine Querung nahe der Brückenstruktur 

(unterhalb) bei knapp 20 m Höhe festgestellt. Dies ist jedoch die einzige Be-

obachtung von Flugverhalten in der Nähe des konfliktträchtigen Brückenbe-

reichs von 15 Exemplaren, die während der Zählung gesichtet wurden. Es ist 

davon auszugehen, dass die Art nicht regelmäßig diese Flugroute nutzt (im 

Vergleich Zählungen von Eiderenten betragen 70 Sichtungen). 

Für die Tauchenten, mit Ausnahme der Tafelente, wurden keine Querungen in 

mit der Oberleitung konfliktträchtigen Höhen festgestellt. Es liegen somit keine 

Hinweise auf eine Gefährdung der Rastpopulationen im Umfeld des Vorha-

bens vor. Negative Auswirkungen des Vorhabens auf die Erhaltungszustände 

der Gebietspopulationen dieser Arten sind daher ausgeschlossen. Für Ta-

felenten besteht ein geringes Risiko den Bereich der Oberleitung zu queren. 

Das gilt auch hinsichtlich der Querung im Bereich des Zugverkehrs. Der Erhal-

tungszustand dieser Art im SDB ist mit „gut“ bewertet. Selbst im unwahr-

scheinlichen Fall der Brückenquerung im Konfliktbereich und vereinzelten Kol-

lisionsereignissen würde der Erhaltungszustand der Art (Bestand gem. SDB: 

4.500 Exemplare) nicht verschlechtert werden. 

Meeresenten 

Als Erhaltungsziele sind im SDB die Trauer-, Eis-, Schell- und Eiderente sowie 

der Zwergsäger als Meeresenten des Schutzgebiets genannt. 

Meeresenten leben außerhalb der Brutzeit vorwiegend auf dem Meer. 

 

Sehr selten wurden Schellenten beim Queren der Sundbrücke in Höhen von 

35-40 m und Eiderenten in 25-40 m Höhe beobachtet. Aufgrund des ähnlichen 
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Flugverhaltens kann diese Beobachtung auch auf die übrigen Meeresenten 

übertragen werden. Für den Zwergsäger wurden keine Querungen in konflikt-

trächtigen Höhen festgestellt. 

Querungen der Sundbrücke in den Risikobereichen von 23-30 m finden nur 

sehr selten statt. Es wird daher angenommen, dass das Kollisionsrisiko mit 

den geplanten Oberleitungen sehr gering ist und durch den Störfaktor der ver-

kehrlich stark befahrenen und benachbarten Straße B 207 weiter reduziert 

wird. Im Vergleich zur Größe der Rastvogelbestände der Meeresenten in den 

umliegenden Meeresbereichen (laut SDB Eiderente 120.000 Exemplare, 

Trauerente 75.000 Exemplare, Eisente 35.000 Exemplare, Schellente 6.700 

Exemplare und Zwergsäger 110 Exemplare) wurden nur wenige Querungen 

des Sunds im Brückenbereich erfasst (70 Sichtungen der Eiderenten, 17 Sich-

tungen der Schellenten). Das lässt darauf schließen, dass die Route nicht re-

gelmäßig von großen Individuenzahlen gequert wird. Einzelne nicht auszu-

schließende Kollisionen werden somit den „guten“ Erhaltungszustand der Ar-

ten nicht verschlechtern. 

Querungen der Sundbrücke in den Risikobereichen von 23-30 m finden nur 

sehr selten statt. Es wird daher angenommen, dass das Kollisionsrisiko mit 

dem ansteigenden Zugverkehr sehr gering ist und durch den Störfaktor der 

verkehrlich stark befahrenen und benachbarten Straße weiter reduziert wird. 

Im Vergleich zur enormen Größe der Rastvogelbestände der Meeresenten 

wurden nur wenige Querungen des Sunds im Brückenbereich erfasst. Das 

lässt darauf schließen, dass die Route nicht regelmäßig von großen Individu-

enzahlen gequert wird. Einzelne nicht auszuschließende Kollisionen werden 

somit den „guten“ Erhaltungszustand der Arten nicht verschlechtern. 

Gänsevögel 

Im Standard-Datenbogen sind Bläss-, Grau- und Weißwangengans (syn. 

Nonnengans) sowie Singschwan als Erhaltungsziel benannt. Für die Weiß-

wangengans ist das westlich der Fehmarnsundbrücke gelegene Meeresgebiet 

speziell als bedeutsame Rastfläche ausgewiesen. Bedeutsame Rastgebiete 

des Singschwans befinden sich südwestlich des Vorhabens. Das Hauptrast-

gebiet liegt in der Hohwachter Bucht. Bei den Flughöhenerfassungen wurden 
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Flugbewegungen aller Arten im Bereich des Fehmarnsund gesichtet (Unterla-

ge 20.4.5). Für die Weißwangengans konnten Flughöhen ausschließlich ober-

halb von 40 m und damit außerhalb des Konfliktbereichs festgestellt werden. 

Singschwäne, Bläss- und Graugänse überflogen die Sundbrücke jedoch im 

kritischen Flugkorridor von 20-30 m. Laut Angaben der Unterlage 20.4.5.1 

zeigten Singschwan und Graugans jedoch ein deutliches Meideverhalten. Po-

tenziell sind Großvögel eher Kollisionen mit Hindernissen ausgesetzt, da sie 

bei spätem Erkennen des Gegenstands häufig nicht genügend Mobilität zur 

Verfügung haben, um auszuweichen. 

Querungen der Sundbrücke in den Risikobereichen von 23-30 m können nicht 

ausgeschlossen werden. Ein potenzielles Kollisionsrisiko mit den Oberleitun-

gen ist daher gegeben. Durch den Störfaktor der verkehrlich stark befahrenen 

und benachbarten Straße B 207 wird dieses reduziert, da die Vögel den Ver-

kehr als Hindernis wahrnehmen und überfliegen und das beobachtete Meide-

verhalten eintritt. Im Vergleich zur Größe der Rastvogelbestände der Gänse 

(laut SDB Blässgans 4.500 Exemplare, Graugans 4.400 Exemplare, Sing-

schwan 440 Exemplare, Weißwangengans 400 Exemplare) wurden nur weni-

ge Querungen des Sunds im Brückenbereich erfasst (1 Sichtung Blässgans, 

13 Sichtungen Graugans, 3 Sichtungen Singschwan und 5 Sichtungen Weiß-

wangengans) (vgl. Unterlage 20.4.5 und Tabelle 8). Das lässt darauf schlie-

ßen, dass die Route nicht regelmäßig von großen Individuenzahlen gequert 

wird. Einzelne nicht gänzlich auszuschließende Kollisionsereignisse werden 

somit den „guten“ Erhaltungszustand der Arten nicht verschlechtern. 

Limikolen 

Der Goldregenpfeifer wird als einzige Limikolenart als Rastvogel im SDB an-

gegeben. Die Art 

ist fast ganzjährig auf Fehmarn anzutreffen. Bevorzugte Rast- und Nahrungs-

plätze sind frisch 

bearbeitete Ackerflächen, auch westlich und östlich der Trasse im Rampenbe-

reich der Fehmarnsundbrücke. Es wurden maximal 110 Individuen am Fest-

land beiderseits der Brückenrampe nachgewiesen (Unterlage 20.4.5). Das 
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entspricht 7 % des Gesamtbestands laut SDB (1.500 Exemplare). Die re-

gistrierten Flugbewegungen verliefen in etwa 1.000 m Entfernung westlich der 

Fehmarnsundbrücke über den Sund. Querungen der Brücke wurden nicht 

festgestellt. Da beiderseits des Vorhabens ein Rastgebiet kleiner Größe vor-

handen ist und keine kreuzenden Flugbewegungen festgestellt werden konn-

ten, ist davon auszugehen, dass kein signifikanter Austausch zwischen den 

beiden Rastgebieten in den für Oberleitungen relevanten Höhen stattfindet. 

Erhebliche Beeinträchtigungen können daher ausgeschlossen werden. 

 

Insgesamt ergibt sich für die Rastvogelarten (-gruppen) kein signifikant erhöh-

tes Kollisionsrisiko mit den Oberleitungsanlagen und dem erhöhten Zugver-

kehr. Negative Auswirkungen auf die einzelnen Arten können somit ausge-

schlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietes und 

der Erhaltungszustände seiner maßgeblichen Erhaltungsziele sind damit aus-

geschlossen. 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind nicht erforderlich. 

Die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens ABS/NBS Hamburg- Lübeck- 

Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) PFA 6 mit den Erhaltungszielen des 

besonderen Schutzgebietes DE-1530-491 „Östliche Kieler Bucht“ ist gegeben. 

Es ist somit insgesamt davon auszugehen, dass es zu keinen erheblichen Be-

einträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. 

 

DE-1633-491 „Ostsee östlich Wagrien“ 

Folgende Erhaltungsziele für das Natura 2000-Gebiet sind gemäß Standard-

Datenbogen festgelegt: 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Vogelarten und ihrer Lebensräume 

a) von besonderer Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutz-

richtlinie; B: Brutvögel; R: Rastvögel) 

Reiherente (Aythya fuligula) (R) 
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Bergente (Aythya marila) (R) 

Eisente (Clangula hyemalis) (R) 

Singschwan (Cygnus cygnus) (R) 

Trauerente (Melanitta nigra) (R) 

Zwergsäger (Mergus albellus) (R) 

Mittelsäger (Mergus serrator) (B) 

Eiderente (Somateria mollissima) (R) 

Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) (B) 

b) von Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie; B: 

Brutvögel) 

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) (B) 

Rohrweihe (Circus aeruginosus) (B) 

Rotschenkel (Tringa totanus) (B) 

Übergreifendes Ziel ist die Erhaltung der Küstengewässer mit außerordentlich 

hoher Bedeutung im internationalen Vogelzuggeschehen als Rast- und Über-

winterungsgebiet für Reiher-, Berg- und Eider-, Eis- und Trauerenten. Zu-

sammen mit den übrigen Ostseegebieten hat es existentielle Bedeutung als 

Überwinterungsgebiet für die Entenpopulation der Ostsee. Besonders in den 

Flachwasserbereichen einschließlich des Großenbroder Binnenhafens rasten 

und überwintern zehntausende Meeres- und Tauchenten und weitere Wasser-

vögel. Im Bereich des Lenster Strandes geht es um den Erhalt eines der be-

deutendsten Zwergseeschwalben-Vorkommen in Schleswig-Holstein. 

Durch das Vorhaben kann es zu anlagebedingten Kollisionen von Brut- und 

Rastvögeln mit der geplanten Oberleitung kommen. Betriebsbedingt ist eine 

Kollision mit Zügen, durch die Erhöhung des Zugverkehrs möglich. Bei dem 

aufgeführten NATURA-2000-Gebiet kann daher nicht ausgeschlossen werden, 

dass das Vorhaben in der Lage ist, in das Gebiet hineinzuwirken und die Er-

haltungsziele erheblich zu beeinträchtigen. Daher wird eine vollständige FFH-

Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) durchgeführt. 
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Da die erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und/oder des 

Schutzzwecks des Natura 2000-Gebietes durch das Vorhaben offensichtlich 

sind, konnte auf die Durchführung einer FFH-Vorprüfung verzichtet werden. 

In der Verträglichkeitsprüfung (Unterlage 17.6.1) hat die Vorhabenträgerin un-

ter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnis-

se nachgewiesen, dass eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der Erhal-

tungsziele der betroffenen Gebiete ausgeschlossen ist. 

Direkte Eingriffe in die Flächen dieses Schutzgebietes können sicher ausge-

schlossen werden. Das Vorhaben befindet sich in einer Entfernung von rd. 40 

m zum Vogelschutzgebiet (Teilgebiet „Landflächen bei Großenbroderfähre“ 

und „Ostseeflächen“). Zu den weiteren Teilgebieten ist die Entfernung deutlich 

größer, so dass hier negative Auswirkungen und Beeinträchtigungen sicher 

ausgeschlossen werden können. Die Annäherung des Vorhabens an die 

Schutzgebietsgrenze im Rampenbereich der Fehmarnsundbrücke ist durch 

eine mit Sträuchern bewachsene steile Böschung, einen Wirtschaftsweg und 

die aktuell 2-streifige B 207 abgegrenzt. Eine baubedingte Zerschneidung o-

der Barrierewirkung geht von den punktuell ausgeführten Bauarbeiten nicht 

aus. Auf Grund der zeitlich beschränkten Reizdauer, die von den Bauarbeiten 

ausgeht, der Vorbelastung durch die in Nutzung stehende Bahnstrecke sowie 

der parallel verlaufenden Bundesstraße und dem daraus bedingten Fehlen 

von gegenüber Störungen empfindlichen Brut- und Rastvogelarten im Nahbe-

reich der Bahntrasse können erhebliche baubedingte Störungen ausgeschlos-

sen werden. 

Für die betrachteten Vogelarten können anlagebedingte Beeinträchtigungen 

(Kollisionen mit der Oberleitungsanlage) durch das Vorhaben nicht sicher 

ausgeschlossen werden. 

Für die betrachteten Vogelarten können betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

(Kollisionsrisiko mit Zügen) durch das Vorhaben nicht sicher ausgeschlossen 

werden. 

Beeinträchtigung von Brutvogelarten 

Brutvögel des Offenlandes 
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Im SDB sind die folgenden Brutvögel des Offenlandes aufgezählt: Feldlerche, 

Wiesenpieper, Rotschenkel, Kiebitz. Im Umfeld des Vorhabens liegen für alle 

genannten Arten bis auf die Feldlerche Brutnachweise auf dem Nehrungsha-

ken östlich des Rampenbereichs (Festlandseite) vor. 

Die hier genannten Offenlandarten sind eng an ihr Bruthabitat gebunden. Flü-

ge zur Nahrungssuche sind im engeren Umfeld, eher direkt im Uferbereich 

des Nehrungshakens oder in Richtung des Festlandes zu erwarten, wo offene 

Flächen mit Feuchtgrünland und Kleingewässern vorzufinden sind. Die mit 

Gehölzen bewachsene Böschung entlang der Bahntrasse stellt für keine der 

genannten Arten ein attraktives Nahrungshabitat dar. Zudem geht von der be-

stehenden Straße B 207 eine optische und akustische Scheuchwirkung aus. 

Flugbewegungen im Bereich der Bahntrasse sind daher kaum zu erwarten. 

Dies ist auch an den Auswertungen der Flugbeobachtungen im 

Fehmarnsundbereich außerhalb der Brutzeit zu erkennen: Lediglich der Kie-

bitz wurde beim Überfliegen der Fehmarnsundbrücke in einer Höhe von 40 m 

beobachtet, wobei die Individuen ein deutliches Meideverhalten gegenüber 

der Fehmarnsundbrücke durch Anpassung der Flughöhe zeigten. Für die an-

deren Offenlandarten wurden keine Überflüge über die Fehmarnbeltbrücke 

einschließlich der Bahntrasse verzeichnet. Ein Queren der Fehmarnsundbrü-

cke, außerhalb des kollisionsgefährdeten Bereichs, konnte lediglich für den 

Kiebitz nachgewiesen werden, die Individuen zeigten jedoch ein deutliches 

Meideverhalten in Hinsicht auf die Verkehrstrassen. Ein Kollisionsrisiko mit der 

Oberleitung besteht daher nicht, da keine der nachgewiesenen Arten die Risi-

kobereiche durchquerten. Die Erhaltungszustände dieser Arten sind „gut“. 

Episodische, nie vollständig auszuschließende Einzelverluste von Individuen 

durch das Vorhaben liegen weit unterhalb der natürlichen Populationsschwan-

kungen und Mortalitätsrisiken dieser Vögel. Sie können somit nicht zu einer 

Verschlechterung der Erhaltungszustände im Gebiet beitragen. 

Die hier betrachteten Offenlandvögel sind eng an ihr Bruthabitat gebunden 

und meiden Gehölzbereiche. Aufgrund der geringen Aktionsräume, brutplatz-

nahen und vorwiegend terrestrischen Nahrungssuche sind die Arten auch im 

Luftraum der Fehmarnsundbrücke nicht zu erwarten. Negative Auswirkungen 
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auf die Arten des Offenlandes durch Zugkollisionen können ausgeschlossen 

werden. 

Brutvögel der Gewässer inkl. Ufer- und Röhrichtbereiche sowie Küstenlebens-

räume 

Im Umfeld des Vorhabens liegen für die im SDB aufgeführten Arten Sandre-

genpfeifer, Eiderente, Schilfrohrsänger und Mittelsäger Brutnachweise auf 

dem Nehrungshaken östlich des Rampenbereichs der Fehmarnsundbrücke 

(Festlandseite) vor. Weitere Brutnachweise von Eiderente und Mittelsäger 

konnten am Ufer von Fehmarn östlich der Fehmarnsundbrücke erbracht wer-

den. 

Die Brutvorkommen vom Mittelsäger im Vogelschutzgebiet haben eine lan-

desweite Bedeutung (> 2 % des Landesbestandes) (KIECKBUSCH et.al. 

2007; Romahn et al. 2008). Der Schwerpunktraum der Bruten befindet sich je-

doch im Teilgebiet „Landfläche bei Burgtiefe“ auf der Kohlhofinsel und am 

Sahrensdorfer See und somit in einer Entfernung von > 5 km zum Vorhaben. 

Eine Beeinträchtigung dieser Brutpaare durch das Vorhaben kann auf Grund 

der großen Entfernung ausgeschlossen werden, da sich die Art zur Brutzeit im 

direkten Umfeld ihres Bruthabitats aufhält. 

 

Das direkte Umfeld der Bahntrasse ist für die aufgeführten Arten als Bruthabi-

tat ungeeignet, da sich an die Bahntrasse eine mit Gehölzen bewachsene Bö-

schung sowie ein Wirtschaftsweg anschließen. Die Nahrungshabitate der Küs-

tenvögel befinden sich in den flachen Wasserflächen der Ostseeküste (Mittel-

säger, Eiderente) oder am Strand (Sandregenpfeifer). 

Bei der Erfassung der Flugbewegungen im Fehmarnsund wurden ausschließ-

lich Flüge von Eiderenten in hoher Zahl (70 Zählungen) und Mittelsäger (28 

Zählungen) registriert. Die Eiderenten und Mittelsäger bewegen sich vorwie-

gend nahe der Wasseroberfläche. Die erfassten Flughöhen befanden sich in 

der Regel 1-2 m über dem Wasser und somit unterhalb der Fehmarnsundbrü-

cke. In sehr seltenen Fällen wurden Höhen von 25 - 40 m beobachtet. 
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Der Erhaltungszustand von Eiderenten und Mittelsäger ist mit „gut“ bewertet. 

Seltene, jedoch nie vollständig auszuschließende Einzelverluste von Individu-

en durch das Vorhaben liegen weit unterhalb der natürlichen Populations-

schwankungen und Mortalitätsrisiken dieser fernziehenden Vögel. Sie können 

somit nicht zu einer Verschlechterung der Erhaltungszustände der Arten im 

Gebiet beitragen. 

Brutvögel der Gehölze und Gebüsche 

Im Umfeld des Vorhabens liegen für den im SDB genannten Neuntöter Brut-

nachweise im Rampenbereich der Sundbrücke auf dem Festland vor. Die mit 

Gehölzen bewachsene Böschung entlang der Bahntrasse stellt ein attraktives 

Brut- und Nahrungshabitat für die Art dar. 

Neuntöter könnten potenziell von Kollisionen mit der Oberleitung betroffen 

sein, da sie die Gehölze in Trassennähe bewohnen. Die Art nutzt erhöhte 

Strukturen wie Äste und Leitungen als Singwarten und z.B. Stacheldraht zum 

Aufspießen von Nahrung. Daher ist davon auszugehen, dass die Oberleitung 

als solche wahrgenommen werden kann. Eine erhöhte Kollisionsgefährdung 

kann daher ausgeschlossen werden. 

Durch die gesteigerte Anzahl an Güterzügen und Geschwindigkeiten ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Kollision zwar minimal erhöht. Der verstärkte Zugver-

kehr kann jedoch gleichzeitig auch eine erhöhte Störwirkung für die Arten bil-

den und zur Meidung der Trassenbereiche beitragen, was die Kollisionsge-

fährdung wiederum verringert. Der Erhaltungszustand der Art ist mit „gut“ be-

wertet. Eine Verschlechterung durch ggf. zu erwartende einzelne Verluste von 

Individuen ist ausgeschlossen. 

Insgesamt ergibt sich für die Brutvogelarten (-gilden) kein signifikant erhöhtes 

Kollisionsrisiko mit den Oberleitungsanlagen oder dem Zugverkehr. Erhebliche 

Beeinträchtigungen der einzelnen Arten sind nicht zu erwarten. Auswirkungen 

auf das Schutzgebiet und die Erhaltungszustände seiner maßgeblichen Erhal-

tungsziele sind damit ausgeschlossen. 

Beeinträchtigungen von Rastvogelarten 

Tauchenten 
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Als Erhaltungsziele sind im SDB die Reiher- und Bergente als Tauchentenar-

ten des Schutzgebiets genannt. Tauchenten ernähren sich von am Grund le-

benden Kleinstlebewesen im flachen Wasser der Süßgewässer und manch-

mal auch der Küsten. Die entsprechend geeigneten Nahrungsflächen im 

Schutzgebiet befinden sich daher in Küstennähe, hier auch im Sundbereich. 

Bei den erfassten Flugbewegungen wurden Querungen der Sundbrücke von 

Berg- und Reiherente registriert. Die genannten Tauchentenarten zeigten ein 

deutliches Meideverhalten und querten die Brücke in weitem Abstand ober- 

oder unterhalb des Konfliktbereichs. Erhebliche Beeinträchtigungen können 

daher ausgeschlossen werden. 

Meeresenten 

Als Erhaltungsziele sind im SDB die Eis-, Trauer- und Eiderente sowie der 

Zwergsäger als Meeresenten des Schutzgebiets genannt. Meeresenten leben 

außerhalb der Brutzeit vorwiegend auf dem Meer.  

Die Flugbewegungen der Meeresenten sind aufgrund des Habitus, der eher 

zum Tauchen geeignet ist, teils recht unbeholfen. So brauchen die Tiere meist 

eine recht große Anlaufphase, bevor sie sich in die Luft erheben. Daher finden 

die meisten Flüge auch nahe der Wasseroberfläche statt, wie Ergebnisse aus 

der Flughöhenerfassung belegen (Unterlage 20.4.5). Sehr selten wurden Ei-

derenten in 25-40 m Höhe beobachtet. 

Querungen der Sundbrücke in den Risikobereichen von 23-30 m finden nur 

sehr selten statt. Im Vergleich zur Größe der Rastvogelbestände der Mee-

resenten in den umliegenden Meeresbereichen (laut SDB Eiderente 45.000 

Exemplare, Trauerente 35.000 Exemplare, Eisente 36.000 Exemplare und 

Zwergsäger 90 Exemplare) wurden nur wenige Querungen des Sunds im Brü-

ckenbereich erfasst (70 Sichtungen der Eiderenten vgl. Unterlage 20.4.5). Das 

lässt darauf schließen, dass die Route nicht regelmäßig von großen Individu-

enzahlen gequert wird. Einzelne nicht auszuschließende Kollisionen werden 

somit den „guten“ Erhaltungszustand der Arten nicht verschlechtern. 

Es wird angenommen, dass das Kollisionsrisiko mit dem ansteigenden Zug-

verkehr sehr gering ist und durch den Störfaktor der verkehrlich stark befahre-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 270 von 338 
 
 

nen und benachbarten Straße weiter reduziert wird. Die Route wird nicht re-

gelmäßig von großen Individuenzahlen gequert. Einzelne nicht auszuschlie-

ßende Kollisionen werden somit den „guten“ Erhaltungszustand der Arten 

nicht verschlechtern. 

Gänsevögel 

Im Standard-Datenbogen ist der Singschwan als Erhaltungsziel benannt. Be-

deutsame Rastgebiete des Singschwans befinden sich südwestlich des Vor-

habens. Das Hauptrastgebiet liegt in der Hohwachter Bucht. Ein weiterer 

Schwerpunktbereich rastender Singschwäne ist der Sahrensdorfer See und 

der Burger Binnensee im > 5 km zum Vorhaben entfernt liegenden Teilgebiet 

„Landfläche bei Burgtiefe“. 

Bei den Flughöhenerfassungen wurden Flugbewegungen der Art im Bereich 

des Fehmarnsund gesichtet (Unterlage 20.4.5). Ein Trupp Singschwäne un-

terquerte einmal die Brücke auf etwa 20 m Höhe. Jedoch wurden auch Flüge 

im kritischen Bereich von 30 m, knapp oberhalb der Fehmarnsundbrücke beo-

bachtet. Laut Angaben der Unterlage 20.4.5.1 zeigte ein Trupp Singschwäne 

zu einem anderen Zeitpunkt ein deutliches Meideverhalten. Potenziell sind 

Großvögel eher Kollisionen mit Hindernissen ausgesetzt, da sie bei spätem 

Erkennen des Gegenstands häufig nicht genügend Mobilität zur Verfügung 

haben, um auszuweichen. 

Querungen der Sundbrücke in den Risikobereichen von 23-30 m können nicht 

ausgeschlossen werden. Ein potenzielles Kollisionsrisiko mit den Oberleitun-

gen ist daher gegeben. Durch den Störfaktor der verkehrlich stark befahrenen 

und benachbarten Straße B 207 wird dieses reduziert, da die Vögel den Ver-

kehr als Hindernis wahrnehmen und überfliegen und das beobachtete Meide-

verhalten eintritt. Im Vergleich zur Größe der Rastvogelbestände der Gänse  

wurden nur wenige Querungen des Sunds im Brückenbereich erfasst. Das 

lässt darauf schließen, dass die Route nicht regelmäßig von großen Individu-

enzahlen gequert wird. Einzelne nicht gänzlich auszuschließende Kollisions-

ereignisse werden somit den „guten“ Erhaltungszustand der Arten nicht ver-

schlechtern. 
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Insgesamt ergibt sich für die Rastvogelarten (-gruppen) kein signifikant erhöh-

tes Kollisionsrisiko mit den Oberleitungsanlagen und dem erhöhten Zugver-

kehr. Negative Auswirkungen auf die einzelnen Arten können somit ausge-

schlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietes und 

der Erhaltungszustände seiner maßgeblichen Erhaltungsziele sind damit aus-

geschlossen. 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind nicht erforderlich. 

Die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens ABS/NBS Hamburg- Lübeck- 

Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) PFA 6 mit den Erhaltungszielen des 

besonderen Schutzgebietes DE-1633-491 „Ostsee östlich Wagrien“ ist gege-

ben. Es ist somit insgesamt davon auszugehen, dass es zu keinen erhebli-

chen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. 

 

Abschnittsbildung 

Bei einem in mehrere Abschnitte geteilten Vorhaben ist die Verträglichkeits-

prüfung für den jeweils zur Genehmigung anstehenden Abschnitt durchzufüh-

ren. Im Zulassungsverfahren für den beantragten Abschnitt muss bezüglich 

des Gesamtvorhabens auch sichergestellt sein, dass in den Folgeabschnitten 

keine unüberwindbaren Hindernisse hinsichtlich der FFH-Verträglichkeit be-

stehen. Demnach ist bereits für den ersten Planungsabschnitt eine Abschät-

zung erforderlich, ob im weiteren Verlauf eine erhebliche Beeinträchtigung von 

Natura 2000-Gebieten bestehen könnte und ob ggf. die Voraussetzungen für 

eine Ausnahme nach § 34 Abs. 3, bei Vorkommen prioritärer Arten und Le-

bensraumtypen nach § 34 Abs. 4, BNatSchG bestehen. 

Die Einschätzung der Planfeststellungsbehörde beruht auf dem Kenntnisstand 

der zum Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses vorlag. 

Der Planfeststellungsbehörde liegen derzeit für den Bereich PFA 1 und 2 kei-

ne Planfeststellungsanträge und somit keine „aktuellen“ Planungsunterlagen 

vor. Aufgrund von Überarbeitungen (Bundestagsbeschluss) wurden die bereits 

eingereichten Anträge zurückgezogen. Eine Abschätzung hinsichtlich einer 
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Verträglichkeit der FFH- und Vogelschutzgebiete erfolgte auf Basis der be-

kannten Unterlagen, die für diesen Zweck ausreichen. Deutlich stärkere Be-

troffenheiten der FFH-Gebiete sind durch die Änderungen auf Grund des Bun-

destagsbeschlusses nicht zu erwarten. 

Planfeststellungsabschnitt 1 (neu: PFA 1.1 und PFA 1.2) 

FFH-Gebiet DE 1930-302 „Wälder im Pönitzer Seengebiet“: Zusammen-

fassend kann festgestellt werden, dass durch das Vorhaben die Erhaltungszie-

le, welche für das FFH-Gebiet bzgl. der Lebensraumtypen des Anhangs I und 

der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie formuliert wurden, nicht erheblich 

beeinträchtigt werden. Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen mit 

anderen Plänen und Projekten treten nicht auf. 

FFH-Gebiet DE 2030-328 „Schwartautal und Curauer Moor“: Zusammen-

fassend kann festgestellt werden, dass durch das Vorhaben die Erhaltungszie-

le, welche für das FFH-Gebiet bzgl. der Lebensraumtypen des Anhangs I und 

der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie formuliert wurden, nicht erheblich 

beeinträchtigt werden. Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen mit 

anderen Plänen und Projekten treten nicht auf. 

Planfeststellungsabschnitt 2 

FFH-Gebiet DE 1831-321 „Kremper Au“: Zusammenfassend kann festge-

stellt werden, dass durch das Vorhaben die Erhaltungsziele, welche für das 

FFH-Gebiet bzgl. der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie formuliert wurden, nicht beeinträchtigt werden. Be-

einträchtigungen durch kumulative Wirkungen mit anderen Plänen und Projek-

ten treten nicht auf. 

FFH-Gebiet DE 1830-302 „Lachsau“: Zusammenfassend kann festgestellt 

werden, dass durch das Vorhaben die Erhaltungsziele, welche für das FFH-

Gebiet bzgl. der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie formuliert 

wurden, nicht erheblich beeinträchtigt werden. Auch erhebliche Beeinträchti-

gungen der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, die noch nicht in den 

Standarddatenbogen aufgenommen sind, sowie von charakteristischen Arten 
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entstehen nicht. Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen mit anderen 

Plänen und Projekten treten nicht auf. 

FFH- und Vogelschutz-Gebiet DE 1830-301 „NSG Neustädter Binnenwas-
ser“: Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch das Vorhaben 

die Erhaltungsziele, welche für das FFH-Gebiet bzgl. der Lebensraumtypen 

des Anhangs I der FFH-Richtlinie und für das Vogelschutzgebiet für die Wert 

gebenden Vogelarten formuliert wurden, nicht beeinträchtigt werden. Auch 

Beeinträchtigungen der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, die nicht in 

den Standarddatenbogen aufgenommen sind, sowie von charakteristischen 

Arten entstehen nicht. Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen mit 

anderen Plänen und Projekten treten nicht auf. 

DE 1930-330 „Strandniederungen südlich Neustadt“: Die FFH-

Verträglichkeitsvorprüfung kommt damit zu dem Ergebnis, dass von dem ge-

planten Vorhaben keine Auswirkungen ausgehen, die in der Lage sind, die 

Schutz- und Erhaltungsziele des GGB „Strandniederungen südlich Neustadt“ 

zu beeinträchtigen. Die Durchführung einer vollständigen FFH-

Verträglichkeitsprüfung ist damit nicht notwendig. 

Planfeststellungsabschnitt 3 

FFH-Gebiet DE 1831-321 „Kremper Au“:  

Schiene: Die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens ABS/NBS Hamburg- 

Lübeck- Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) PFA 3 mit den Erhaltungszie-

len des besonderen Schutzgebietes DE 1831-321 „Kremper Au“ ist gegeben. 

Es ist somit unter Berücksichtigung der aufgeführten Maßnahmen zur Scha-

densbegrenzung davon auszugehen, dass es zu keinen erheblichen Beein-

trächtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutz-

zweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. 

Vogelschutzgebiet DE 1731-401 „Oldenburger Graben“:  

Schiene: Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebiets DE 1731-401 „Olden-

burger Graben“ in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-

geblichen Bestandteilen sind auszuschließen. Die Durchführung einer Verträg-

lichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 
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110-kV Leitung: Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebiets DE 1731-401 

„Oldenburger Graben“ in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen sind auszuschließen. Die Durchführung einer 

Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 

FFH-Gebiet DE 1731-303 „Wälder um Güldenstein“:  

Schiene: Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets DE 1731-303 „Wälder um 

Güldenstein“ in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-

lichen Bestandteilen sind auszuschließen. Die Durchführung einer Verträglich-

keitsprüfung ist nicht erforderlich. 

110-kV-Leitung: Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets DE 1731-303 „Wälder 

um Güldenstein“ in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen sind auszuschließen. Die Durchführung einer 

Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 

Planfeststellungsabschnitt 4 

Vogelschutzgebiet DE 1530-491 „Östliche Kieler Bucht“: Zusammenfas-

send kann festgestellt werden, dass durch das Vorhaben die Erhaltungsziele, 

die für das NATURA-2000-Gebiet bzgl. der relevanten Vogelarten und deren 

Lebensräume formuliert wurden, nicht erheblich beeinträchtigt werden. Kumu-

lative Beeinträchtigungen durch andere zusammenwirkende Pläne und Projek-

te treten nicht auf. 

Vogelschutzgebiet DE 1731-401 „Oldenburger Graben“: 

Schiene: Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch das Vor-

haben die Erhaltungsziele, die für das NATURA-2000-Gebiet bzgl. der rele-

vanten Vogelarten und deren Lebensräume formuliert wurden, nicht erheblich 

beeinträchtigt werden. Kumulative Beeinträchtigungen durch andere zusam-

menwirkende Pläne und Projekte treten nicht auf. 

110-kV-Leitung: Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch das 

Vorhaben die Erhaltungsziele, die für das NATURA-2000-Gebiet bzgl. der re-

levanten Vogelarten und deren Lebensräume formuliert wurden, nicht erheb-

lich beeinträchtigt werden. Kumulative Beeinträchtigungen durch andere zu-

sammenwirkende Pläne und Projekte treten nicht auf. 
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Planfeststellungsabschnitt 5.1 

Vogelschutzgebiet DE 1633-491 „Ostsee östlich Wagrien“: Zusammenfas-

send kann festgestellt werden, dass durch die Maßnahme die Erhaltungsziele, 

die für das NATURA-2000-Gebiet bzgl. der relevanten Vogelarten und deren 

Lebensräume formuliert wurden, nicht erheblich beeinträchtigt werden. Kumu-

lative Beeinträchtigungen durch andere zusammenwirkende Pläne und Projek-

te treten nicht auf. 

Vogelschutzgebiet DE 1530-491 „Östliche Kieler Bucht“: Zusammenfas-

send kann festgestellt werden, dass durch das Vorhaben die Erhaltungsziele, 

die für das NATURA-2000-Gebiet bzgl. der relevanten Vogelarten und deren 

Lebensräume formuliert wurden, nicht erheblich beeinträchtigt werden. Kumu-

lative Beeinträchtigungen durch andere zusammenwirkende Pläne und Projek-

te treten nicht auf. 

Planfeststellungsabschnitt 5.2 

Vogelschutzgebiet DE 1633-491 „Ostsee östlich Wagrien“: Auch unter Be-

rücksichtigung möglicher kumulativer Wirkungen wird das Vorhaben als ver-

träglich eingestuft. Es ist somit insgesamt davon auszugehen, dass es zu kei-

nen erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungs-

ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. Die 

Verträglichkeit der geplanten 30-kV-Leitungsanpassung Lütjenbrode - 

Großenbroderfähre (00-119/129) im PFA 5.2 mit den Erhaltungszielen des 

Vogelschutzgebietes DE 1633-491 „Ostsee östlich Wagrien“ ist gegeben. 

Vogelschutzgebiet DE 1530-491 „Östliche Kieler Bucht“: Auch unter Be-

rücksichtigung möglicher kumulativer Wirkungen wird das Vorhaben als ver-

träglich eingestuft. Es ist somit insgesamt davon auszugehen, dass es zu kei-

nen erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungs-

ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. Die 

Verträglichkeit der geplanten 30-kV-Leitungsanpassung Lütjenbrode - 

Großenbroderfähre (00-119/129) im PFA 5.2 mit den Erhaltungszielen des 

Vogelschutzgebietes DE 1530-491 „Östliche Kieler Bucht“ ist gegeben. 
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FFH-Gebiet DE 1632-392 „Küstenlandschaft vor Großenbrode und vorge-
lagerte Meeresbereiche“: Auch unter Berücksichtigung möglicher kumulati-

ver Wirkungen wird das Vorhaben als verträglich eingestuft. Es ist somit ins-

gesamt davon auszugehen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigun-

gen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. Die Verträglichkeit der geplanten 

30-kV-Leitungsanpassung Lütjenbrode - Großenbroderfähre (00-119/129) im 

PFA 5.2 mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes DE 1632-392 „Küsten-

land-schaft vor Großenbrode und vorgelagerte Meeresbereiche“ ist gegeben. 

FFH-Gebiet DE 1631-393 „Küstenlandschaft Nordseite der wagrischen 
Halbinsel“: Auch unter Berücksichtigung möglicher kumulativer Wirkungen 

wird das Vorhaben als verträglich eingestuft. Es ist somit insgesamt davon 

auszugehen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets 

in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-

standteilen kommen wird. Die Verträglichkeit der geplanten 30-kV-

Leitungsanpassung Lütjenbrode - Großenbroderfähre (00-119/129) im PFA 

5.2 mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes DE 1631-393 „Küstenland-

schaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“ ist gegeben. 

FFH-Gebiet DE 1631-392 „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“: Auch 

unter Berücksichtigung möglicher kumulativer Wirkungen wird das Vorhaben 

als verträglich eingestuft. Es ist somit insgesamt davon auszugehen, dass es 

zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Er-

haltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen 

wird. Die Verträglichkeit der geplanten 30-kV-Leitungsanpassung Lütjenbrode 

- Großenbroderfähre (00-119/129) im PFA 5.2 mit den Erhaltungszielen des 

FFH-Gebietes DE 1631-392 „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“ ist ge-

geben. 

Planfeststellungsabschnitt Lübeck 

FFH-Gebiet DE 2127-391 „Travetal“: Die Verträglichkeit des geplanten Vor-

habens ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) 

PFA Lübeck mit den Erhaltungszielen des FFH_Gebietes DE 2127-391 „Tra-

vetal“ ist gegeben. Es ist somit insgesamt davon auszugehen, dass es zu kei-
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nen erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungs-

ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. 

FFH-Gebiet DE 2030-392 „Traveförde und angrenzende Flächen“: Die 

Verträglichkeit des geplanten Vorhabens ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Putt-

garden (Hinterlandanbindung FBQ) PFA Lübeck mit den Erhaltungszielen des 

FFH-Gebietes DE 2030-392 „Traveförde und angrenzende Flächen“ ist gege-

ben. Es ist somit insgesamt davon auszugehen, dass es zu keinen erhebli-

chen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird. 

Planfeststellungsabschnitt Fehmarnsundquerung (FSQ)  

Der Planfeststellungsbeschluss FSQ befindet sich im unmittelbaren Umfeld 

folgender FFH- und Vogelschutzgebiete:  

Flora Fauna Habitate (FFH Gebiete) 

Sundwiesen Fehmarn (DE 1532-321) 

Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht (DE 1631-392) 

Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel (DE 1631-393) 

Küstenlandschaft vor Großenbrode und vorgelagerte Meeresbereiche 

(DE 1632-392) 

Vogelschutzgebiete 

Östliche Kieler Bucht (DE 1530-491) 

Ostsee östlich Wagrien (DE 1633-491) 

Der Planfeststellungsbehörde liegt derzeit kein Planfeststellungsantrag und 

somit keine Planungsunterlagen vor. Eine Abschätzung hinsichtlich einer Ver-

träglichkeit der FFH- und Vogelschutzgebiete ist damit derzeit nicht möglich. 

Jedoch könnte das Gesamtvorhaben auch ohne diesen Abschnitt hergestellt 

werden, da der Planfeststellungsbeschluss zum PFA 6 auch die Elektrifizie-

rung der bestehenden Fehmarnsundbrücke enthält und eine durchgängige Be-

fahrbarkeit aller Abschnitte sichergestellt ist. 
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Ergebnis 

Im Rahmen der für die Folgeabschnitte erforderlichen, aber auch ausreichen-

den summarischen Prüfung (vgl. BVerwG, Urteil vom 10.11.2016, Az. 9 A 

18.15, juris, Rn. 32), geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass der 

Zulassung des Gesamtvorhabens, hinsichtlich der Verträglichkeit mit Natura 

2000, keine unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen. 

B.4.9 Artenschutz 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer artenschutzrechtlichen Prüfung 

ergibt sich unmittelbar aus Art. 12 (1) und Art. 13 der FFH-Richtlinie, die mit 

dem §§ 44 f. BNatSchG in nationales Recht umgesetzt wurden. 

Das Vorhaben genügt den einschlägigen artenschutzrechtlichen Anforderun-

gen. In Form eines „Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages“ (Unterlage 13.6) 

werden in Bezug auf die Anhang-IV-Arten und die europäischen Vogelarten 

mögliche Verbote gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG unter-

sucht.  

Die Darlegungen zu den Datengrundlagen der Untersuchung sowie zur Aus-

wahl der einer näheren artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogenen Arten 

sind plausibel. Eine Betroffenheit von besonders und streng geschützten Arten 

liegt vor. Das Vorhaben ist nicht geeignet, artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auszulösen. Nach den Ergebnissen der 

Artenschutzrechtlichen Untersuchung ist am ehesten mit Verbotsverletzungen 

von Europäische Vogelarten (Brut- und Rastvögel), Fledermäusen sowie Am-

phibien (Kammmolch) zu rechnen, für die daher eine Bewertung der arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erforderlich 

war. 

In den Antragsunterlagen wurde der Nachweis geführt, dass unter Beachtung 

der folgenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, CEF-

Maßnahmen sowie Kontrolle der Bauabwicklung durch eine umweltfachliche 

Bauüberwachung (027_VA-V) das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-

tatbestände vermieden werden kann: 
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005_VA  Errichtung temporärer Amphibienschutzzäune für den Kamm-

molch 

006_VA  Anlegen temporärer Verstecke mit Eignung als frostsicheres 

Winterversteck für den Kammmolch 

007_VA  Vermeidung der bauzeitlichen Tötung und Verletzung von Offen-

landarten (insb. Feldlerche, Kiebitz) 

008_VA  wurde im Deckblattverfahren gestrichen: Vermeidung bauzeitli-

cher Störungen durch mobile Sichtschutzelemente 

009_VA  Rodungsbeschränkung / Fäll- und Abrissarbeiten außerhalb der 

Brutzeit der Vögel und Aktivitätszeit der Fledermäuse 

010_VA  wurde im Deckblattverfahren gestrichen: Minimierung des Kolli-

sionsrisikos für Zug- und Rastvögel 

026_VA  Vermeidung der bauzeitlichen Tötung und Verletzung von Ge-

wässerbrütern 

017_Acef Extensivgrünland als Bruthabitat für die Feldlerche 

024_Acef  Entwicklung ruderaler Gras- und Staudenfluren als Teillebens-

raum des Rebhuhns 

 

Einwendungen 

Es wird beanstandet, dass Aussagen zu Hintergrundinformationen zu mögli-

cher Frequentierung durch Wildwechsel fehlen, sowie das aufgrund der Land-

schaftsausstattung (keine Wälder und überdurchschnittlich attraktive Lebens-

räume) keine unmittelbare Zerschneidung von besonders wildreichen Struktu-

ren gegeben ist. Es bleibt unberücksichtigt, dass Fehmarn grundsätzlich eher 

wald- und gehölzarm ist und trotzdem eine hohe Wilddichte aufweist, auch die 

Besonderheit der Insellage und die Tatsache, dass hohe Tötungsraten durch 

Verkehrsunfälle auf Fehmarn zu verzeichnen sind und diese auch im Bereich 

der B 207 / Bahn stattfinden, werden nicht betrachtet. Es wird vom Kreis Ost-

holstein darauf hingewiesen, dass zukünftig durch den Ausbau der B 207 mit 

geplanten Wildschutzzäunungen und zusätzlich den 2-gleisigen Ausbau der 
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Bahnstrecke für viele Tierarten eine Querung nicht mehr möglich sein wird. 

Die Brückenbauwerke für den Fuß- und Straßenverkehr können diese Funkti-

on i.d.R. nicht übernehmen. Tiere werden spätestens bei der B 207 mit der 

Wildschutzzäunung auf ein nicht überwindbares Hindernis stoßen, sich im 

Bahnkörperbereich neu orientieren und ggf. auch an diesem entlang nach 

Querungsmöglichkeiten suchen. Zwischen Bahn und Straße gibt es dabei nur 

geringfügig Platz von teilweise nur wenigen Metern. Da eine Wildschutzzäu-

nung der Bahnstrecke nicht vorgesehen ist, ist von einem erhöhten Mortali-

tätsrisiko auszugehen, dass in diesem Verfahren einer eingehenderen Be-

trachtung bedarf. 

 

Gemäß Aussage der Vorhabenträgerin zeigen die Daten aus der B 207 Pla-

nung, als auch die daraus abgeleiteten Daten für den PFA 6 keine relevanten 

Wildwechsel auf der Insel Fehmarn. Die Planung zum PFA 6 FBQ kommt in 

der Bewertung zu dem Ergebnis, dass keine Notwendigkeit zur Anlage von 

Wildleiteinrichtungen und zusätzlichen Querungshilfen wie Grün- oder Wild-

brücken besteht. Als Querungsmöglichkeiten dienen nach wie vor die vom hier 

gegenständlichen Ausbau nicht betroffenen Über- und Unterführungsbauwer-

ke (EÜ Strukkamp, SÜ Norderweg, SÜ Bannesdorf). Da die hier querenden 

Straßen lediglich geringe Verkehrsaufkommen aufweisen, kann ein gefahrlo-

ses Queren der Tiere angenommen werden (vgl. Unterlage 14.1 - Umweltver-

träglichkeitsstudie). Zudem weist die Vorhabenträgerin den Vorwurf zurück, 

dass die auf der Insel Fehmarn geplanten Wildschutzzäune entlang der neu 

geplanten B 207 nicht entsprechend berücksichtigt wurden. Aus den Planfest-

stellungsunterlagen und den daraus folgenden Planfeststellungsbeschlüssen 

zur B 207 vom 31.08.2015 bzw. 03.05.2018 wurde die Forderung einer Zäu-

nung der B 207 auf der Insel Fehmarn abgelehnt.  

Das Eisenbahn-Bundesamt nimmt Bezug auf folgende Aussage im LPB Kap. 

5.5.1 Auswirkungen auf faunistische Funktionsbeziehungen zur Kenntnis: Im 

Hinblick auf den Wildbestand (v.a. Rehwild) und sonstige Tierarten mit ent-

sprechend großräumiger Mobilität nimmt ausbaubedingt die Barrierewirkung 

zwar ebenfalls zu, die maßgeblichen Zerschneidungseffekte gehen aber auch 
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hier von dem bereits bestehenden Verkehrstrassenband (vorhandene B 207 / 

geplanter Ausbau der B 207, bestehende Gleistrasse) aus. Mit dem geplanten 

Ausbau der Bahntrasse ist keine Neuzerschneidung von Tierlebensräumen 

verbunden.  

Der Planfeststellungsbescheid zum vierspurigen Ausbau der B 207 vom 

31.08.2015 führt dazu aus, dass die Planung innerhalb des landschaftspflege-

rischen Begleitplans Wildvorkommen ausreichend behandelt und darstellt (Zu 

5.2.1). Hierbei wird besonders auf die Zerschneidungswirkung eingegangen. 

Bei ermittelten Konflikten erfolgte die Entwicklung von Maßnahmen zur Mini-

mierung durch den Straßenbaulastträger.  

Auf der Insel Fehmarn werden durch den Ausbau der B 207 keine Tierlebens-

räume zerschnitten, daher besteht hier keine Notwendigkeit zur Anlage von 

Wildleiteinrichtungen und Querungshilfen. Als Querungsmöglichkeiten dienen 

die oben erwähnten Eisenbahn- und Straßenüberführungen. 

Die Planfeststellungsbehörde „Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H 

(APV) lehnt u.a. aufgrund des quantitativen Ergebnisses von Wildwechsel und 

Unfallhäufung (gem. Wildschutzzaun-Richtlinien (WSchuZR, Ausgabe 1985)) 

die Forderung nach einem Wildschutzzaun auf der Insel Fehmarn entlang der 

B 207, unter einem Vorbehalt, ab. Der Vorbehalt umfasst die Überprüfung, 

Analyse und Evaluierung der Kriterien zur Beurteilung der Notwendigkeit zur 

Errichtung eines Wildschutzzaunes 5 Jahre nach Inbetriebnahme der Straße 

(Auflagen Nr. 2.1.2.12). Gegebenenfalls ist dann über die Errichtung eines 

Wildschutzzaunes neu zu entscheiden. 

Zudem wird seitens des APV festgestellt, dass die Planung bereits eine Neu-

errichtung des an der B 207 bereits vorhandenen Wildschutzzaunes im Be-

reich der Gemeinde Großenbrode sowie eine Optimierung im Bereich der An-

schlussstelle Großenbrode vorsieht. 

Die Vorhabenträgerin zieht die Planung und Einschätzung des Bauvorhabens 

„vierspuriger Ausbau der B 207“ als Grundlage heran. Der entsprechende Be-

scheid zur B 207 ist bestandskräftig und verdeutlicht, dass die maßgebliche 

Zerschneidung auf die B 207 zurückgeht und eine relevante zusätzliche Zer-
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schneidung von einem weiteren Streckengleis durch das gegenständliche 

Vorhaben nicht anzunehmen ist. 

Aufgrund des Vorbehaltes der Straße hat die Vorhabenträgerin im Falle einer 

Errichtung eines Wildschutzzaunes (5 Jahre nach Inbetriebnahme der Straße) 

ebenfalls den Sachverhalt neu zu prüfen, zu analysieren und zu evaluieren. 

Ggf. ist an dieser Stelle über eine gemeinsame Planung nachzudenken. Sollte 

es zu Änderungen des Plans kommen, ist beim Eisenbahn-Bundesamt der da-

für erforderliche Antrag auf Planänderung gem. § 18 AEG zu stellen (A.4.3).  

 

Einwendungen zu einem erhöhten Kollisionsrisiko mit Fledermäusen, insbe-

sondere im Bereich nördlich des „Gleisdreiecks“ wird zurückgewiesen. 

Die Vorhabenträgerin hat im Zuge der Erstellung der Antragsunterlagen einen 

umfangreichen Fachbeitrag zu Flora und Fauna (Unterlage 20.4.1) vorgelegt. 

Die Darstellung der Fledermausfunde im Gleisdreieck erfolgt zunächst im Plan 

20.4.2.10. Es wurden alle Strukturen an Bäumen im laubfreien Zustand mit 

Quartiereignung innerhalb der Eingriffsgrenzen erfasst. Das Untersuchungs-

gebiet wurde im Weiteren mit Fledermaus-Detektoren begangen und an aus-

gewählten Standorten mit stationären Erfassungssystemen (Horchboxen) un-

tersucht. Das Untersuchungsgebiet wurde auf Basis von Luftbildern insbeson-

dere an allen potenziell relevanten Strukturen begangen und bei Hinweisen 

während der Begehung auf Jagdgebiete, Flugrouten, Quartiere usw., näher 

untersucht. Anhand dieser Untersuchungen wurden Flugrouten anhand der 

Fledermausaktivitäten definiert und anschließend ausführlich bewertet (Unter-

lage 20.4.1). Als bedeutsam einzustufende Fundorte sind hinsichtlich ihrer 

Funktion als Jagdhabitat auf artenschutzrechtliche Konflikte zu prüfen.  

Der Fachbetrag Flora und Fauna ist zugegebener Maßen sehr umfangreich. 

Er umfasst den gesamten Abschnitt von Lübeck bis Puttgarden. Die Vorha-

benträgerin stellt jedoch dar, dass im Rahmen der Fledermauskartierungen im 

Planfeststellungsabschnitt 6 keine artenschutzrechtlich relevanten Jagdhabita-

te oder Flugrouten nachgewiesen wurden. 
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Die angesprochene Wahrscheinlichkeit von Fledermauskollisionen mit dem 

Zugverkehr unterliegt einer natürlichen Mortalitätsrate. Nach Anwendung der 

Kriterien aus "Fledermäuse und Straßenbau - Arbeitshilfe zur Beachtung der 

artenschutzrechtlichen Belange bei Straßenbauvorhaben in Schleswig-

Holstein" LBV-SH (2021), nach denen von Straßen mit Verkehrsmengen von 

≤ 5.000 Kfz/24h i. d. R. kein artenschutzrechtlich relevantes Kollisionsrisiko 

ausgeht, kann bei dem hier vorliegenden Vorhaben mit einer noch geringeren 

Anzahl von täglich fahrenden Zügen ein artenschutzrechtlich relevantes Kolli-

sionsrisiko bzw. ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko sicher ausgeschlossen 

werden. Insbesondere bezogen auf Nachtfahrten, ist mit geringen Zugfre-

quenzen (< 40 Züge/ Nacht (< 75 Züge/ Tag) zu rechnen. 

Die Notwendigkeit von artenschutzrechtlichen Maßnahmen zur Vermeidung 

eines systematisch erhöhten Kollisionsrisikos i. S. d. Zugriffsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) ist somit ebenfalls auszuschließen. 

Diesem Ergebnis steht auch einer „fehlerhaften Verkehrsprognose 2030“ nicht 

entgegen. Die Untersuchung der Umweltauswirkungen wurde in Abstimmung 

mit den zuständigen Verwaltungen und Fachbehörden nach einschlägig aner-

kannten Methoden fachlich korrekt ermittelt und bewertet. Die Inanspruch-

nahme von Flächen für Baustelleneinrichtung, den zweigleisigen Ausbau, die 

Errichtung von Oberleitungsmasten sowie sonstigen Anlagen wird in den Gut-

achten (u.a. Unterlage 13 und 14) ausführlich untersucht und bewertet. 

B.4.10 Immissionsschutz 

B.4.10.1 Baubedingte Lärmimmissionen 

B.4.10.1.1 Allgemeine Regelungen 

Während der sich über einen längeren Zeitraum erstreckenden Bauarbeiten 

sind Belästigungen der Nachbarschaft durch baubedingte Lärmimmissionen 

unvermeidbar. Das berechtigte Interesse der Nachbarschaft, von vermeidba-

ren Belästigungen verschont zu bleiben, wird bei Einhaltung der einschlägigen 

rechtlichen Bestimmungen sowie den Festsetzungen dieser Entscheidung 

gewahrt. 
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Mit diesem Planfeststellungsbeschluss wird die Anwendbarkeit der AVV Bau-

lärm klargestellt. Die Vorschrift enthält in Abhängigkeit vom jeweiligen Ge-

bietscharakter einzuhaltende Immissionsrichtwerte. 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass die Bauarbeiten grund-

sätzlich während der Tageszeit (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr) ausgeführt werden 

können. Erfahrungsgemäß werden bei Nachtarbeiten, die unter Maschinen-

einsatz erfolgen, die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm überschritten. 

Dennoch wäre ein genereller Ausschluss von Nachtarbeiten unverhältnismä-

ßig. Die staatsvertragliche Bindung an einen Inbetriebnahmetermin ist überra-

gendes öffentliches Interesse, daher ist die Bauzeit auch unter Ausnutzung 

der Nachtzeiten auf das erforderliche Maß zu reduzieren. Nach dem vorgeleg-

ten Gutachten zum Baulärm (Unterlage U 15.5a, Stand 14. Mai 2021) sind 

Nachtbauarbeiten grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch behält sich die Vor-

habenträgerin die Ausführung lärmarmer Arbeiten vor. Mit diesen werden kei-

ne Lärmbelästigungen der Nachbarschaft erwartet, die eine Beeinträchtigung 

darstellen. Daher ist die Anordnung eines Nachtbauverbots nicht erforderlich. 

B.4.10.1.2 Informationspflichten 

Die lärmintensiven Bauarbeiten schreiten entsprechend des Bauverlaufs fort. 

Daher sind Beeinträchtigung von Anliegern durch besondere Spitzenpegel re-

gelmäßig nur von kurzer Dauer. Durch die umfangreichen Informationspflich-

ten, die der Vorhabenträgerin durch die Nebenbestimmungen auferlegt wer-

den, können Anlieger frühzeitig erkennen, wann eine Belästigung eintreten 

könnte. Im Hinblick auf diese besonders lärmintensiven Arbeiten ist es daher 

den Anliegern zumutbar, für diesen kurzfristigen Zeitraum entsprechende 

Maßnahmen zur Verminderung der eigenen Beeinträchtigungen zu ergreifen, 

wie zum Beispiel, die Fenster in Wohnräumen zu schließen oder den Aufent-

halt in von der Lärmquelle abgewandteren Räumen zu suchen. 

B.4.10.1.3 Akustisches Baustellenmonitoring 

Im Rahmen des von der Vorhabenträgerin erstellten Baulärmgutachtens wer-

den trotz prognostizierter Richtwertüberschreitungen der AVV Baulärm nur in 

begrenztem Umfang konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Baulärm unter-
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sucht. Dies ist insofern nachzuvollziehen, als dass die genauen Arbeitsabläufe 

und –zeiten der in den einzelnen Bauabschnitten zum Einsatz kommenden 

Baumaschinen sowie die Umsetzung geeigneter Maßnahmen (z.B. feste Ab-

sperrungen statt Rottenwarnanlage) zum Schutz vor Baulärm erst nach Aus-

schreibung der Bauleistungen und deren Vergabe bekannt sind. Erst ab die-

sem Zeitpunkt sind alle Randbedingungen bekannt, die im Einzelnen eine Prü-

fung der Umsetzbarkeit gegebenenfalls erforderlicher Schallschutzmaßnah-

men sowie deren Dimensionierung (z.B. Standorte und geometrische Abmes-

sungen mobiler Abschirmungen) und Ermittlung ihrer schalltechnischen Wirk-

samkeit gestatten.  

Diese Prognosen bieten die Möglichkeit, bereits vor Beginn einzelner Bau-

maßnahmen konkret zu prüfen, durch welche Schutzmaßnahmen eine Kon-

fliktreduzierung erreicht werden kann. 

Soweit sich aus dem angeordneten akustischen Baustellenmonitoring eine 

unzumutbare baubedingte Lärmbeeinträchtigung für konkrete Immissionsorte 

ergibt, stellen diese Prognosen die Grundlage für gegebenenfalls erforderliche 

Entschädigungen wegen unzumutbarer baubedingter Lärmbeeinträchtigungen 

dar.  

B.4.10.1.4 Entschädigungsregelungen 

Sofern die betroffenen Anwohner ihren Anspruch auf die Bereitstellung von 

Ersatzwohnraum (vgl. A.4.4.1) nicht nutzen, hat die Vorhabenträgerin für die 

verbleibenden unzumutbaren Beeinträchtigungen durch Baulärm gem. § 74 

Abs. 2 Satz 3 VwVfG eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 

Als Maßnahme zum Schutz vor Baulärm kommt passiver Lärmschutz (Lärm-

schutzfenster) für schützenswerte Räume in besonders stark von Baulärm be-

troffenen Gebäuden in Betracht. In diesem Zusammenhang sind nach Auffas-

sung der Planfeststellungsbehörde jedoch im Rahmen der Abwägung folgen-

de Aspekte zu berücksichtigen: 

- Baulärm ist im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums grundsätzlich zu 

dulden. Kein Nachbar kann ein Bauwerk errichten, umbauen oder auch in-

standhalten, ohne dass dabei Lärm verursacht wird. Im Übrigen wirkt auch 
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hier die Nachbarschaft zu einer bestehenden Eisenbahnanlage schutzmin-

dernd, da nach allgemeiner Lebenserfahrung Anwohner mit der Durchfüh-

rung von Bauarbeiten an einer bestehenden Eisenbahnstrecke immer 

rechnen müssen. Daraus für das Vorhaben lässt sich allerdings anderer-

seits nicht ableiten, dass Baulärm in beliebiger Höhe und unbegrenzter 

Zeitdauer hinzunehmen ist. 

- Auch wenn sich die Bauarbeiten über längere Zeiträume erstrecken, sind 

die hiervon ausgehenden Lärmimmissionen im Gegensatz zu dem durch 

den Betrieb der fertig gestellten Anlage bedingten Verkehrslärm oder auch 

dem von einem Gewerbebetrieb verursachten Gewerbelärm zeitlich be-

grenzt. Wesentlich ist insbesondere, dass dem Träger eines im öffentlichen 

Interesse stehenden Vorhabens die Möglichkeit zustehen muss, sein Vor-

haben unter auch ihm zumutbaren Bedingungen zu realisieren (vgl. Urteil 

des VGH Baden-Württemberg vom 08.02.2007, Az. 5 S 2257/05).  

Insofern kann nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde den Anwoh-

nern zugemutet werden, den während der Bauzeit auftretenden Baulärm-

immissionen tagsüber durch weitestgehende Geschlossenhaltung der 

Fenster zu begegnen. In Anlehnung an § 2 Abs. 1 Satz 2 der 24.BImSchV 

kann davon ausgegangen werden, dass tagsüber eine Stoßbelüftung eine 

ausreichende Frischluftzufuhr ermöglicht. Die Stoßbelüftung ist auch nicht 

aufgrund der dann im Raum kurzzeitig höheren Lärmbelastung unzumut-

bar. Auch kann die Lüftung in Phasen erfolgen, in denen die Bauarbeiten 

unterbrochen sind oder in denen die Räume nicht genutzt werden. Dies gilt 

insbesondere, wenn wie im vorliegenden Fall alle erkennbaren technisch 

realisierbaren, geeigneten und der Vorhabenträgerin zumutbaren Schall-

schutzmaßnahmen festgesetzt sind. 

- Hierauf kann jedoch nicht mehr abgestellt werden, wenn trotz geschlosse-

ner Fenster zumutbare Innenraumpegel insbesondere über längere Zeit-

räume erheblich überschritten werden. In Anlehnung an die 24.BImSchV 

ist für Wohnräume, Behandlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen 

und Unterrichtsräume von einem Innenraumpegel von 40 dB(A) und für 

gewerblich genutzte Räume (z.B. Büroräume) von einem Innenraumpegel 

von 45 dB(A) auszugehen. 
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Anmerkung:  

Der von der Raumnutzung abhängige Korrektursummand D nach der An-

lage zur 24.BImSchV hat unter Hinzurechnung von 3 dB die Bedeutung ei-

nes „zulässigen (zumutbaren) Innenraumpegels“. Für Wohnräume, Be-

handlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen und Unterrichtsräume 

ist nach Tab. 1 der Anlage zur 24.BImSchV von D = 37 dB und für Büro-

räume von D = 42 dB auszugehen. Unter Hinzurechnung von 3 dB erge-

ben sich als Innenraumpegel die o.g. Werte von 40 dB(A) bzw. 45 dB(A). 

- Für übliche Raumgeometrien und Außenwandschalldämmmaße sowie un-

ter Berücksichtigung eines Fensterschalldämmmaßes entsprechend der 

Schallschutzklasse 2 (neuere Fenster erfüllen ausnahmslos diese Anforde-

rungen) lässt sich nach der in der Anlage zur 24.BImSchV genannten Glei-

chung 2 ein Baulärmaußenlärmpegel abschätzen, bei dessen Einhaltung 

Überschreitungen eines Innenraumpegels von 40 dB bzw. von 45 dB nicht 

zu erwarten sind. Dieser Außenlärmpegel beträgt ca. 67 dB(A) für Wohn-

räume, Behandlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen sowie Un-

terrichtsräume und ca. 72 dB(A) für gewerblich genutzte Räume (z.B. Bü-

roräume). Bei der Ermittlung dieser Werte wurden die bei Baulärm typi-

scherweise auftretenden niederfrequenten Geräusche und die daraus re-

sultierende geringere Pegelminderung durch die Fenster – die Schalldäm-

mung von Fenstern ist frequenzabhängig, d.h. niederfrequente Geräusche 

werden weniger vermindert als solche mit höherer Frequenz – durch einen 

Korrektursummanden von 6 dB wie für innerstädtische Straßen nach Tab. 

2 Zeile 2 der Anlage zur 24.BImSchV berücksichtigt. 

Unter Bezug auf die vorstehenden Überlegungen wäre Lärmschutz in Form 

passiver Maßnahmen erst bei Überschreiten der genannten Außenlärmpegel 

von 67 bzw. 72 dB(A) zu gewähren. Unabhängig davon, ob im Verlauf der 

Baumaßnahme diese Pegel tatsächlich überschritten werden und in welchen 

Teilzeiträumen der Dauer des gesamten Vorhabens Überschreitungen auftre-

ten, hält die Planfeststellungsbehörde unter Berücksichtigung der überschau-

baren lärmintensiven Bauzeit die Festsetzung passiver Maßnahmen dem 

Grunde nach für untunlich. In diese Überlegung ist auch eingeflossen, dass 
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der Einbau von Fenstern höherer Schalldämmung eine Anwesenheit der Mie-

ter bzw. Eigentümer erfordert und zeitweilige Einschränkungen der Nutzbar-

keit der betroffenen Räume unvermeidlich wären. Darüber hinaus wäre der 

Austausch von Fenstern mit zusätzlicher Lärm- und Schmutzentwicklung ver-

bunden. 

Aus den genannten Gründen wird mit diesem Beschluss eine Entschädi-

gungszahlung dem Grunde nach festgesetzt für die Tage, an denen der im 

Rahmen des Baustellenmonitorings ermittelten Beurteilungspegel tagsüber 67 

dB(A) bezogen auf Wohnräume, Behandlungs- und Unterrichtsräume in Arzt-

praxen sowie Unterrichtsräume bzw. 72 dB(A) für gewerblich genutzte Räume 

(z.B. Büroräume) überschreitet. Einer Begründung für die Bereitstellung von 

Ersatzwohnraum bei Beurteilungspegeln von mehr als 70 dB(A) bedurfte es 

nicht, weil dies den Planungen des Vorhabenträgers entspricht (vgl. Erläute-

rungsbericht, Unterlage 1 Punkt 8.4.5, S. 185). 

Für Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen) – diese können durch passive 

Maßnahmen in der Regel nicht geschützt werden – ergibt sich der Anspruch 

auf Zahlung einer Entschädigung unmittelbar bei Überschreitung des jeweils 

nach der AVV Baulärm heranzuziehenden Tagrichtwertes. Darüber hinaus 

wird der Zeitraum, in dem bei Überschreitung des Tagrichtwertes Entschädi-

gungszahlungen dem Grunde nach zu leisten sind, auf die Monate April bis 

September beschränkt, weil nach allgemeiner Lebenserfahrung Außenwohn-

bereiche im Zeitraum von Oktober bis März regelmäßig nicht zum dauernden 

Aufenthalt von Menschen dienen. Von einer Nutzung zu Wohnzwecken und 

damit als zentraler Lebensmittelpunkt in diesem Zeitraum kann deshalb nicht 

ausgegangen werden. Darüber hinaus entfällt der Anspruch im Zeitraum April 

bis September für die Tage, an denen Ersatzwohnraum bereitgestellt wird und 

insofern keine Nutzung des eigenen Außenwohnbereichs stattfindet. 

Rechtsgrundlage für Entschädigungsansprüche wegen unzumutbarer Beein-

trächtigungen durch Baulärm bei Errichtung eines planfestgestellten Vorha-

bens ist § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG, wonach der Betroffene einen Anspruch auf 

angemessene Entschädigung in Geld hat, sofern Vorkehrungen oder Anlagen 

zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer untunlich oder mit 
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dem Vorhaben unvereinbar sind. Der Entschädigungsanspruch ist dem Grun-

de nach im Planfeststellungsbeschluss festzustellen (§ 22a AEG). Zudem sind 

die Bemessungsgrundlagen für die Höhe anzugeben (vgl. BVerwG, Urteil vom 

10.07.2012, Az. 7 A 11.11, Rn. 70 m.w.N.). Diese sind unter Punkt A.4.4.1 

dieses Beschlusses genannt und damit hinreichend konkretisiert. Über die 

Modalitäten der Ermittlung, Festsetzung und Auszahlung eventueller Entschä-

digungen hat die Planfeststellungsbehörde nicht zu entscheiden (BVerwG, Ur-

teil vom 10.07.2012, a.a.O., Rn. 94). 

Weitergehende Festsetzungen mussten im Planfeststellungsverfahren nicht 

getroffen werden, da dieses von seiner Aufgabenstellung und seiner her-

kömmlichen Gestaltung her nicht die Voraussetzungen für eine detaillierte Be-

rechnung von Geldentschädigungen bietet. Insbesondere ist es nicht Aufgabe 

der Planfeststellungsbehörde, im Planfeststellungsbeschluss Regelungen zum 

Ablauf des nachfolgenden Entschädigungsverfahrens oder zur methodischen 

Ermittlung der Entschädigungshöhe festzulegen. Das gilt umso mehr, da es 

sich – wie im vorliegenden Fall – um eine Entschädigung für bauzeitliche, also 

vorübergehende Beeinträchtigungen handelt. Die Angemessenheit der Ent-

schädigung hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dazu gehören bei 

vorübergehenden Beeinträchtigungen regelmäßig auch solche Umstände, die 

erst rückblickend nach Abschluss der Baumaßnahme festgestellt werden kön-

nen (vgl. BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, a.a.O., Rn. 86). Im vorliegenden 

Fall betrifft dies insbesondere die im Rahmen des Baustellenmonitorings zu 

ermittelnden Beurteilungspegel. 

Dieser Entschädigungsanspruch steht dem jeweils betroffenen Eigentümer zu. 

Mieter und Pächter können ihre ggf. bestehenden Minderungsansprüche ge-

genüber dem Vermieter bzw. Verpächter geltend machen. 

Nicht geschützt sind Personen, die sich nur zufällig oder gelegentlich im Ein-

wirkungsbereich des Baulärms aufhalten. 

Ebenso können keine Entschädigungsansprüche für einen „allgemeinen“ 

Wertverlust von Grundstücken im räumlichen Planfeststellungsbereich infolge 

von sogenannten Lagenachteilen erkannt werden. Die aus der Eigentumsga-

rantie des Art 14 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz (GG) verbürgten Rechtspositio-
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nen gewähren keine Garantie eines bestimmten Wertes und schützen daher 

nicht vor Wertverlusten. Soweit sich aus einer funktionsfähigen Infrastruktur 

Vor- oder Nachteile für die wirtschaftliche Verwertbarkeit eines Grundstückes 

ergeben, fallen weder die Vor- noch die Nachteile in den Schutzbereich der 

Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG. Daraus folgend kann auch 

für temporäre Beeinträchtigungen wie sie bei Baulärm typisch sind, ein Aus-

gleich wirtschaftlicher Nachteile über die angeordneten Entschädigungsleis-

tungen hinaus nicht erfolgen. Dies gilt auch für eine überwiegend touristische 

Nutzung von Grundstücken. 

B.4.10.2 Betriebsbedingte Lärmimmissionen 

Gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung 

von öffentlichen Straßen und Eisenbahnen sicherzustellen, dass durch diese 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgeru-

fen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Zur 

Durchführung dieser gesetzlichen Verpflichtung hat der Verordnungsgeber in 

der 16.BImSchV u.a. bestimmt, wann eine immissionsschutzrechtlich relevan-

te „wesentliche Änderung“ von öffentlichen Straßen sowie von Schienenwe-

gen der Eisenbahnen vorliegt und welche baugebietsbezogenen Immissions-

grenzwerte (IGW) in diesem Fall einzuhalten sind. 

Der Tatbestand einer „wesentlichen Änderung“ ist erfüllt, wenn 

- eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den 

Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durch-

gehende Gleise baulich erweitert wird oder 

- durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von 

dem Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) 

oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht 

wird; eine Änderung ist ferner wesentlich, wenn ein bereits bestehender 

Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der 

Nacht weiter erhöht wird. 
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Zur Umsetzung der vorskizzierten rechtlichen Vorgaben hat die Vorhabenträ-

gerin für den Schienenweg und die Straßen getrennt schalltechnische Unter-

suchungen vorgenommen. 

 

Das plangegenständliche Bauvorhaben ist eine Änderung eines Schienenwe-

ges im Sinne des § 1 Abs. 2 Zi. 1 der 16.BImSchV. Dem Vorhaben wohnt der 

zweigleisige Ausbau der Strecke Lübeck – Puttgarden inne. Damit wird die 

bestehende Strecke um ein Gleis erweitert. Im Rahmen der schalltechnischen 

Untersuchung werden weitere bauliche Maßnahmen an der Eisenbahninfra-

struktur als immissionsrechtlich relevant unterstellt.  

Den schalltechnischen Berechnungen liegt die Verkehrsprognose 2030 zu-

grunde. Wurden in der ersten Berechnung die sich aus dem Deutschlandtakt 

ergebenden Zugzahlen zunächst nicht berücksichtigt, ist im Laufe des Verfah-

rens eine Ergänzung der Gutachten mit Berücksichtigung dieser Zugzahlen er-

folgt. Die sich aus dieser Ergänzung ergebenden stärkeren Betroffenheiten 

sind auch in der Ergänzung des Schallschutzkonzepts berücksichtigt worden. 

Damit wurden die Anzahl und Verteilung Tag/Nacht der prognostizierten Ver-

kehre berücksichtigt. Entsprechend den betrieblichen Planungen wurden 

ebenfalls die jeweiligen Zugarten berücksichtigt. Nach der ständigen Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist bei der Berechnung der Beur-

teilungspegel eine Prognose der auf dem zu betrachtenden Planungsabschnitt 

verkehrenden Züge („Betriebsprogramm“) zugrunde zu legen. (vgl. BVerwG, 

Urteil v. 08.09.2016, Az. 3 A 5.15, juris Rn. 46 m.w.N.) Das maßgebliche Be-

triebsprogramm ergab sich aus den Zugzahlen, die im Rahmen der Planungen 

des Deutschlandtakts ermittelt wurden. Diese Zugzahlen sind der Vorhaben-

trägerin seitens der Planfeststellungsbehörde nach Veröffentlichung durch das 

Bundesministerium für Digitales und Verkehr vorgegeben worden.  

Einwendungen von Privaten oder Vereinigungen werden hinsichtlich des 

Punktes fehlerhafte Verkehrsprognose/ Zugzahlen aufgrund dessen zurück-

gewiesen. 

Die Forderung, bei der Berechnung der Beurteilungspegel des Schienenlärms 

eine Belastung aus dem Straßenverkehr auch unter Berücksichtigung des 
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vierspurigen Ausbaus der B 207 zu berücksichtigen, wird zurückgewiesen. 

§ 41 Abs. 1 BImSchV bestimmt, dass bei dem Bau oder der wesentlichen Än-

derung öffentlicher Straßen sowie von Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen 

und Straßenbahnen sicherzustellen ist, dass durch diese Änderung keine 

schädlichen Umweltauswirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen 

werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. 

Aus der vorgenannten Norm folgt, dass der Beurteilungspegel für den baulich 

zu ändernden Verkehrsweg gesondert zu ermitteln ist. Betrachtet werden die 

Umweltauswirkungen, die sich unmittelbar aus der baulichen Änderung des 

jeweiligen Verkehrsweges ergeben. Die Einbeziehung des vorhandenen Stra-

ßenverkehrslärms würde auf eine Lärmsanierung der Straße hinauslaufen, zu 

der die Vorhabenträgerin eben nicht verpflichtet ist. 

Für einen in Ausnahmefällen zu bildenden Summenpegel besteht vorliegend 

keine Veranlassung. In dem Bereich, in dem sich aus der Errichtung der 

Lärmschutzwände eine mögliche Reflexionswirkung für den Straßenverkehrs-

lärm ergeben könnte, wurde dieser mit der Anordnung zur Verwendung beid-

seitig hochabsorbierender Schallschutzelemente begegnet. 

Auch unter Berücksichtigung der umfangreichen Lärmschutzmaßnahmen wird 

der hinzukommende Lärm zusammen mit der bestehenden Vorbelastung zu 

keiner Gesamtbelastung führen, die mit Gesundheitsgefahren oder mit einem 

Eingriff in die Substanz des Eigentums verbunden ist. 

Auch die Forderung nach betriebsregelnden Eingriffen, wie zum Beispiel der 

Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, wird zurückgewiesen. Eine 

dauerhafte Betriebsregelung im Rahmen der Planfeststellung kommt nur in 

Betracht, wenn die Regelannahme des Gesetzes, ein angemessener Schutz 

vor Schienenverkehrslärm lasse sich mit dem Instrumentarium der §§ 41 ff 

BImSchG sicherstellen, nicht zutrifft. (vgl. BVerwG Urteil vom 17.11.2016, Az. 

3 C 5/15, Leitsatz, zitiert nach juris) 

Unter Berücksichtigung der angeordneten und geplanten aktiven Schall-

schutzmaßnahmen verbleibt keine verfassungsrechtlich inakzeptable Ge-

räuschbelastung. Insbesondere wird die weitere Grundstücksnutzung für alle 

betroffenen Grundstücke nicht unzumutbar.  
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Das den schalltechnischen Berechnungen zugrundeliegende Gebäude- und 

Geländemodell ist nicht zu beanstanden. Die Vorhabenträgerin hat im Anhö-

rungsverfahren Folgendes klargestellt: „Für die Gebäude wurden dreidimensi-

onale Gebäudedaten (LOD1) verwendet. Die Geländetopographie wurde im 

Modell auf Grundlage der digitalen Geländemodelle DGM1 (Auflösung 1m im 

Nahbereich der Trassen) und DGM5 (Auflösung 5 m in größeren Abständen) 

berücksichtigt. Die Höhen- und Gebäudedaten wurden vom Landesamt für 

Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellt. 

Für die Lage der geplanten Gleisachsen liegen Trassierungen vom Vorhaben-

träger vor, die in das digitale Höhenmodell eingearbeitet wurden. Reflexionen 

an den Baukörpern wurden gemäß Anlage 2 zur 16. BImSchV bis zur 3. Re-

flexionsordnung eingerechnet.“ Die Verwendung dieser Daten ist sachgerecht 

und führt zu Ergebnissen, welche die zu erwartenden Schallimmissionen 

durch die Änderung des Schienenverkehrsweges in ausreichendem Maße 

prognostizieren können. Auf dieser Basis kann daher geprüft werden, welche 

Betroffenheiten entstehen und mit welchen Maßnahmen die Beeinträchtigun-

gen reduziert werden können. 

Das Lärmschutzkonzept verfolgt den nach § 41 Abs. 1 BImSchG sicherzustel-

lenden Vollschutz. Dies bedeutet, dass bei der wesentlichen Änderung von Ei-

senbahnen sicherzustellen ist, dass durch diese keine schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die 

nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Dabei wird der „Stand der 

Technik“ als der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen 

oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Be-

grenzung von Emissionen oder sonst zur Vermeidung oder Verminderung von 

Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen Schutz-

niveaus für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lässt, definiert, vgl. § 3 

Abs. 6 BImSchG. Der in § 41 Abs. 1 BImSchG kodifizierte Anspruch auf „Voll-

schutz“ (d.h.: Einhaltung der Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 der 16.BImSchV 

durch aktive Lärmschutzmaßnahmen) gilt nicht, soweit die Kosten der Schall-

schutzmaßnahme außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen 

würden, vgl. § 41 Abs. 2 BImSchV. Wie weit der Vorrang des aktiven Schall-
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schutzes im konkreten Fall reicht, ist nach Maßgabe einer Nutzen-Kosten-

Analyse zu entscheiden. 

Gemäß Beschluss des Bundestages vom 2. Juli 2020 wurden zusätzliche fi-

nanzielle Mittel bereitgestellt, die zur Erfüllung der Kernforderung 1 der Region 

– Lärmschutz verwendet werden sollen. (vgl. BT-Drucksache 19/20624) Diese 

Mittelbereitstellung ist im Rahmen der Abwägung für die Nutzen-Kosten-

Analyse berücksichtigt. So ist keine der angeordneten Maßnahmen als unver-

hältnismäßig zum angestrebten Schutzzweck anzusehen, weil die Kosten je 

gelöstem Schutzfall einen bestimmten Wert übersteigen.  

In die Prüfung ist jedoch die technische Umsetzbarkeit eingeflossen. Dement-

sprechend ist im Bereich der Fehmarnsundbrücke die Errichtung von Lärm-

schutzwänden nicht möglich. Die Vorhabenträgerin hat nachvollziehbar darge-

legt, dass auf der Brücke selbst keine Lärmschutzwände errichtet werden, da 

die statische Belastung durch diese zusätzlichen Lasten und Windlasten von 

dem Bauwerk nicht getragen werden können. 

Die Errichtung einer zusätzlichen Brücke vor der bestehenden Brücke würde 

voraussichtliche Kosten von 22,3 Mio. EUR verursachen. Hinzu kämen für die 

Errichtung von 2m hohen und 500m langen Lärmschutzwänden Kosten von 

ca. 1,1 Mio. EUR. Da nach dem von der Vorhabenträgerin auch unter Berück-

sichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel für die Gewährung 

von Vollschutz und dem entsprechenden Lärmschutzkonzept mit Einsatz des 

„Besonders überwachten Gleis“ im eingleisigen Bereich der Fehmarnsundbrü-

cke noch 33 Schutzfälle nachts verbleiben, würden damit Kosten von ca. 

706.000 EUR je gelöstem Schutzfall anfallen.  

Der oben benannte Bundestagsbeschluss zur Bereitstellung von zusätzlichen 

finanziellen Mittel für die Gewährung von Vollschutz hat diese Mittel nicht mit-

umfasst. Unabhängig von der Frage, ob durch die Errichtung einer Brücke vor 

der Brücke und darauf dann Lärmschutzwände von 2m Höhe alle Schutzfälle 

gelöst werden, sind bereits bei Lösung aller Schutzfälle die Kosten je Schutz-

fall als unangemessen anzusehen. Zusätzliche Mittel für derartige Schall-

schutzmaßnahmen wurden nicht vorgesehen. Insofern ist es auch nicht erfor-

derlich, zu prüfen und abzuwägen, inwiefern andere Belange durch solche 
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Schallschutzmaßnahmen betroffen werden könnten, wie z.B. denkmalschutz-

rechtliche Aspekte.  

Das dem Plan zugrunde liegende Schallschutzkonzept ist am besten geeignet, 

die Nachbarschaft vor vermeidbaren schädlichen Umweltauswirkungen durch 

Schienenverkehrsgeräusche zu schützen. 

Soweit von Grundstückseigentümern in ihren Einwendungen weitergehende 

Ansprüche auf Lärmschutz geltend gemacht wurden, werden diese zurückge-

wiesen. Auch soweit Träger öffentlicher Belange Ansprüche auf Lärmschutz 

oder Verlegung von Einrichtungen, wie z. B. Betriebsgelände einschließlich 

Büroräumen, geltend gemacht haben, werden diese zurückgewiesen. Derarti-

ge Einwendungen sind zum Einen nur zulässig, wenn eine Nutzung durch den 

Träger öffentlicher Belange selbst erfolgt, bzw. dieser Grundstückseigentümer 

ist. Andernfalls würde sich der Träger öffentlicher Belangen zum Sachwalter 

von Interessen Dritter oder des Gemeinwohls aufschwingen. Eine derartige 

Befugnis ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts jedoch 

ausgeschlossen. (vgl. BVerwG Urteil vom 12.04.2018. AZ. 3 A 10/15, NVwZ 

2018, S. 1799ff, Rn. 27 [S. 1801]) 

Aus den vorgelegten Berechnungen der Vorhabenträgerin ergaben sich keine 

Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte, so dass nur bei den im Be-

schluss benannten Grundstücken ein Anspruch auf passivem Lärmschutz ge-

geben ist. 

Auch die Forderung nach Aufnahme einer Nebenbestimmung, eine Gesamt-

lärmbetrachtung durch die Vorhabenträgerin durchführen zu lassen, für den 

Fall, dass in anderen Planfeststellungsabschnitten der Schienenanbindung der 

Festen Fehmarnbeltquerung eine Gesamtlärmbetrachtung als Modellregion 

durchgeführt wird, wird zurückgewiesen (Forderung des Kreises Ostholstein). 

Aussagen zur Gesamtlärmbetrachtung finden sich in der Unterlage 15.4. und 

in der Unterlage 15.1a. Danach ergeben sich an keinem maßgebenden Ge-

bäude Beurteilungspegel von 70/72 dB(A) und mehr tags bzw. von 60/62 

dB(A) und mehr nachts. Damit gibt es keine gesetzlichen Vorgaben für eine 

Ermittlung von Summenpegeln. Insofern wäre eine Nebenbestimmung, wie sie 

in den Stellungnahmen und Einwendungen gefordert wurden, in Ermangelung 
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konkreter gesetzlicher Vorgaben, welche wissenschaftlichen methodischen 

Erkenntnisse zur Berechnung des Gesamtlärms, die Bestimmung der ein-

schlägigen Lärmquellen und die sich hieraus ergebenden Rechtsfolgen für die 

unterschiedlichen Lärmquellen zu unbestimmt, als dass sie vollziehbar wäre.  

 

B.4.10.3 Anlagenbedingte Lärmimmissionen 

Mit der Errichtung der Abstellanlage mit vier Gleisen im Gleisdreieck in Burg 

errichtet die Vorhabenträgerin eine Anlage im Sinne der TA Lärm. Die Vorha-

benträgerin hat eine Schalltechnische Untersuchung betriebsbedingter Schal-

limmissionen aus dem Betrieb der Anlage vorgenommen, Unterlage 15.6a. 

Diese Untersuchung ist rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, dass die Zu-

satzbelastung durch den Betrieb der Abstellanlage die jeweils geltenden Im-

missionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten der vorhandenen 

Bebauung tags und nachts um 6 dB(A) und mehr unterschreitet.  

B.4.10.4 Baubedingte Erschütterungsimmissionen 

 

B.4.10.5 Betriebsbedingte Erschütterungsimmissionen 

Nach § 3 Ziff. 1 und 2 des BImSchG gehören Erschütterungen zu den schädli-

chen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, 

Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge-

meinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Indes existieren anders als 

zu den Verkehrsgeräuschen weder im BImSchG selbst noch in einer auf die-

sem Gesetz beruhenden Rechtsverordnung spezielle Bestimmungen zum Er-

schütterungsschutz. Gleichwohl ist das Interesse der Nachbarschaft, von ver-

meidbaren schädlichen Umwelteinwirkungen durch betriebsbedingte Erschüt-

terungen verschont zu bleiben, zu beachten. Dazu wurde in der Verwaltungs-

praxis des EBA ein von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

anerkanntes Schutzkonzept entwickelt. Dieses Schutzkonzept stellt u.a. auf 

die Anhaltswerte der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen, Teil 2: Einwir-

kungen auf Menschen in Gebäuden“ ab. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 297 von 338 
 
 

Spezielle Untersuchungen zu den betriebsbedingten Erschütterungseinwir-

kungen auf bauliche Anlagen sind nicht angestellt worden. Die beim Schie-

nenverkehr auftretenden Erschütterungsimmissionen liegen regelmäßig deut-

lich unterhalb der Anhaltswerte der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen, 

Teil 3 Einwirkungen auf bauliche Anlagen“. Dies belegen auch die Zahlen aus 

den vorliegenden erschütterungstechnischen Untersuchungen. Daher sind 

keine neuen Schäden zu erwarten.  

Auch im Rahmen der Beurteilung der betriebsbedingten Erschütterungen stellt 

sich der Ausbau der Strecke Lübeck – Puttgarden als „Änderung eines Schie-

nenweges“ dar. Zur Ermittlung und Beurteilung der zu erwartenden betriebs-

bedingten Erschütterungen hat die Vorhabträgerin Untersuchungen vorge-

nommen (vgl. Unterlagen 16.01 bis 16.04a.3). 

Die Beurteilung der Erschütterungseinwirkungen ist nur für solche Abschnitte 

eines Verkehrsweges erforderlich, die neu gebaut oder geändert werden. In 

den Planunterlagen wird der gesamte PFA 6 als Änderung eines Schienenwe-

ges behandelt. 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden in repräsentativen Gebäuden ein-

schließlich der betreffenden Grundstücke sowie auf ausgewählten Grundstü-

cken im Gelände entlang der Bahnstrecke Schwingungsmessungen vorge-

nommen. Für jedes einzelne Messobjekt wurde eine Dokumentation erstellt, 

die neben Angaben zum Messobjekt und den Schwingungsmessungen auch 

Tabellen zu den Prognoseergebnissen (Prognose-Nullfall und Prognose-

Planfall) enthält. In dem Prognosemodell wurde neben den erschütterungs-

technischen Quellstärken (Emissionen) und der Ausbreitung der Schwingun-

gen im Untergrund (Transmission T1), das Schwingverhalten der zu untersu-

chenden Gebäude (Transmission T2 und T3) berücksichtigt. Bei oberirdischen 

Schienenverkehrswegen wird die Emission durch die in einem festgelegten 

Abstand zur Gleisachse im Erdboden gemessene Schwingstärke charakteri-

siert. In den gutachterlichen Ermittlungen ist dabei auch berücksichtigt wor-

den, welche Zuggattungen planmäßig nach Fertigstellung des gesamten Vor-

habens auf der Strecke verkehren. Die ermittelten Werte des Gutachtens ent-

sprechen dabei den wissenschaftlichen Grundsätzen zur Ermittlung von Beur-
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teilungsschwingstärken in Gebäuden. Die gutachterlich ermittelten Werte zu 

den betriebsbedingten Erschütterungen für den Prognose-Planfall kommen zu 

dem Ergebnis, dass in dem der Strecke am nächsten gelegenen Gebäude die 

unteren Anhaltswerte unterschritten werden. Insofern ist eine Prüfung nicht er-

forderlich, ob durch den Ausbau der Strecke eine wesentliche Erhöhung der 

Emissionen eintritt. Auch ein Anspruch auf Prüfung von Minderungsmaßnah-

men ergibt sich nicht. Soweit in Einwendungen auf eine Beeinträchtigung der 

Lebensqualität durch Erschütterungen verwiesen wurde, werden diese Ein-

wendungen zurückgewiesen. Auch der Verweis in den Einwendungen, dass 

die Messungen lediglich für Regionalzüge erfolgt seien, wird zurückgewiesen. 

Ausweislich des Gutachten „Erschütterungstechnische Untersuchung des Be-

triebs“ (Unterlage 16.1a und Unterlage 16.2a) sind Referenzmessungen an 

der Strecke 6100 in Müssen durchgeführt worden, die mit der geplanten Stre-

cke vergleichbar ist. Die dort gewonnenen Ergebnisse sind in nachvollziehba-

rer Weise auf das Planvorhaben übertragen und so die zu erwartenden Emis-

sionen ermittelt worden. Immissionskonflikte können danach ausgeschlossen 

werden, so dass die Einwendungen zurückzuweisen sind, soweit sie sich auf 

Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Erschütterungen stützen. 

Weiterhin können auch Gebäudeschäden infolge schienenverkehrsinduzierter 

Schwingungen ausgeschlossen werden. Die an dem nächstgelegenen Ge-

bäude ermittelten Werte liegen so weit unterhalb der Anhaltswerte, dass eine 

Beeinträchtigung der Gebäude und auch der Standsicherheit nicht zu erwarten 

sind. Derartige Einwendungen sind daher zurückzuweisen.  

Hinsichtlich der im Bereich zwischen Bau-km 175,4 und Bau-km 175,5 befind-

lichen Wassertanks des Wasserbeschaffungsverband Fehmarn wurde gut-

achterlich festgestellt, diese einen Abstand von ca. 50m zur Bahnstrecke auf-

weisen und daher in der Regel davon auszugehen sei, dass die schienenver-

kehrsinduzierten Erschütterungen keine als schädlich einzustufende Schwin-

gungen erreichen. Da diese Wassertanks jedoch für die Versorgung der ge-

samten auf der Insel Fehmarn lebenden Menschen mit Trinkwasser eine be-

sondere Bedeutung haben, hat die Planfeststellungsbehörde es für angemes-

sen angesehen, die erwartete fehlende Beeinträchtigung durch die Anordnung 

von Nachmessungen im tatsächlichen Betrieb zu überprüfen. Aus den dabei 
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gewonnenen Erkenntnissen kann seitens der Vorhabenträgerin zugleich ge-

prüft werden, ob die prognostizierten Erschütterungen unter den tatsächlichen 

Bedingungen eintreten und so die Erschütterungsprognose überprüfen. Sollte 

sich aus dieser Überprüfung ergeben, dass Ansprüche auf Erschütterungs-

schutz bestehen, sind geeignete weitere Schutzmaßnahmen am Ausbrei-

tungsweg und/oder Gebäude zu prüfen und ggf. umzusetzen. Die Planung 

beabsichtigter Schutzmaßnahmen bzw. eine Begründung für das Absehen 

von Maßnahmen hat der Vorhabenträger der Planfeststellungsbehörde unver-

züglich vorzulegen. Die Planfeststellungsbehörde wird nach Beteiligung der 

Betroffenen eine ergänzende Entscheidung zu diesem Planfeststellungsbe-

schluss erlassen, in der über weitere Schutzmaßnahmen oder die Festsetzung 

einer Entschädigung dem Grunde entschieden wird. 

Stellt sich bei den hier angeordneten Erschütterungsnachmessungen und Er-

mittlung der Erschütterungen wider Erwarten heraus, dass (weitere) Erschütte-

rungsschutzansprüche bestehen, ist der Planfeststellungsbehörde hierfür 

ebenfalls eine Planung für eine geeignete Schutzmaßnahme bzw. eine Be-

gründung für das beabsichtigte Absehen von Maßnahmen vorzulegen. 

Im Falle weiterer Erschütterungsschutzansprüche ist zudem gutachterlich zu 

prüfen, ob die Ergebnisse der Nachmessungen darauf hindeuten, dass an an-

deren Wohngebäuden Schutzansprüche bestehen. Sollte sich dies nicht mit 

hinreichender Sicherheit ausschließen lassen, sind an den betreffenden ande-

ren Gebäuden Erschütterungsmessungen vorzunehmen und die Erschütte-

rungsimmissionen zu ermitteln. 

B.4.10.6 Immissionen durch sekundären Luftschall 

Sekundärer Luftschall ist der von den durch betriebsbedingte Erschütterungen 

zu Schwingungen angeregten Umfassungsbauteilen (Decke und Wände) ei-

nes Raums abgestrahlter Schall. 

Anschaulich lässt sich das wie folgt beschreiben: Bei Zugvorbeifahrten werden 

über den Oberbau Schwingungen (Erschütterungen) in den Erdboden einge-

leitet. Treffen diese Erschütterungen auf ein Gebäudefundament, so kann eine 

Schwingungsanregung des Gebäudes und somit auch der Raumbegrenzungs-
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flächen wie Wände und Decken erfolgen. Die Schwingungen der Raumbe-

grenzungsflächen regen die vor den Flächen befindlichen Luftmoleküle eben-

falls zu Schwingungen an. Die Schwingungen der Luftmoleküle sind über das 

Ohr wahrnehmbar und werden als sekundärer Luftschall bezeichnet. Der pri-

märe Luftschall hingegen ist der durch die Fenster eindringende direkt ein-

wirkende Luftschall. 

 Damit ist die Höhe des sekundären Luftschalls von den auftretenden Er-

schütterungen einerseits und den raumspezifischen Faktoren andererseits 

abhängig. Die Größe der Abstrahlung von sekundärem Luftschall innerhalb 

des Raums ist von verschiedenen Faktoren abhängig; insbesondere: 

- Größe der Schwingung der Raumbegrenzungsflächen, 

- Größe der Raumbegrenzungsfläche, 

- Abstrahlgrad der Raumbegrenzungsfläche, 

- Schallabsorptionsgrad des Raumes (dieser ist in Räumen mit Teppichen, 

Polstermöbeln und Gardinen höher als in Räumen mit Parkett/Laminat und 

sparsamer Möblierung). 

Insbesondere bei oberirdisch geführten Strecken ist die direkte Messung in 

den meisten Fällen sehr aufwändig und fehlerbehaftet. Der sekundäre Luft-

schall lässt sich oftmals nur mit großem technischen Aufwand messen, da das 

vom Mikrofon registrierte Messsignal die Überlagerung des sekundären Luft-

schalls mit dem über die Fenster von außen unmittelbar eindringenden pri-

mären Luftschall enthält. In Räumen üblicher Größe können sich stehende 

Wellen ausbilden. Die Schallverteilung innerhalb eines Raumes ist sehr unter-

schiedlich. 

Daher erfolgt die Ermittlung des sekundären Luftschalls in der Regel - wie 

auch für das plangegenständliche Bauvorhaben - auf rechnerischem Wege 

auf der Grundlage der gemessenen oder prognostizierten Pegel der Schwing-

geschwindigkeit des Fußbodens des betroffenen Raumes. 

Bei dem sekundären Luftschall als verkehrsinduziertem Lärm handelt es sich 

um Verkehrsgeräusche im weiteren Sinne des § 41 BImSchG. Allerdings ent-

halten die §§ 41ff. BImSchG und die hierauf beruhenden BImSchV zum se-
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kundären Luftschall keine speziellen rechtlichen Vorgaben. Diese Aussage 

bezieht sich explizit auf die 16.BImSchV, welche sich ausschließlich mit dem 

primären Luftschall (auch Primärschall oder Direktschall genannt) beschäftigt. 

Für den sekundären Luftschall existieren keine normativen Regelungen, die 

Immissionsgrenzwerte oder Beurteilungsverfahren verbindlich regeln würden. 

In Ermangelung einer spezialgesetzlichen Regelung bildet der § 74 Abs. 2 und 

3 VwVfG die Rechtsgrundlage für Schutzvorkehrungen gegen den sekundären 

Luftschall. Das Fehlen eines speziellen Regelwerks zur Bestimmung der Zu-

mutbarkeitsschwelle wird durch eine Orientierung an den Vorgaben der auf öf-

fentliche Verkehrsanlagen bezogenen 24.BImSchV überbrückt. 

Aus den Regelungen der 24.BImSchV leitet sich ein zulässiger Innenpegel 

(Mittelungspegel über den Beurteilungszeitraum [LM]) in Wohnräume von ca. 

40 dB(A) tags und in Schlafräume von ca. 30 dB(A) nachts ab. Dies ergibt sich 

aus dem Korrektursummanden D (Tabelle 1 der Anlage zu § 2 Abs. 2 und § 3 

Abs. 1, 3 u. 4 der 24.BImSchV) zuzüglich eines Korrekturwertes von 3 dB(A), 

welcher die unterschiedliche Dämmwirkung von Außenbauteilen bei gerichte-

tem Schall gegenüber diffusen Schallfeldern berücksichtigt. 

Bei der Beurteilung des sekundären Luftschalls können Vorbelastungen 

schutzmindernd berücksichtigt werden. Im Falle der Überschreitung des eben 

angesprochenen (zulässigen) Innenraumpegels bedeutet dies, dass bei einer 

vorhabenbedingten Zunahme des sekundären Luftschalls um bis zu 3 dB(A) 

vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall regelmäßig von einer zumutba-

ren Belastung auszugehen ist. Weil bei Schallimmissionen zur Ermittlung von 

Beurteilungspegeln ab 1/10 dB aufgerundet wird, wird die eben bezifferte Dif-

ferenzierungsschwelle (auch: Fühlbarkeits- oder Wahrnehmungsschwelle) be-

reits bei einer Erhöhung des sekundären Luftschalls von 2,1 dB erreicht. 

Die Vorhabenträgerin hat den sekundären Luftschall parallel zu den betriebs-

bedingten Erschütterungen untersucht und bewertet (vgl. Unterlage 16.01a 

und 16.02a). Die Ausgangsparameter dieser Untersuchungen und Bewertun-

gen sind nicht zu beanstanden. Sowohl im Hinblick auf den zu erwartenden 

Verkehr hinsichtlich Anzahl, Zuggattung und Länge der Züge als auch der Er-

mittlung von Ausbreitungsbedingungen sowie der Einstufung der betroffenen 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“, 
Bahn-km 74,049 bis 85,450 der Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden, Az. 571ppa/007-2018#002, vom 18.03.2024 

 
 

Seite 302 von 338 
 
 

Gebiete in die jeweilige Gebietsart sind die gutachterlichen Bewertungen 

nachvollziehbar und entsprechen dem heutigen Stand der Wissenschaft. 

Soweit in Einwendungen geltend gemacht wurde, dass durch die geplanten 

Verkehre eine Verlärmung der Grundstücke in unzumutbarer Weise erfolgt, 

werden diese zurückgewiesen. 

Die von der Vorhabenträgerin gutachterlich ermittelten zu erwartenden Werte 

aus sekundärem Luftschall unterschreiten die gebietsspezifischen Anhaltewer-

te deutlich. Dementsprechend können Immissionskonflikte ausgeschlossen 

werden.  

B.4.10.7 Immissionen durch elektromagnetische Felder 

Das Bauvorhaben genügt den einschlägigen Anforderungen zum Schutz und 

zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch elektrische, mag-

netische und elektromagnetische Felder. 

Gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG sind Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger 

Anlagen u.a. verpflichtet, diese Anlagen so zu errichten und zu betreiben, 

dass 

 schädliche Umweltauswirkungen verhindert werden, die nach dem Stand 

der Technik vermeidbar sind und 

- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umweltauswir-

kungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

In Bezug auf die Errichtung und den Betrieb ortsfester Anlagen, die elektri-

sche, magnetische oder elektromagnetische Felder erzeugen, werden die 

rechtlichen Anforderungen in der 26.BImSchV näher bestimmt. Die Verord-

nung konkretisiert insoweit die zum Schutz der Allgemeinheit und der Nach-

barschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu erfüllenden Anforderungen 

an die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb nicht genehmigungsbe-

dürftiger Anlagen, vgl. § 23 BImSchG. 

Die 26.BImSchV legt u.a. Grenzwerte fest, die im Einwirkungsbereich der be-

treffenden Anlage an Orten, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt 

von Menschen bestimmt sind, nicht überschritten werden dürfen. Darüber hin-
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aus sind nach § 4 Abs. 2 der 26.BImSchV bei der Errichtung und wesentlichen 

Änderung von Niederfrequenzanlagen sowie Gleichstromanlagen die Möglich-

keiten auszuschöpfen, die von der jeweiligen Anlage ausgehenden elektri-

schen, magnetischen und elektromagnetischen Felder nach dem Stand der 

Technik unter Berücksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu 

minimieren. Dazu hat das Bundesumweltministerium eine allgemeine Verwal-

tungsvorschrift (26.BImSchVVwV) erlassen, die u.a. einen Katalog über die 

technischen Möglichkeiten zur Minimierung enthält. 

Nach dem Gutachten „20.3 Elektromagnetische Felder“ werden die einschlä-

gigen Grenzwerte der 26. BImSchV eingehalten. Da die Strecke im gesamten 

Planfeststellungsabschnitt erstmalig elektrifiziert wird, handelt es sich um den 

Neubau einer Niederfrequenzanlage. Für diese Anlage gelten die Grenzwerte 

nach Anhang 1a zu § 3 der 26. BImSchV. 

Bei der gutachterlichen Betrachtung wurden sowohl die geplanten Anlagen als 

auch andere Niederfrequenzanlagen und ortsfeste Hochfrequenzanlagen mit 

berücksichtigt. Zudem wurden die nach der 26. BImSchV definierten maßgeb-

lichen Minimierungsorte zutreffend ermittelt.  

Entsprechend den Anforderungen des § 4 der 26. BImSchV hat die Vorhaben-

trägerin für die ermittelten maßgeblichen Minimierungsorte Möglichkeiten ge-

prüft, die von der Anlage ausgehenden elektrischen, magnetischen und elekt-

romagnetischen Felder nach dem Stand der Technik zu minimieren.  

Als Minimierungsmaßnahmen kommen dabei folgende in Betracht: 

 Abstandsoptimierung 

 Minimierung der Distanz zwischen zu- und rückfließenden Strömen 

durch den Einsatz von Auto-Transformatoren 

 Minimierung der Distanz zwischenzu- und rückfließenden Strömen 

durch Einsatz von Booster-Transformatoren ohne Isolierstöße 

 Minimierung der Distanz zwischen zu- und rückfließenden Strömen 

durch Installation eines Rückleiterseils ohne Isolierstöße 

 Minimierung des Fahrstroms 
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Bei der Prüfung der Minimierungsmaßnahmen kann auch eine Kombination 

mehrerer Maßnahmen erfolgen. In die Bewertung der Maßnahmen ist neben 

der Wirksamkeit der Maßnahme die Auswirkung auf die Gesamtimmission an 

den maßgeblichen Minimierungsorten, die zu erreichende Immissionsreduzie-

rung, die Investitions- und Betriebskosten der Maßnahme sowie die Auswir-

kung auf die Wartung und Verfügbarkeit der Anlage einzubeziehen. Dabei 

muss der wirtschaftliche Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis zum erziel-

ten Nutzen stehen. Auch die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf andere 

Schutzgüter sind zu berücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie des zugrunde ge-

legten Speisekonzepts sowie der vorgesehenen Bauart der Oberleitungsanla-

gen ist an den in A.4.4.5 bestimmten Abschnitten der Einsatz von Rückleiter-

seilen als Minimierungsmaßnahme angemessen und ausreichend für die Um-

setzung der Vorsorge. Darüberhinausgehende Minimierungsmaßnahmen 

werden im Verhältnis zu den zu erzielenden Verringerungen der Feldimmissi-

onen als nicht erforderlich gesehen. 

B.4.10.8 Stoffliche Immissionen aus dem Baubetrieb 

Während der Umsetzung des Planvorhabens ist in der Nachbarschaft mit zu-

sätzlichen baubedingten Belastungen durch Staub- und Abgasimmissionen zu 

rechnen. 

Durch die Einhaltung der unter A.4.4.6 aufgeführten Immissionswerte für den 

Staubniederschlag, den Schwebstaub sowie das Stickstoffdioxid wird sicher-

gestellt, dass die Vorhabenträgerin auch in Bezug auf Luftverunreinigungen ih-

ren immissionsschutzrechtlichen Betreiberpflichten zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen nachkommt und insoweit zugleich den Anforderun-

gen zur Wahrung der Gesundheit insbesondere der Anwohner Rechnung 

trägt. 

Die Vorhabenträgerin hat die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entste-

henden Immissionen in Form von Staub und Abgasen durch geeignete Maß-

nahmen nach dem Stand der Technik auf ein Minimum zu begrenzen. In Erfül-
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lung dieser Auflage ist insbesondere auch die LBP-Maßnahme 020_V umzu-

setzen. Demnach sind 

 erosionsanfällige Baustoffe während des Transports auf Lkw abzude-

cken 

 Oberbodenlager durch Ansaat zu schützen 

 in Trockenphasen bei potenzieller starker Staubentwicklung Oberflä-

chen zu benetzen 

 stark befahrene Baustraßen zu befestigen 

 befestigte Baustraßen regelmäßig zu säubern. 

In Erfüllung der Verpflichtung zur Begrenzung der stofflichen Immissionen sind 

weitere Maßnahmen notwendig. 

So sind bei Abrissarbeiten u.a. folgende Maßnahmen in Betracht zu ziehen: 

- Erhöhung des Feuchtegehalts des Abbruchmaterials und weitere Maß-

nahmen wie Erfassen, Absaugen und Staubabscheiden 

- Vermeidung der Überladung und des Zwischenabwurfs durch Greifer beim 

Umschlag 

- Minimierung der Fallstrecken beim Abwerfen; Einsatz von Fallrohren, ab-

gedeckten Schuttrutschen usw. 

- Einhausen des Gerüstes und staubmindernde Abdeckungen bei Abbruch-

maßnahmen 

- - Einstellung der Abbrucharbeiten bei hohen Windgeschwindigkeiten (über 

5,5 m/s) 

- - möglichst großstückiger Abtransport von Abbruchmaterial. 

Der Vorhabenträger hat unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Ver-

hältnisse und der Witterung wirksame Maßnahmen zur Reduzierung dieser 

Immissionen zu ergreifen. So ist bei trockener Witterung eine Fahrzeugge-

schwindigkeit in der Nähe von Wohnbebauung in Betracht zu ziehen. 
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Es ist stets darauf zu achten, dass Motoren von Fahrzeugen und Geräten, die 

momentan nicht gebraucht werden, abgestellt werden (Vermeidung von Leer-

lauf) und unnötige Leerfahrten unterbleiben. 

B.4.10.9 Stoffliche Immissionen aus dem Eisenbahnbetrieb 

Dominierender Feinstaubemittent im Schienenverkehr ist die Dieselverbren-

nung. Weil jedoch auf der neuen Eisenbahninfrastruktur keine Dieseltriebwa-

gen verkehren werden, verursacht der Eisenbahnbetrieb keine motorbeding-

ten Emissionen etwa in Gestalt von CO2, CO, HC (Kohlenwasserstoffe), SO2, 

NOX und PM10 (Motor). Dessen ungeachtet treten nicht motorbedingte Emis-

sionen in Form von Partikelemissionen aus mechanischen Abriebprozessen 

auf. Abriebquellen sind die Bremsen, Räder, Schienen sowie der Fahrdraht. 

Dabei weist ein Teil des Gesamtabriebs Partikeldurchmesser von bis 10 Mik-

rometer (PM10) und darüber hinaus von bis zu 2,5 Mikrometer (PM2,5) auf. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit legen die 39.BImSchV und die TA 

Luft u.a. Immissionsgrenzwerte bzw. Immissionswerte für die Konzentration 

von Partikel PM10 / Schwebstaub in der Luft fest. 

Den Hauptanteil der in Rede stehenden Feinstaubemissionen bildet der Ab-

rieb von Bremsen. Die Höhe der Bremsabriebmenge hängt vor allem von der 

Geschwindigkeit, der Bremshäufigkeit und der Fahrzeugmasse ab. Die Fahr-

zeugmasse wirkt sich zudem unmittelbar auf das Ausmaß des Rad/Schiene-

Abriebs aus. Die Vorhabenträgerin hat die zu erwartenden Belastungen aus 

dem Betrieb gutachterlich ermitteln lassen (Unterlage 20.6). Dabei wurde auch 

die Belastung aus dem Straßenverkehr sowie eine allgemeine Hintergrundbe-

lastung aus anderen Emissionsquellen berücksichtigt. Eine nennenswerte Er-

höhung der Luftschadstoffbelastung ist danach nicht zu verzeichnen. Dabei ist 

auf Grund des konservativen Ansatzes des Gutachtens nicht von einer deutli-

chen Abnahme des Pkw-gebundenen Individualverkehrs ausgegangenen 

worden. Dies wird sich jedoch nach Überzeugung der Planfeststellungsbehör-

de zukünftig positiv auf die Feinstaubbelastung im Bereich des Vorhabens 

auswirken. Damit ist auch für den Betrieb davon auszugehen, dass die Immis-

sionsgrenzwerte der 39. BImSchV eingehalten werden und es nicht der An-

ordnung weitergehender Maßnahmen bedarf. 
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B.4.10.10 Lichtimmissionen 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens wurde die Frage der Beeinträchtigung 

durch Beleuchtung thematisiert. In dem Vorhaben ist allein eine Gleisfeldbe-

leuchtung im Bereich der Abstellanlage im Gleisdreieck bei Burg auf Fehmarn 

vorgesehen. Ein Neubau von Verkehrsstationen und damit weiter Lichtimmis-

sionen sind nicht geplant.  

Bei der Gleisfeldbeleuchtung im Bereich der Abstellanlage sind neben den 

anerkannten Regeln der Technik auch die Vorschriften über die Arbeitsstätten 

zu berücksichtigen. Auch unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wurden die 

Beeinträchtigungen durch die entsprechende Nebenbestimmung berücksich-

tigt und nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde weitestgehend mi-

nimiert. 

Auch eine Beeinträchtigung nachtaktiver Tiere durch die Baustellenbeleuch-

tung kann nahezu ausgeschlossen werden. Nach den Planunterlagen sind 

Nachtarbeiten nicht dauerhaft geplant. Lediglich in den Monaten, in denen zu 

den üblichen Tagesarbeitszeiten das Tageslicht nicht einen sicheren Betrieb 

der Baustelle gewährleistet ist eine Beleuchtung der Baustelle erforderlich. 

Hierzu werden mobile Beleuchtungsmasten eingesetzt. Diese werden nur be-

trieben, wenn auch tatsächlich Arbeiten auf der Baustelle stattfinden. Insofern 

ist bereits durch die Bewegungen auf der Baustelle und den dadurch verur-

sachten Lärm von einer Vergrämungswirkung für nachtaktive Tiere auszuge-

hen. Eine Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch die Baustellenbeleuch-

tung kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Da bereits keine regelmäßigen 

Nachtarbeiten geplant sind, wird keine Beleuchtung der Baustelle außerhalb 

der Tagesarbeitszeit vorgesehen. Insofern sind auch die getroffenen Neben-

bestimmungen für den Schutz der Anwohner ausreichend. 

B.4.11 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz 

Die rechtlichen Grundlagen für die abfallrechtliche Beurteilung des vorliegen-

den Vorhabens sind zuvorderst im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) enthal-

ten. Es gelten gemäß § 6 KrWG die Grundsätze der Abfallvermeidung und Ab-

fallbewirtschaftung. Diese hat gemäß § 6 Abs. 1 KrWG in der folgenden Rang-

folge zu erfolgen: 
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1. Vermeidung, 

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

3. Recycling, 

4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfül-

lung, 

5. Beseitigung.  

Nach § 6 Abs. 2 Satz 1 KrWG soll in Anbetracht dieser Rangfolge nach Maß-

gabe der §§ 7 und 8 KrWG diejenige Maßnahme Vorrang haben, die den 

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von 

Abfällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am 

besten gewährleistet. 

Abfälle im Sinne des KrWG sind im Allgemeinen alle Stoffe oder Gegenstän-

de, derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss (§ 3 

Abs. 1 Satz 1 KrWG). Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die verwertet wer-

den; Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 

1 Satz 2 KrWG). 

Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 KrWG sind die Erzeuger oder Besitzer von 

Abfällen vorrangig zur Verwertung ihrer Abfälle verpflichtet. Abfälle, die nicht 

verwertet werden, sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 KrWG zu beseitigen, soweit 

in § 17 KrWG nichts Anderes bestimmt ist. Gehölzrückschnitte und Rodungen 

führen zu Stoffen, derer sich die Vorhabenträgerin entledigen muss. Ebenso 

ist mit dem Bau der neuen Trasse sowie der Stabilisierung des Untergrundes 

für die vorhandene Trasse ein erheblicher Aus- und Einbau von Stoffen, deren 

Aufbereitung, A- und Abtransport sowie der Zwischenlagerung verbunden. Die 

Vorhabenträgerin hat hierzu ein Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept 

erstellt (Unterlage U 19.1). Dieses berücksichtigt aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde die abfalltechnischen Gegebenheiten in ausreichendem Maße. 

Um den ordnungsgemäßen Umgang mit Abfällen sowie etwa entstehende 

Fragestellungen im Rahmen der Ausführung frühzeitig zu erkennen, ist die 

Bestellung eines Fachbauüberwachers Abfall ausreichend. Die notwendige 

Sachkunde dieser Person ist der Planfeststellungsbehörde sowie der unteren 
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Abfallbehörde entsprechend nachzuweisen. Damit nötigenfalls auf die Bestel-

lung einer sachkundigen Person eingewirkt werden kann, ist diese vor der Be-

stellung zu benennen und der Nachweis der Sachkunde zu erbringen. 

Die Verantwortlichkeit für Abfälle liegt ungeachtet der Bestellung eines Fach-

bauüberwachers Abfall hier bei der Vorhabenträgerin, die als Erzeugerin ge-

mäß § 3 Abs. 8 Nr. 1 KrWG anzusehen ist. Durch deren Tätigkeit fallen wie 

dargelegt Abfälle an. 

Die Führung von Nachweisen und Registern über die Entsorgung von gefähr-

lichen und nicht gefährlichen Abfällen richtet sich nach der Nachweisverord-

nung (NachwV). Hierbei ist zu beachten, dass nach dieser Verordnung nicht 

nur der Erzeuger, sondern alternativ auch der Besitzer von Abfällen verpflich-

tet ist, § 1 Abs. 1 Nr. 1 NachwV. Daher sind hier sowohl das jeweils ausfüh-

rende Unternehmen als auch die betroffenen Abfälle zu benennen. 

Zudem trifft auch die Vorhabenträgerin Schutzpflichten beim Umgang mit 

möglichen Gefahrstoffen. Diese Schutzpflichten betreffen einerseits die Allge-

meinheit, anderseits im speziellen die am Bau Tätigen. Zur Konkretisierung 

dieser Schutzpflichten sind entsprechende Auflagen aufgenommen worden, 

insbesondere handelt es sich dabei um Prüfpflichten, die eine Gefährdung 

letztlich verhindern sollen. 

Rechtliche Grundlagen für die bodenschutzrechtliche Beurteilung des gegen-

ständlichen Vorhabens sind insbesondere die Vorschriften des Bundesboden-

schutzgesetzes (BBodSchG). Schädliche Bodenveränderungen sind abzu-

wehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerver-

unreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf 

den Boden zu treffen, § 1 Satz 2 BBodSchG. 

Die Vorhabenträgerin treffen hier insbesondere die Pflichten zur Gefahrenab-

wehr und Vorsorge in §§ 4, 6 und 7 BBodSchG.  

Durch das Vorhaben kommt es zu einer Einwirkung auf den Boden. Mit den 

getroffenen Nebenbestimmungen werden die Auswirkungen dieser Einwirkun-

gen minimiert. 
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Weitere Anforderungen ergeben sich aus der Bundesbodenschutz- und Altlas-

tenverordnung (BBodSchV). 

Der Umfang der durch das Vorhaben bewirkten Einwirkung auf Boden, der 

landwirtschaftlich genutzt wird, macht die Begleitung der Bauausführungen 

durch einen Bodensachverständigen erforderlich. Dadurch werden der fach-

kundige Umgang mit dem Boden sowie die Minimierung der Beeinträchtigun-

gen sichergestellt. 

Soweit die Erstellung eines Bodenschutzkonzepts entsprechend der DIN 

19639 gefordert wurde, ist diese Forderung für den Bereich der Genehmi-

gungsplanung zurückzuweisen. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist ein 

solches in Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde zu erstellen, um 

auch Erkenntnisse aus den weiteren Planungen aufnehmen und so boden-

schutzfachliche Aspekte bestmöglich einbringen zu können. 

Belange der Abfallwirtschaft sowie des Bodenschutzes stehen dem hier ge-

genständlichen Vorhaben nicht entgegen. Dies wird durch die Vorhabenpla-

nung sowie durch entsprechende Nebenbestimmungen und Hinweise im ver-

fügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses gewährleistet. Grundle-

gende Bedenken gegen die Planung haben auch die maßgeblichen Fachbe-

hörden diesbezüglich nicht geäußert.  

Der fachgerechte Umgang mit den im Zuge des Bauvorhabens anfallenden 

Ausbaumaterialien sowie deren ordnungsgemäße Verwertung/Entsorgung 

werden sichergestellt. Das Vorhaben steht mit dem Zweck gemäß § 1 KrWG, 

nämlich der Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen 

Ressourcen und dem Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und 

Bewirtschaftung von Abfällen, in Einklang. Außerdem wird der Zweck des Bo-

denschutzrechts gemäß § 1 Satz 1 BBodSchG, die Funktionen des Bodens 

nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen, gewahrt. 

Nach dem Baulogistikkonzept ist eine Lagerung von Abfällen oder anderen 

Stoffen in größerem Umfange nicht vorgesehen. Eine zeitweise Lagerung für 

eine kurze Zeit führt nicht zur Einrichtung einer nach der 4. BImSchV geneh-

migungsbedürftigen Abfallbeseitigungsanlage. Die Planfeststellungsbehörde 

geht nach den Planunterlagen nicht davon aus, dass Abfälle in einer Menge 
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und/oder über eine solange Zeit gelagert werden, dass die Grenzen der 4. 

BImSchV überschritten werden. Sollte sich im Rahmen der Ausführungspla-

nung oder der tatsächlichen Ausführung anderes ergeben, ist die Vorhaben-

trägerin verpflichtet, unverzüglich ein entsprechendes Genehmigungsverfah-

ren, gegebenenfalls durch ein Planänderungsverfahren, nachzuholen. 

Flächen, auf den Baustoffe und Abfälle gelagert werden sollen, befinden sich 

in einem Bereich, für den ein potentielles Hochwasserrisiko für Küstenhoch-

wasser festgestellt ist. Um im Falle eines Hochwassers keine zusätzlichen Ge-

fahren durch die Lagerung der Baustoffe und/oder Abfälle zu schaffen, ist eine 

entsprechende Nebenbestimmung zu Sicherung der Stoffe aufgenommen 

worden. Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass mit dieser Ne-

benstimmung die möglichen Gefahren minimiert werden. 

Die Vorhabenträgerin hat nach den bahninternen Vorschriften ein Bodenver-

wertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK – Unterlage 19) erstellt. Das 

BoVEK ist dabei als Feinkonzept erstellt, welches umweltrelevante Sachver-

halte bezogen auf Boden und Grundwasser sowie die Entsorgung von Aushub 

und Abfällen betrachtet. Sämtliche abfallwirtschaftlichen Belange werden 

durch das BoVEK begleitet. Dabei sind auch Mengen und Massen der zu er-

wartenden Abfälle und des Aushubs ermittelt worden. Zugleich ist betrachtet 

worden, inwieweit eine Wiederverwendung von Materialien möglich ist. Dieses 

Feinkonzept bildet eine geeignete Grundlage für die Umsetzung der Belange 

der Abfallentsorgung und des Bodenschutzes. Durch die Nebenbestimmungen 

wird zudem sichergestellt, dass die Menge, der als Abfall zu betrachtenden 

ausgebauten Stoffe, gering gehalten und für eine Weiterverwendung nach ge-

gebenenfalls notwendigen Aufbereitungen gesorgt wird. Auf die entsprechen-

den Dokumentationspflichten ist die Vorhabenträgerin in ausreichendem Maße 

hingewiesen. 

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen der Erwiderungen auf die Stellungnah-

men der Träger öffentlicher Belange erklärt, dass Abfälle zur Beseitigung beim 

Zweckverband Ostholstein als dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

angedient oder in Absprache mit diesem durch Dritte beseitigen lassen wird. 

Dies gilt insbesondere für Bodenaushub mit schädlichen Verunreinigungen 
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(AVVNummer 17 05 03*), Gleisschotter mit schädlichen Verunreinigungen 

(AVV-Nummer 17 05 07*), teerhaltigen Asphalt (AVV-Nummer 17 03 01* / 

Verwertungsklasse B/C nach RuVA-StB 01-2005) und Bauschutt mit schädli-

chen Verunreinigungen (AVV-Nummer 17 01 06*). Hierunter fallen auch ge-

fährliche Gebäudeschadstoffe (z.B. asbest- / KMF-haltige Abfälle AVV-

Nummern 17 06 01*/ 17 06 03* 7 17 06 05* oder PCB-haltige Abfälle AVV-

Nummer 17 09 02*). Die auf der Baustelle anfallenden Abfälle sollen dabei 

gemäß GewAbfV nach Möglichkeit sortenrein bereitgestellt. Diese Erklärung 

der Vorhabenträgerin ist in den Nebenbestimmungen berücksichtigt worden, 

womit der Stellungnahme des Zweckverband Ostholstein in diesem Punkte 

Genüge getan wurde. 

Es lässt sich nicht ausschließen, dass sich im Baubereich weitere, bislang 

nicht bekannte Bodenkontaminierungen befinden. Bei Anzeichen von bisher 

unbekannten Belastungen des Untergrundes sind die Arbeiten einzustellen 

und die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ostholstein zu informie-

ren. 

Zur Wahrung der Belange der Abfallwirtschaft und des Bodenschutzes wurden 

unter A.4.2.2 weitere Auflagen und Hinweise erteilt. In diesem Zusammen-

hang sind auch die planfestgestellten Vermeidungsmaßnahmen 

001_V Schonende Behandlung der bei Bauarbeiten anfallenden Bodenmateri-

alien 

015_A Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen (inkl. Bodenrekul-

tivierung) 

zu nennen. 

B.4.12 Land- und Forstwirtschaft 

Das Vorhaben beeinträchtigt Belange der Land- und Forstwirtschaft nur in ei-

nem untergeordneten Maße. Bereits durch den Ausbau einer bestehenden 

Strecke in Parallellage zum vorhanden Gleis sowie zu einem großen Teil in 

gemeinsamer Führung mit der auszubauenden Bundesstraße führt zu einer 

Minimierung der Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Agrarstrukturelle Be-
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lange sind zudem auch sachgerecht im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

berücksichtigt. 

Soweit bauzeitlich landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen wer-

den, dienen die Nebenbestimmungen in ausreichendem Maße dazu, die Be-

einträchtigungen auch im Hinblick auf eine landwirtschaftliche Nutzung zu mi-

nimieren. Aus den Planunterlagen sowie der Erklärung der Vorhabenträgerin 

im Anhörungsverfahren ist zudem ersichtlich, dass die Erreichbarkeit landwirt-

schaftlicher Flächen auch während der Bauzeit gegeben ist. Auch dies redu-

ziert die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung. Insofern stehen 

auch Belange der Land- und Forstwirtschaft dem Vorhaben nicht entgegen. 

B.4.13 Denkmalschutz 

Durch das Vorhaben werden die Kulturdenkmale „Fehmarnsundbrücke", 

Fehmarnsund, und „Reichsautobahn-Brücke", Strukkamp, sowie die Sachge-

samtheit „Fehmarnsundbrücke", bestehend aus Fehmarnsundbrücke und 

Sperrmittelhaus (Heinrichsruh), betroffen. Gemäß § 2 Absatz 2 des Gesetzes 

zum Schutz der Denkmale Schleswig-Holstein (DSchG SH) sind Kulturdenk-

male Sachen, Gruppen von Sachen oder Teile von Sachen aus vergangener 

Zeit, deren Erforschung oder Erhaltung wegen ihres besonderen geschichtli-

chen, wissenschaftlichen, künstlerischen, technischen, städtebaulichen oder 

die Kulturlandschaft prägenden Wertes im öffentlichen Interesse liegen. Kul-

turdenkmale können beweglich und unbeweglich sein. Sie sind insbesondere 

Baudenkmale, archäologische Denkmale und Gründenkmale. Sowohl die 

Fehmarnsundbrücke als auch die „Reichsautobahn-Brücke“ sind als Bau-

denkmale im Sinne des § 2 Abs.2 Satz 2 Nr. 1 DSchG SH einzuordnen. 

Gemäß § 8 Abs. 1 DSchG SH sind unbewegliche Baudenkmale gesetzlich ge-

schützt. Der Eintragung in eine elektronische geführte Liste kommt dabei le-

diglich deklaratorischem Charakter zu. Die Instandsetzung, Veränderung und 

die Vernichtung eines unbeweglichen Kulturdenkmals bedarf gemäß 

§ 12 Abs. 1 DSchG SH einer denkmalrechtlichen Genehmigung. Durch die 

Konzentrationswirkung des Planfeststellungsverfahrens ist eine erforderliche 

Genehmigung mit diesem Beschluss zu erteilen. 
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Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn Gründe des Denkmalschutzes nicht 

entgegenstehen oder ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme 

notwendig macht. (§ 13 Abs.2 S. 2 DSchG SH) 

§ 4 Abs. 1 DSchG SH ordnet eine Berücksichtigung der Belange des Denk-

malschutzes bei allen öffentlichen Planungen an. Im Rahmen der Planfeststel-

lung sind daher die Belange des Denkmalschutzes mit anderen Belangen so-

wie dem Interesse an der Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens ab-

zuwägen. 

Die Fehmarnsundbrücke, errichtet von 1960 bis 1963, ist aufgrund ihrer präg-

nanten und eleganten Ausgestalt zu einem Wahrzeichen des Landes Schles-

wig-Holstein geworden. Sie ist insgesamt über einen Kilometer lang, hat eine 

Spannweite von 248 m zwischen den Mittelpfeilern und eine lichte Durch-

fahrtshöhe von 23 m sowie auf beiden Landseiten Brückenrampen von insge-

samt 400 m Länge Es handelt sich um eine Stabbogenbrücke, bei der die 

Fahrbahn das Zugband darstellt; eine in Deutschland selten ausgeführte Kon-

struktion.  

Die geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke, die die Errichtung von 8m ho-

hen Oberleitungsmasten (Verankerung ausschließlich in Fundamenten) und 

die Verlegung einer Umgehungsleitung in einem Kabeltrog vorsieht, ist denk-

malrechtlich genehmigungspflichtig (vgl. § 12 Abs. 1 DSchG SH), denn sie 

stellt eine Veränderung des Denkmals selbst dar. Zu berücksichtigen ist in der 

Abwägung auch, ob durch die Veränderung ein Eingriff in die Charakteristika 

erfolgt, welche das Denkmal ausmacht. Die Fehmarnsundbrücke als Bau-

denkmal wird durch ihre elegante Form mit einem „Korbhenkelbogen“ gekenn-

zeichnet. Die Hängen sind in Form eines gekreuzten Rautenfachwerks ausge-

prägt worden. In diese Konstruktion wird durch das Vorhaben nicht eingegrif-

fen. Die für die Elektrifizierung erforderlichen Oberleitungsmasten sind nach 

den Planunterlagen auf Stahlkonsolen geschraubt, die auf der Oberfläche des 

Brückenüberbaus montiert werden. Damit ist ein Eingriff in die Charakteristika 

des Denkmals nicht gegeben, wenn die Oberleitungsmasten farblich so gestal-

tet werden, dass sie nicht herausstechen. Dies wird mit den Nebenbestim-

mungen sichergestellt. Als zuständige Fachbehörde kann die untere Denk-
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malschutzbehörde einschätzen, ob die im Rahmen der Ausführungsplanung 

festzulegende farbliche Gestaltung so gewählt ist, dass die Oberleitungsmas-

ten den optischen Gesamteindruck nicht stören und so eine Beeinträchtigung 

des Denkmals minimiert wird. 

Im Hinblick auf die angedachten Planungen einer anderen Sundquerung mit-

tels eines Tunnels muss es möglich sein, auch die Oberleitungsanlagen zu-

rückzubauen, ohne die Brücke zu beeinträchtigen. Auch diesem Aspekt ist 

durch eine entsprechende Nebenbestimmung Rechnung getragen worden. 

Sollte im Rahmen der weiteren Entwicklung des Ausbaus der Infrastruktur ein 

Rückbau der Bahnanlagen auf der Fehmarnsundbrücke erfolgen, ist mit der 

Nebenbestimmung sichergestellt, dass auch die Oberleitungsanlagen rück-

baubar sind, ohne dass es dadurch zu einer Veränderung der Charakteristika 

des Baudenkmals kommt. 

Die „Reichsautobahn-Brücke“ bei Strukkamp wurde 1941 als Bogenbrücke er-

richtet und bezeugt die ersten Baumaßnahmen auf deutscher Seite für den 

Ausbau der seit dem 19. Jahrhundert geplanten „Vogelfluglinie“, der effizien-

ten Bahn- und Straßenverbindung zwischen den Großräumen Kopenhagen 

und Hamburg. Der Denkmalwert wird daher in der besonderen geschichtlichen 

Bedeutung zu sehen sein. Entsprechend der Vorgabe des Denkmalschutzge-

setz Schleswig-Holstein handelt es sich um ein unbewegliches Kulturdenkmal 

in Form eines Baudenkmals. Es ist zudem in der Denkmalliste eingetragen. 

Auch wenn die geplanten Lärmschutzwände im Bereich dieser Eisenbahn-

überführung nicht durch Errichtung auf derselben vorgesehen ist, stellt auch 

die Veränderung der unmittelbaren Umgebung eines Denkmals ein genehmi-

gungspflichtiges Vorhaben dar. Der Denkmalschutz erstreckt sich bei einem 

unbeweglichen Kulturdenkmal nicht allein auf die Substanz des Denkmals. 

Gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG SH ist auch eine Veränderung der Umge-

bung des Denkmals genehmigungspflichtig, wenn diese Veränderung geeig-

net ist, den Eindruck des Denkmals wesentlich zu beeinträchtigen. 

Die Errichtung von Lärmschutzwänden im Bereich einer Bogenbrücke verän-

dernd den optischen Eindruck dieser Brücke. Daher ist von einer wesentlichen 

Beeinträchtigung des Eindrucks des Denkmals auszugehen. Jedoch werden 
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diese Lärmschutzwände errichtet, um die Nachbarschaft, insbesondere die 

dort wohnenden und arbeitenden Menschen vor dem Lärm aus dem Schie-

nenverkehr zu schützen. Die Vorhabenträgerin hat die Errichtung der Lärm-

schutzwände zudem so geplant, dass ein Eingriff in die Substanz des Denk-

mals nicht vorgesehen ist. Gerade im Hinblick auf die optische Wirkung sind 

verschiedene Faktoren wie z.B. die farbliche Gestaltung mit zu berücksichti-

gen. Diese sind jedoch Bestandteil der Ausführungsplanung. Im Rahmen der 

Erstellung der Ausführungsplanung kann die zuständige Fachbehörde auf die 

möglichst geringe optische Beeinträchtigung des Denkmals hinwirken. Da die 

Lärmschutzwände zwischen Schienentrasse und Strasse errichtet werden, 

wird die optische Wirksamkeit zudem etwas abgemildert. Die Errichtung auf 

einem einfeldrigen Torsionsbalken beeinträchtigt auch nicht die Bausubstanz 

des Denkmals. Nach dem Erläuterungsbericht der Vorhabenträgerin (Unterla-

ge 01, S. 142) soll dieser Torsionsbalken auf Bohrpfahlgründungen gegründet 

werden. Dadurch wird eine Gefährdung des Denkmals durch Erschütterungen 

nahezu ausgeschlossen. Mit der auferlegten Dokumentationspflicht wird zu-

dem die Beweisführung, ob tatsächlich Beschädigungen durch die Bauarbei-

ten erfolgt sind, gesichert. Unter Berücksichtigung der erzielten Schutzwirkung 

gegenüber den Anwohnern ist die Beeinträchtigung der Umgebung des 

Denkmals hinnehmbar und daher genehmigungsfähig. Die denkmalschutz-

rechtliche Genehmigung ist mit dieser Planfeststellung erfolgt, die Belange 

des Denkmalschutzes sind mit den Nebenbestimmungen in ausreichendem 

Maße berücksichtigt. 

Durch die Anzeigeverpflichtung gegenüber der unteren Denkmalschutzbehör-

de kann diese bei der Ausführung die Umsetzung der Nebenbestimmungen 

sowie die letztlich durch die Ausführung tatsächlich gegebene Beeinträchti-

gung erkennen. 

Die mit den Stellungnahmen der unteren Denkmalschutzbehörde als auch der 

Landesdenkmalschutzbehörde erfolgten Hinweise und Forderungen wurden in 

den Nebenbestimmungen berücksichtigt. Soweit darüberhinausgehende For-

derungen enthalten sind, werden diese zurückgewiesen. Auch Einwendungen 

anderer Beteiligter, die sich auf denkmalschutzrechtliche Belange stützen, 

werden zurückgewiesen. 
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Sowohl das Interesse an der leistungsfähigen Schieneninfrastruktur, der Ein-

haltung staatsvertraglicher Verpflichtungen sowie des Schutzes der Nachbar-

schaft vor Schienenverkehrslärm überwiegen denkmalschutzrechtliche Belan-

ge, soweit diese nicht durch die hier getroffenen Nebenbestimmungen ge-

schützt werden. 

B.4.14 Brand- und Katastrophenschutz 

Das Bauvorhaben genügt den einschlägigen Anforderungen des Brand- und 

Katastrophenschutzes. Im Plan werden die planfeststellungsrelevanten Vor-

gaben der Richtlinie „Anforderung des Brand- und Katastrophenschutzes an 

Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG“ umgesetzt. 

Zur Sicherstellung einer schnellen Erreichbarkeit von Ansprechpersonen für 

den Bauablauf ist verfügt worden, dass entsprechende Kontaktdaten den für 

den Planfeststellungsabschnitt zuständigen Feuerwehren übermittelt werden. 

Die Auflagen zum Punkt Baustellen/Baustelleneinrichtung einschließlich der 

Hinweise auf das einschlägige Regelwerk sind erforderlich, um auch während 

der Bauzeit wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen und die Menschenrettung 

zu beschleunigen. 

Im Planfeststellungsabschnitt werden Lärmschutzwände errichtet. Diese wer-

den zum Teil in Richtung der B 207 gebaut, über die im Brand- oder Katastro-

phenfall eine Rettung erfolgen soll. Auch bei einer Länge von unter 1.000m ist 

es möglich, Flucht-/Rettungstüren mit daran anschließenden Zuwegungen 

vorzusehen. Dies ist Gegenstand der Ausführungsplanung. Die entsprechen-

de Kennzeichnung derartiger Türen ist jedoch Gegenstand des Brand- und 

Katastrophenschutzes und daher hier mit verfügt worden. 

Die Planung insbesondere des Zuwegungskonzeptes für Rettungskräfte ba-

siert auf der Richtlinie "Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes 

an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG" des EBA vom 

07.12.2012. Es wurde anhand der örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse 

entwickelt. 

Die vorgesehenen Zuwegungen (Zufahrten und Zugänge) ermöglichen die 

Heranführung der Fremdkräfte an die Bahnanlage. Im PFA 6 sind auf Grund 
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der örtlichen Verhältnisse (Parallelführung der B 207 in weiten Teilen der Stre-

cke) eine Vielzahl von Zuwegungen über das öffentliche Straßennetz möglich. 

Die Rettungswege werden so angeordnet und ausgebaut, dass ein sicheres 

Begehen sowie Erreichen und Verlassen der Fahrzeuge möglich ist. 

Soweit in Einwendungen gefordert wurde, die Verkehrssicherungspflichten für 

diese Zuwegungen der Vorhabenträgerin aufzuerlegen, wird dies zurückge-

wiesen. Die Verkehrssicherungspflichten treffen den Grundstückseigentümer 

bzw. bei öffentlichen Straßen und Wegen den Träger der Straßenbaulast. So-

weit sich die Zuwegungen zur Heranführung der Fremdkräfte an die Bahnan-

lage auf Grundstücken Dritter befinden, kann eine abweichende Regelung zur 

Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht nur zivilrechtlich getroffen wer-

den.  

Die Nutzung von öffentlichen Straßen und Wegen für Rettungseinsätze ent-

spricht hingegen dem Gemeingebrauch dieser Straßen und Wege. Insofern 

wäre eine Regelung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflichten zu 

Lasten der Vorhabenträgerin nicht gerechtfertigt.  

Die im Gleisdreieck bei Burg geplante Abstellanlage ist als Arbeitsstätte anzu-

sehen. Für diese ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen, welches einerseits 

den Schutzzielen der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung (EBO), des Allge-

meinen Eisenbahngesetzes (AEG) sowie der Landesbauordnung Schleswig-

Holstein gerecht wird und andererseits auch die Bedürfnisse des Arbeits-

schutzes berücksichtigt. Damit sind die Belange des Brandschutzes ausrei-

chend im Rahmen der Planfeststellung berücksichtigt. 

B.4.15 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen 

Mit den unter Punkt A.4.9 verfügten Nebenbestimmungen wird dem öffentli-

chen Interesse an der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der örtlichen Inf-

rastruktur hinreichend Rechnung getragen. 

Im Planfeststellungsabschnitt befindet sich eine Vielzahl von Kabel und Lei-

tungen Dritter wie Regenwasseranlagen, Schmutz- / Mischwasseranlagen, 

Anlagen zur Gas-, Wasser- bzw. Stromversorgung und Telekommunikations-

anlagen. Ein Teil dieser Anlagen muss um- bzw. neuverlegt oder zumindest 
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bauzeitlich gesichert werden. Die einzelnen Maßnahmen werden unter Punkt 

9.2 des Erläuterungsberichts (Unterlage 1) und im Bauwerksverzeichnis (Un-

terlage 4, lfd. Nummer 301-308 Abwasserleitungen/Regenwasserleitungen, 

324-338 Fernmeldeleitungen, 371-372 Gasleitungen, 406-424 Elektroleitun-

gen, 461-466 Trinkwasserleitungen) beschrieben und im Kabel- und Leitungs-

plänen (Unterlage 10) dargestellt. 

Im Anhörungsverfahren haben Versorgungsunternehmen Stellungnahmen 

zum Plan abgegeben. Entscheidungserhebliche Planrechtskonflikte sind nicht 

zutage getreten. In Auswertung dieser Stellungnahmen hat die Vorhabenträ-

gerin im Rahmen der Planänderungen ihren Plan angepasst. Die Planfeststel-

lungsbehörde geht davon aus, dass die Vorhabenträgerin ihre nachweislich 

abgegebenen Zusagen erfüllen wird, so dass es insoweit keiner gesonderten 

Entscheidung der Planfeststellungsbehörde bedarf. 

Soweit in den Plänen die genaue Lage von Leitungen bisher nicht erkennbar 

ist, wird mit den Nebenbestimmungen sichergestellt, dass die Lage erkundet 

und so eine Gefährdung der Leitungen vermieden wird. Den Hinweisen und 

Forderungen des Wasserbeschaffungsverbandes Fehmarn und anderer Lei-

tungsträger ist damit Rechnung getragen worden. 

Es bedarf auch keiner Aufnahme einer Regelung von Schadenersatzansprü-

chen im Falle einer Beschädigung. Allein mit den Nebenbestimmungen und 

dem Verweis auf die entsprechenden technischen Hinweisblätter der Leitungs-

träger ergibt sich eine Sicherungsverpflichtung der Vorhabenträgerin. Für die 

Verletzung von Sicherungspflichten sehen die einschlägigen Gesetze Rege-

lungen zum Ausgleich vor. Diese gesetzlichen Regelungen genügen dem Inte-

ressenausgleich, einer darüberhinausgehenden Regelung im Planfeststel-

lungsbeschluss bedarf es daher nicht. Entsprechende Forderungen werden 

daher zurückgewiesen. 

Soweit Leitungen den Schienenweg kreuzen, regeln die gegenseitigen Ver-

pflichtungen in der Regel Kreuzungsvereinbarungen. Über die finanziellen 

Folgen haben sich die Kreuzungsbeteiligten außerhalb des Planfeststellungs-

verfahrens zu einigen. 
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Aus den Planunterlagen ist nicht ersichtlich, dass eine elektromagnetische 

Beeinflussung vorliegt. Insofern bedarf es hierzu auch keiner Reglungen, ent-

sprechende Forderungen werden daher zurückgewiesen. 

Der Hinweis ist in den Nebenbestimmungen aufgenommen worden, um die 

besondere Bedeutung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur zu verdeutli-

chen. Die gesetzliche Verpflichtung, diesen bei Bauvorhaben von mehr als 

acht Wochen zu berücksichtigen, hat die Vorhabenträgerin zugesagt. 

Soweit im Anhörungsverfahren vom Wasser- und Schifffahrtsamt Hinweise er-

teilt wurden, betreffen diese nicht den Planfeststellungsbereich. 

B.4.16 Richtfunk 

Im Bereich des Planfeststellungsabschnitts befinden sich Richtfunkstrecken 

der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. In ihrer Stellungnahme hat die Was-

ser- und Schifffahrtsverwaltung den Ersatz dieser Richtfunkstrecken durch die 

Mitverlegung eines Glasfaserkabels möglichst im Kabeltrog der Bahnanlage 

verlangt, da durch den Bau von Windrädern die Richtfunkverbindungen er-

schwert würden es immer wieder zu Funkabbrüchen käme. Ein effektiver Küs-

tenschutz sei dadurch gefährdet. 

Die Forderung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung wird zurückgewiesen. 

Die Beeinträchtigung des Richtfunks geht nicht von gegenständlichen Vorha-

ben aus. Daher ist eine Beseitigung dieser Beeinträchtigung auch nicht Auf-

gabe der Vorhabenträgerin. Soweit die Verlegung eines Glasfaserkabels als 

Ersatz der Richtfunkstrecke ein eigenes Vorhaben darstellt, bedarf es hinsicht-

lich dieses keiner Entscheidung im hiesigen Planfeststellungsverfahren. Die 

Voraussetzungen des § 78 Verwaltungsverfahrensgesetz liegen nicht vor. 

Zum einen hat das Vorhaben „Verlegung eines Glasfaserkabels als Ersatz von 

Richtfunkstrecken“ noch nicht die Reife für eine Entscheidung. Planunterla-

gen, Beschreibungen des Vorhabens und ähnliches liegen nicht vor. Zum an-

deren ist eine gemeinsame Entscheidung dieser beiden Vorhaben auch nicht 

erforderlich. Weder bedingen sie sich gegenseitig, noch kann nicht über das 

eine Vorhaben entschieden werden, ohne das andere zu beeinträchtigen.  
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Soweit weiter in den Stellungnahmen geltend gemacht wurde, dass durch die 

Ausrüstung der Strecke mit GSM-R die Erfassungstätigkeit der Erfassungs-

stelle Marienleuchte der WSV gestört werden könnte, hat die Vorhabenträge-

rin erklärt, im Rahmen der weiteren Planung dies zu berücksichtigen. Aus der 

Stellungnahme selbst sind keine konkreten Forderungen oder Hinweise er-

sichtlich, die einer Entscheidung oder Aufnahme in den Planfeststellungsbe-

schluss bedürfen.  

B.4.17 Straßen, Wege und Zufahrten 

Durch das Vorhaben werden Baustraßen außerhalb geschlossener Ortschaf-

ten an das öffentliche Wegenetz angebunden. Zudem finden neben dem ge-

genständlichen Bauvorhaben auch andere Baumaßnahmen angrenzend an 

das Planrechtsgebiet statt, insbesondere wird die B 207 vierspurig ausgebaut.  

Zur Vermeidung und Minimierung etwaiger Beeinträchtigungen aus eine Ku-

mulation von Verkehren und Beschränkungen wurde die Auflage erlassen, 

sich unter den beteiligten Straßenbaulastträgern und Vorhabenträgern abzu-

stimmen. 

Zufahrten zu Straßen des überörtlichen Verkehrs sind durch Sondernutzungs-

erlaubnisse zu regeln. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sind diese 

von der Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses mitumfasst. 

Die entsprechenden Erlaubnisse nach §§ 8 und 8a FStrG und §§ 21, 24 und 

26 Straßen- und Wegegesetz SH wurden in den Auflagen erteilt.  

Zur Gewährleistung der Leichtigkeit und Durchgängigkeit des Straßenverkehrs 

sind entsprechende Nebenbestimmungen aufgenommen worden. Die Plan-

feststellungsbehörde ist damit den in der Stellungnahme des Landesbetrieb 

Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein gemachten Anmerkungen, Hin-

weisen und Forderungen im Wesentlichen nachgekommen. Soweit eine Ge-

bührenpflicht der Sondernutzung dort festgestellt wurde, ist dies jedoch zu-

rückzuweisen. Da von den außerhalb des Planfeststellungsvorhabens zustän-

digen Behörden keine Sondernutzungserlaubnisse erteilt wurden, ist ein Ge-

bührentatbestand auch nicht verwirklicht worden. 
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Forderungen der Stadt Fehmarn hinsichtlich der Erhaltung eines durchgängi-

gen Wirtschaftsweges zwischen Blieschendorf und Burg a.F. werden zurück-

gewiesen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sind nur die durch das 

Vorhaben ausgelösten Maßnahmen zu regeln. Dabei ist gerade im Hinblick 

auf Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Beeinträchtigung der Interes-

sen Dritter jede Maßnahme auf das für die Durchführung des Planvorhabens 

notwendige Maß zu beschränken. Dies betrifft auch den Bau, Ausbau und Er-

halt von Wegen und Straßen während und nach Abschluss der Arbeiten zum 

Vorhaben. Da eine Zerschneidung des Wegenetzes in Bezug auf den ange-

sprochenen Wirtschaftsweg nicht erfolgt, ist eine Regelung zum Erhalt einer 

bauzeitlich hergestellten Straße nicht angezeigt. Zudem wurde im Rahmen der 

Betrachtung der Eingriffe in Natur und Landschaft ein Rückbau zu Grunde ge-

legt. Soweit die Stadt Fehmarn für die Bauzeit befestigte Straßen erhalten und 

als Gemeindestraßen widmen möchte, kann dies nicht Gegenstand des Plan-

feststellungsvorhabens sein. Zum Einen ist eine Widmung von Straßen und 

Wegen im Grundsatz nicht durch Planfeststellungsbeschluss möglich. Zum 

anderen ist ein dauerhafter Erhalt für die Umsetzung des Planvorhabens nicht 

erforderlich. Dementsprechend wurde auch im Hinblick auf die Eingriffe in Na-

tur und Landschaft nur von einer bauzeitlichen Beeinträchtigung ausgegan-

gen.  

Es bleibt der Stadt Fehmarn unbenommen, im Rahmen der Gestattung von 

Grundstücksnutzungen auf einen Rückbau von baulichen Anlagen nach Ab-

schluss der Nutzung durch die Vorhabenträgerin zu verzichten. Der Ausgleich 

beziehungsweise die Kompensation von dadurch verursachten Eingriffen in 

Natur und Landschaft sowie andere rechtliche Fragestellungen, wie z.B. Ent-

wässerung, sind dann jedoch in einem gesonderten Verfahren zur dauerhaften 

Nutzung der Wege zu beantworten. Unbenommen von derartigen Absprachen 

sind die Regelungen zu den Vermeidungsmaßnamen dieses Beschlusses zu 

beachten und umzusetzen. 

Auch die Forderungen der Stadt Fehmarn, Fahrbahnbreiten abweichend von 

den Planunterlagen umzusetzen, werden zurückgewiesen. Die Baustraßen 

sowie Wirtschaftswege zur Unterhaltung von Bahnanlagen sind auf das für die 

Umsetzung des Vorhabens und zukünftige Nutzung erforderliche Maß zu be-
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grenzen. Eingriffe in Natur und Landschaft sind auf den notwendigen Umfang 

zu begrenzen und im Übrigen zu vermeiden. Rechtlich geschützte Interessen 

der Gemeinde selbst oder Interessen als Grundstückseigentümer werden 

durch die Zurückweisung der Forderung nicht beeinträchtigt.  

Soweit die Benutzung des öffentlichen Verkehrsnetzes im Rahmen der ent-

sprechenden straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben wie zum Beispiel Ton-

nagebegrenzungen erfolgt, stellt auch der Transport von Baustoffen oder Ab-

fällen einen Gemeingebrauch öffentlicher Straßen dar. Den Interessen der An-

lieger und Straßenbaulastträger an der Vermeidung von Behinderungen des 

Verkehrs wird mit der Verpflichtung zur Abstimmung in ausreichendem Maße 

nachgekommen. Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen werden grundsätz-

lich nicht durch Planfeststellungsbeschluss getroffen. Das eisenbahnrechtliche 

Planfeststellungsverfahren ist ein anlagenbezogenes Verfahren. Es kann zu-

künftige Veränderungen im Straßenverkehr nur insoweit berücksichtigen, als 

diese durch das gegenständliche Vorhaben selbst ausgelöst werden. Tempo-

räre Beeinträchtigungen finden ihren Niederschlag in Nebenbestimmungen. 

B.4.18 Kampfmittel 

Der Bereich des Vorhabens ist nicht als kampfmittelbelastet bekannt. Dennoch 

kann auch im Bereich der Bauarbeiten das Vorhandensein von Munitionsfun-

den nicht ausgeschlossen werden. Gerade bei Tiefbauarbeiten sind dabei die 

gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Der erteilte Hinweis verdeutlich die 

entsprechenden Sorgfaltspflichten der Vorhabenträgerin und der von ihr be-

auftragten Unternehmen, um die Sicherheit aller am Bau Beteiligten nicht zu 

gefährden. Bei Einhaltung dieser Sorgfaltspflichten steht das Restrisiko eines 

Munitions- oder Kampfmittelfundes der Umsetzung des Plans jedoch nicht 

entgegen. 

B.4.19 Kataster- und Vermessungswesen 

Im vom Planfeststellungsbeschluss umfassten Gebiet befinden sich Land- und 

Grenzmarken. Diese sind gesetzlich geschützt. Ebenso kann die Existenz von Auf-

nahmepunkten des Aufnahmepunktfeldes nicht ausgeschlossen werden. 
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Nach § 8 VermKatG SH sind Landmarken gesetzlich geschützt. Diese dürfen nur 

nach vorherigem Antrag und von den dazu bevollmächtigten Stellen verändert wer-

den. Auch die Lagefestpunkte des geodätischen Datennetzes sind entsprechend ge-

schützt. Der Schutz dieser Punkte wird durch die Nebenbestimmungen des Punkt 

A.4.12 gewährleistet. 

B.4.20 Küsten- und Hochwasserschutz 

Die Belange des Küsten- und Hochwasserschutzes wurden in der Planung in 

ausreichendem Maße berücksichtigt. Das Vorhaben steht den Zielen und 

Maßnahmen des Küsten- und Hochwasserschutzes nicht entgegen. 

Das Vorhabengebiet befindet sich im Bereich des Hochwasserrisikomanage-

mentplan für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave. Im wasserrechtlichen 

Fachbeitrag (Unterlage 20.7a) wurde der Hochwasserrisikomanagementplan 

FGE Schlei/Trave für den Zeitraum 2021-2027 berücksichtigt. In diesem sind 

auch die hochwasserrisikobehafteten Gebiete ermittelt worden. Damit hat die 

Vorhabenträgerin die aktuellen Daten des Landes Schleswig-Holstein berück-

sichtigt. Es ist nicht Aufgabe der Vorhabenträgerin, die Einstufungen der Ge-

biete durch die Landesverwaltung zu hinterfragen. Da diese zudem Eingang in 

die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans gefunden haben, der von 

der Vorhabträgerin in hinreichendem Maße berücksichtigt wurde, sind die Be-

lange des Hochwasserschutzes in der Planung berücksichtigt worden. 

Es kann dahinstehen, ob der Stadt Fehmarn eine eigene Einwendungsbefug-

nis hinsichtlich der ausreichenden Berücksichtigung des Hochwasserschutzes 

zusteht. Soweit sie behauptet, dass die Aufgabe des Hochwasserschutzes ihr 

übertragen, entspricht dies nicht § 60 Landeswassergesetz Schleswig-

Holstein (LWG SH). § 60 Abs. 1 Satz 1 LWG SH legt fest, dass der Bau, die 

Verstärkung und die Unterhaltung von Deichen, Sicherungsdämmen, Däm-

men und sonstigen Hochwasserschutzanlagen, die im Interesse des Wohls 

der Allgemeinheit erforderlich sind, eine öffentliche Aufgabe ist. In § 60 Abs. 1 

S2. LWG SH ist die Zuständigkeit dieser Aufgabe festgelegt. Eine Zuständig-

keit könnte allein nach § 60 Abs. 1 S.2 Nr. 3 LWG SH bestehen, wenn ein 

Wasser- und Bodenverband für das Gebiet der Stadt Fehmarn nicht bestehen 

würde. Mit dem Wasser- und Bodenverband Wagrien- Fehmarn ist ein solcher 
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aber bereits existent. Insofern handelt es sich nicht um eine Aufgabe der 

kommunalen Selbstverwaltung. Es besteht bereits keine Einwendungsbefug-

nis. Die Wahrnehmung von Interessen anderer obliegt der Gemeinde nicht. 

Sie kann sich nicht als Sachwalter der Interessen ihrer Einwohner oder Ge-

werbetreibenden generieren. Gleiches trifft auch auf die Gemeinde Großen-

brode zu. 

Zudem sind die Einwendungen hinsichtlich einer unzureichenden Berücksich-

tigung des Küsten- und Hochwasserschutzes zu pauschal, als dass sie Be-

rücksichtigung finden könnten. Die Stadt Fehmarn macht nicht konkret deut-

lich, wie der Küsten- und Hochwasserschutz durch das Vorhaben beeinträch-

tigt wird. Die Planung ist entsprechend den Richtlinien der Deutschen Bahn 

836 erfolgt, die als anerkannte Regeln der Technik anzusehen ist. Die dabei 

zu berücksichtigen Wassermengen für ein zehnjähriges Hochwasser sind ge-

rade bei der Berechnung des jährlichen Hochwasserabflusses höher als die 

nach DWA-A 138 zu berücksichtigen Wassermengen für ein 20jähriges 

Hochwasser.  

Soweit gerade im Bereich der Anbindung der Fehmarnsundbrücke sowohl auf 

Land- als auch auf Inselseite ein ausgewiesenes Hochwasserrisikogebiet que-

ren, steht der Änderung dieser baulichen Anlagen der Küsten- und Hochwas-

serschutz nicht entgegen. Entsprechend der Stellungnahme des zuständigen 

Landesamtes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-

Holstein, geht von dem Vorhaben auch in diesen Bereichen keine Beeinträch-

tigung der Ziele des Küsten- und Hochwasserschutzes aus. Die Höhenlage 

der Gleise befindet sich oberhalb der zu fordernden Mindesthöhen. Entspre-

chen der Empfehlung des Landesamtes für Küstenschutz, Nationalpark und 

Meeresschutz Schleswig-Holstein wurde mit einem Niveau des Gleisbetts von 

mindesten +3,00m NHN geplant.  

B.4.21 Berücksichtigung der Klimaschutzziele 

Nach § 13 Abs. 1 S. 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) haben die 

Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen den 

Zweck des Bundes-Klimaschutzgesetzes (Minderung der Treibhausgasemis-

sionen im Vergleich zum Jahr 1990 bis zum Jahr 2030 um 65 %) und die zu 
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seiner Erfüllung dort festgelegten Ziele (Einhaltung der für die Jahre bis 2030 

sektorenweise festgelegten Jahresemissionsmengen) zu berücksichtigen. Die 

Norm dient der Umsetzung der Verpflichtung nach dem Übereinkommen von 

Paris, entsprechend der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. 

Demnach ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering 

wie möglich zu halten, der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 

deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber 

dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Der globale Klimaschutz und die 

Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes gehören damit zu den öf-

fentlichen Belangen, die in die Abwägung nach § 18 Abs. 1 S. 2 AEG einzu-

stellen sind. Dies setzt nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts voraus, dass die genannten Auswirkungen der Planungsent-

scheidung auf den Klimaschutz mit einem – bezogen auf die konkrete Pla-

nungssituation vertretbaren Aufwand – ermittelt werden und die Ermittlungser-

gebnisse als (mit-)entscheidungserhebliche Gesichtspunkte in die Entschei-

dungsfindung eingestellt werden (BVerwG, Urteil vom 4. Mai 2022, 9 A 7.21, 

Juris Rn. 69 ff.).  

Nach diesen Maßgaben ist das planfestgestellte Vorhaben ohne Weiteres mit 

der Maßgabe des § 3 KSG vereinbar, weil es mit den nationalen Klimaschutz-

zielen korrespondiert, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 

1990 schrittweise bis 2030 um mindestens 65 % und bis 2040 um mindestens 

88 % zu mindern und langfristig Klimaneutralität zu erreichen. 

Im Gegensatz zum Personenbeförderungsgesetz (PBefG) enthält das AEG 

zwar keine ausdrückliche oder implizite Klarstellung, dass die Erbringung von 

Verkehrsleistungen mit dem Verkehrsträger Schiene im Vergleich zu anderen 

Verkehrsträgern hinsichtlich der Klimawirkung als besonders vorteilhaft einzu-

stufen ist. Der Sache nach ist diese Bewertung aber auch für Schienenaus-

bauvorhaben generell und konkret für das planfestgestellte Vorhaben anzuer-

kennen. Diese Bewertung der Klimafreundlichkeit als verkehrs- und umwelt-

wissenschaftlich anerkannt sowie empirisch über die verkehrsträgerbezoge-
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nen Erfassungen der CO²-Emissionen belegt anzusehen.1 Dementsprechend 

gehört es zum Teil des von der aktuellen Bundesregierung erklärtermaßen 

fortzuführenden nationalen Klimaschutzplans, im Verkehrssektor Maßnahmen 

zur Verlagerung von Verkehr auf den Verkehrsträger Schiene, unter anderem 

durch Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Schienennetzes vorzusehen.2 Das 

mit diesem Beschluss planfestgestellte Vorhaben befördert die als klimage-

rechte anzuerkennende Steigerung der Leistungsfähigkeit des Schienennet-

zes. Mit der Elektrifizierung der Strecke wird zudem der Anteil der Treibhaus-

gasemissionen aus dem Betrieb deutlich gesenkt. 

Dem steht nicht entgegen, dass das Vorhaben mit baustellenüblichen Emissi-

onen und Transportverkehren einhergeht und in gewissem Umfang die zuläs-

sigen Jahresemissionsmengen aufzehrt. Diese Emissionen sind weder bei 

abstrakter noch bei konkreter Betrachtung als temporäre Beeinträchtigungen 

der Klimaschutzziele zu werten. Indes wäre es widersprüchlich, Infrastruktur-

maßnahmen für klimafreundliche Verkehrsträger wie den (hier zudem mit 

elektrischer Traktion betriebenen) Schienenverkehr als tauglichen bzw. ge-

setzgeberisch gerade intendierten Inhalt der in § 9 KSG vorgesehenen Klima-

schutzprogramme anzuerkennen, um solche Maßnahmen sodann unter ak-

zentuierter Bewertung bauzeitlicher Emissionen abzulehnen. Ein solcher Be-

wertungsmechanismus ist aus § 13 Abs. 1 S. 1 KSG nicht abzuleiten, da 

Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Schienenverkehrs schlechter-

dings nicht ohne bauliche Aktivitäten zu erreichen sind, die notwendig mit ei-

ner geringfügigen und vorübergehenden Inanspruchnahme des CO2-Budgets 

der jeweiligen Baujahre einhergehen werden. 

                                            
 
1 „Die wichtigsten Ergebnisse für die mittlere Klimawirkung der Verkehrsarten sind 
wie folgt: Beim Personenverkehr schneiden die Bus- und Schienenverkehre bezogen 
auf einen Personenkilometer am besten ab. Dabei ist der Fernverkehr besser als der 
Nahverkehr […]“; in: Umweltbundesamt, Ökologische Bewertung von Verkehrsarten 
– Abschlussbericht, S. 19, abrufbar unter: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_
156-2020_oekologische_bewertung_von_verkehrsarten_0.pdf, zuletzt abgerufen am 
08.06.2022.  
2 Klimaschutzplan 2050, Kabinettsbeschluss, S. 52, abrufbar unter: 
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutz
plan_2050_bf.pdf; zuletzt abgerufen am 08.06.2022.  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_156-2020_oekologische_bewertung_von_verkehrsarten_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_156-2020_oekologische_bewertung_von_verkehrsarten_0.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_bf.pdf
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Damit auf einer Linie liegt, dass der Gesetzgeber bei Erlass des Klima- und 

Transformationsfondsgesetzes Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen explizit da-

von ausgegangen ist, dass Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen generell der 

Erreichung der Ziele des KSG dienen (BT-Drs. 20/9792, S. 21 i.V.m. BT-Drs. 

20/8298, S. 23: „Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des 

Bundes stellen einen Beitrag zur CO2-Neutralität des Verkehrs dar und dienen 

der Erreichung der Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes). Gemessen an 

den Vorteilen eines langfristig klimagerechten Schienenverkehrs fallen diese 

Auswirkungen nicht ins Gewicht und es wäre unverhältnismäßig, ihnen ein re-

levantes Gewicht zu geben. 

Im Rahmen der Gesamtabwägung streiten die Belange des Klimaschutzes 

somit deutlich zugunsten des Vorhabens. Das Vorhaben trägt als Teil eines 

klimafreundlichen Schienennetzes zur Einhaltung der gesetzlichen Klima-

schutzziele bei und ermöglicht langfristig und weit über den Zeithorizont des 

Bundes-Klimaschutzgesetzes hinaus klimaneutrale Transporte und befördert 

die Verlagerung klimaschädlicher Verkehre auf die Schiene. 

Soweit in Stellungnahmen und Einwendungen geltend gemacht wurde, dass 

das globale Klima nicht in der Umweltverträglichkeitsstudie betrachtet wurde, 

wird diese Einwendung zurückgewiesen. Unstreitig ist der Planfeststellungs-

abschnitt 6 ein Teil des Gesamtvorhabens Hinterlandanbindung der Festen 

Fehmarnbeltquerung. Für dieses Gesamtvorhaben ist auf Grund des Scoping-

Termins am 19.02.2015 der Untersuchungsrahmen festgelegt worden. Damit 

ist auch für den Planfeststellungsabschnitt 6 des Vorhabens eine Festlegung 

des Untersuchungsrahmens erfolgt. 

Es wird der Einwand vorgetragen einer fehlenden Bilanzierung der betriebli-

chen Klimagaseinsparungen gegenüber den baubedingten Klimagasfreiset-

zungen. Da nach der Methodik des BVWP in der Nutzen-Kosten-Analyse für 

Einzelprojekte die Klimagasbilanz monetär bewertet wird, müssen nicht nur 

die betrieblichen Einsparungen von Treibhausgasen (hier im Wesentlichen 

CO2), sondern auch die beim Baubetrieb und bei der Produktion von Baustof-

fen freigesetzten Gase berücksichtigen. Eine derartige Abschätzung der Kli-

magase ist in Anlage 20.6 der Planänderungsunterlagen nur für die CO2 Ein-
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sparung aus dem Bahnbetrieb (Tabelle 3, S. 19) erfolgt, nicht jedoch für die 

baubedingten CO2-Freisetzungen. Der Einwender fordert deswegen eine zu-

sätzliche Abschätzung der baubetrieblichen Treibhausgasfreisetzung und die 

Aufstellung einer Klimagasbilanz bis zum Jahr 2050. 

Das Eisenbahn-Bundesamt lehnt die Einwendung ab und verweist auf die 

oben genannten Erläuterungen. Wie auch die VHT erwidert, sind die positiven 

Wirkungen des Gesamtvorhabens u.a. auf die Treibhausgas-Emissionen so-

wie die Verlagerungseffekte Straße – Schiene im Zuge der Erstellung des Be-

darfsplans 2030 ermittelt und im Projektinformationssystem (PRINS) zum 

Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 in dem Projektdossier zu dem Vor-

haben (Projektnummer 2-011-V01) dargestellt.  

Die positiven Klimaauswirkungen sind auch unter Berücksichtigung der Bau-

phase gegeben. Die THG-Emissionen durch die Bauarbeiten bzw. den Bau-

stellenverkehr sind als zwingend notwendige Voraussetzung zur Realisierung 

des im Interesse des Klimaschutzes stehenden Vorhabens nicht vermeidbar. 

Selbst unter Einbeziehung der Emissionen der Infrastrukturbereitstellung ist 

der Schienengüter- und Schienenpersonenverkehr der mit Abstand klima-

freundlichste motorisierte Verkehrsträger. Vor diesem Hintergrund stellt die 

Verkehrsverlagerung auf die Schiene auch unter Berücksichtigung der Emis-

sionen der Infrastrukturbereitstellung einen Beitrag zur THG-Minderung und 

damit zur Erreichung der Klimaschutzziele dar. Dementsprechend ist für das 

Vorhaben – auch unter Berücksichtigung der Bauphase – eine im Ergebnis mit 

Blick auf CO2-Mengen positive Bilanz in dem Projektdossier für das Gesamt-

vorhaben festgehalten. Folglich stellt das vorliegende Vorhaben einen wichti-

gen Beitrag für die Verlagerung der Verkehre auf die Schiene und damit zur 

Erreichung der Zwecke des Bundes-Klimaschutzgesetzes dar. Das Vorhaben 

steht damit im Einklang mit dem eingangs dargestellten Zweck des KSG und 

den zu seiner Erfüllung festgelegten Maßnahmen im Klimaschutzprogramm. 

B.4.22 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter 

Die Planfeststellungsbehörde hat sämtliche geplante Flächeninanspruchnah-

men kritisch geprüft. Als rechtlicher Maßstab diente hierfür, dass die Planung 

das Ziel verfolgen muss, die Inanspruchnahme von Flächen, die sich nicht im 
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Eigentum der Vorhabenträgerin befinden, auf das erforderliche Mindestmaß 

zu beschränken. Durch den Ausbau der Bestandsstrecke um ein weiteres 

Gleis, die Anpassung der vorhandenen Gleis- und Straßenanlagen, den Bau 

von Regenrückhaltebecken, naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen und 

die Errichtung neuer Lärmschutzwände wird aber dennoch Grunderwerb er-

forderlich. Darüber hinaus müssen für die Umsetzung der Baumaßnahmen 

Flächen, die sich nicht im Eigentum der Vorhabenträgerin befinden, für die An-

lage von Baustelleneinrichtungsflächen, Baustraßen, Lager- und Bereitstel-

lungsflächen temporär in Anspruch genommen werden. Die Planfeststellungs-

behörde hat sich davon überzeugt, dass die Grundinanspruchnahme auf das 

unbedingt notwendige Maß begrenzt wurde. 

Neben dem Grunderwerb und der vorübergehenden Grundinanspruchnahme 

hat die Planfeststellungsbehörde auch die Notwendigkeit der vorgesehenen 

dinglichen Sicherungen geprüft. 

Hinsichtlich der für die Baustraßen erforderlichen vorübergehenden Grundin-

anspruchnahme erkennt die Planfeststellungsbehörde an, dass bei einer vo-

raussichtlichen Bauzeit von ca. vier bis fünf Jahren die bahnparallel geführten 

Baustraßen mit einer Breite von ca. 6m und die dafür erforderliche vorüberge-

hende Grundinanspruchnahme einen erheblichen Eingriff in das Eigentum der 

Nachbarn der Bahnstrecke darstellen. Gleichzeitig wird der Befürchtung vieler 

Einwender entgegengetreten, die Bauzeit würde in tatsächlicher Hinsicht deut-

lich länger andauern; hierfür sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. Im Gegenteil 

sollen die bahnparallel geführten Baustraßen gerade dafür sorgen, dass das 

große Bauvorhaben relativ zügig abgewickelt wird. 

In vielen Einwendungen findet sich der Hinweis auf befürchtete Wertminde-

rungen von der Bahntrasse benachbarter Grundstücke oder des Wohneigen-

tums bei Umsetzung des Vorhabens. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Ob Grundstücke, die heute bereits durch ihre Nachbarschaftssituation zur 

Bahntrasse geprägt sind, tatsächlich als Folge des Vorhabens an Wert verlie-

ren könnten, hält die Planfeststellungsbehörde für spekulativ, kann diese Fol-

ge allerdings auch nicht ausschließen. 
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Für einen allgemeinen Entschädigungsanspruch wegen einer vermeintlichen 

Grundstückswertminderung fehlt es jedoch an einer rechtlichen Grundlage. 

Ein solcher Anspruch folgt nicht aus § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG, der eine Ent-

schädigung lediglich als Surrogat für nicht zu verwirklichende Ansprüche auf 

einen technisch-realen Ausgleich unzumutbarer Auswirkungen der Planung 

vorsieht. Unabhängig davon mit der Planung verbundene Verkehrswertminde-

rungen sind hingegen hiervon nicht erfasst und in der Regel entschädigungs-

los im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums hinzunehmen (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 28.08.2009, Az. 9 A 22.07, Rn. 7; VGH München, Urteil vom 

27.03.2017, Az. 22 A 16.40037, juris, Rn. 41). Dies gilt jedenfalls solange das 

Grundstück bewohnbar bleibt und die Wertminderung nicht eine unzumutbare 

Höhe erreicht (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.06.2017, Az. 3 A 1.16, juris, Rn. 

142). Auch Art. 14 Abs. 1 GG gebietet nicht, jede Wertminderung auszuglei-

chen, die einem staatlichen Verhalten zugerechnet werden kann (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 28.04.2016, Az. 9 A 14.15, juris, Rn. 25). 

Die Planfeststellungsbehörde hält die allgemein gehaltenen Befürchtungen ei-

nes Wertverlustes für nicht hinreichend substantiiert. Eine unzumutbare 

Wertminderung wird von den Einwendern nicht dargelegt. Darüber hinaus 

steht einer nicht auszuschließenden Verschlechterung der Grundstückssituati-

on die Verbesserung u.a. in Hinblick auf den Betriebslärm und die Anbindung 

an den ÖPNV gegenüber, so dass insgesamt die öffentlichen Belange an der 

Planung überwiegen und ein unzumutbarer Wertverlust ausgeschlossen wer-

den kann. Sofern konkrete Belastungen die Unzumutbarkeitsschwelle über-

schreiten, sieht der Planfeststellungsbeschluss hierfür Vorkehrungen bzw. 

Entschädigungspflichten vor. Ein davon unabhängiger allgemeiner Anspruch 

auf Entschädigung für einen drohenden Wertverlust besteht hingegen nicht. 

Fehlt es insoweit an einer gesicherten Rechtsposition des Grundeigentümers, 

hat zwar die Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Abwägung der öffentli-

chen und privaten Belange Wertminderungen, die das Vorhaben auslöst, den-

noch zu bedenken. Sie ist jedoch nicht gehindert, derartige Bedenken auch 

ohne finanziellen Ausgleich durch gegenläufige öffentliche Belange zu über-

winden (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.06.2017, Az. 3 A 1.16, juris, Rn. 142; Ur-

teil vom 28.04.2016, Az. 9 A 14.15, juris, Rn. 25). Dabei ist u.a. zu berücksich-
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tigen, dass Eigentümer von Gebäuden an einer Bahnstrecke damit rechnen 

müssen, dass an der benachbarten Bahntrasse Ausbaumaßnahmen projek-

tiert werden, die auch Wertminderungen für ihr Eigentum zur Folge haben 

können (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.11.1996, Az. 11 A 100.95, juris, Rn. 39; 

Urteil des OVG Schleswig-Holstein vom 07.08.2000, Az. 4 M 58/00, juris, Rn. 

8). 

Es überwiegen die öffentlichen Belange, die sich u.a. in der gesetzlichen Be-

darfsfeststellung, aber auch in der sonstigen Planrechtfertigung (vgl. Punkt 

B.4.1) widerspiegeln. Die Planung dient bereits dadurch dem öffentlichen Inte-

resse. Des Weiteren wird auf die oben bereits in Bezug genommenen Vorteile 

(Schutz vor Betriebslärm, bessere Anbindung) verwiesen, die den Anwohnern 

der Strecke zugutekommen. Damit werden auch Interessen Privater berück-

sichtigt. Die vorgebrachten pauschalen Befürchtungen eines Wertverlusts sind 

demgegenüber nachrangig. 

Im Ergebnis sieht die Planfeststellungsbehörde Wertminderungen lediglich un-

terhalb der Unzumutbarkeitsschwelle als möglich und demnach als nicht aus-

gleichspflichtig an. Dem öffentlichen Interesse an der Planung ist der Vorzug 

einzuräumen. 

Der Planfeststellungsbeschluss stellt verbindlich fest, inwieweit die Inan-

spruchnahme von Grundstücken oder Rechten Dritter für Zwecke des Plan-

vorhabens (einschließlich der erforderlichen Folgemaßnahmen) zulässig ist. 

Er bildet jedoch keine unmittelbare Rechtsgrundlage für die Vorhabenträgerin, 

das Grundstück bzw. Recht eines Dritten zur Realisierung des Planvorhabens 

zu nutzen. Hierzu bedarf es entweder der Zustimmung des Berechtigten, der 

Enteignung oder zumindest der vorzeitigen Besitzeinweisung. 

Die Vorhabenträgerin ist gehalten, sich ernsthaft um den freihändigen Erwerb 

der betreffenden Flächen zu angemessenen Bedingungen zu bemühen. 

Kommt eine Einigung nicht zustande, kann die Vorhabenträgerin nach Maß-

gabe der einschlägigen Rechtsvorschriften die vorzeitige Besitzeinweisung (§ 

21 AEG) bzw. die Enteignung (§ 22 AEG) bei der nach Landesrecht zuständi-

gen Behörde beantragen. Die Entschädigungsforderungen sind dann Gegen-
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stand des Entschädigungsverfahrens nach dem Gesetz über die Enteignung 

von Grundeigentum des Landes Schleswig-Holstein. 

Die Vorhabenträgerin hat in den meisten Fällen auch bereits vertragliche Ver-

einbarungen im Hinblick auf die Grundstücksinanspruchnahme getroffen. In 

den Fällen, in denen eine solche Vereinbarung noch nicht getroffen wurde, 

handelt es sich bei den privaten Eigentümern um landwirtschaftliche Flächen. 

Die dabei in Anspruch genommenen Teile der Grundstücke befinden sich zu-

dem in Randlage, so dass die Grundstücke durch die Inanspruchnahme nicht 

derart zerschnitten werden, dass die nicht in Anspruch genommenen Teile ei-

ner Nutzung nicht mehr zugänglich wären.  

Bei den Flächen des Landes Schleswig-Holstein handelt es sich um solche, 

die in Randbereichen zu Straßen liegen. In den Stellungnahmen sind keine 

Gründe vorgetragen, die der Grundstücksinanspruchnahme entgegenstehen.  

B.4.23 Sonstige private Einwendungen, Bedenken und Forderungen 

Vielfach wurde die Einwendung erhoben, dass durch mehrere Einzelvorhaben 

bei der Umsetzung des Staatsvertrags zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und dem Königreich Dänemark die Wohn- und Lebensqualität erheblich 

belastet sei. Zudem würde die fehlende Koordinierung zwischen den ver-

schiedenen Vorhaben Straße, Schiene und Feste Fehmarnbeltquerung zu 

Überplanungen und dadurch zu Mehrbelastungen der Menschen und der Na-

tur führen. Diese Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Der Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem König-

reich Dänemark über eine Feste Fehmarnbeltquerung hat zum Ziel, die Ver-

kehrsinfrastruktur zwischen den beiden Staaten zu verbessern, um den Güter- 

und Personenverkehr auf regionaler und europäischer Ebene zu fördern. Zu-

gleich soll das Vorhaben der Festen Fehmarnbeltquerung die Voraussetzun-

gen für eine intensivere kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu 

Gunsten der beiden Staaten, der Europäischen Union und der Regionen am 

Fehmarnbelt schaffen. Auch der Eisenbahnverkehr zwischen Kontinentaleuro-

pa und Skandinavien soll durch das Vorhaben gefördert und dadurch die In-
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tegration und Dynamik dieser Regionen stärken, den Wettbewerb und die 

Entwicklung der Regionen vorantreiben.  

In dem Staatsvertrag ist dabei zwischen der Fehmarnbeltquerung sowie deren 

Anbindung an das Hinterland unterschieden worden. Ferner sind auch die 

Verkehrsträger Straße und Schiene differenziert betrachtet worden. Auch 

wenn aus dem Staatsvertrag ein gemeinsames Ziel dieser unterschiedlichen 

Träger formuliert wurde, handelt es sich dennoch um eigenständige Vorhaben. 

Diese können unabhängig voneinander umgesetzt werden, haben verschie-

dene Vorhabenträger und unterschiedliche Finanzierungsformen. Jedes Vor-

haben selbst kann ohne Umsetzung der anderen verwirklicht werden. Die Vo-

raussetzungen des § 78 VwVfG liegen damit nicht vor.  

Die Planfeststellungsbehörde verkennt dabei nicht, dass durch eine Koordinie-

rung von Baumaßnahmen Belastungen für Anwohner verringert werden kön-

nen. Dementsprechend wurden Nebenbestimmungen in diesem Planfeststel-

lungsbeschluss erlassen, mit denen die Vorhabenträgerin zu solchen Abstim-

mungen zur Verringerung der bauzeitlichen Belastungen in dem Maße ver-

pflichtet wurde, wie es ihr zuzumuten ist. Eine Versagung des Vorhabens wäre 

jedoch nicht gerechtfertigt, da sich der Wille des Gesetzgebers zur Umsetzung 

dieses Vorhabens sowohl aus dem Staatsvertrag zwischen der Bundesrepub-

lik Deutschland und dem Königreich Dänemark, der in innerstaatliches Recht 

überführt wurde, als auch aus der Anlage zu § 1 BSWAG ergibt.  

Soweit Planungen anderer Verkehrsträger bekannt sind, wurden diese auch in 

dem gegenständlichen Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Dies betrifft 

sowohl den Umbau von Straßenüberführungen als auch den Bau und die La-

ge von Durchlässen oder ähnliches. Diese Berücksichtigung vermeidet eine 

Überplanung anderer Vorhaben und verringert die Eingriffe in andere Belange. 

Soweit auch eingewandt wurde, dass mit einer neuen Sundquerung in Form 

eines Absenktunnels die Elektrifizierung der Fehmarnsundbrücke nicht erfor-

derlich sei, wurde hierzu bereits ausgeführt. Die Planungen des Absenktun-

nels durch den Fehmarnsund sind noch nicht in einem Stadium, dass eine um-

fängliche Berücksichtigung in diesem Planfeststellungsverfahren zulassen 

würde. Sowohl rechtliche als auch bauliche Herausforderungen dieses Vorha-
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bens stellen erhebliche Risiken für die nach dem Staatsvertrag vereinbarte In-

betriebnahme der Hinterlandanbindung dar. Diese Inbetriebnahme kann, wenn 

auch gegebenenfalls nur für einen Übergangszeitraum, durch den hier festge-

stellten Plan jedoch erfolgen. Zu welchen Überplanungen und damit verbun-

denen Eingriffen in Natur und Umwelt es kommen wird, kann die Planfeststel-

lungsbehörde noch nicht abschätzen, da keine aussagekräftigen Planunterla-

gen für den Absenktunnel durch den Fehmarnsund vorliegen. Konkreter Vor-

trag hierzu fehlt auch in den Einwendungen. 

Soweit in den Einwendungen auch auf die Kosten des Vorhabens abgestellt 

wurde, sind auch diese zurückzuweisen. Der Gesetzgeber hat, wie bereits 

mehrfach dargelegt, in der Anlage zu § 1 BSWAG zum Ausdruck gebracht, 

dass dieses Vorhaben nach einem standardisierten Verfahren ein positives 

Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist. Diese Wertung ist auch dem Projektinfor-

mationssystem zum Bundesverkehrswegplan 2030 zu entnehmen. (abrufbar 

unter der Internetadresse www.bwp-projekte.de) Mit der erfolgten Investitions-

entscheidung, der hier erfolgten Aufnahme in den vordringlichen Bedarf und 

der Antragstellung für das Planfeststellungsverfahren hat sich die Funktion der 

standardisierten Bewertung erschöpft. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein 

die Kosten übersteigender Nutzen die Frage der Betroffenheit des Einzelnen 

nicht in einem anderen Lichte erscheinen lässt (vgl. BVerwG Urteil vom 

5.10.2021, Az. 7 A 13/20, Rn. 35). 

Auch die mehrfach erhobenen Einwendungen, das Vorhaben würde negative 

Auswirkungen auf die Vermietung von Ferienwohnungen, Hotelzimmern und 

Zeltplätzen haben, wird zurückgewiesen. 

Die behaupteten negativen Auswirkungen des Vorhabens auf das Vorhaben 

wurden nicht konkretisiert. Etwaige Beeinträchtigungen während der Baupha-

se wurden in ausreichendem Maße berücksichtigt, durch Nebenbestimmun-

gen wurde zudem eine umfassende Information der Anwohner über zu erwar-

tende Beeinträchtigungen sichergestellt. Ferner sind Schutzauflagen in dem 

Planfeststellungsbeschluss enthalten. Auch die möglichen Auswirkungen des 

Ausbaus der Eisenbahnstrecke sowie das zukünftige Betriebsprogramm sind 

in die Abwägung eingestellt und somit berücksichtigt worden. Die vorgenom-

http://www.bwp-projekte.de/
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menen Gebietseinstufungen und die sich daraus ergebenden Ansprüchen auf 

Lärmvorsorge sind nachvollziehbar in den Planunterlagen dargelegt worden. 

Weitergehende Ansprüche als in dem planfestgestellten Umfange hat die 

Planfeststellungsbehörde nicht ermittelt. Gerade im Hinblick auf die Touristi-

sche Entwicklung der Insel Fehmarn ist die Verbesserung der Schieneninfra-

struktur zudem als förderlich anzusehen. 

 

B.5 Gesamtabwägung 

Die Planfeststellungsbehörde hat die vom Vorhaben berührten öffentlichen 

und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der 

Abwägung berücksichtigt. Sie gelangt nach eingehender Prüfung zu der Über-

zeugung, dass die öffentlichen, für die Verwirklichung des planfestgestellten 

Vorhabens sprechenden Belange die entgegenstehenden Belange überwie-

gen. Die Einwendungen von privaten Betroffenen und die Stellungnahme der 

Träger öffentlicher Belange sowie der anerkannten Naturschutzvereine haben 

keine privaten oder öffentlichen Belange aufgezeigt, die ein so starkes Ge-

wicht hätten, dass sie den öffentlichen Belangen des Bedarfs für dieses Vor-

haben überwiegen würden. Insbesondere sind keine Belange geltend gemacht 

worden bzw. erkennbar zum Vorschein getreten, die gegenüber dem Vorha-

ben als unüberwindbar anzusehen sind. 

Die Planfeststellungsbehörde hat nicht nur jeden einzelnen widerstreitenden 

öffentlichen und privaten Belang gegen das Interesse an dem Planvorhaben 

für sich betrachtet, sondern eine Gesamtabwägung aller gegen den Plan 

sprechenden Belange vorgenommen. Denn selbst wenn jeder einzelne Belang 

für sich genommen nicht die öffentlichen Interessen an dem Planvorhaben 

überwiegen sollte, so könnte doch dies eventuell deren Gesamtheit. Aber 

auch im Ergebnis der so verstandenen Gesamtabwägung kommt die Planfest-

stellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass die zu Gunsten des Plans sprechen-

den Belange überwiegen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass gemäß § 3 

Absatz 3 Satz 1 Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSWAG) der Bau oder 

die Änderung eines Bundesschienenweges, der fest disponiert ist oder für den 

der Bedarfsplan einen Vordringlichen Bedarf feststellt wurde, im überragenden 
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öffentlichen Interesse liegt. Da das Vorhaben Bestandteil des Vorhabens 

ABS/NBS Hamburg – Lübeck – Puttgarden ist, für das gemäß Anlage 1 Un-

terabschnitt 2 Nr. 14 zu § 1 Absatz 1 BSWAG der vordringliche Bedarf festge-

stellt wurde, ist das öffentliche Interesse an der Umsetzung dieses Vorhabens 

überragend.  

Es sind keine Verstöße gegen striktes Recht ersichtlich. Der Vorhabenträgerin 

werden Vorkehrungen auferlegt, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur 

Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. 

B.6 Sofortige Vollziehung 

Das Vorhaben „ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden PFA 6“ ist als Teil 

der ABS / NBS Hamburg – Lübeck – Puttgarden in den Bedarfsplan für die 

Bundesschienenwege im Abschnitt 2, Unterabschnitt 1 „Neue Vorhaben des 

Vordringlichen Bedarfs“ als laufende Nummer 14 eingestellt. Dieser Bedarfs-

plan ist Anlage zu § 1 Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bun-

des (Bundesschienenwegeausbaugesetz – BSWAG). Damit ist für das Vorha-

ben nach dem BSWAG vordringlicher Bedarf festgestellt. Dieser Planfeststel-

lungsbeschluss ist daher gemäß § 18e Abs. 2 Satz 1 AEG sofort vollziehbar. 

B.7 Entscheidung über Gebühr und Auslagen 

Die Entscheidung über die Gebühren und Auslagen beruht auf § 1 i. V. m. 

§ 22 Abs. 3 und 4 des Bundesgebührengesetzes (BGebG) i. V. m. der beson-

deren Gebührenverordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 

Infrastruktur für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen des Eisen-

bahn-Bundesamtes (Besondere Gebührenverordnung Eisenbahn-Bundesamt 

– EBA BGebV). Über die Höhe ergehen gesonderte Bescheide. 
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C. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 

nach Zustellung Klage beim 

Bundesverwaltungsgericht 
Simsonplatz 1 
04107 Leipzig 

erhoben werden. 

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur Be-

gründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. 

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss hat kraft 

Gesetzes keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschieben-

den Wirkung der Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbe-

schluss nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann 

nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses 

beim 

Bundesverwaltungsgericht 
Simsonplatz 1 
04107 Leipzig 

gestellt und begründet werden. 

Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung recht-

fertigen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf 

gestützten Antrag nach § 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem 

Monat stellen und begründen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Be-

schwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt. 

Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Hamburg/Schwerin 
Schwerin, den 18.03.2024 
Az. 571ppa/007-2018#002 
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